
  
    
      
    
  


  Werner Siepe


  Immobilienfinanzierung


  Die richtige Strategie


  


  Was wollen Sie wissen?


  Sie möchten ein Haus bauen oder kaufen, um darin mit Ihrer Familie selbst zu wohnen? Oder wollen Sie eine vermietete Eigentumswohnung oder ein Miethaus zur Kapitalanlage erwerben? Dann wird es Zeit, die beste Finanzierung für Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu finden.


  Wie viel Haus oder Wohnung kann ich mir eigentlich leisten?


  Als Selbstnutzer können Sie sich ein Haus oder eine Wohnung leisten, wenn Sie die monatliche Belastung aus Zins und Tilgung für das Darlehen auf Dauer tragen können und darüber hinaus auch die laufenden Betriebs- und Instandhaltungskosten. Ihre finanzielle Belastbarkeit hängt von Ihrem verfügbaren Haushaltseinkommen, Ihrem vorhandenen Eigenkapital und den Gesamtkosten für Ihr Eigenheim ab. Im Kapitel „Was Sie sich leisten können“ ab Seite 43 erfahren Sie alles Nähere dazu.


  Wie viel eigenes Erspartes soll ich einsetzen?


  Für Selbstnutzer gilt die Regel „So viel Eigenkapital wie möglich“. Mindestens 20 Prozent der gesamten Anschaffungskosten sollten es schon sein. Je mehr, desto besser. Bei Kapitalanlegern, die Haus oder Wohnung künftig vermieten werden, kann die Eigenkapitalquote auch niedriger sein. Wie Sie Ihr Vermögen ermitteln und die Eigenkapitalquote errechnen, steht im Abschnitt „Ihr Vermögen und die Eigenkapitalquote“ ab Seite 59.


  Von wem bekomme ich ein Hypothekendarlehen?


  Drei mögliche Kreditgeber stehen zur Wahl: Banken, Bausparkassen und Lebensversicherungen. Meist wird es eine Bank sein, bei Selbstnutzern eventuell auch eine Bausparkasse. Für Kapitalanleger eignet sich die Aufnahme eines Hypothekendarlehens bei der Bank am besten. Was Sie alles dabei beachten sollten, steht im Kapitel „Wer soll Ihr Finanzier sein?“ ab Seite 83.


  Wie lange soll ich die Zinsen festschreiben?


  Bei der Kreditaufnahme über eine Bank ist ein klassisches Hypothekendarlehen mit einer festen Monatsrate für Zins und Tilgung allererste Wahl. In Niedrigzinsphasen wie zurzeit sollten Sie die Zinsen so lange wie möglich festschreiben, also über mindestens zehn Jahre, besser noch über 15 oder 20 Jahre. Für Selbstnutzer empfiehlt sich sogar ein Volltilgerdarlehen, bei dem am Ende der von Ihnen gewählten Laufzeit das komplette Darlehen zurückgezahlt ist. Im Abschnitt „Bankenlösung: Klassisches Annuitätendarlehen als erste Wahl“ ab Seite 94 finden Sie alles Wissenswerte über die Wahl der richtigen Zinsbindung.


  Wie hoch soll ich die Tilgung wählen?


  In einer Niedrigzinsphase sollten Sie als Selbstnutzer auf jeden Fall einer höheren Tilgungssatz als 1 Prozent pro Jahr wählen, um Ihr Eigenheim schneller zu entschulden. Der jährliche Tilgungssatz sollte bei mindestens 2 Prozent, besser noch bei 3 oder gar 4 Prozent liegen. Die Belastung aus niedrigem Zins und höherer Tilgung muss aber auf jeden Fall für Sie verkraftbar sein. Vereinbaren Sie schon beim Vertragsabschluss, dass Sie den Tilgungssatz während der Zinsbindung zweimal wechseln dürfen und Sondertilgungen von jährlich bis zu 5 oder gar 10 Prozent der Darlehenssumme. Näheres dazu finden Sie im Abschnitt „Sondertilgung und andere Tilgungsvarianten“ ab Seite 146.


  Wann lohnt sich Wohn-Riester für mich?


  Wohn-Riester, auch als „Eigenheimrente“ bezeichnet, kommt grundsätzlich nur für selbstgenutzte Wohnimmobilien infrage. Geförderte Wohn-Riester-Darlehen lohnen sich vor allem dann, wenn die dafür gezahlten Zinsen nicht oder nur unwesentlich höher liegen im Vergleich zu den Zinsen für ungeförderte Hypothekendarlehen. In dem Abschnitt „Wohn-Riester-Darlehen beim Eigenheim“ ab Seite 138 erfahren Sie alles, was Sie darüber wissen müssen.


  Bekomme ich zinsgünstige Darlehen von der KfW?


  Grundsätzlich ja. Als Selbstnutzer können Sie zinsgünstige Darlehen bis zu 50000 Euro von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) im Rahmen des Wohneigentumsprogramms erhalten. Die weiteren KfW-Programme für energieeffizientes Bauen und Sanieren stehen sowohl Selbstnutzern als auch Kapitalanlegern zur Verfügung. Informieren Sie sich im Abschnitt „KfW-Mittel: Zinsverbilligte Darlehen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau“ ab Seite 152 über die günstigen Zins- und Tilgungskonditionen.


  Wie kann ich als Haus- und Wohnungseigentümer Steuern sparen?


  Vor allem Vermieter von Haus oder Wohnung können Steuern sparen, da sie außer Abschreibungen noch Schuldzinsen und Instandhaltungskosten steuerlich von den Mieteinnahmen absetzen können. Sofern die abzugsfähigen Werbungskosten über den Mieteinnahmen liegen, entsteht ein steuerlicher Verlust auf Vermietung, der zu Steuerersparnissen führt. Für Selbstnutzer gibt es außer den Zulagen für Wohn-Riester und haushaltsnahen Dienstleistungen nur noch in ganz seltenen Fällen spezielle Möglichkeiten zum Steuern sparen, siehe Abschnitt „Staatliche Förderung: Steuervorteile und Zulagen“ ab Seite 155.


  Welche Versicherungen sollte ich abschließen?


  Eine Wohngebäudeversicherung, die Sie vor finanziellen Verlusten bei Feuer, Sturm, Hagel und Leitungswasser schützt, ist unverzichtbar. Bauherren können sich zusätzlich absichern über spezielle Bauversicherungen rund um den Bau, siehe Abschnitt „Versicherungen: Auf Nummer sicher gehen“ ab Seite 157. Zur Absicherung des Ehegatten im Todesfall empfiehlt sich der Abschluss einer kostengünstigen Restschuldversicherung.


  Wie kann ich mit Banken auf Augenhöhe verhandeln?


  Mit den Kreditinstituten können Sie auch ohne fremde Hilfe auf Augenhöhe über die Höhe von Darlehen, Zins und Tilgung verhandeln. Vorausgesetzt, Sie haben sich vorher genügend informiert und sind anhand einer selbst erstellten, ausführlichen Unterlagenmappe gründlich auf das Kreditgespräch mit der Bank vorbereitet. Das Pokern um günstige Darlehen und Zinsen bleibt nicht nur den Finanzierungsprofis vorbehalten. Wenn das Kreditgespräch erfolgreich verlaufen ist, wird auch der sichere Abschluss des Darlehensvertrags kein Problem mehr sein. Wie Sie mit Banken verhandeln und abschließen, erfahren Sie im Kapitel „Auf Augenhöhe verhandeln“ ab Seite 163.


  Wofür Sie Geld benötigen
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  Fast jeder Bauherr, Käufer oder Modernisierer eines Hauses benötigt fremdes Geld, um seine Pläne und Wünsche in die Tat umzusetzen. Er nimmt also einen Kredit bei der Bank oder bei anderen Geldinstituten auf. Nur um diese Fremdfinanzierung geht es in der Regel bei der Frage nach dem günstigsten Zins- und Tilgungsplan.


  Daneben setzt er eigenes Geld ein. Fremd- und Eigenkapital zusammen bilden die Finanzierung beziehungsweise das Gesamtkapital. Zwei Ausnahmen gibt es von dieser Regel, also dem Normalfall mit Fremd- und Eigenkapital:


  
    	Bei der nur noch selten anzutreffenden Vollfinanzierung werden alle Gesamtkosten durch fremde Geldgeber finanziert. Dies ist jedoch wegen der extremen Abhängigkeit vom Finanzierungsinstitut vor allem beim Bau oder Kauf eines Eigenheims riskant und fast immer abzulehnen. Nur bei gesicherten und sehr guten Einkommensverhältnissen werden zudem Banken bereit sein, das vom Kreditnehmer selbstgenutzte Eigenheim vollständig zu finanzieren.


    	Die zweite Ausnahme ist ebenso selten: Der Bauherr, Käufer oder Modernisierer benötigt kein fremdes Geld, da er genügend Eigenkapital besitzt oder die Immobilie erbt beziehungsweise geschenkt bekommt. Dieser unentgeltliche Erwerb in Form der Erbschaft oder Schenkung zieht normalerweise zunächst nur die Zahlung von Erbschaft- und Schenkungsteuer nach sich.

  


  Bau-, Kauf- oder Modernisierungsfinanzierung


  Der Finanzierungsbedarf, die Höhe der Kreditaufnahme und die Auszahlungsmodalitäten richten sich nach der Art der geplanten Baumaßnahme und der anschließenden Nutzung.


  Selbst Erben beziehungsweise Beschenkte, die ein Haus oder eine Wohnung bekommen haben, führen oft noch eine gründliche Modernisierung durch, für die das eigene verfügbare Geld meist nicht ausreicht. Die typischen Finanzierungsgründe hängen also von folgenden Kriterien ab:


  
    	Investitionsart: Bau, Kauf oder Modernisierung


    	Nutzungszweck: Selbstnutzung oder Vermietung, also Eigenheim oder vermietete Immobilie


    	Zeitpunkt: Erst- oder Anschlussfinanzierung

  


  Finanzierung bei Neubau oder Erwerb einer Gebrauchtimmobilie


  Jeder, der sich den Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, steht zunächst vor der Frage: Selber neu bauen oder eine vorhandene Immobilie kaufen? Und wieviel muss ich dann noch investieren, um diese umzubauen? Einige Jahre oder Jahrzehnte nach dem Einzug in die eigenen vier Wände steht dann häufig eine Modernisierung an.


  Bauen oder kaufen ist zwar die Grundfrage für jeden künftigen Haus- und Wohnungseigentümer. Bei näherer Betrachtung gibt es aber sogar vier Möglichkeiten, in die eigenen vier Wände zu gelangen – Bauen auf eigenem Grundstück, Neubaukauf vom Bauträger, Kauf einer Gebrauchtimmobilie aus zweiter Hand oder Ersteigern einer zur Selbstnutzung geeigneten Immobilie beim zuständigen Amtsgericht.


  Bauen auf eigenem Grundstück


  Der Traum vom freistehenden Einfamilienhaus auf eigenem Grundstück lässt sich aus finanziellen Gründen oft gar nicht verwirklichen. Wer es sich aber leisten kann, sucht ein passendes Grundstück und lässt darauf sein Traumhaus mit Hilfe eines eigenen Architekten bauen. Handwerklich geschickte Bauherren mit viel Zeit und guten Nerven packen selbst an (Selbstbauhaus) oder übernehmen zumindest den Innenausbau (Ausbauhaus), da sie den Rohbau von einem Bauunternehmen erstellen lassen. Andere bestellen ein Fertighaus ab Oberkante Keller nach ihren eigenen Wünschen.


  In allen genannten Fällen sind die Gesamtkosten sorgfältig zu ermitteln, damit es zu keinen negativen Überraschungen kommt. Die Gesamtkosten eines Hauses auf eigenem Grundstück setzen sich aus Grundstückskosten (reiner Grundstückspreis plus Erwerbsnebenkosten und Erschließungskosten), Rohbaukosten (Bau- und Baunebenkosten) und Ausbaukosten (Bau- und Baunebenkosten für den Innenausbau plus Außenanlagen) zusammen.


  Unter Baukosten ist die Summe aus reinen Baukosten, Baunebenkosten und Außenanlagen zu verstehen. Die reinen Baukosten teilen sich ungefähr je zur Hälfte in Kosten für Rohbau und Ausbau auf.


  Nach einer groben Faustregel machen die Baunebenkosten (zum Beispiel Kosten aller Architekten- und Ingenieurleistungen, Kosten für behördliche Genehmigungen) rund 15Prozent der reinen Baukosten aus, und die Außenanlagen (zum Beispiel Kosten für Entwässerungs- und Versorgungsanlagen außerhalb des Gebäudes, Kosten für Hofbefestigung und Gartenanlagen) rund 5Prozent.


  Die gesamten Baukosten liegen somit rund 20Prozent über den reinen Baukosten für das Gebäude.


  Neubaukauf vom Bauträger


  Der Kauf eines Neubaus vom Bauträger kommt häufig bei Reihenhäusern, Doppelhaushälften und Eigentumswohnungen vor. Da der Bau vom Bauträger in dessen Namen und auf seine Rechnung schlüsselfertig erstellt wird, sind Sonderwünsche und Eigenleistungen nur in einem engen Rahmen möglich. Im notariell vereinbarten Neubaukaufpreis sind alle Baukosten einschließlich der Kosten für das Grundstück enthalten sowie natürlich der vom Bauträger kalkulierte Gewinn.


  Die Preise für neugebaute Einfamilienhäuser und für Neubau-Eigentumswohnungen sind seit 2009 in den Ballungszonen deutlich gestiegen. Dies gilt insbesondere für die sieben Top-Städte München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hamburg und Berlin.


  Aktuelle Preise von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen, die im Jahr 2000 oder später gebaut oder vollständig saniert wurden, ermittelt seit 2003 der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp).


  Finanztest veröffentlicht immer wieder aktuelle Immobilienpreise, die auf Basis der vdp-Daten erstellt werden. Bei Einfamilienhäusern wird angenommen, dass die Geschossfläche 60Prozent der Grundstücksfläche ausmacht (sog. Geschossflächenzahl von 0,6). Die Eigentumswohnungen sollen eine Wohnfläche von rund 70 Quadratmetern haben. Die vdp-Immobilienpreise in Euro pro qm Wohnfläche wurden zuletzt für 54 Städte und 51 Landkreise in Finanztest 7/2015 angegeben.


  Außer dem Preisvergleich vor Ort sollte der Ruf des Bauträgers eine große Rolle spielen. Eigenheimkäufer sollten sich daher bereits schlüsselfertig erstellte Vergleichsobjekte ansehen und deren Bewohner nach ihren Erfahrungen mit dem Bauträger fragen. Der notariell zu beurkundende Bauträgervertrag muss genau überprüft werden. Sinnvoll ist auch die Einschaltung eines Architekten oder Bauingenieurs für die ständige Bauüberwachung. Dieser kann die Qualität der Bauarbeiten nach wichtigen Bauabschnitten vor Ort kontrollieren. Adressen sind über die örtlichen Architekten- und Ingenieurkammern erhältlich. Ansprechpartner können Sie beim Verband privater Bauherren oder beim Bauherren-Schutzbund (beide in Berlin) sowie bei der Bauberatung einer Verbraucherzentrale finden.


  Der Neubaukaufpreis ist entweder in einer Summe nach Fertigstellung des Hauses oder nach Baufortschritt in Teilzahlungsraten fällig. Nach der Makler- und Bauträgerverordnung (§ 3 MaBV) ist grundsätzlich eine Staffelung des Gesamtkaufpreises wie in der Tabelle auf Seite 16 vorgesehen.


  Der Zahlungsplan wird regelmäßig bereits bei Vertragsabschluss festgelegt und muss mit den Vorgaben der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) übereinstimmen.


  Der Zahlungsplan laut MaBV gibt Höchstgrenzen dafür an, welcher Prozentanteil des Preises bei welchen Teilleistungen maximal gefordert werden darf. Ziel ist es zu verhindern, dass der Neubaukäufer mehr zahlt als es dem Wert der ausgeführten Teilleistungen entspricht, und dass er durch solche Vorleistungen zum Beispiel bei einer Insolvenz des Bauträgers Geld verliert.


  Die insgesamt 70 Prozent der Auftragssumme nach Beginn der Erdarbeiten können für die weiteren Arbeiten am Bau auch ganz detailliert aufgegliedert werden, wie es die Tabelle „Maximale Aufteilung in Teilsummen“ auf Seite 17 zeigt.


  Dieser Zahlungsplan enthält einschließlich der Anfangsrate von 30Prozent nach Beginn der Erdarbeiten insgesamt dreizehn mögliche Teilzahlungen, die das Unternehmen, wenn es den Zahlungsplan für den Bauträgervertrag aufstellt, so zusammenfassen muss, dass maximal sieben Teilzahlungen entstehen. Das Unternehmen kann also je nach Bauablauf und Bauorganisation einzelne Teilzahlungen unterschiedlich bündeln, muss dabei aber die Höchstgrenzen einhalten, die die MaBV setzt. Werden die Höchstgrenzen überschritten, ist der vertraglich vereinbarte Zahlungsplan unwirksam.


  
    
      
        
        
      

      
        	
          Staffelung des Gesamtkaufpreises nach MaBV

        
      


      
        	
          Bauleistungen

        

        	
          Teilzahlung in Prozent der Vertragssumme

        
      


      
        	
          Nach Beginn der Erdarbeiten, wenn Eigentum an einem Grundstück übertragen wird und eine Eigentums- beziehungsweise Auflassungsvormerkung im Grundbuch zugunsten des Neubaukäufers eingetragen ist:

        

        	
           30,00% (aber nur 20% bei Bestellung oder Übertragung eines Erbbaurechts)

        
      


      
        	
          Nach Rohbaufertigstellung

        

        	
           28,00%

        
      


      
        	
          Nach Fertigstellung der Rohinstallation einschließlich Innenputz, ausgenommen Beiputzarbeiten

        

        	
           17,50%

        
      


      
        	
          Nach Fertigstellung der Schreiner- und Glaserarbeiten (Fenster, Treppeneinbau, Türzargen)

        

        	
           10,50%

        
      


      
        	
          Nach Bezugsfertigkeit und Besitzübergabe

        

        	
           10,50%

        
      


      
        	
          Nach vollständiger Fertigstellung, also nach Abschluss der Restarbeiten und Beseitigung von Mängeln

        

        	
           3,50%

        
      


      
        	
          Summe

        

        	
          100,00%

        
      


      
        	
          

        
      

    

  


  Das Unternehmen kann dann keine Teilzahlungen verlangen, und der Neubaukäufer muss erst nach Fertigstellung und abschließender Abnahme überhaupt etwas zahlen.


  
    
      
        
        
      

      
        	
          Maximale Aufteilung in Teilsummen nach MaBV

        
      


      
        	
          Leistung

        

        	
          Teilzahlung in Prozent der Vertragssumme*

        
      


      
        	
          Nach Beginn der Erdarbeiten, wenn Eigentum an einem Grundstück übertragen wird und eine Eigentums- beziehungsweise Auflassungsvormerkung im Grundbuch zugunsten des Neubaukäufers eingetragen ist:

        

        	
          30,00%

        
      


      
        	
          Nach Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten

        

        	
          28,00%

        
      


      
        	
          Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen

        

        	
          5,60%

        
      


      
        	
          Rohinstallation der Heizungsanlagen

        

        	
          2,10%

        
      


      
        	
          Rohinstallation der Sanitäranlagen

        

        	
          2,10%

        
      


      
        	
          Rohinstallation der Elektroanlagen

        

        	
          2,10%

        
      


      
        	
          Fenstereinbau einschließlich Verglasung

        

        	
          7,00%

        
      


      
        	
          Innenputz, ausgenommen Beiputzarbeiten

        

        	
          4,20%

        
      


      
        	
          Estrich

        

        	
          2,10%

        
      


      
        	
          Fliesenarbeiten im Sanitärbereich

        

        	
          2,80%

        
      


      
        	
          Nach Bezugsfertigkeit und Zug um Zug gegen Besitzübergabe

        

        	
          8,40%

        
      


      
        	
          Fassadenarbeiten

        

        	
          2,10%

        
      


      
        	
          Nach vollständiger Fertigstellung

        

        	
          3,50%

        
      


      
        	
          Summe

        

        	
          100,00%

        
      


      
        	
          *) Die insgesamt 13 möglichen Teilzahlungen muss das Bauunternehmen, wenn es den Zahlungsplan für den Bauträgervertrag aufstellt, so zusammenfassen, dass maximal sieben Teilzahlungen entstehen.

        
      

    

  


  Kauf einer Gebrauchtimmobilie aus zweiter Hand


  Wer weder bauen noch einen Neubau erwerben will, kann auf ein Haus (zum Beispiel Reihenhaus) oder eine Eigentumswohnung aus zweiter Hand ausweichen.


  Diese Gebrauchtimmobilie wird meist vom jetzigen Eigentümer, der seine eigenen vier Wände bisher selbst bewohnt hat, über Makler oder „von Privat an Privat“ angeboten.


  Der Vorteil eines Erwerbs aus zweiter Hand ist offensichtlich: Als Kaufinteressent können Sie Lage, Zustand und Ausstattung des Hauses oder der Eigentumswohnung selbst in Augenschein nehmen und mit anderen Angeboten vergleichen.


  Sie gehen kein Bau- und Fertigstellungsrisiko ein wie ein Bauherr, müssen allerdings die Kosten für die Beseitigung von Baumängeln oder -schäden (zum Beispiel Feuchtigkeitsschäden) und eventuell Modernisierungs- und Renovierungskosten (zum Beispiel nicht mehr zeitgemäße Ausstattung von Küche und Bad oder Renovierungsstau) richtig einkalkulieren. Vor dem Kauf sollte daher unbedingt ein Baufachmann zu Rate gezogen werden, der auf die möglichen Schwachstellen und den Sanierungsbedarf hinweist.


  Die Höhe des Kaufpreises für eine Gebrauchtimmobilie hängt insbesondere von


  
    	der Größe: Wohnfläche, außerdem Grundstücksgröße beim Haus,


    	der Lage: Standort, Wohn- und Verkehrslage innerhalb des Ortes und


    	der Qualität der Immobilie: Zustand und Ausstattung sowie


    	bestehenden Mietverträgen ab. Bei vermieteten Immobilien sind Preisabschläge üblich.

  


  


  Zum reinen Kaufpreis kommen noch rund 5 bis 8Prozent für Kaufnebenkosten hinzu (3,5 bis 6,5Prozent Grunderwerbsteuer und circa 1,5Prozent Notar- und Grundbuchgebühren) sowie eventuell die Maklerprovision von 3 bis 6Prozent zuzüglich Mehrwertsteuer.


  Bis Ende 1996 lag die Grunderwerbsteuer bei nur 2Prozent. Seit Ende 2006 können die Bundesländer die Sätze dafür selbst festlegen. In den meisten Bundesländern macht die Grunderwerbsteuer zurzeit 5Prozent des Kaufpreises aus.


  Die Kaufnebenkosten, die im Extremfall (Grunderwerbsteuer 6,5Prozent, Notar- und Grundbuchkosten 1,5Prozent und Maklerprovision 7,14Prozent inklusive Mehrwertsteuer) auf rund 15Prozent des reinen Kaufpreises steigen, dürfen also nicht unterschätzt werden und müssen bei der Finanzierung auf jeden Fall berücksichtigt werden.


  Typischerweise liegen die Kaufpreise pro qm Wohnfläche umso höher, je besser Lage und Ausstattung von Haus oder Wohnung sind.


  Der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) hat seit 2003 eine einzigartige Datenbank aufgebaut. Sie enthält alle Preise, die Käufer für Wohnungen und Einfamilienhäuser in 54 Städten und 51 Landkreisen gezahlt haben. Die Daten basieren auf mehr als 2,3 Millionen Vertragsabschlüssen für Immobilienkäufe und Neuvertragsmieten, die der vdp von 400 Kreditinstituten erhalten hat.
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    Hätten Sie’s gewusst?


    Die einfache Frage „Was kostet eine Eigentumswohnung in deutschen Großstädten?“ ist gar nicht einfach zu beantworten. Es gibt nämlich keine bundesweite amtliche Statistik zur Entwicklung von Wohnungspreisen und Mieten. Je nach Datenpool kann eine vergleichbare Wohnung in Köln zum Beispiel 2000 oder 2489 Euro/qm kosten, in Frankfurt gar 1850 oder 3786 Euro/qm und in Berlin von 1850 bis 3048 Euro/qm. Achten Sie also immer darauf, welches Marktsegment ausgewählt wurde: Nur Bestandsimmobilien oder auch Neubaupreise? Wurden nur Angebotspreise oder tatsächlich erzielte Verkaufspreise ausgewertet?

  


  Bei den vdp-Immobilienpreisen innerhalb der erfassten Städte wird dabei nach sehr guter, guter und mittlerer Lage unterschieden. Außerdem werden die Preise zusätzlich getrennt nach sehr guter, guter, mittlerer und einfacher Ausstattung.


  Einer der großen Trends: Laut vdp sind die Immobilienpreise in den deutschen Metropolregionen deutlich stärker gestiegen als im Landesdurchschnitt. Dies wird auch durch die Internetportale ImmobilienScout 24 und Hypoport bestätigt. Hypoport erstellt jeden Monat auf Basis von realen Käufen und Finanzierungen einen Hypoport-Preisindex (HPX).


  Wenn Sie ermitteln wollen, welcher Preis für eine Immobilie angemessen ist, kann Ihnen zum Beispiel die Datenbank auf www.test.de mit Preisen von Häusern und Wohnungen in 54 Städten und Landkreisen helfen: Auf www.test.de Suche nach „Immobilienpreisrechner“.


  
    	Ein Makler kann den Marktwert realistisch sehen

  


  
    	Ein Kauf über Makler muss trotz Maklerprovision übrigens letztlich nicht teurer sein. Bei einem Kauf von Gebrauchtimmobilien direkt vom Eigentümer fällt zwar keine Provision an. Oft sind die Preisvorstellungen der Privateigentümer aber deutlich überzogen, da diese einen ansehnlichen Gewinn einstreichen oder einen drohenden finanziellen Verlust im Vergleich zu ihrem eigenen Einstiegspreis auf jeden Fall vermeiden wollen. In diesem Fall sollte der Käufer den Kaufpreis herunter handeln oder vom Kauf ganz Abstand nehmen.

  


  Immer mehr Immobilienangebote finden sich mittlerweile im Internet, so zum Beispiel unter www.immobilienscout24.de (größtes Internetportal für Angebote von Wohnimmobilien), www.immowelt.de und www.immonet.de.


  Durch den Vergleich von ähnlich gelegenen und ausgestatten Häusern beziehungsweise Eigentumswohnungen lässt sich damit der aktuelle und ortsübliche Marktpreis recht gut ermitteln.


  Ersteigern beim Amtsgericht


  Schnäppchenjäger möchten ihr Traumobjekt zu einem besonders günstigen Preis beim zuständigen Amtsgericht ersteigern. Bei attraktiven Eigenheimen tummeln sich aber viele Bietinteressenten im Gerichtssaal. Einige steigern sich sogar in einen „Bietrausch“ hinein, sodass der Ersteigerungspreis am Ende eher sogar höher als der ortsübliche Marktpreis ausfallen kann.


  
    	Es lohnt sich, einige Termine probeweise wahrzunehmen und den Ablauf einer Immobilienversteigerung per Zuschlag beim Amtsgericht kennenzulernen.

  


  


  Finanziell interessanter ist meist das Ersteigern von vermieteten Eigentumswohnungen, da das Angebot von zur Zwangsversteigerung anstehenden Objekten auf diesem Spezialmarkt relativ groß ist und sich die Nachfrage meist noch in Grenzen hält. Eine sorgfältige und intensive Vorbereitung auf den Versteigerungstermin ist aber auch in diesem Fall unerlässlich. Es lohnt sich, einige Termine probeweise wahrzunehmen und den Ablauf einer Immobilienversteigerung per Zuschlag beim Amtsgericht kennenzulernen. Um nicht die Katze im Sack zu kaufen beziehungsweise zu ersteigern, sollte eine eingehende Besichtigung auch bei vermieteten oder leerstehenden Eigentumswohnungen erfolgen. Darüber hinaus sollten Sie über den Hausverwalter oder den jetzigen Eigentümer unbedingt die Teilungserklärung, die Gemeinschaftsordnung, die Höhe des monatlichen Hausgelds und die Höhe der angesparten Instandhaltungsrücklagen laut Wirtschaftsplan sowie die Protokolle der letzten Wohnungseigentümerversammlungen anfordern oder dort einsehen.


  Die 10 Gebote für Bieter bei Versteigerungen


  Diese zehn Tipps für Bietinteressenten und Ersteigerer gelten in abgewandelter Form auch für alle anderen Kaufinteressenten.


  Der Zuschlag beim Amtsgericht ersetzt dabei den notariellen Kaufvertrag. Zuschlags- und Eintragungsgebühr fallen mit knapp 1Prozent des Ersteigerungspreises geringer aus als die sonst fälligen Notar- und Grundbuchgebühren.


  
    	Vertrauen Sie niemals blind dem bei Gericht oder im Internet unter www.zvg-portal.de einsehbaren Gutachten. Überzeugen Sie sich selbst von Lage, Zustand und Ausstattung des Objekts.


    	Besichtigen Sie das Haus oder die Wohnung, sofern dies möglich ist, auch von innen, und nehmen Sie einen Baufachmann mit, falls Sie nicht selbst vom Fach sind.


    	Nehmen Sie auf der Geschäftsstelle des Zwangsversteigerungsgerichts Einsicht in den Grundbuchauszug.


    	Nehmen Sie so früh wie möglich Kontakt mit den Gläubigerbanken auf, deren Namen Sie dem Grundbuchauszug entnehmen können. Sprechen Sie schon vor dem Versteigerungstermin mit ihnen über den möglichen Erwerbspreis, aber lassen Sie sich nicht auf schriftlich vereinbarte Pflichten ein, mindestens eine bestimmte Summe zu bieten (Ausbietungsgarantien), die nur Sie verpflichten.


    	Stellen Sie auf jeden Fall schon vor dem Versteigerungstermin die Finanzierung durch eine vorläufige Darlehenszusage sicher. Platzt die Finanzierung nämlich später, kommt die Immobilie erneut unter den Hammer.


    	Setzen Sie sich vor dem Versteigerungstermin ein Gebotslimit, halten Sie dies unbedingt ein und hüten Sie es wie ein Staatsgeheimnis.


    	Sorgen Sie für eine ausreichende Sicherheitsleistung in Höhe von 10Prozent des Verkehrswerts, zum Beispiel als Bankverrechnungsscheck, bei dem Ihre Hausbank sowohl Aussteller als auch Bezogener des Schecks ist.


    	Rufen Sie kurz vor dem Termin beim zuständigen Rechtspfleger und eventuell bei der Gläubigerbank an, ob der Termin noch steht oder ob das Verfahren eingestellt wurde.


    	Legen Sie sich für die Bietzeit von 30 Minuten eine ausgefeilte Biettaktik zurecht und lassen Sie sich nicht durch Konkurrenten aus der Ruhe bringen. Da zu diesen auch die Gläubigerbank zählt, sprechen Sie noch während der Bietzeit mit dem Bankenvertreter.


    	Sorgen Sie, falls Sie als Meistbietender den Zuschlag bekommen haben, für eine zügige finanzielle Abwicklung bis zum Verteilungstermin, der etwa sechs bis acht Wochen nach dem Versteigerungstermin selbst liegt.

  


  Die Gesamtkosten müssen finanzierbar sein


  Ob Bauen (auf eigenem Grundstück oder Neubaukauf vom Bauträger) oder Kaufen (aus zweiter Hand per notariellem Kaufvertrag oder per Ersteigern beim Amtsgericht): Bei jeder dieser Investitionsarten spielt die Höhe der Gesamtkosten eine ganz entscheidende Rolle. Je höher die Gesamtkosten der Investition ausfallen, desto höher wird auch der Finanzierungsbedarf sein.


  Da vielen Eigenheimwünschen finanzielle Grenzen gesetzt sind, gibt es beim Auseinanderklaffen von Gesamtkostenschätzung des Wunschobjekts und Finanzierbarkeit des Bau- oder Kaufvorhabens nur zwei Möglichkeiten: Kosten- beziehungsweise preisgünstigere Alternativen nutzen oder auf den Bau beziehungsweise Kauf des Eigenheims zumindest zum jetzigen Zeitpunkt verzichten.


  Jeder weiß es: Bauen ist in Deutschland immer noch sehr teuer, und auch die Grundstückspreise sind in manchen Gegenden unbezahlbar. Wenn Kosten und Preise für den geplanten Neubau sich also als zu hoch oder nicht finanzierbar erweisen, können folgende Alternativen ins Auge gefasst werden.


  
    	Die Gesamtkosten drücken

  


  
    	Die Möglichkeiten für einen preisgünstigen Kauf nach dem Motto „Im Einkauf liegt der Gewinn“ sollte man nutzen, falls das Geld für ein neu errichtetes Traumhaus nicht ausreicht oder der mit dem Bau verbundene Stress vermieden werden soll.


    	1. Kostensparend bauen: Sparen bei Rohbau und Ausbau durch kostengünstigere statt herkömmlicher Bauweise (zum Beispiel Rationalisierung durch mehr industrielle Vorfertigung oder bessere Bauorganisation durch Koordination von Planung und Durchführung in einer Hand).


    	2. Geringere Bauherrenansprüche: Verzicht auf bisher gewohnte Standardansprüche wie volle Unterkellerung, kompletter Ausbau des Dachgeschosses oder aufwendige Erstausstattung mit offenem Kamin.


    	3. Bescheideneres Erstobjekt: Reihenhaus beziehungsweise Doppelhaushälfte statt freistehendes Einfamilienhaus, Eigentumswohnung statt Einfamilienhaus als Einstiegsimmobilie.


    	4. Kleineres Objekt: Statt des Hauses zum Beispiel mit einer Wohnfläche von 180 Quadratmetern auf 500 Quadratmeter großem Grundstück ein kleineres Grundstück und geringere Wohnfläche als geplant.


    	5. Älteres Objekt: Erwerb einer Gebrauchtimmobilie aus zweiter Hand statt Neubau, da deutlich geringerer Kaufpreis.

  


  Preisspielräume nutzen


  Besonders preisgünstig sind Immobilien aus zweiter Hand, bei denen der tatsächliche Kaufpreis deutlich unter dem ortsüblichen Kaufpreis liegt. Wie das möglich ist?


  Ein für Sie als Käufer attraktiver Preisabschlag hängt nicht selten vom Anbieter selbst ab. Oftmals müssen Eigentümer ihre Immobilie unter Druck verkaufen. Sie sitzen auf dem sprichwörtlichen Pulverfass und brauchen dringend Geld, um ihre finanziellen Probleme zu lösen. Hinter der „Pulverfass-Situation“ verbirgt sich eine Scheidung, eine zerstrittene Erbengemeinschaft, plötzliche Krankheit oder Arbeitslosigkeit, vielleicht aber auch nur das fortgeschrittene Alter des Eigentümers.


  Ob der Angebotspreis marktgerecht ist, können Sie über den Vergleich mit ortsüblichen Marktpreisen feststellen. Einen guten Überblick liefern Kaufpreissammlungen der örtlichen Gutachterausschüsse, Preisspiegel des IVD (Immobilienverband Deutschland), Gespräche mit ortsansässigen Immobilienmaklern und das Durchforsten der Immobilienanzeigen im Internet und in der örtlichen Tageszeitung.


  Der reine Kaufpreis pro Quadratmeter Wohnfläche stellt den gemeinsamen Nenner bei allen Preisvergleichen dar. Bei Eigentumswohnungen dividieren Sie einfach den geforderten Preis für die Wohnung durch die Wohnfläche. Hinzu kommt noch der Preis für einen eventuell vorhandenen Tiefgaragen-Stellplatz.


  Bei Reihenhäusern oder Doppelhäusern, die zur Selbstnutzung dienen, kann der Angebotspreis mit dem von einem Gutachter geschätzten Sachwert verglichen werden. In den Sachwert gehen der Grundstücks- beziehungsweise Bodenpreis sowie der Zeitbauwert des Gebäudes ein. Aktuelle Bodenpreise sind den Bodenrichtwert-Sammlungen der örtlichen Gutachterausschüsse zu entnehmen. Der Gebäudewert kann ermittelt werden, indem man die Anzahl der Kubikmeter umbauten Raums mit dem ortsüblichen Kubikmeterpreis multipliziert. In der Checkliste auf Seite 25 sind die wichtigsten Kaufpreiskriterien aufgeführt.


  
    Checkliste


    Was den Kaufpreis von Immobilien bestimmt


    
      	Standort und Lage


      	Makrolage: zum Beispiel Ballungsräume München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Berlin oder Klein- und Mittelstadt am Ballungsrand


      	Mikrolage: Wohn- und Verkehrslage innerhalb eines Ortes mit Infrastruktur wie Einkaufs- und Erholungsmöglichkeiten, Schulen und Kindergärten, ärztliche Versorgung und öffentliche Einrichtungen


      	Lage innerhalb der Wohnanlage: zum Beispiel bei Reihenhaussiedlungen oder bei Eigentumswohnungen


      	Größe und Grundriss


      	Grundstücksgröße bei freistehenden Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Doppelhaushälften


      	Anzahl und Größe der Zimmer


      	Wohnfläche in Quadratmetern bei Haus oder Eigentumswohnung plus eventuell Nutzfläche


      	Wohnungsgrundriss und Raumaufteilung

    


    


    
      	Zustand und Ausstattung


      	Baujahr, eventuell Jahr einer umfassenden Modernisierung


      	Äußerer Zustand des Hauses: Außenhaut des Gebäudes beziehungsweise Bau- und Ausführungsqualität als äußere Qualität, zum Beispiel Keller und Dach, Außenwände und Decken, Fenster und Haus- beziehungsweise Wohnungseingangstür


      	Ausstattung des Hauses beziehungsweise der Wohnung: Ausstattungsqualität als innere Qualität, zum Beispiel Sanitärobjekte, Heizung, Fußbodenbelag, Wandfliesen in Küche und Bad, Innentüren, Küchen-, Elektro-, Telefon- und Fernsehanschlüsse, Extras


      	Nutzung jetzt und künftig


      	Jetzige Nutzung: noch vom Eigentümer bewohnt oder noch vermietetet oder auch leerstehende Immobilie


      	Künftige Nutzung: beabsichtigte Eigennutzung, Vermietung oder Mischnutzung

    

  


  Modernisierungs- und Energie- sparmaßnahmen


  Die Modernisierungs- und Sanierungskosten fallen bei älteren Gebäuden an, entweder unmittelbar nach dem Kauf einer Gebrauchtimmobilie oder nach einer längeren Selbstnutzung eines Eigenheims.


  
    	Modernisieren mit zinsgünstigen Krediten

  


  Bei der Wohnraummodernisierung stehen meist ein neues Bad, ein verbesserter Wohnungszuschnitt sowie eine neue Heizung, neue Fenster, Fußbodenbeläge oder ein zusätzlicher Wintergarten auf der Wunschliste. Zinsgünstige Kredite und auch nicht rückzahlbare Zuschüsse bietet die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in ihrem Gebäudesanierungsprogramm an. Doch auch Banken unterbreiten zinsgünstige Angebote – vor allem dann, wenn das Eigenheim bereits schuldenfrei ist.


  Gut schneiden alle Sanierer mit einem konkurrenzlos günstigen Kredit von nur 1Prozent Effektivzins ab. Noch besser schneiden die Modernisierer mit einem KfW-Kredit ab, wenn die Immobilie durch die anfallenden Arbeiten altersgerecht umgebaut wird (zum Beispiel Einbau eines Treppenlifts) oder der Energieverbrauch sinkt. Allerdings müssen die zinsgünstigen KfW-Förderdarlehen über eine Bank (zum Beispiel die Hausbank) beantragt werden. Die Banken sind aber nicht verpflichtet, KfW-Förderdarlehen zu vermitteln.


  
    	Energiesparen mit KfW-Mitteln

  


  Sanierungen, die bei älteren Häusern zu erheblichen Energieeinsparungen führen, zielen auf eine bessere Wärmedämmung (Keller- oder oberste Geschossdecke, Außenwände, Dach), einen Austausch der Heizungsanlage sowie einen Austausch der Fenster ab. Eine komplette energetische Modernisierung (umfangreiche Wärmedämmung, dreifach verglaste Fenster, Erneuerung der Heizung) kann je nach Hausgröße 40000 bis 50000 Euro kosten.


  Die KfW gewährt Zuschüsse sowie günstige Zins- und Tilgungskonditionen. Sie fördert mit extrem zinsgünstigen Krediten bis zu 50000 Euro die energieeffiziente Sanierung oder das energieeffiziente Bauen. Bei einer Zinsbindung von 10 Jahren betrug der Effektivzins nur 0,75 Prozent (Stand Dezember 2015).


  Beim energieeffizienten Bauen ist außerdem noch ein Tilgungszuschuss bis zu 10Prozent der Darlehenssumme je nach Effizienzhaus-Standard möglich.


  Ein Sachverständiger muss vor Beginn der Umbaumaßnahmen bestätigen, dass die Anforderungen für den KfW-Energieeffizienz-Standard erfüllt sind. Der Energiebedarf des sanierten Hauses darf laut Berechnung des Sachverständigen den Höchstwert eines Neubaus nach Energieeinsparverordnung von 2009 nur um maximal 30Prozent übersteigen.


  Für mit Architekten oder Ingenieuren abgeschlossene Honorarvereinbarungen über Modernisierungs- und Energieeinsparungsmaßnahmen gilt seit 2009: Das Honorar wird grundsätzlich nach den anrechenbaren Kosten des Objekts auf Grundlage der Kostenberechnung gemäß DIN 276 in der Fassung von Dezember 2008 berechnet.


  Für Umbauten und Modernisierungen ist nach § 35 HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) ein Umbau- und Modernisierungszuschlag bis zu 80Prozent des Honorars möglich, wobei der bisherige Mindestumbauzuschlag von 20Prozent weiter gelten soll.


  Eigenheim- oder Miethausfinanzierung


  Nicht nur die geplante Investitionsart (Bau, Kauf oder Modernisierung) hat Auswirkungen auf die Finanzierung, sondern genauso der Nutzungs- oder Verwendungszweck der Immobilie.


  Auch für Durchschnittsverdiener ist ein Reihenhaus oder eine Eigentumswohnung zur eigenen Nutzung dank niedriger Hypothekenzinsen und vielerorts noch erschwinglicher Immobilienpreise mittlerweile finanzierbar geworden. Die Frage „Kauf oder Miete“ stellt sich für immer mehr Familien.


  Dabei spielen subjektive Faktoren wie der Wunsch nach den eigenen vier Wänden, die Unabhängigkeit von Vermietern und die Erfüllung eines Lebenstraums eine große Rolle.


  Paradox, aber wahr: Es gibt Familien, die sich ein Eigenheim finanziell leisten können, aber aus Furcht vor hohen Schulden dennoch lieber weiter zur Miete wohnen (wobei sie ja jeden Monat Miete zahlen müssen). Auf der anderen Seite bauen oder kaufen Leute ein Eigenheim, das sie finanziell völlig überfordert.


  Neben diesen subjektiven Motiven sprechen auch objektive und rein wirtschaftliche Faktoren für den Umstieg von Miete auf Eigentum: Sicherheit vor Mietsteigerungen und Kündigungen, steuerfreie Mietersparnis, miet- und schuldenfreies Wohnen im Alter, Schutz vor Geldentwertung sowie eine erhoffte Wertsteigerung, die ebenfalls steuerfrei ist. Viele sehen im Eigenheim sogar die beste private Altersvorsorge.


  Die möglichen Nachteile eines Eigenheims dürfen aber nicht verschwiegen werden: Bei beruflich bedingten Ortswechseln hat man eine geringere Flexibilität, die eigenen Geldmitteln sind langfristig gebunden. Eine Falschberatung beim Finanzierungskonzept und fehlender Schutz in den Wechselfällen des Lebens (zum Beispiel Krankheit, Arbeitslosigkeit, Scheidung)können zum teuren Verlust des Eigenheims führen.


  
    Die drei Nutzungsarten


    Reine Selbstnutzung: Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder selbstgenutzte Eigentumswohnung (Eigenheim im engeren Sinne).


    Fremdnutzung durch Mieter: Vermietete Eigentumswohnung, vermietetes Einfamilienhaus oder Mietwohnhaus.


    Gemischte Nutzung: Selbstgenutzte und vermietete Wohnung in einem Haus (zum Beispiel Haus mit zwei Eigentumswohnungen, von denen die eine selbst genutzt und die andere vermietet wird)

  


  Kauf oder Miete?


  Die Chance, dass sich das Eigenheim unter Anlage- und Vorsorgegesichtspunkten auf Dauer rentiert, ist dennoch groß. Finanztest hat die Geldanlage auf dem Kapitalmarkt mit der Investition derselben Summe in eine Eigentumswohnung verglichen und die vorteilhaftere Variante gesucht.


  In einem realistischen Musterszenario zahlt der Käufer für die 100 Quadratmeter große Eigentumswohnung 200000 Euro und setzt dafür Eigenkapital von 55000 Euro ein. 15000 Euro sind für den Notar, die Grunderwerbsteuer und andere Kaufnebenkosten fällig.


  Er nimmt ein zinsgünstiges Hypothekendarlehen in Höhe von 16000 Euro zu 3% Zins und 3% Tilgung auf, das nach rund 23Jahren vollständig zurückgezahlt ist.


  Für die Geldanlage am Kapitalmarkt gibt es jedes Jahr 3Prozent Zinsen nach Steuern.


  Der Wohnungskäufer erzielt seinen Ertrag aus der Wertsteigerung der Immobilie und der Miete, die er einspart. Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser sind für Mieter und Eigentümer gleich.


  Nur in den ersten vier Jahren geht der Vermögensvergleich klar zugunsten des Mieters aus. Während der Mieter sein Erspartes anlegen kann, steckt der Käufer alles in die Immobilie.


  Aber schon ab dem fünften Jahr wendet sich in unserem Fall das Blatt. Der Käufer hat den Mieter bei der Rendite des eingesetzten Kapitals überholt, wenn der Immobilienwert jährlich um 1Prozent steigt. Langfristig gewinnt er deutlich.


  Das ist nicht unwahrscheinlich, vor allem wenn die Wohn- und Verkehrslage begehrt ist. Sicher ist die Wertsteigerung aber keineswegs. In den vergangenen Jahren sind die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen zwar in Ballungsgebieten deutlich gestiegen, in bestimmten Regionen außerhalb der Ballungsräume aber auch gesunken.


  Das Plus für den Eigentümer wird nach 23 Jahren richtig groß, wenn der Kredit getilgt ist. Dann gibt er für das Wohnen weit weniger aus als der Mieter, meist nur noch laufende Unterhaltskosten. In den folgenden Jahren baut er seinen Vorsprung rapide aus: Nach 30 Jahren ist seine Wohnung rund 160000 Euro mehr wert als das Vermögen des Mieters – unter Berücksichtigung der Kosten fürs Wohnen.


  Ob für Sie Kaufen ebenfalls besser als Mieten ist, können Sie mit Hilfe des kostenlosen Rechners „Kaufen oder mieten“ unter www.test.de/rechner selbst testen.


  
    [image: ]

  


  Wie der Vorteil für den Käufer tatsächlich aussieht, hängt von etlichen Faktoren der Marktentwicklung ab. Fällt die Wertsteigerung der Immobilie aus, und steigt die Miete nur um 1Prozent pro Jahr, muss der Käufer 10 Jahre lang warten, bis sein Vermögen mehr wert ist als das des Mieters.


  Fallen aber Preise und Mieten, ist der Mieter der Vermögensgewinner. Auch steigende Zinsen schmälern den Vorteil des Wohneigentümers erheblich. Klettert der Kreditzins auf fünfProzent, und der Mieter erhält für sein angelegtes Geld fünf statt dreiProzent Zinsen nach Steuern, dauert es rund 20 Jahre, bis die Immobilie mehr wert ist als das angelegte Geld.


  Die staatlichen Fördermittel für den Immobilienkäufer sind im Vermögensvergleich noch nicht enthalten. Mit Wohn-Riester unterstützt der Staat Wohneigentum als Altersvorsorge. Für Bau, Kauf, Modernisierung und sparsamen Energieverbrauch gibt die staatliche KfW-Bank günstige Kredite.


  Nachteile für den Immobilienkäufer sind die lange Kapitalbindung, hohe Verschuldung mit der Unsicherheit, die Raten immer aufbringen zu können, und die Bindung an einen Ort. Schnell können Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Scheidung die Eigentümer zu einem vorschnellen Verkauf zwingen. Dann sind die finanziellen Verluste erheblich. Gerade auch für den Eigenheimerwerb gilt der Spruch: „Drum prüfe, wer sich lange bindet“.


  Die Schuldenaufnahme für ein Eigenheim selbst sollte nicht das größte Problem sein, da es sich ja um produktive Schulden für den Sachwert Immobilie handelt. Sofern der Wert des Eigenheims immer über den Restschulden liegt, besteht keine Gefahr der persönlichen Überschuldung. Allerdings muss gewährleistet sein, dass die Schulden einschließlich Zinsen zurückgezahlt werden können. Am besten plant man dies spätestens bis zum Eintritt in den Ruhestand, um dann ein miet- und schuldenfreies Wohnen im Alter zu ermöglichen.


  Hände weg von Miet- oder Optionskauf


  Die weit verbreitete Angst vor Schulden schüren Anbieter und Vermittler von Mietkaufmodellen. Sie werben mit „Bauen ohne Schulden“ oder „Schuldenfrei ins Eigenheim“. Der Weg dahin soll über den Mietkauf erfolgen: Zunächst ist der spätere Hauseigentümer jahrzehntelang Mieter und zahlt außer der Miete noch eine monatliche Ansparrate. Erst wenn das mit der Ansparrate aufgebaute Kapital genauso hoch ist wie der schon heute festgelegte Kaufpreis des Eigenheims, steigt der Mieter zum Eigentümer auf.


  Was so einfach klingt, rentiert sich in aller Regel nicht und birgt zudem neue Risiken hinsichtlich des Kapitalaufbaus, der für die spätere Zahlung des Kaufpreises erforderlich ist. Als Beispiel dient hier der Optionskauf nach GenoKonzept der Wohnbaugenossenschaft Genotec eG.


  
    	Jahrzehntelange Mietzahlung: Der von der Genotec eG angebotene Optionskauf baut nach eigenen Angaben auf den Grundzügen des Mietkaufs auf, den die Genotec selbst jahrelang anbot. Bei dieser sogenannten dritten Wohnlösung (statt Mieten oder Bauen/Kaufen) zahlt das Mitglied der Genotec 25 Jahre lang eine fixierte gleichbleibende Wohnrate (auch „Zins“ genannt) von aktuell 2,95 (früher 4,5)Prozent des von vornherein festgelegten Kaufpreises. Beispiel: Investitionssumme 200000 Euro inklusive Kaufnebenkosten, jährliche Wohnrate (entspricht der Jahresnettokaltmiete) beträgt 5900 Euro (= 2,95% von 200000 Euro), monatliche Nettokaltmiete 492 Euro.


    	Option auf Eigentumserwerb nach 25 Jahren: Um nach 25 Jahren Eigentümer der bisher gemieteten Immobilie zu werden, muss zunächst ein Eigenkapital in Höhe von beispielsweise 20Prozent der Investitionssumme (also 160000 Euro) bei der Genotec eingezahlt werden. Hinzu kommen ein zweckgebundener Ansparbeitrag von jährlich 1,1Prozent sowie ein Ansparergänzungsbetrag von beispielsweise 0,9Prozent des Restkapitals von 160000 Euro pro Jahr. Die Summe aus Eigenkapital sowie kumuliertem Ansparkapital muss nach 25 Jahren so hoch sein wie die Investitionssumme, damit der Mieter die Option auf den Kauf realisieren kann.


    	Warum der Optionskäufer zuzahlt. Dazu ein Beispiel: Sofortbezug eines Eigenheims, die Investitionssumme beträgt insgesamt 200000 Euro inklusive Kaufnebenkosten, Eigenkapital ist 40000 Euro, Darlehen beziehungsweise anzusparendes Restkapital 160000 Euro, Laufzeit 25Jahre. Bei einer klassischen Baufinanzierung über 160000 Euro mit einem Sollzins von 3% und einer Tilgung von 2,69% ist das Hypothekendarlehen nach 25Jahren vollständig getilgt und der Eigentümer ist schuldenfrei. Die Gesamtbelastung beim Optionskauf liegt mit insgesamt 227500 Euro scheinbar genau so hoch wie bei der Baufinanzierung (siehe Tabelle Seite 31). Der Haken dabei ist nur: Um das Restkapital von 160000 Euro mit nur 3200 Euro pro Jahr nach 25 Jahren vollständig aufzubringen, müsste die Rendite des Sparplans aus zweckgebundener Ansparrate und Ansparergänzungsprogramm bei sehr idealistischen 5,2Prozent nach Steuern liegen. Bei einer realistischen Rendite von nur 3Prozent nach Steuern entstünde eine Finanzierungs- bzw. Deckungslücke von fast 42000 Euro.

  


  
    
      
        
        
      

      
        	
          Bankfinanzierung gegen Optionskauf

        
      


      
        	
          Bankfinanzierung

        

        	
          Optionskauf Genotec

        
      


      
        	
          Zinsen: 3%* = 4800 €

        

        	
          Festmiete: 2,95%** = 5900 €

        
      


      
        	
          + Tilgung: 2,69%* = 4304 €

        

        	
          + Ansparrate: 1,1%*** = 1760 €

        
      


      
        	
          

        

        	
          + Ansparergänzung: 0,9%*** = 1440 €

        
      


      
        	
          Belastung pro Jahr: 9104 €

        

        	
          Belastung pro Jahr: 9100 €

        
      


      
        	
          x 25 Jahre

        

        	
          x 25 Jahre

        
      


      
        	
          = Gesamtbelastung 227600 €

        

        	
          227500 €

        
      


      
        	
          *) 3 bzw. 2,69% von 160000 € Bankdarlehen**) 2,95% von 200000 € Investitionssumme inkl. Kaufnebenkosten


          ***) 1 ,1 bzw. 0,9% von 160000 € Restkapital

        
      

    

  


  Vermietete Eigentumswohnungen und Mietshäuser finanzieren


  Ob sich eine vermietete Wohnimmobilie (Eigentumswohnung oder Mietwohnhaus) für den Kapitalanleger lohnt, hängt vor allem von der erzielbaren Mietrendite und dem Hypothekenzins ab.


  Sofern die Mietrendite als Jahresreinertrag inProzent der Investitionssumme dauerhaft über dem Effektivzins für die aufgenommenen Hypothekendarlehen liegt, rentiert sich die Anlage. Hinzu kommen eventuell Miet- und Wertsteigerungen. Risiken bestehen bei längerem Leerstand durch Mietausfälle oder einem drastischen Einbruch der Preise für vermietete Wohnimmobilien.


  Mit dem Excel-Programm „Lohnt der Kauf einer vermieteten Wohnung“ (siehe www.test.de Suche nach „vermietete Wohnung“; Ergebnisse bei „Rechner“) können potentielle Kapitalanleger einen langfristigen Investitionsplan für ihre vermietete Eigentumswohnung aufstellen sowie Objekt- und Eigenkapitalrenditen berechnen. Es lassen sich mit verschiedenen Annahmen (zum Beispiel Mietsteigerungen und künftiger Verkaufspreis) mehrere Szenarien für die Zukunft durchspielen.


  Wie Vermieter rechnen sollten, spielen wir an einem Beispiel durch: Hier wird die Vermietung einer Dreizimmer-Eigentumswohnung (Baujahr 1985, Kaufpreis 140000 Euro plus Kaufnebenkosten 10000 Euro, Jahresnettokaltmiete 7000 Euro, jährliche Verwaltungs- und Instandhaltungskosten 1400 Euro) mit dem Excel-Programm durchgerechnet. Die Wohnung soll mit einem Hypothekendarlehen von 100000 Euro (3Prozent Zins plus 3Prozent Tilgung fest für 23 Jahre) und einem Eigenkapital von 50000 Euro finanziert werden (siehe Tabelle „Investitionsplan für die vermietete Immobilie“, Seite 33).


  Im ersten Jahr übersteigt die jährliche Kreditrate von 6000 Euro den Jahresreinertrag von 5600 Euro geringfügig, was aber bei einer Miet- und Kostensteigerung von nur 1Prozent pro Jahr bereits nach 7 Jahren wettgemacht wird.


  Wenn die vermietete Eigentumswohnung im 25. Jahr eine Jahresnettokaltmiete von rund 8900 Euro erbringt und dann zum 18-Fachen der Jahresmiete verkauft wird, erzielt der Kapitalanleger einen Veräußerungserlös von 160000 Euro. Da das Darlehen nun vollständig abbezahlt ist, fließen ihm diese 160000 Euro nach geltendem Steuerrecht steuerfrei zu. Sein Eigenkapital von 50000 Euro hätte sich also innerhalb von 25 Jahren mehr als verdreifacht. Die Eigenkapitalrendite beträgt 4,8Prozent nach Steuern, sofern der Veräußerungsgewinn nach einer Haltedauer von mehr als zehn Jahren wie bisher steuerfrei bleibt und die geringfügigen jährlichen Unterdeckungen (siehe Tabelle Seite 33) durch höhere Mietsteigerungen oder geringere Instandhaltungs- und Verwaltungskosten ausgeglichen werden können.


  Werden die Unterdeckungen in der angegebenen Höhe mit berücksichtigt, fällt die Eigenkapitalrendite auf 4,5Prozent nach Steuern.


  Wird die vermietete Eigentumswohnung nach 25 Jahren ohne Gewinn in Höhe der Anschaffungskosten von 150000 Euro verkauft, sinkt die Eigenkapitalrendite auf 4,25Prozent nach Steuern (mit Berücksichtigung der genannten Unterdeckungen).


  
    [image: ]

  


  Wirtschaftliche Chancen für Vermieter


  Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg mit vermieteten Wohnimmobilien sind folgende Punkte:


  
    	Attraktive Netto-Mietrendite (Jahresreinertrag mindestens 4Prozent der Investitionssumme)


    	Guter Standort und mindestens mittlere Wohnlage mit Realisierung von Miet- und Wertsteigerungen


    	Niedrige Hypothekenzinsen (auf Dauer maximal 4Prozent).

  


  


  Im Vergleich zur Eigenheimfinanzierung kann der Eigenkapitalanteil auch niedriger sein, zum Beispiel nur 10 bis 15Prozent der Investitionssumme. Mindestens aber die Kaufnebenkosten sollten durch Eigenkapital aufgebracht werden.


  Bei einer hohen Fremdkapitalquote von 85 bis 90Prozent der Investitionssumme fallen entsprechend höhere Schuldzinsen an, die im Gegensatz zum Eigenheim bei vermieteten Immobilien steuerlich absetzbar sind. Da die anteiligen Gebäudekosten mit jährlich 2Prozent abgeschrieben werden, entsteht ein weiterer steuerlicher Vorteil. Andererseits müssen die Mietreinerträge, also die Mieteinnahmen minus Betriebs-, Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, versteuert werden. Liegt ein steuerlicher Verlust aus Vermietung vor, da die Werbungskosten (Schuldzinsen und Abschreibungen) über dem Mietreinertrag liegen, erhält der Kapitalanleger eine Steuerersparnis.


  Diese Steuerersparnis darf aber immer nur das Sahnehäubchen bei der Kapitalanlage in vermietete Immobilien sein. Mietobjekte müssen sich auch vor Steuern rechnen. Nicht Steuerspar-Immobilien, sondern Rendite-Immobilien versprechen den nachhaltigen Erfolg.


  
    	Nicht Steuerspar-Immobilien, sondern Rendite-Immobilien versprechen den nachhaltigen Erfolg.

  


  


  Dies gilt für Mietwohnhäuser oder gemischt genutzte Mietshäuser (mit Wohn- und Gewerbeeinheiten) noch viel stärker als für vermietete Eigentumswohnungen. Mietshäuser (auch Zins- oder Rentenhäuser genannt) kommen wegen der hohen Investitionssummen typischerweise nur für gut verdienende Gewerbetreibende, Freiberufler und Angestellte in Frage, die eine zusätzliche private Altersvorsorge über Immobilien suchen.


  Hände weg von Blindkäufen


  Eine vermietete Eigentumswohnung erweist sich schnell als Reinfall, wenn man den Versprechungen windiger Vermittler blind vertraut und sich um überhaupt nichts kümmert. Davon können rund 300000 Käufer von „Schrottimmobilien“ ein garstig Lied singen, die vor allem in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit überteuerten und überfinanzierten Eigentumswohnungen viel Geld verloren haben.


  
    Checkliste


    „Vorsicht, Falle!“ bei vermieteten Eigentumswohnungen


    
      	Kauf ohne Besichtigung. Immobilien muss man vor dem Kauf persönlich unter die Lupe nehmen!


      	Weit entfernte Wohnung. Liegt die vermietete Eigentumswohnung mehrere hundert Kilometer vom Wohnort des Käufers entfernt, wird er sich nicht selbst um seine Kapitalanlage kümmern können. Der laufende Betrieb wird dadurch vergleichsweise teuer werden.


      	Überteuerung. Wer den geforderten Kaufpreis nicht mit ortsüblichen Marktpreisen und die angesetzte Miete nicht mit ortsüblichen Vergleichsmieten vergleicht, handelt grob fahrlässig.


      	Überfinanzierung. Eine Vollfinanzierung des Kaufpreises nebst sämtlicher Kaufnebenkosten ist außerordentlich riskant.


      	Hohe Steuerersparnis. Besonders bei vermieteten Eigentumswohnungen in unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden wird mit der hohen Abschreibung und entsprechend hohen Steuerersparnissen geworben. Ein Mietobjekt muss sich aber vor Steuern rechnen.


      	Geschönte Beispielrechnungen. Um einen Überschuss auszuweisen, wird in der Beispielrechnung mit allen Mitteln getrickst. Die Mieteinnahmen werden zu hoch, die laufenden Verwaltungs- und Instandhaltungskosten zu niedrig ausgewiesen. Utopische Miet- und Wertsteigerungen in der Zukunft täuschen über die Wirtschaftlichkeit der vermieteten Wohnung hinweg.


      	Mietausfallrisiko. Es gibt keine Garantie, dass die Miete immer pünktlich gezahlt wird. Der Mietausfall als Hauptrisiko jedes Vermieters lässt sich auch nicht durch Mietpools oder zeitlich begrenzte Mietgarantien vermeiden. Den finanziellen Ausfall durch Mietrückstände oder Leerstand bei Mieterwechseln sollte man mit 2 bis 5 Prozent der Jahresnettokaltmiete einkalkulieren.

    

  


  Vorsicht bei Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds


  Geschlossene Immobilienfonds entlasten die Anleger von allen Arbeiten rund um Objektauswahl, Vermietung und Finanzierung. Der Fondsanleger, der schon mit Beträgen ab 10000 Euro dabei ist, braucht sich also nicht um diese oft lästigen und nervenaufreibenden Tätigkeiten zu kümmern. Dies ist die gute Nachricht.


  Die schlechte Nachricht über geschlossene Immobilienfonds als Kapitalanlage begründet sich aus den häufigen Schieflagen und Pleiten in der Vergangenheit. Unseriöse Fondsanbieter und/oder provisionsgetriebene Fondsvermittler haben nur an ihre eigenen Geldbeutel gedacht und nicht an die der Fondsanleger. Einmalige Kosten machen auch heute noch rund 20Prozent der Beteiligungssumme aus.


  Etwa die Hälfte davon entfällt auf weiterhin hohe Vermittlungsprovisionen. Hinzu kommen dann noch laufende Kosten für die Geschäftsführung und die Anlegerverwaltung.


  Wer sein Geld trotz der hohen einmaligen und laufenden Kosten in einem geschlossenen Immobilienfonds anlegt, muss wissen, dass er eine unternehmerische Beteiligung mit Chancen, aber auch mit hohen Risiken eingeht. Die versprochenen jährlichen Ausschüttungen, die im Kern nichts anderes als Kapitalentnahmen darstellen, dürfen auf keinen Fall mit der erzielbaren Rendite verwechselt werden.


  Lediglich prognostizierte Renditen über 20 bis 30 Jahre sind mit äußerster Vorsicht zu genießen.


  Fast alle geschlossenen Immobilienfonds finanzieren die Mietobjekte (Gewerbe- oder Wohnimmobilien) mit dem Geld der Anleger und zusätzlich mit Bankdarlehen. Immer häufiger kommen Blind-Pool-Konzeptionen auf den Markt, bei denen der Anleger anfangs gar nicht weiß, in welche konkreten Mietobjekte der Fonds überhaupt investiert.


  Von einer zusätzlichen Fremdfinanzierung der Beteiligungssumme des Anlegers (sogenannte Anteilsfinanzierung) ist dringend abzuraten. In der Vergangenheit hat es Fälle gegeben, wo der Anleger einen Totalverlust mit seiner Fondsbeteiligung erlitt und weiterhin sein persönliches Darlehen bedienen musste.


  
    Geschlossene Immobilienfonds. Wer den Mut zur Beteiligung aufbringt, sollte folgende Unterlagen genauestens prüfen beziehungsweise prüfen lassen: Emissionsprospekt (Kurzüberblick für Vertriebszwecke reicht nicht), Wirtschaftsprüfer-Prospektgutachten nach IDW S 4 (muss beim Wirtschaftsprüfer angefordert werden), Leistungsbilanz des Fondsanbieters über Erfolge und Misserfolge mit Fonds aus der Vergangenheit,  Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) in Form eines Beipackzettels.

  


  Finanzierung in Abhängigkeit von der Nutzungsart


  Finanzierungs- und Steuersparkonzepte bei Wohnimmobilien hängen sehr stark von der Art der Nutzung ab. Bei Selbstnutzung sind ein hohes Eigenkapital und ein Bankdarlehen mit regelmäßiger Tilgung von jährlich 2 bis 3Prozent zuzüglich ersparter Zinsen zu empfehlen, während bei Vermietung wegen des steuerlichen Schuldzinsenabzugs zu einem relativ hohen Fremdkapital in Form eines Bankdarlehens mit niedriger Tilgung zu raten ist.


  Selbstgenutzte und vermietete Wohnung in einem Haus


  Wird ein Haus teils vom Eigentümer selbst bewohnt und teils an Dritte vermietet, liegt der Hauptfall einer wohnlichen Mischnutzung vor. Es kann sich beispielsweise um ein teilweise vermietetes Zweifamilienhaus oder um ein Haus mit zwei Eigentumswohnungen (die eine selbst genutzt, die andere vermietet) handeln.


  Das bis Ende 1986 aus steuerlichen Gründen bevorzugte „unechte“ Zweifamilienhaus in Form eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung hat längst an Bedeutung verloren. Bei einem echten Zweifamilienhaus wird der meist größere Teil selbst bewohnt und der dann kleinere Teil vermietet. Da es sich grundbuchrechtlich um ein Objekt handelt, kann die gesamte Finanzierung über ein einziges Darlehen laufen.


  Dazu ein Beispiel: Neubau-Zweifamilienhaus mit 200 Quadratmeter Wohnfläche (120 Quadratmeter selbstgenutzt, 80 Quadratmeter vermietet), Anschaffungskosten insgesamt 400000 Euro, Eigenkapital 100000 Euro, Hypothekendarlehen über 300000 Euro mit 3Prozent Sollzins und 2Prozent Tilgung plus ersparter Zinsen, Laufzeit 30,5 Jahre.


  In diesem Falle werden 60Prozent der Zinskosten dem selbstbewohnten und 40Prozent dem vermieteten Teil zugeordnet, im ersten Jahr also 5400 Euro nicht abzugsfähige Schuldzinsen für das Eigenheim und 3600 Euro steuerlich abzugsfähige Schuldzinsen für die vermietete Wohnung.


  Die finanziell und steuerlich günstigere Alternative besteht darin, ein Haus mit zwei Eigentumswohnungen zu erwerben und das gesamte Eigenkapital in Höhe von 100000 Euro auf die selbstgenutzte Wohnung zu konzentrieren. Über die beiden aufzunehmenden Darlehen von 140000 Euro für die selbstgenutzte beziehungsweise von 160000 Euro für die vermietete Eigentumswohnung werden zwei Darlehensverträge abgeschlossen.


  Voraussetzung für dieses Darlehens-Splitting ist, dass das Haus bereits vor dem Erwerb tatsächlich in zwei Eigentumswohnungen aufgeteilt wurde, wozu eine Abgeschlossenheitsbescheinigung der Gemeinde sowie eine notarielle Teilungserklärung erforderlich sind. Wenn nach der Aufteilung in zwei Einheiten auch zwei Grundbuchblätter beim Amtsgericht angelegt werden, handelt es sich rechtlich um zwei verschiedene Objekte.


  Finanzieller und steuerlicher Vorteil dieser Lösung: Nicht nur 3600 Euro (= 3Prozent von 120000 Euro anteiligem Darlehen) bei der „Zweifamilienhaus-Lösung“, sondern 4800 Euro (= 3Prozent von 160000 Euro Darlehen für die vermietete Eigentumswohnung) sind bei der „Zwei-ETW-Lösung“ steuerlich als Schuldzinsen absetzbar. Bei einem Steuersatz von 40Prozent führt dies immerhin zu einer zusätzlichen Steuerersparnis von 480 Euro (= 40Prozent von 1200 Euro höheren Schuldzinsen).


  Aus steuerlicher Sicht bewährt sich also die Aufteilung nach der Methode „Getrennt marschieren, vereint schlagen“, also eine volle Fremdfinanzierung bei der vermieteten Eigentumswohnung und der komplette Eigenkapitaleinsatz bei der selbstgenutzten Eigentumswohnung.


  Die Aufteilung eines Hauses in zwei selbstständige Eigentumswohnungen ist daher der Teilvermietung eines im Übrigen selbstgenutzten Zweifamilienhauses auf Grund der besseren finanziellen und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten vorzuziehen. Darüber hinaus gilt dieses Prinzip analog auch für räumlich entfernte Objekte A (selbstgenutzt) und B (vermietet).


  Die Finanzierungs- und Steuerregel lautet: Eigenkapital soviel wie möglich beim selbstbewohnten Eigenheim, aber beim Mietobjekt soviel wie möglich Fremdkapital.


  Und die allgemeine Tilgungsregel: Für die Finanzierung des selbstgenutzten Objekts ist ein Bankdarlehen mit relativ hoher Tilgung am besten geeignet, während beim Mietobjekt ein Bankdarlehen mit nur 1Prozent jährlicher Tilgung wegen des höheren Schuldzinsenabzugs mehr Sinn macht.


  „Vorsicht, Falle!“ bei vermieteten Eigentumswohnungen


  Kauf ohne Besichtigung? Wer eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage nur laut Prospekt oder Musterberechnung erwirbt, kauft die Katze im Sack. Immobilien muss man vor Ort genau unter die Lupe nehmen!


  Liegt die vermietete Eigentumswohnung mehrere hundert Kilometer vom Wohnort des Käufers entfernt, wird er sich nicht selbst um seine Kapitalanlage kümmern können. Neu- und Anschlussvermietungen muss er an Makler übertragen. Die Hausverwaltung wird Mängel in der Wohnung nicht selbst beseitigen, sondern nur ortsansässige Handwerksunternehmen empfehlen.


  Wer den geforderten Kaufpreis nicht mit ortsüblichen Marktpreisen und die angesetzte Miete nicht mit ortsüblichen Vergleichsmieten vergleicht, handelt grob fahrlässig. Oft ist die von dubiosen Vermittlern angebotene Eigentumswohnung völlig überteuert. Dies erkennt man beispielsweise daran, dass die tatsächlich erzielbare Jahresnettokaltmiete deutlich weniger als 4Prozent des Kaufpreises ausmacht. Oder die in der Beispielrechnung angegebenen Mieten sind zu hoch und am Markt überhaupt nicht erzielbar.


  Überfinanzierung: Eine Vollfinanzierung des Kaufpreises nebst sämtlicher Kaufnebenkosten ist außerordentlich riskant. Wird auch noch ein Geldrückfluss („cash back“) an den Käufer aus dem Kaufpreis versprochen, handelt es sich um ein unseriöses Angebot, das die tatsächliche Überfinanzierung des Objekts nur verschleiern soll.


  Besonders bei vermieteten Eigentumswohnungen in unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden wird mit der hohen Abschreibung und entsprechend hohen Steuerersparnissen geworben. Ein Mietobjekt muss sich aber auch vor Steuern rechnen. Liegen die laufenden Zins- und Bewirtschaftungskosten deutlich über den Mieteinnahmen, lohnt sich die vermietete Eigentumswohnung trotz der versprochenen Steuerersparnis nicht.


  Um einen Überschuss auszuweisen, wird in der Beispielrechnung mit allen Mitteln getrickst. Die Mieteinnahmen werden zu hoch, die laufenden Verwaltungs- und Instandhaltungskosten zu niedrig ausgewiesen. Oft fällt auch die regelmäßige Tilgung des Darlehens in den Musterrechnungen unter den Tisch. Unrealistische bis utopische Miet- und Wertsteigerungen in der Zukunft täuschen über die tatsächlichen Erfolgsaussichten einer vermieteten Eigentumswohnung hinweg.


  Und es gibt keine Garantie, dass die Miete immer pünktlich gezahlt wird. Der Mietausfall als Hauptrisiko jedes Vermieters lässt sich auch nicht durch Mietpools oder zeitlich begrenzte Mietgarantien vermeiden. Vor Pleiten des Mietpools oder von Mietgaranten ist der Kapitalanleger nicht geschützt. Der Kapitalanleger muss schlimmstenfalls den Ausfall einer kompletten Jahresmiete verkraften können. Den finanziellen Ausfall durch Mietrückstände oder Leerstand bei Mieterwechseln sollte man auf lange Sicht mit 2 bis 5 Prozent der Jahresnettokaltmiete einkalkulieren.


  Erst- oder Anschlussfinanzierung


  Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt die Finanzierung erfolgt, ist zwischen Erstfinanzierung einer Immobilie oder Anschlussfinanzierung nach Ablauf der Zinsbindung zu unterscheiden.


  Die Erstfinanzierung des Eigenheims mit „echtem“ Fremdkapital erfolgt in der Regel durch Hypothekendarlehen mit Zinsbindung über fünf, zehn oder bis zu 25 Jahre vereinbart. Läuft diese aus, kommt es zur Anschlussfinanzierung, sofern die Restschuld nicht auf einen Schlag zurückgezahlt wird. Erster Ansprechpartner für die Anschlussfinanzierung ist der Kreditgeber (Bank, Bausparkasse oder Versicherung), der auch die Erstfinanzierung durchgeführt hat. Ein Bankwechsel lohnt sich aber trotz zusätzlicher Grundbuchgebühren, wenn die neue Bank beim Zinsangebot um mehr als einen Zehntel Prozentpunkt günstiger liegt.


  Forwarddarlehen


  Wer zum Ablauf der Zinsbindungsfrist steigende Zinsen erwartet, kann mit einem Vorlauf von bis zu fünf Jahren ein Forwarddarlehen abschließen. Damit werden die Zinskonditionen für die Anschlussfinanzierung ab Ende der Zinsbindung vorzeitig festgezurrt. Die Zinsaufschläge für Forwarddarlehen lagen Ende 2015 bei 0,15Prozentpunkten für eine zweijährige sowie 0,25 Prozentpunkten für eine dreijährige Vorlaufzeit.


  Läuft die Zinsbindung für das Darlehen innerhalb eines Jahres ab, lohnt sich ein Forwarddarlehen meist nicht. In diesem Fall kann ein ganz normales Anschlussdarlehen abgeschlossen werden, das erst zum Ablauf der Zinsbindung abgerufen wird. Zwar sind dafür in der Regel Bereitstellungszinsen ab dem dritten Monat fällig. Sofern der Beginn der Berechnung von Bereitstellungszinsen in Höhe von monatlich 0,25Prozent des noch nicht abgerufenen Anschlussdarlehens um sechs Monate und mehr hinausgezögert wird, sind nur geringe Zinsen fällig. Viele Banken verzichten auch völlig auf die sonst üblichen Bereitstellungszinsen.


  Um eine Anschlussfinanzierung im weiteren Sinne handelt es sich auch, wenn nach Ablauf der Zinsbindung ein Teil des Bankdarlehens durch die Bausparsumme (Bausparguthaben und Bauspardarlehen) aus einem zugeteilten Bausparvertrag abgelöst wird. Diese teilweise Ablösung des Erstdarlehens durch einen „Tilgungs-Bausparvertrag“ bewirkt de facto eine Umschuldung.


  Was Sie sich leisten können


  
    [image: ]

  


  Nur wenige bekommen ihr Traumhaus vererbt oder geschenkt. Bauherren und Hauskäufer müssen also in der Regel sechsstellige Summen für ihr Eigenheim aufbringen. Da das eigene Vermögen dazu üblicherweise nicht ausreicht, kommen sie an einer Kreditaufnahme nicht vorbei.


  Wenn Sie nicht jahrzehntelang auf die Verwirklichung Ihres Traumes verzichten wollen, müssen Sie sorgfältig prüfen, ob Sie sich die eigenen vier Wände schon heute finanziell leisten können.


  Ein Kassensturz zeigt Ihnen, ob Ihre persönlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse den Aufstieg vom Mieter zum Eigentümer zum gegenwärtigen Zeitpunkt zulassen. Der Kassensturz sollte dabei sowohl Ihr privates Budget als auch Ihre private Vermögensbilanz erfassen.


  Nettoeinkommen und vorhandenes Eigenkapital als finanzielle Faktoren entscheiden maßgeblich darüber, wie teuer ihr Eigenheim werden darf.


  Viele Haus- und Wohnungseigentümer in spe gehen am Anfang den umgekehrten Weg. Sie wählen ein für sie geeignetes Haus aus und fragen erst danach, ob alles finanzierbar ist. Wenn die Finanzierung dann mit waghalsigen Tricks „passend gemacht“ wird, ist die finanzielle Katastrophe fast schon vorgezeichnet. Der Traum von den eigenen vier Wänden wird dann zum Albtraum und endet im schlimmsten Fall mit der Zwangsversteigerung des geliebten Hauses. Aber es muss ja nicht soweit kommen.


  Ihr Einkommen und die Belastungsquote


  Der Weg führt Sie von Ihren persönlichen Einkommens- und Vermögensverhältnissen zu den realistisch finanzierbaren Gesamtkosten des Eigenheims.


  Sie können sich dann gezielt auf die Suche und Auswahl eines geeigneten Eigenheims begeben, das sich Ihrem finanziellen Rahmen anpasst.


  Das gedankliche Motto sollte daher sein: „Erst finanzieren, dann investieren“.


  Setzen Sie sich auf Grund Ihrer privaten Finanzen zunächst ein Preislimit für Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Anschließend konzentrieren Sie sich auf die objektbedingten Faktoren wie Wohn- und Verkehrslage, Größe und Grundrissgestaltung, äußerer Zustand des Hauses und Ausstattung der Wohnung.


  Kassensturz bei Einnahmen und Ausgaben


  Das verfügbare Nettoeinkommen und die laufenden Haushaltsausgaben (ohne die zurzeit gezahlte Miete) begrenzen die mögliche Belastung aus Kapitaldienst, also die Ausgaben für Zins und Tilgung aus der geplanten Finanzierung. Je höher der Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (ohne Miete, falls Eigenheimerwerb geplant ist), desto höher können die Belastung aus Kapitaldienst und das aufzunehmende Hypothekendarlehen ausfallen.


  Es dürfte Ihnen nicht schwerfallen, die Höhe Ihres monatlichen Nettoeinkommens zu ermitteln. Unter monatlichem Nettoeinkommen ist bei Arbeitnehmern zunächst das monatliche Bruttogehalt abzüglich Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung (gesetzliche Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung) und Lohnsteuer (inklusive Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer) zu verstehen.


  Bei Beamten tritt der Beitrag für die private Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung an die Stelle des Arbeitnehmeranteils, da Beamte keine Beiträge für die Renten- und Arbeitslosenversicherung zahlen müssen.


  Familien-Nettoeinkommen ermitteln


  Das Kindergeld kommt zum Nettogehalt hinzu. Verzichten Sie aber aus Sicherheitsgründen auf den Ansatz des Weihnachts- oder Urlaubsgelds. Nebeneinkünfte aus einem Minijob bis zu 450 Euro sowie Nettoeinkünfte des Ehepartners sollten nur angesetzt werden, wenn sie relativ sicher auch in Zukunft anfallen. Gleiches gilt für Zins- und Mieteinkünfte.


  Berechnung des Familien-Nettoeinkommens


  Nettogehalt des Hauptverdieners 


  + Nettoeinkünfte aus unternehmerischer  Tätigkeit 


  +Nettoeinkünfte des Ehepartners1 


  +Nebeneinkünfte2 


  +Zusatzeinkünfte (Zins- und Mieteinkünfte)3 


  +Kindergeld (je 190 Euro für 1. und 2. Kind) 


  =Monatliches Familien-Nettoeinkommen 


  
    	Nicht ansetzen, falls Aufgabe der beruflichen Tätigkeit bei Geburt und Erziehung von Kindern wahrscheinlich


    	Nur zur Hälfte ansetzen, falls stark schwankende Einnahmen oder Minijob auf 450-Euro-Basis


    	Nur die nach Einsatz aller Eigenmittel für das Eigenheim noch verbleibenden Zinseinnahmen sowie die Mietüberschüsse bei vermieteten Immobilien ansetzen.

  


  
    Hätten Sie’s gewusst?


    Das Statistische Bundesamt hat in seiner Einkommens- und Verbrauchsstichprobe für 2013 Durchschnittswerte für die monatlichen Ausgaben von deutschen Haushalten bestimmt:


    845€ für Wohnen und Energie


    342€ für Mobilität


    337€ für Essen und Trinken


    261€ für Freizeit und Kultur


    130€ für Restaurants und Hotels


    124€ für Möbel und Haushaltsgeräte


    119€ für Bekleidung und Schuhe


    290€ für Anderes


    2448€ Ausgaben insgesamt pro Monat

  


  Ausgaben und monatliches Budget


  Um einen genauen Überblick über Ihr monatliches Budget zu gewinnen, müssen Sie alle Ausgaben (außer der monatlichen Nettokaltmiete, aber mit Zuschlag für erhöhte laufende Bewirtschaftungskosten als Eigentümer) erfassen. Dies macht erfahrungsgemäß viel Mühe. Die wenigsten Haushalte tragen penibel alle Ausgaben in ein Haushaltsbuch ein. Auch wenn Sie auf die laufende Führung eines Haushaltsbuchs verzichten, sollten Sie sich über die ungefähre Höhe Ihrer monatlichen Ausgaben klar werden. Es empfiehlt sich, das monatliche Haushaltsbudget zumindest vor und nach dem Eigenheimerwerb genau unter die Lupe zu nehmen und zu versuchen, bestimmte unnötige Kosten einzusparen.


  
    	Tipp

  


  
    	Erfassen Sie probeweise über einen Zeitraum von drei Monaten alle laufenden monatlichen Ausgaben und legen Sie alle vierteljährlich, halbjährlich und jährlich gezahlten Kosten auf monatliche Beiträge um.

  


  Monatliche Ausgaben


  Feste Ausgaben (Versicherungs- und  Bausparbeiträge, Kreditraten) 


  + Lebenshaltungskosten1 


  + Wohnnebenkosten2 


  = Monatliche Ausgaben (ohne Nettokaltmiete)


  
    	Kosten für Ernährung, Bekleidung und Schuhe, Körper- und Gesundheitspflege, Auto und Verkehr, Persönliches (Bildung, Unterhaltung, Sport, Hobbys, Reisen, Urlaub), zum Beispiel pauschale Erfahrungssätze der Banken: 750 Euro für Einzelperson, 1000 Euro für Ehepaar + 250 Euro zusätzlich pro Kind


    	Mindestens tatsächliche Nebenkosten bei Miete, aber in aller Regel höhere Bewirtschaftungskosten bei Eigentum in Höhe von schätzungsweise monatlich 3 bis 4 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche

  


  Um das monatliche Budget in den Griff zu bekommen, empfiehlt es sich, alle laufenden Einnahmen und Ausgaben (ohne monatliche Nettokaltmiete) zu erfassen und gegenüberzustellen:
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  Nettoeinkommen und mögliche Belastung


  Es kommt nun darauf an, wie viel Geld Ihnen nach Abzug der laufenden Ausgaben vom Nettoeinkommen verbleibt, um damit Zins und Tilgung für das Darlehen aufzubringen. Banker nennen diesen Restbetrag „Belastung aus Kapitaldienst“, der dauerhaft aus dem Nettoeinkommen aufgebracht werden muss. Somit gilt:


  


  Monatliches Familien-Nettoeinkommen 


  – laufende Ausgaben (ohne monatliche Nettokaltmiete) 


  =Mögliche Belastung aus Kapitaldienst (Zins- und Tilgung für Hypothekendarlehen) 


  Da die bisher gezahlte monatliche Nettokaltmiete ab Einzug in das Eigenheim wegfällt, wird sie nicht mehr unter den laufenden Ausgaben erfasst. Etwas anderes gilt für die bisher an den Vermieter gezahlten monatlichen Betriebs- und Nebenkosten (zum Beispiel für Kalt- und Warmwasser und Heizung). Als künftiger Eigentümer müssen Sie diese direkt an die zuständigen Stellen zahlen (zum Beispiel Grundsteuer an die Stadt, Strom- und Wasserkosten an die Stadtwerke). Sofern die Wohnfläche Ihres Eigenheims deutlich größer als die Wohnfläche der bisher gemieteten Wohnung ausfallen wird, muss dafür ein Zuschlag vorgesehen werden.


  Dazu ein Beispiel: Nebenkosten für gemietete Wohnung 240 Euro (= 80 Quadratmeter Wohnfläche x 3 Euro). Bei 120 Quadratmetern im Eigenheim erhöhen sich die laufenden Betriebskosten schon wegen der größeren Wohnfläche auf geschätzte 360Euro. Zusätzlich sollten noch 60 bis 120Euro pro Monat für laufende Instandhaltungskosten in Höhe von 0,50 bis 1 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angesetzt werden, sodass die künftigen Betriebs- und Instandhaltungskosten mit 420 bis 480 Euro einzukalkulieren sind.


  Bei Eigentumswohnungen kommen noch die Kosten für den Hausverwalter in Höhe von rund 25 Euro pro Monat hinzu. Damit würden sich Ihre laufenden Nebenkosten als Eigentümer praktisch verdoppeln.


  Mögliche Belastung ermitteln


  Wenn Sie die laufenden monatlichen Ausgaben (ohne Nettokaltmiete) von Ihrem monatlichen Nettoeinkommen abziehen, kennen Sie Ihre monatliche Belastbarkeit für den Kapitaldienst.


  Sie gibt Ihnen an, wie viel Sie maximal für Zins und Tilgung der Hypothekendarlehen aufbringen können, wie das folgende Beispiel zeigen soll:


  


  Monatliches Nettogehalt 3000 Euro 


  + Kindergeld für 2 Kinder 380 Euro 


  = Nettoeinkommen 3380 Euro 


  – Ausgaben1 2180 Euro 


  = Belastbarkeit 1200 Euro 


  
    	Lebenshaltungskosten pauschal 1500 Euro (= 1000 Euro für Ehepaar + 500 Euro für zwei Kinder); Bewirtschaftungskosten geschätzt 480 Euro (= 120qm Wohnfläche x 4 Euro); feste Ausgaben (Versicherungen und Beiträge) 200 Euro


    	Finanzielle Belastbarkeit

  


  
    	Sie sollten Ihre Belastbarkeit für das Eigenheim nicht überstrapazieren. Schließlich macht es wenig Sinn, sich zugunsten der eigenen vier Wände jahrelang krummzulegen und auf alle Annehmlichkeiten des Lebens wie Hobbys und Urlaubsreisen zu verzichten. Legen Sie für die laufenden Zahlungsverpflichtungen nach Möglichkeit eine Belastungsquote von höchstens 40 Prozent Ihres (Haushalts-)Nettoeinkommens zugrunde.


    	Achten Sie darauf, dass Ihnen nach Abzug der Belastung für Zins und Tilgung vom Nettoeinkommen ein ausreichender Betrag für den Lebensunterhalt verbleibt. Diesen Mindestbehalt sollten Sie ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abstimmen. Bei Kreditgebern übliche Faustregeln wie 750 Euro für eine Einzelperson plus 250 Euro für jede weitere im Haushalt lebende Person können nur eine grobe Orientierung bieten.

  


  Die monatliche Belastung aus Kapitaldienst könnte also in diesem Fall knapp 1200 Euro ausmachen und damit rund 35 Prozent Ihres Nettoeinkommens. Diese Belastungsquote erscheint noch recht hoch.


  Wenn man eine Sicherheitsreserve von monatlich 200 Euro für Unvorhergesehenes einplant, sinkt die Belastbarkeit auf monatlich 1000 Euro und die Belastungsquote auf knapp 30 Prozent des Nettoeinkommens. Das heißt, drei Zehntel des monatlichen Nettoeinkommens können für den Schuldendienst aus Zins und Tilgung aufgebracht werden.


  Zu hohe Belastungsquote vermeiden


  Die Belastungsquote drückt die Belastung aus Kapitaldienst in Prozent des Nettoeinkommens aus und wird nach der folgenden einfachen Formel berechnet:


  


  Belastungsquote = Belastung aus Kapitaldienst x 100 / Nettoeinkommen. 


  


  Je höher die Belastungsquote, desto riskanter wird die Finanzierung des Eigenheims.


  Generell sollte die Belastungsquote nicht über 50 Prozent des Nettoeinkommens hinausgehen. Das heißt: Mindestens die Hälfte des monatlichen Familien-Nettoeinkommens muss während der Hausfinanzierung für die Bestreitung der laufenden Ausgaben übrig bleiben.


  Belastungen für Kapitaldienst, die deutlich über 1200 Euro pro Monat liegen, könnte die vierköpfige Beispielfamilie wohl kaum tragen. Schließlich verblieben ihr nach Abzug von beispielsweise 1400 Euro für Zins und Tilgung sowie 480 Euro für die Bewirtschaftung des Hauses gerade einmal knapp 1500 Euro zum Leben. Von diesen 1500 Euro müssten dann alle Lebenshaltungskosten für vier Personen einschließlich fester Ausgaben wie Versicherungsbeiträge bestritten werden.


  Die finanzielle Belastbarkeit lässt sich prinzipiell durch zwei Maßnahmen steigern: Entweder Sie verringern die laufenden Ausgaben oder sorgen für die Erhöhung des Nettoeinkommens.


  
    Checkliste


    Mehr Geld durch geringere Ausgaben


    Es lohnt sich, alle Ausgabenblöcke einmal genau zu durchforsten und auf Einsparpotenziale zu untersuchen. In einigen Fällen gelingt Ihnen die Kostenersparnis, ohne große Abstriche bei Ihrem gewohnten Lebensstandard zu machen. Beispiele für Kostenersparnisse sind:


    
      	Versicherungsbeiträge. Überprüfen der bestehenden Versicherungen und Kündigung von überflüssigen oder zu teuren Versicherungen und Wahl kostengünstigerer Versicherer


      	Autokosten. Umsteigen auf preis- und kostengünstigeres Auto, Senkung der Benzinkosten durch wirtschaftlicheres Fahren oder teilweise Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln


      	Telefonkosten. Wahl einer kostengünstigen Flatrate oder von besonders niedrigen Tarifen der Telefonanbieter, kostenloses Telefonieren übers Internet (VoIP)


      	Stromkosten. Wechsel des Stromanbieters


      	Sonstige Energiekosten. Wechsel des Anbieters, sparsamerer Verbrauch bei Wasser und Heizung oder andere gezielte Energiesparmaßnahmen


      	Bankgebühren. Zum Beispiel Wegfall von Kontoführungsgebühren bei gebührenfreien Girokonten

    

  


  Die Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen. Je mehr Sie bei den laufenden Ausgaben sparen, desto mehr Geld bleibt für die Belastung aus Kapitaldienst beim Eigenheim übrig.


  
    Checkliste


    Mehr Geld durch höhere Nettoeinkünfte


    Kostensenkungsmaßnahmen sind nicht alles. Mehr Geld bleibt Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Ihre Nettoeinkünfte steigern.


    
      	Dies kann durch eine fällige Gehaltserhöhung, durch zusätzliche Nebeneinkünfte oder durch höhere Ersparnisse bei der Lohn- und Einkommensteuer erfolgen.


      	Nutzen Sie vor allem alle legalen Möglichkeiten, weniger Steuern zu zahlen. Vergessen Sie nicht die Fülle von steuerlichen Abzugsmöglichkeiten bei den Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen. Sie drücken dadurch das zu versteuernde Einkommen und damit die zu zahlende Einkommensteuer nach unten.


      	Schichten Sie Ihre auf Spar-, Tages- und Festgeldkonten zu Mini-Zinsen liegenden Gelder auf Anbieter mit höheren Zinsen oder attraktivere Geldanlagen um.

    

  


  Bleibt trotz Senkung der Ausgaben (ohne gezahlte Miete) und Steigerung der Nettoeinkünfte nur ein geringer Einnahmenüberschuss übrig, wird Ihr Belastungs- und Kreditrahmen zwangsläufig recht eng. Folge: Sie müssen sich mit einem bescheideneren Eigenheim als Einstieg begnügen oder Ihren Traum von den eigenen vier Wänden vorläufig noch auf Eis legen.


  Jährliche Belastung und Kreditrahmen


  Ihr persönlicher Kreditrahmen gibt an, bis zu welcher Höhe Sie ein Hypothekendarlehen zur Finanzierung Ihres Eigenheims aufnehmen können. Diese Kreditgrenze hängt sehr von der maximal tragbaren Jahresbelastung und dem langfristigen Belastungssatz für Zins und Tilgung ab.


  Berechnung des persönlichen Kreditrahmens:


  Monatliche Belastbarkeit 


  x 12 Monate 


  = Jahresbelastung 


  x Vervielfältiger 100 : (Zins- + Tilgungssatz) 


  = Kreditrahmen 


  Liegt zum Beispiel Ihre maximal tragbare Jahresbelastung beispielsweise bei 12000 Euro (monatlich 1000 Euro x 12 Monate), und legen Sie eine langfristige Kombination aus 3Prozent Zins und 2 Prozent Tilgung (also eine Gesamtbelastung von 5 Prozent) für Ihr Darlehen zugrunde, errechnet sich ein Kreditrahmen von 240000 Euro:


  


  Monatliches Familien-  Nettoeinkommen 3400Euro


  – Monatliche Ausgaben 2400 Euro


  = Monatliche Belastbarkeit = 1000 Euro


  x 12 Monate 


  = Jahresbelastung = 12000 Euro


  x Vervielfältiger (100 : 5%) x 20 


  = Kreditrahmen = 240000 Euro


  Höhere Tilgung statt höherer Kreditrahmen


  In extremen Niedrigzinsphasen wie in den Jahren 2013 und 2014 kann es Ihnen gelingen, einen Zinssatz von drei Prozent und weniger über 15 oder gar 20 Jahre fest zu vereinbaren. Da sich der Vervielfältiger dann bei einem gleichbleibenden Tilgungssatz von 1 Prozent auf 25 (= 100 : 4) erhöht, könnte der Kreditrahmen auf 300000 Euro (= Jahresbelastung 12000 Euro x 25) erweitert werden. Es ist jedoch besser, den Tilgungssatz auf jährlich 2 Prozent zu erhöhen und dann mit dem gleichen Kreditrahmen von 240000 Euro wie in obigem Beispiel zu rechnen. Erfreulicher Effekt: Statt erst nach 46,3 Jahren (bei 3 Prozent Zins und 1 Prozent Tilgung) wären Sie die Eigenheimschulden nach 30,5 Jahren (bei 3 Prozent Zins und 2 Prozent Tilgung) los, sofern der Zinssatz für die gesamte Laufzeit gelten würde.


  Bei einem Tilgungssatz von 3 Prozent könnten Sie die Laufzeit sogar auf 23,1 Jahre kürzen, müssten dabei aber auch Ihren Kreditrahmen mit 200000 Euro enger schnallen. Insbesondere für Selbstnutzer sollte die Regel gelten: „Lieber eine höhere Tilgung mit kürzerer Darlehenslaufzeit als ein höherer Kreditrahmen mit extrem langer Laufzeit“.


  Vervielfältiger abhängig von Zins- und Tilgungssatz


  Der Vervielfältiger (Multiplikator) beziehungsweise das x-Fache der Jahresbelastung kann wie folgt berechnet werden:


  


  Vervielfältiger = 100 : (Zins- + Tilgungssatz) 


  Bei einem Zinssatz von 3 Prozent und einem Tilgungssatz von 2 Prozent beträgt der Belastungssatz (als Zins- und Tilgungssatz) 5 Prozent. 


  Also lautet der Vervielfältiger =  100 : (4 + 1) = 20. 


  Der Kreditrahmen würde dann also das 20fache  der Jahresbelastung ausmachen. 


  In der Tabelle ab Seite 52 sind die Vervielfältiger für Belastungssätze von 3 bis 9 Prozent mit unterschiedlichen Varianten bei den Zins- und Tilgungssätzen angegeben.


  Auch in Niedrigzinsphasen ist ein jährlicher Belastungssatz von mindestens 6 Prozent ratsam. Je niedriger der Zinssatz (zum Beispiel 3 Prozent), desto höher kann dann der Tilgungssatz (zum Beispiel 3 Prozent) ausfallen, und desto schneller wird das Darlehen getilgt. Bei extrem niedrigen Zinsen von 2 Prozent (wie seit 2013 bis 2015 für Darlehen mit 10-jähriger Zinsbindung) könnte dann der jährliche Tilgungssatz sogar auf 4 Prozent steigen.


  Daher sind in der Tabelle „Vervielfältiger ...“ links und oben beim Zins- und Tilgungssatz auch verschiedene Kombinationen angegeben.
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  Kreditrahmen in Abhängigkeit von Monatsbelastung sowie Zins- und Tilgungssatz


  In der nächsten Tabelle auf Seite 54 wird der jeweilige Kreditrahmen in Abhängigkeit von Monatsbelastungen zwischen 500 und 1500 Euro sowie einem Belastungssatz (als Zins- und Tilgungssatz) zwischen 3 und 9 Prozent angegeben. Der Kreditrahmen laut Tabelle reicht von minimal 86000 Euro (bei nur 500 Euro Monatsbelastung und einem hohen Belastungssatz von 7 Prozent) bis zu maximal 600000 Euro (bei hohen 1500 Euro als Monatsbelastung und extrem niedrigem Belastungssatz von nur 3 Prozent).


  Setzen Sie sich unbedingt ein persönliches Kreditlimit. Wenn Ihre monatliche Belastung über einen krummen Betrag lautet oder der Zins- und Tilgungssatz kein glatter Prozentsatz ist, können Sie Ihren Kreditrahmen nach der folgenden Kompaktformel auch selbst berechnen:


  


  Kreditrahmen = Monatsbelastung x 1200 :  (Zins- + Tilgungssatz) 


  Zum Beispiel: 


  Maximal tragbare Monatsbelastung: 1175 Euro


  Fester Sollzins über 15 Jahre: 2,85 Prozent


  Jährlicher Tilgungssatz: 2 Prozent


  Zins- + Tilgungssatz: 4,85 Prozent


  Kreditrahmen = 1175 x 1200 : 4,85 = 290722Euro, also rund 291000 Euro.


  Zur Kontrolle können Sie der Tabelle „Kreditrahmen in Abhängigkeit von Monatsbelastung sowie Zins- und Tilgungssatz“ auf Seite 54 bei den nächstgelegenen glatten Werten von 1200 Euro Monatsbelastung und 5 Prozent Zins- und Tilgungssatz einen Kreditrahmen von 288000 Euro entnehmen.


  Anhand einer weiteren Tabelle („Wie viel Kredit ist drin?“ siehe Seiten 56/57) können Sie Ihren Kreditrahmen in Abhängigkeit von Monatsrate (500 bis 1500 Euro), Gesamtlaufzeit des Darlehens (20, 25 oder 30 Jahre) und Zinssatz (2, 3 oder 4 Prozent) bestimmen.


  Die möglichen Darlehenssummen liegen dann zwischen 90000 und 406000 Euro.


  Liegt Ihr Kreditrahmen fest, wissen Sie, wie viel Darlehen Sie sich finanziell leisten können. Wie viel Haus Sie sich leisten können, errechnet sich aus der Summe von Kreditrahmen und Eigenkapital.


  Schulden ja, aber richtig


  Dem Rat, das Kreditlimit bei Null anzusetzen und grundsätzlich keine Schulden aufzunehmen, können Sie als künftiger Haus- und Wohnungseigentümer vermutlich nicht folgen. Ohne Kredit- beziehungsweise Schuldenaufnahme ist der Bau oder Kauf in aller Regel nicht möglich.


  Ein ererbtes oder geschenktes Haus beziehungsweise ein sehr hohes vorhandenes Geldvermögen sind nur die absolute Ausnahme von der Regel.


  Die Frage lautet daher nicht „Schulden – ja oder nein?“, sondern „Schulden für das Eigenheim – ja, aber wie hoch?“.


  Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest stimmt die Hälfte der Deutschen dem Satz zu: „Mich würde es beunruhigen, wenn ich einen Kredit aufnehmen müsste“. Die andere Hälfte schränkte jedoch mit Recht ein: „Es kann durchaus sinnvoll sein, zur richtigen Zeit einen Kredit aufzunehmen“.
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          160000

        

        	
          137000

        
      


      
        	
          850

        

        	
          340000

        

        	
          255000

        

        	
          204000

        

        	
          170000

        

        	
          145000

        
      


      
        	
          900

        

        	
          360000

        

        	
          270000

        

        	
          216000

        

        	
          180000

        

        	
          154000

        
      


      
        	
          950

        

        	
          380000

        

        	
          285000

        

        	
          228000

        

        	
          190000

        

        	
          163000

        
      


      
        	
          1000

        

        	
          400000

        

        	
          300000

        

        	
          240000

        

        	
          200000

        

        	
          172000

        
      


      
        	
          1050

        

        	
          420000

        

        	
          315000

        

        	
          252000

        

        	
          210000

        

        	
          180000

        
      


      
        	
          1100

        

        	
          440000

        

        	
          330000

        

        	
          264000

        

        	
          220000

        

        	
          189000

        
      


      
        	
          1150

        

        	
          460000

        

        	
          345000

        

        	
          276000

        

        	
          230000

        

        	
          197000

        
      


      
        	
          1200

        

        	
          480000

        

        	
          360000

        

        	
          288000

        

        	
          240000

        

        	
          206000

        
      


      
        	
          1250

        

        	
          500000

        

        	
          375000

        

        	
          300000

        

        	
          250000

        

        	
          214000

        
      


      
        	
          1300

        

        	
          520000

        

        	
          390000

        

        	
          312000

        

        	
          260000

        

        	
          223000

        
      


      
        	
          1350

        

        	
          540000

        

        	
          405000

        

        	
          324000

        

        	
          270000

        

        	
          231000

        
      


      
        	
          1400

        

        	
          560000

        

        	
          420000

        

        	
          336000

        

        	
          280000

        

        	
          240000

        
      


      
        	
          1450

        

        	
          580000

        

        	
          435000

        

        	
          348000

        

        	
          290000

        

        	
          248000

        
      


      
        	
          1500

        

        	
          600000

        

        	
          450000

        

        	
          360000

        

        	
          300000

        

        	
          257000

        
      


      
        	
          

        
      

    

  


  Es geht hier nicht darum, der Konsumverschuldung das Wort zu reden und zum Kauf von reinen Konsumgütern wie Privatauto, Möbeln, Haushaltsgeräten oder Urlaub auf Kredit zu raten. Das „Leben auf Pump“ kann sehr schnell in einer finanziellen Sackgasse enden, wie die steigende Zahl von überschuldeten Privathaushalten zeigt.


  
    [image: ]

  


  
    [image: ]

  


  Mithilfe der Tabelle links kann ein Kreditnehmer ausrechnen, wie hoch ein Darlehen sein kann, wenn er für die Monatsraten einen festgelegten Betrag zur Verfügung hat und den Kredit innerhalb einer bestimmten Laufzeit abzahlen will. Beispiel: Eine Familie kann eine Monatsrate von 1000 Euro aufbringen. In spätestens 30 Jahren soll der Kredit abgezahlt sein. Bei einem Zinssatz von 3 Prozent kann die Familie bis zu 237000 Euro Kredit aufnehmen.


  Die „Geldanlage auf Pump“, wozu natürlich zunächst auch das mit Hypothekendarlehen finanzierte Eigenheim zählt, hat mit dem Leben auf Pump für den kleinen Luxus zwischendurch jedoch wenig gemeinsam. Bei der Eigenheimverschuldung schaffen Sie einen dauerhaften Sachwert und sparen die laufende Miete. Nach vollständiger Tilgung der Eigenheimschulden können Sie miet- und schuldenfrei in den eigenen vier Wänden wohnen.


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  
    	Zins und Miete schlafen nicht.

  


  


  Die Kehrseite der Medaille: Anfangs nehmen Sie relativ hohe Schulden in meist sechsstelliger Höhe auf und müssen diese über einen langen Zeitraum abtragen. Insofern hat das Sprichwort schon recht: „Zins und Miete schlafen nicht“.


  Wer keine Miete mehr zahlt, muss halt jahrelang Hypothekenzinsen an die Bank zahlen und darüber hinaus das aufgenommene Hypothekendarlehen Stück für Stück tilgen.


  Ihr Vermögen und die Eigenkapitalquote


  „Ohne Eigenkapital geht gar nichts.“ werden potenzielle Eigenheimbesitzer immer wieder von Banken oder Finanzierungsberatern hören.


  Richtig daran ist, dass viele Eigenheimwünsche am fehlenden Eigenkapital scheitern. Wer überhaupt kein eigenes Geld besitzt, müsste schließlich die gesamten Kosten für sein Wunschobjekt mit Kredit finanzieren.


  Diese Vollfinanzierung im Sinne einer vollen Fremdfinanzierung (auch als „100-Prozent-Finanzierung“ bezeichnet) wird nur in Ausnahmefällen möglich sein, zum Beispiel bei Höher- oder Spitzenverdienern ohne eigenes Vermögen, sofern sie die Belastung aus Zins und Tilgung für das hohe Darlehen aus ihrem weit über dem Durchschnitt liegenden Nettoeinkommen tragen können. Liegt ihr Einkommen jedoch schon seit Jahren auf hohem Niveau, muss die Frage erlaubt sein, warum sie es nicht geschafft haben, Teile davon zurückzulegen und für ein Eigenheim anzusparen. Kaum denkbar, dass jemand, der als Mieter bisher auf sehr großem Fuß gelebt hat, nunmehr als Hauseigentümer finanzielle Einschränkungen besonders leicht tragen kann.


  Einen weiteren Ausnahmefall stellen künftige Eigenheimbesitzer dar, die ihr langfristig angelegtes Vermögen (zum Beispiel Sparbriefe, Bausparverträge, lang laufende Kapitallebensversicherungen, vermietete Eigentumswohnung) nicht kurzfristig zu Geld machen können oder wollen. Die Kündigung einer laufenden Lebensversicherung führt fast immer zu finanziellen Verlusten, und der Verkauf einer Eigentumswohnung unter Druck ist ebenfalls nicht sinnvoll. Es kann daher besser sein, das bestehende Vermögen zu behalten und das Eigenheim in diesem Ausnahmefall voll fremd zu finanzieren.


  Abgesehen von diesen beiden Ausnahmefällen gilt aber für künftige Eigenheimbesitzer die Regel „So viel Eigenkapital wie möglich“. Das heißt, Sie sind gut beraten, Ihr gesamtes Eigenkapital bis auf eine Sicherheitsreserve in Ihr Bau- oder Kaufvorhaben zu stecken und so wenig Fremdkapital wie möglich aufzunehmen.


  Vermögen und Schulden – eine Bilanz


  Kreditgeber erwarten vom künftigen Haus- und Wohnungseigentümer grundsätzlich, dass er genügend eigene Mittel in die Finanzierung einbringt. Typischerweise wird ein Eigenkapital in Höhe von 20 bis 30 Prozent der Gesamtkosten des Hauses erwartet. Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer sind die Risiken für die Bank als Kreditgeber und auch für Sie als Kreditnehmer.


  Da Sie sich auf die Frage des Kreditgebers nach Ihrem Eigenkapital früher oder später gefasst machen müssen, geht kein Weg an der genauen Erfassung Ihrer eigenen finanziellen Mittel vorbei.


  Eigenes Vermögen erfassen


  Falls Sie keine Schulden haben, ist Ihr Eigenkapital identisch mit Ihrem Vermögen.


  Um zu entscheiden, ob das gesamte Vermögen in die Finanzierung des Eigenheims eingesetzt werden soll, ist eine Aufgliederung der einzelnen Vermögensteile wie in der Checkliste „Ihr Vermögensbestand“ (Seite 60) sinnvoll.


  


  


  Wie Vermögen flüssig gemacht werden kann


  Geldmittel, die sofort oder kurz- bis mittelfristig verfügbar sind und nur geringe Zinsen bringen, eignen sich zum Eigenkapitaleinsatz für ein Eigenheim besonders gut.


  Über Tagesgeldguthaben kann sofort verfügt werden, und Sparguthaben können rechtzeitig gekündigt werden, um Vorschusszinsen zu vermeiden. Guthaben auf laufenden Konten sind immer sofort verfügbar (sogenannte Sichteinlagen).


  Sparbriefe und Festgelder bei Banken und Sparkassen sind jedoch grundsätzlich nicht kündbar. Sie werden erst am Ende der Laufzeit zurückgezahlt. Wollen Sie vorher über das Geld verfügen, bleibt nur die Möglichkeit der Beleihung, wofür Sie aber Kreditzinsen zahlen müssen.


  Börsenfähige Wertpapiere und Anteile an Investmentfonds können durch Verkauf jederzeit zu Geld gemacht werden. Sie zählen daher zum sofort verfügbaren Eigenkapital. Meist bietet es sich an, einen Teil der Wertpapiere oder Fondsanteile als finanzielle Reserve im Wertpapierdepot zu belassen.


  
    Checkliste


    Ihr Vermögensbestand


    Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Vermögenswerte und wie langfristig diese jeweils gebunden sind. Nicht alles lässt sich für eine Immobilienfinanzierung „flüssig machen“.


    Sofort verfügbare Geldmittel:


    
      	Bargeld und Guthaben auf Girokonto


      	Guthaben auf Tagesgeldkonten

    


    Kurz- bis mittelfristig verfügbare Geldmittel:


    
      	Festgeldguthaben


      	Sparguthaben


      	Sparbriefe

    


    Jederzeit veräußerbare Anlagen:


    
      	Bundesanleihen


      	Sonstige Anleihen und Pfandbriefe


      	Aktien


      	Anteile an Renten-, Aktien- oder offenen Immobilienfonds

    


    


    Immobilienvermögen und Beteiligungen:


    
      	Wert des eigenen bezahlten oder ererbten Grundstücks


      	Verkehrswert einer bisher selbstgenutzten oder vermieteten Immobilie


      	Anteile an geschlossenen Immobilienfonds, Schiffsfonds oder an anderen geschlossenen Fonds

    


    Langfristig angelegtes Geldvermögen:


    
      	Bausparguthaben


      	Kapitallebensversicherung oder private Rentenversicherung (mit aktuellem Rückkaufswert)


      	Angespartes Vermögen in Riester- oder Rürup-Verträgen (Entnahme bei vorhandenen Riester-Verträgen, außerdem Riester-Bausparvertrag oder Riester-Darlehen)


      	Angespartes Vermögen in der betrieblichen Altersversorgung (zum Beispiel durch Entgeltumwandlung)

    

  


  Ihre finanzielle Basis verbessert sich, wenn Sie bereits ein Grundstück besitzen.


  Das eigene Baugrundstück, das Sie ererbt oder bereits bezahlt haben, können Sie direkt als Eigenkapital in die Finanzierung einbringen.


  Bewohnen Sie bereits ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung selbst, und wollen Sie zum Beispiel aufgrund eines beruflich bedingten Ortswechsels auf ein neues Eigenheim umsteigen, sollten Sie einen Verkauf in Erwägung ziehen. Übersteigt der Veräußerungserlös die Restschulden deutlich, können Sie diesen Vermögensüberschuss direkt als Eigenkapital für das neue Eigenheim verwenden.


  
    	Verkaufen Sie zuerst Ihr bisheriges Eigenheim, bevor Sie ein neues Eigenheim bauen oder kaufen.

  


  


  Nur in den seltensten Fällen werden Sie als künftiger Eigenheimbesitzer auf vermietete Immobilien oder Anteile an geschlossenen Immobilienfonds zurückgreifen können. Selbst wenn Ihnen eine vermietete Eigentumswohnung oder ein Anteil an einem geschlossenen Immobilienfonds gehört, ist ein überstürzter Verkauf fast immer mit finanziellen Nachteilen verbunden.


  


  
    [image: ]

  


  


  Geld in Bauspar- und Versicherungsverträgen


  Ist Ihr Geld langfristig in Bauspar- oder Versicherungsverträgen gebunden, sollten Sie sich zunächst nach den aktuellen Bausparguthaben und den Rückkaufswerten der Kapitallebensversicherung oder privaten Rentenversicherung erkundigen.


  Was tun mit Bausparverträgen?


  
    	Eine Kündigung des Bausparvertrags zwecks Auszahlung des Bausparguthabens empfiehlt sich nur, wenn die aktuellen Zinsen für Hypothekendarlehen von Banken unter den Zinsen für Bauspardarlehen liegen. Prüfen Sie, ob die Abschlussgebühr von 1 bis 1,6 Prozent der Bausparsumme zurückgezahlt wird. Berücksichtigen Sie außerdem, dass Ihr Anspruch auf Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage trotz Unterschreitung der Einkommensgrenzen verfällt, sofern die siebenjährige Sperrfrist noch nicht abgelaufen ist.


    	Im Normalfall sollten Sie den gesamten Bausparvertrag in die Immobilienfinanzierung einbringen. Steht die Zuteilung des Bausparvertrags und damit der Bausparsumme unmittelbar bevor, erhalten Sie praktisch zweimal Geld von der Bausparkasse – Eigenkapital in Höhe des Bausparguthabens einschließlich Guthabenzinsen plus Fremdkapital in Höhe des günstigen Bauspardarlehens.


    	Eine kurzfristige Zwischenfinanzierung zu niedrigen Zinsen bietet sich an, wenn die Zuteilung des Bausparvertrags nach Erreichen des Mindestsparguthabens voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgen wird. Auf die Zuteilung sollten Sie aber verzichten, wenn ein Hypothekendarlehen der Bank zinsgünstiger zu haben ist als ein Bauspardarlehen.

  


  


  Was tun mit Lebensversicherungen?


  
    	Haben Sie in der Vergangenheit eine kapitalbildende Lebensversicherung abgeschlossen, können Sie die Versicherungsansprüche bis zur Höhe der geschätzten Ablaufleistung zur Sicherung und Tilgung eines noch aufzunehmenden Darlehensteilbetrags an den Kreditgeber abtreten. Eine regelmäßige Tilgung entfällt, da Sie quasi als Tilgungsersatz Versicherungsbeiträge zahlen.


    	Dringend ist davor abzuraten, durch Kündigung der laufenden Kapitallebensversicherung sofort an Geld zu kommen. Sie erhalten zwar Ihr Guthaben in Höhe des aktuellen Rückkaufswerts ausgezahlt. Enttäuscht werden Sie aber feststellen, dass dieser Rückkaufswert im Vergleich zu der bisher gezahlten Beitragssumme außerordentlich niedrig ausfällt. Läuft der Versicherungsvertrag erst einige Jahre, führt die Kündigung infolge der hohen Belastung mit Vertriebs- und Verwaltungskosten fast immer zu Verlusten.

  


  


  Was tun mit laufenden Riester-Verträgen?


  
    	Das mit Zulagen und Zinsen angesparte Vermögen aus Riester-Verträgen können Sie komplett entnehmen, um es als Eigenkapital für den ab dem Jahr 2008 erfolgten Bau oder Kauf eines Eigenheims zu verwenden.


    	Ihr Riester-Vermögen können Sie aber nicht für eine Sondertilgung bei einem älteren Darlehensvertrag verwenden. Erst mit Renten- beziehungsweise Pensionsbeginn können Sie es zur Rückzahlung einer noch bestehenden Restschuld verwenden.


    	Seit November 2008 können Sie Wohn-Riester-Darlehen bei Banken oder Bausparkassen aufnehmen, bei denen die Riester-Beiträge einschließlich Zulagen direkt in die Tilgung fließen.

  


  


  Weitergehende Informationen zu den verschiedenen Formen des „Riesterns“ erhalten Sie in mehreren Ausgaben von Finanztest, zu denen Sie unser Wegweiser auf Seite 63 führt.


  Schulden erfassen und Bilanz ziehen


  Haben Sie Schulden, müssen diese vom Vermögen abgezogen werden, um das reine Eigenkapital zu ermitteln. Praktisch ziehen Sie wie ein Unternehmer Bilanz und stellen die Restschulden den Vermögenswerten gegenüber.


  Der Überschuss des Vermögens über die Restschulden stellt dann Ihr Eigenkapital dar. Es gilt also die Gleichung:


  


  Eigenkapital = Vermögen – Schulden       beziehungsweise  


  Vermögen (Aktiva) = Schulden + Eigenkapital    (Passiva)


  Auf der Aktivseite Ihrer privaten Vermögensbilanz stehen dann die Vermögenswerte (auch „Rohvermögen“ genannt) und auf der Passivseite außer den Schulden (Fremdkapital) das Eigenkapital als sogenanntes Reinvermögen.


  Die Höhe der Restschulden können Sie den jährlichen Darlehenskontoauszügen Ihrer Kreditgeber entnehmen.


  Nehmen Sie auf keinen Fall einen Ratenkredit auf, um den erhaltenen Betrag der finanzierenden Bank gegenüber als Eigenkapital auszugeben. Selbst wenn dieser Ratenkredit bei der Schufa nicht oder noch nicht eingetragen ist, wird Ihre Bank früher oder später davon erfahren.


  Letztlich wäre es sogar Kreditbetrug, wenn Sie sich ein Hypothekendarlehen durch falsche Eigenkapitalangaben erschleichen.


  
    
      Checkliste

    


    Ihr Schuldenbestand


    
      	Überziehungskredite. Höhe des In Anspruch genommenen Dispositionskredits auf dem Gehaltskonto oder auf einem anderen Girokonto


      	Ratenkredite. Restschulden für den Kauf von Konsumgütern wie Privatauto, Möbeln oder Haushaltsgeräten


      	Hypotheken- und Bauspardarlehen. Restschulden für bereits vorhandene Immobilien wie eine vermietete Eigentumswohnung, also nicht Darlehen für das noch zu finanzierende Eigenheim


      	Sonstige Schulden. Zum Beispiel noch nicht bezahlte Rechnungen, persönliche Darlehen von Verwandten oder Bekannten

    


    Ihre Kreditwürdigkeit leidet, falls Sie noch mit Raten- und Überziehungskrediten belastet sind. Besser wäre es, zunächst einige Zinspapiere, Aktien oder Anteile an Investmentfonds zu verkaufen, um mit dem Veräußerungserlös sämtliche Restschulden auf einen Schlag abzulösen.

  


  


  Reines Eigenkapital und Eigenkapitalersatzmittel


  Unter dem reinen Eigenkapital werden Geldmittel verstanden, die sofort für die Finanzierung von Bau, Kauf oder Modernisierung einer Immobilie eingesetzt werden können.


  Ein einfaches Beispiel soll den Einsatz von Eigenkapital bei der Finanzierung eines Eigenheims verdeutlichen:


  Ermittlung des reinen Eigenkapitals


  Bankguthaben: 


  Guthaben auf Girokonto 2500 Euro


  Guthaben auf Tagesgeldkonto 10000 Euro


  Sparguthaben 1500 Euro


  Wertpapierdepot: 


  Bundesanleihen (Kurswert) 11700 Euro


  Aktien (Kurswert) 6400 Euro


  Aktienfonds (Rücknahmepreis) 8500 Euro


  Rentenfonds (Rücknahmepreis) 11700 Euro


  Bausparvertrag: 


  Bausparguthaben 12200 Euro (Bausparsumme  30000 Euro, Zuteilung in Kürze) 


  = Eigenmittel 60000 Euro


  In unserem Beispielfall können für die neue Finanzierung Eigenmittel von 60000 Euro flüssig gemacht werden. Bei einer angestrebten Eigenkapitalquote von 25Prozent der Gesamtkosten könnte das Traumhaus somit insgesamt 240000 Euro kosten. 180000 Euro müssten dann als Hypotheken- und Bauspardarlehen aufgenommen werden.


  Auf sogar 300000 Euro könnten die Gesamtkosten steigen, wenn man sich mit einer Eigenkapitalquote von nur 20 Prozent begnügen würde. Der Pferdefuß dabei: Das benötigte Fremdkapital müsste auf 240000 Euro steigen.


  Angenommen, die monatliche Belastung für Kapitaldienst (Zins und Tilgung) könnte maximal bei 1000 Euro liegen, und der jährliche Belastungssatz (Zins- + Tilgungssatz) würde 6 Prozent ausmachen. Dann läge der Kreditrahmen bei 200000 Euro. Zusammen mit dem reinen Eigenkapital von 60000 Euro könnten dann die Gesamtinvestitionskosten des Eigenheims 260000 Euro ausmachen.


  Die Eigenkapitalquote läge bei 23 Prozent der Gesamtkosten (= 60000 x 100: 260000) und die Belastungsquote bei knapp 30 Prozent des Nettoeinkommens (= 1000 x 100 : 3364). Damit wäre die Finanzierung des Eigenheims auf relativ sichere Beine gestellt.


  Höhe von Eigenkapital- und Belastungsquote


  Beachten Sie auf jeden Fall Faustregeln zur Eigenkapital- und Belastungsquote, die eine Aussage über die Finanzierbarkeit eines Immobilienvorhabens ermöglichen.


  
    	Faustregeln zur Eigenkapitel-und Belastungsquote

  


  
    	1. Goldene Finanzierungsregel: Eigenkapital mindestens ein Drittel der Gesamtkosten, Belastung aus Kapitaldienst höchstens ein Drittel des Nettoeinkommens.


    	2. Silberne Finanzierungsregel: Eigenkapital mindestens 25 Prozent der Gesamtkosten, Belastung aus Kapitaldienst höchstens 40 Prozent des Nettoeinkommens.


    	3. Bronzene Finanzierungsregel: Eigenkapital mindestens 20 Prozent der Gesamtkosten, Belastung aus Kapitaldienst höchstens 50 Prozent des Nettoeinkommens.

  


  In unserem Beispielfall wäre fast die silberne Finanzierungsregel erreicht, da die Eigenkapitalquote fast bei 25 Prozent liegt und die Belastungsquote sogar deutlich unter 40 Prozent. Sicherlich stellen goldene, silberne und bronzene Finanzierungsregel nur grobe „Daumenregeln“ dar. Die Finanzierbarkeit eines Eigenheims anhand von einfachen Faustregeln zu überprüfen und „über den Daumen zu peilen“, erscheint aber allemal besser als das allzu blauäugige Hineinschliddern in ein finanzielles Abenteuer. Schließlich stellt der Bau oder Kauf eines Eigenheims für die weitaus meisten Bundesbürger die größte Investition und Finanzierung in ihrem Leben dar.


  Nur bei sehr hohen Nettoeinkommen kann die Eigenkapitalquote auch unter 20Prozent betragen und sogar auf Null fallen. Dies ist beispielsweise denkbar, wenn Sie als einkommensstarker Bauherr oder Hauskäufer in einer extremen Niedrigzinsphase finanzieren und Ihr bereits gebildetes Geldvermögen nicht angreifen (wollen).


  Bei geringem Nettoeinkommen müssen Sie hingegen relativ viel Eigenkapital einsetzen, um nicht in eine zu hohe Belastung zu geraten.


  Im Zweifel hat das verfügbare Nettoeinkommen ein größeres Gewicht als das vorhandene Eigenkapital. Dabei kommt es sowohl auf die Höhe als auch auf die Sicherheit des Nettoeinkommens ab. Ihre Kreditwürdigkeit steigt, falls Sie als Beamter auf Lebenszeit oder als Angestellter in einem Großbetrieb schon viele Jahre beschäftigt sind. Je sicherer Ihr Arbeitsplatz und damit Ihr Einkommen sind, desto höher ist Ihre Bonität aus Sicht der Kreditgeber.


  Mit der Ermittlung Ihrer individuellen Eigenkapital- und Belastungsquote und der Beachtung der Finanzierungsregeln haben Sie Ihre finanziellen Grenzen jetzt grob abgesteckt. Sie wissen nun, was Sie sich finanziell leisten können und wie viel Ihr Eigenheim alles in allem kosten darf.


  Zusätzliche Eigenkapitalersatzmittel


  Reicht Ihr reines Eigenkapital zur Finanzierung des Eigenheims nicht aus, sollten Sie über Eigenkapitalersatzmittel nachdenken.


  Darunter sind Eigenkapital ersetzende Mittel zu verstehen, die eine Sonderstellung zwischen reinem Eigenkapital und Bankkredit darstellen.


  Aus Sicht der Banken gelten diese Eigenkapitalersatzmittel als indirekte Eigenmittel beziehungsweise als Eigenkapital im weiteren Sinne. Diese nicht von Banken gewährten Darlehen ersetzen praktisch Eigenkapital und sind quasi als Zwitter zwischen reinem Eigenkapital und Bankdarlehen einzuordnen. Ihr Vorteil: Bei der Berechnung der Eigenmittel und der entsprechenden Eigenkapitalquote werden sie mitgezählt. Einige Banken zählen sogar die zinsgünstigen Darlehen der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu den Eigenkapitalersatzmitteln.


  Die gesamten Eigenmittel ergeben sich somit aus der Summe von direkten und indirekten Eigenmitteln:


  


  Direkte Eigenmittel (reines Eigenkapital) 


  + Indirekte Eigenmittel (Eigenkapitalersatz) 


  = Gesamte Eigenmittel 


  Um die Eigenmittel zu erhöhen, sind Sie also gut beraten, alle Möglichkeiten des Eigenkapitalersatzes zu prüfen.


  Öffentliche Baudarlehen und Familienzusatzdarlehen werden meist zinslos gewährt.


  Arbeitgeber-, Verwandten- oder Bekanntendarlehen zeichnen sich in der Regel durch besonders günstige Zins- und Rückzahlungsmodalitäten aus.


  Ein Policendarlehen in Höhe des Rückkaufswerts einer bestehenden Kapitallebensversicherung wird zu veränderlichen Zinssätzen herausgegeben. Nachteil: Sie zahlen Zinsen und gleichzeitig weiter Versicherungsbeiträge. Nur wenn die Zinssätze für Policendarlehen ausnahmsweise deutlich unter den üblichen Hypothekenzinssätzen liegen, lohnt sich die Aufnahme eines Policendarlehens.


  Zusätzlich können künftige Haus- und Wohnungseigentümer zinsgünstige KfW-Mittel einsetzen, die von der finanzierenden Bank eventuell auch als Eigenkapitalersatz anerkannt werden.


  
    Checkliste


    Eigenkapitalersatzmittel


    Diese reduzieren zwar den Kreditbedarf beim Baufinanzierer, bringen aber auch finanzielle Verpflichtungen bzw. eigenen Arbeitseinsatz mit sich, die erfüllt werden müssen.


    
      	Wohnraumförderungsdarlehen: Landesmittel wie zum Beispiel öffentliche Baudarlehen, Familienzusatzdarlehen oder Aufwendungsdarlehen


      	Policendarlehen bei Lebensversicherungen (Darlehen in Höhe des Rückkaufswerts)


      	Arbeitgeberdarlehen


      	Verwandten- oder Bekanntendarlehen


      	Selbsthilfe beziehungsweise Eigenleistung des Bauherren (Muskelhypothek)


      	Darlehen der KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (zählen bei den meisten Banken auch zu den Eigenkapitalersatzmitteln)

    

  


  Wenn Sie als Bauherr oder Neubaukäufer selbst mit anpacken und Ihre Muskelhypothek einsetzen, können Sie ebenfalls beträchtliche Summen sparen. Allerdings sollten Sie Ihre Eigenleistung nicht unrealistisch hoch ansetzen. Überschätzen Sie also nicht Ihre eigenen handwerklichen Fähigkeiten, und unterschätzen Sie nicht den beträchtlichen Zeitaufwand.


  Bei geplanten Selbsthilfeleistungen sollten Sie den Wert der Selbsthilfe durch schriftliche Erklärungen Ihres Architekten oder Ihres Betreuungsunternehmens untermauern. Bei der Beantragung von Wohnraumförderungsmitteln ist dies sogar zwingend vorgeschrieben.


  Als Wert der Selbsthilfe wird der Betrag anerkannt, der gegenüber den üblichen Kosten der Unternehmerleistung erspart wird. Wie hoch die Ersparnis im Einzelnen ausfällt, richtet sich nach der Arbeitszeit und den üblichen Lohnkosten für eine Handwerkerstunde. Material- und Maschinenkosten können Sie mit Ihrer Eigenleistung also nicht einsparen.


  Eigenheimsparpläne und Vermögensaufbau


  Das Bilden von Eigenkapital setzt in aller Regel eine mehr oder minder lange Ansparphase voraus. Im Prinzip geht es darum, das Geld so günstig wie möglich anzulegen, also „mit dem Gelde Geld zu verdienen“.


  
    Checkliste


    Sparpläne


    
      	Bausparen. Ansparen mit Riester-Anlagebeiträgen bis zu 2100 Euro pro Jahr einschließlich Altersvorsorgezulagen, eventuell prämien- und zulagebegünstigtes Bausparen mit Wohnungsbauprämie von jährlich 45/90 Euro für Alleinstehende/Ehepaare und als vermögenswirksame Leistung mit Arbeitnehmersparzulage von jährlich 42 Euro pro Arbeitnehmer bei Unterschreiten bestimmter Einkommensgrenzen und Einhalten der siebenjährigen Sperrfrist


      	Banksparplan. Monatliche Sparraten in einen Banksparplan einzahlen, auch als Riester-Banksparplan möglich bei einigen Volksbanken und Sparkassen


      	Zinsanlagen bei der Bank. Tages- und Festgeldkonten, Sondersparformen, Sparbriefe


      	Festverzinsliche Wertpapiere. Bundesanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe


      	Aktienfonds-Sparplan. Eventuell als vermögenswirksame Leistung mit Arbeitnehmersparzulage von jährlich 72/144 Euro für Alleinstehende/Ehegatten bei Unterschreiten bestimmter Einkommensgrenzen und Einhalten der siebenjährigen Sperrfrist


      	Sonstige Fonds-Sparpläne. Sparen mit Rentenfonds, Mischfonds oder offenen Immobilienfonds


      	Kostengünstige Sparpläne mit ETF (Exchange Traded Funds)


      	Genossenschaftssparen. Geschäftsanteile und Bonussparpläne bei Wohnungsbaugenossenschaften

    

  


  Sparpläne für das Eigenheim


  Ihr Geldvermögen und späteres Eigenkapital für das Eigenheim können Sie beispielsweise mit Sparplänen aufbauen, die teilweise von Vater Staat besonders gefördert werden. Hierbei zweigen Sie regelmäßig – zum Beispiel monatlich – einen bestimmten Betrag Ihres Nettoeinkommens für Sparzwecke ab. Den einzig richtigen Eigenheimsparplan gibt es aber nicht. Sie sollten sich vielmehr für den Sparplan entscheiden, der Ihren persönlichen Anlagezielen (Sicherheit, Rendite, Verfügbarkeit, staatliche Fördermittel) am besten entspricht und eine gesunde Streuung Ihres Vermögens ermöglicht.


  Auch nach dem Erwerb des Eigenheims sollte der Vermögensaufbau über Sparpläne fortgesetzt werden, um nicht alles auf die Karte Eigenheim zu setzen.


  Dies gilt vor allem auch unter dem Aspekt der betrieblichen und privaten Altersvorsorge.


  Vermögensaufbau und Anlagemischung


  Die wohl wichtigste Regel für den Vermögensaufbau über Sparpläne oder über Einmalanlagen lautet: „Leg nicht alle Eier in einen Korb“ oder „Setz nicht alles auf eine Karte“.


  Diese Anlageregel soll Sie dazu bewegen, Ihr Vermögen zu streuen und Ihre Geldanlagen so zu mischen, dass Ihr Anlagerisiko minimiert wird.


  Die grobe Faustregel dafür könnte wie folgt aussehen:


  
    	ein Drittel in Immobilien (zum Beispiel das künftige Eigenheim),


    	ein Drittel in Zinsanlagen (zum Beispiel Banksparen, Bundesanleihen, Rentenfonds) und


    	ein Drittel in Aktien (zum Beispiel Direktanlage in Aktien oder Aktienfonds).

  


  Selbstverständlich sollte die Anlagemischung nicht schematisch zu je einem Drittel erfolgen. Die richtige Streuung hängt auch vom Lebensalter und von der individuellen Risikoneigung ab. Jüngere werden einen höheren Aktienanteil halten als Ältere, da sie mögliche Kursverluste besser aussitzen können. Mit steigendem Alter wird nach dem Motto „Weniger Aktien, mehr Anleihen“ verfahren.


  Flüssige Gelder (Liquidität beziehungsweise Cash) in Höhe von 10 Prozent des Gesamtvermögens sind in jeder Lebensphase Trumpf.


  Unter Einbeziehung dieser flüssigen Gelder könnte sich dann die sogenannte 1–2–3–4-Regel empfehlen:


  


  10% Tages- und Festgelder (Liquidität, Cash) 


  + 20% Aktien und Aktienfonds 


  + 30% Anleihen 


  + 40% Immobilien (zum Beispiel Eigenheim) 


  = 100% Vermögen 


  Über diese 1–2–3–4-Regel lässt sich naturgemäß trefflich streiten. Sie soll auch nur eine grobe Richtschnur für mittlere und größere Vermögen sein. Der ewige Streit, ob nun Geldwerte oder Sachwerte besser sind, ist bei der obigen Aufteilung eher salomonisch im Sinne von „beides“ entschieden.


  Investitionskosten und Preisgrenze


  Eine Finanzierungslücke zwischen dem vorhandenen Kapital aus Darlehen plus Eigenmitteln einerseits und den gesamten Investitionskosten ist durch eine sorgfältige Planung vermeidbar.


  Gesamtkostengrenze


  Liegen Ihre monatliche Belastbarkeit und Ihre einsetzbaren Eigenmittel fest, können Sie Ihren Kreditrahmen und die Gesamtkostengrenze recht einfach bestimmen:


  


  Kreditrahmen 


  + Eigenkapitalersatzmittel 


  + Reines Eigenkapital 


  = Gesamtkosten des Eigenheims 


  Beachten Sie, dass die Gesamtkosten des Eigenheims nicht identisch mit Grundstückspreis und Baukosten oder reinem Kaufpreis für das Haus sind. Sie müssen also alle einmaligen Nebenkosten beim Bau oder Kauf mit einrechnen.


  Die Gesamtkosten beim Kauf liegen mindestens 5 Prozent über dem Kaufpreis, falls keine Maklerprovision anfällt. In Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein sind es 8,0 Prozent, da die Grunderwerbsteuer dort bei 6,5 Prozent liegt und noch rund 1,5 Prozent für Notar- und Grundbuchgebühren hinzu kommen.


  
    [image: ]

  


  Im Falle einer zusätzlich vom Käufer zu zahlenden Maklerprovision steigen die Kaufnebenkosten bereits auf 10 bis 14 Prozent. Hinzu kommen Wertschätzungsgebühren und die Kosten für die Grundschuldbestellung und -eintragung in Höhe von rund 1 Prozent der Darlehenssumme.


  Bei Neubaukäufen sind außerdem eventuelle Bauzeitzinsen für den Zeitraum vom Kauf bis zum Einzug zu berücksichtigen.


  Im Extremfall können die Kauf- und Finanzierungsnebenkosten somit bis zu 15Prozent des Kaufpreises ausmachen.


  Berechnung der Gesamtkostengrenze:


  Monatliche Belastung: 1000 Euro


  x 12 Monate 


  = Jahresbelastung 12000 Euro


  x Vervielfältiger (100 : 6) 


  = Kreditrahmen 200000 Euro


  + Eigenkapital 60000 Euro


  = Gesamtkostengrenze 260000 Euro


  Mit einer maximalen monatlichen Belastung von 1000 Euro, einem Belastungssatz (Zins- und Tilgungssatz) von 6 Prozent und einem vorhandenen Eigenkapital von 60000 Euro lassen sich also Gesamtkosten in Höhe von 260000 Euro finanzieren.


  Wenn der Neubau-Kaufpreis für ein Reihenhaus mit beispielsweise 120 Quadratmeter Wohnfläche 240000 Euro beträgt und die Kaufnebenkosten (5% Grunderwerbsteuer, 1,5% Notar- und Grundbuchgebühren, keine zusätzliche Maklerprovision) bei 6,5% des Kaufpreises liegen, kommen Anschaffungskosten von 256000 Euro heraus. Es bliebe also noch etwas Luft bis zur Gesamtkostengrenze von 260000 Euro.


  Diese 4000 Euro könnten für die Finanzierungsnebenkosten (Wertschätzungsgebühren, eventuell Bereitstellungszinsen sowie Notar- und Grundbuchkosten für die Grundschuldbestellung und -eintragung) sowie den Umzug verwendet werden.


  Kommen noch Neuanschaffungen im Eigenheim wie neue Kücheneinrichtung oder neue Wohnmöbel hinzu, müssten diese aus der Liquiditätsreserve bestritten werden.


  


  Baukosten, Kaufpreise und Nebenkosten der Investition


  Wenn Sie Kosten beim Einfamilienhaus einsparen wollen oder aus finanziellen Gründen sogar müssen, sollten Sie bei der Kostenstruktur ansetzen. Laut Institut für Städtebau (IfS) in Bonn setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:


  Anteilige Kosten bei einem Einfamilienhaus:


  25% Grundstück 


  + 9% Baugrube und Erschließung 


  + 7% Keller 


  + 20% Rohbau 


  + 20% Innenausbau 


  + 13% Baunebenkosten 


  + 6% Außenanlagen 


  = 100% Gesamtkosten 


  Baukosten für Rohbau und Ausbau


  Die Ermittlung der Baukosten (Rohbau und Innenausbau) kann nach der II. Berechnungsverordnung erfolgen. Der Architekt wird dazu die DIN 276 für die Kosten im Hochbau und die DIN 277 für die Berechnung des umbauten Raumes zugrunde legen.


  Bei einer Grobschätzung geht man beispielsweise von reinen Baukosten in Höhe von 1000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche oder 250 Euro pro Kubikmeter umbautem Raum aus. Dabei wird unterstellt, dass ein Quadratmeter Wohnfläche rund vier Kubikmeter umbautem Raum entspricht.


  Grobschätzung der reinen Baukosten:


  Reine Wohnfläche 120 qm


   x Faktor 4


  = Umbauter Raum 480 cbm


   x 250 Euro/cbm


  = Reine Baukosten 120000 Euro


  Der Faktor 4 wird bei vollständiger Unterkellerung des Einfamilienhauses und nicht ausgebautem Dachgeschoss regelmäßig überschritten. Schließlich gehen der nicht zu Wohnzwecken genutzte Vollkeller sowie das noch nicht ausgebaute Dachgeschoss in die Berechnung des umbauten Raumes ein, obwohl eine reine Wohnfläche zunächst einmal nicht entsteht.


  Dabei wird das noch nicht ausgebaute Dachgeschoss mit einem Drittel der Kubikmeter berücksichtigt.


  Schon der Faktor 5 (statt 4) verteuert die reinen Baukosten um 25 Prozent oder in unserem Beispiel um 30000 Euro.


  Der Kubikmeterpreis von 250 Euro ist ein angenommener Erfahrungswert für Einfamilienhäuser mit normaler Ausstattung. Bei luxuriöser Ausstattung kommen Sie mit 250 Euro pro Kubikmeter nicht aus. Andererseits kann der Preis pro Kubikmeter bei kostengünstiger Bauweise deutlich unter 250 Euro fallen.


  Die reinen Baukosten teilen sich ungefähr je zur Hälfte in Kosten für den Rohbau und den Innenausbau auf. Nur in seltenen Fällen liegt der Rohbau-Anteil über 50 Prozent der reinen Baukosten.


  Reine Baukosten in Höhe von 120000 Euro könnten nach den Richtwerten der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen somit wie folgt aufgegliedert werden:


  


  


  Grobgliederung der Kosteanteile für Roh- und Ausbau:


  Rohbau: 


  Erdarbeiten 6000 Euro


  Maurer- und Betonarbeiten 42000 Euro


  Zimmerarbeiten 5000 Euro


  Dachdecker- und Klempnerarbeiten 5000 Euro


  48 % = 58000 Euro


  Innenausbau: 


  Putzarbeiten 7000 Euro


  Estrich-, Bodenbelag-, Werkstein- und  Fliesenarbeiten 8000 Euro


  Schreiner- und Glaserarbeiten 11000 Euro


  Sanitärarbeiten 9000 Euro


  Elektroarbeiten 4000 Euro


  Heizungsmontage 8000 Euro


  Treppenbau 5000 Euro


  Maler- und Anstricharbeiten 4000 Euro


  Sonstige (Schlosser usw.) 6000 Euro


  52 % = 62000 Euro


  


  


  Gesamte Baukosten


  Zu den reinen Baukosten von 120000 Euro kommen noch rund 15 Prozent Baunebenkosten und 5 Prozent für Außenanlagen hinzu, sodass die gesamten Baukosten auf knapp 150000 Euro steigen:


  


  Rohbaukosten 58000 Euro


  + Ausbaukosten 62000 Euro


  = Reine Baukosten 120000 Euro


  + 15 % Baunebenkosten 18000 Euro


  + 5 % Kosten der Außenanlagen 6000 Euro


  = Baukosten insgesamt 144000 Euro


  Gesamtkosten für den Bau eines Einfamilienhauses


  Die Kalkulation für den Bau eines Einfamilienhauses einschließlich Grundstück und Zusatzkosten könnte dann wie folgt aussehen:


  


  Kaufpreis des Grundstücks  (400 qm x 150 Euro) 60000 Euro


  + Kaufnebenkosten (5 %) 3000 Euro


  + Erschließungskosten 9000 Euro


  = Grundstückskosten 72000 Euro


  + Baukosten insgesamt 144000 Euro


  = Grundstücks- und Baukosten 216000 Euro


  + Zusatzkosten* 18000 Euro


  = Gesamtkosten 234000 Euro


  *) für Finanzierungsnebenkosten, Umzug und Einrichtungen 


  Gesamtkosten für den Kauf eines Einfamilienhauses


  Kaufpreise für den Neubau eines Einfamilienhauses einschließlich Grundstück durch einen Bauträger werden von den getrennt ermittelten Grundstücks- und Baukosten mehr oder weniger abweichen.


  In aller Regel wird der Neubau-Kaufpreis wegen des einkalkulierten Bauträgergewinns über den Grundstücks- und Baukosten für ein vergleichbares Objekt liegen. Die Kaufpreise von gebrauchten Eigenheimen liegen wiederum unter Neubau-Kaufpreisen.


  Viele Bauherren und Käufer unterschätzen, was das ganze Drumherum kostet. Listen Sie deshalb einmal alle Nebenkosten genau auf.


  Achten Sie darauf, dass sowohl bei Gebrauchtimmobilien als auch bei Neubauten im notariellen Kaufvertrag die Aufteilung des Kaufpreises in einen Grundstücksanteil und einen Gebäudeanteil erfolgen soll.


  Dies ist insbesondere für Vermieter sinnvoll, da die steuerlich abzugsfähige Abschreibung immer nur von den anteiligen Gebäudekosten berechnet wird. Kann das Finanzamt den Gebäudeanteil anhand des notariellen Kaufvertrags nicht ermitteln, wird er geschätzt. Ein gutachterlicher Streit mit dem Finanzamt lohnt sich fast nie. Besser ist es, die Höhe des Gebäudekostenanteils gegenüber dem Finanzamt plausibel zu begründen. Je höher der Anteil der Gebäudekosten an den Gesamtkosten, desto höher ist bei vermieteten Immobilien die Abschreibung und die entsprechende Steuerersparnis.


  Zum Kaufpreis kommen noch Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren für die Eigentumsumschreibung und eventuell Maklerprovision) sowie Finanzierungsnebenkosten hinzu, beim Kauf einer Gebrauchtimmobilie auch noch eventuell Kosten für Renovierung, Modernisierung und Instandsetzung.


  Gesamtinvestitionskosten


  Die Gesamtinvestitionskosten errechnen sich bei Bau oder Kauf einer Immobilie aus den Grundstücks- und Baukosten oder dem Kaufpreis nebst sämtlicher Bau- oder Kaufnebenkosten.


  Zu den objektbedingten Gesamtinvestitionskosten treten dann noch Finanzierungsnebenkosten sowie sonstige Nebenkosten (zum Beispiel Umzugskosten oder Kosten für neue Möbel) hinzu, die Sie nicht unterschätzen sollten.


  Beim Bau einer Immobilie werden Grundstückskosten (reiner Grundstückspreis plus Grundstücksnebenkosten und Erschließungskosten, steuerlich als „Anschaffungskosten für das Grundstück“ bezeichnet) und Bau- beziehungsweise Gebäudekosten (reine Baukosten plus Baunebenkosten und Kosten für Außenanlagen, steuerlich als „Fertigstellungskosten“ bezeichnet) zunächst getrennt ermittelt.


  Die Summe von Grundstücks- und Gebäudekosten stellt dann die Höhe der Gesamtinvestitionskosten dar.
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  Wird die Immobilie gekauft, errechnen sich die Anschaffungs- beziehungsweise Gesamtinvestitionskosten aus dem reinen Kaufpreis plus den Kaufnebenkosten.


  Bescheideneres Eigenheim zur Kostensenkung


  Übersteigen die kalkulierten Gesamtkosten des Wunschobjekts Ihre finanziellen Möglichkeiten, kann auf ein bescheideneres Eigenheim (siehe „Bescheidenheit beim Eigenheim“, Seite 81) ausgewichen werden.


  Auch ein einfacheres oder kleineres Eigenheim kann eine weitaus höhere Wohn- und Lebensqualität bieten als eine gemietete Wohnung. Ihre Belastung für Zins und Tilgung sinkt zwangsläufig, wenn die Gesamtkosten im Vergleich zu Ihrem Traumhaus wesentlich niedriger ausfallen.


  Damit der Traum von den eigenen vier Wänden finanziell kein Albtraum wird, sollte Ihr Budget maßgeblich über Art, Größe, Lage, Qualität, Baualter und Preis Ihres Eigenheims bestimmen. Je niedriger das vorhandene Eigenkapital, monatliches Nettoeinkommen und die errechnete Belastbarkeit liegen, desto mehr Abstriche sollten Sie bei Ihrer Wunschimmobilie wagen.


  Ihr Eigenheim hat sich nach Ihrem Budget zu richten und nicht umgekehrt. Ihr vorrangiges Ziel muss es sein, die monatliche Belastung so gering wie möglich zu halten. Streben Sie eine maßvolle Verschuldung an. Bei niedrigen Gesamtkosten und Hypothekendarlehen bekommen Sie die Zins- und Tilgungsbelastung am besten in den Griff.


  
    	Bescheidenheit beim Eigenheim

  


  
    	Art: Reihenhaus statt freistehendes Einfamilienhaus, Eigentumswohnung statt Reihenhaus


    	Größe: Hausgrundstück kleiner als 500 Quadratmeter, Wohnfläche kleiner als 150 Quadratmeter


    	Lage: Ballungsrand statt Großstadt, ländliche Umgebung statt Mittelstadt, gute Wohnlage statt Top-Lage


    	Qualität: Verzicht auf Unterkellerung statt vollem Kellergeschoss, mittlere bis gute Ausstattung statt Luxus


    	Preis: kostengünstiges Bauen statt aufwendige Bauweise, preiswertes Eigenheim aus zweiter Hand statt teurer Neubau


    	Baualter: älteres Haus statt Neubau, gebrauchte statt Neubau-Eigentumswohnung
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  Wer soll Ihr Finanzier sein?
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  An erster Stelle sollte die Suche nach finanziellen Hilfen von Vater Staat stehen. Für einen Kredit treten Banken und Sparkassen, Bausparkassen und Lebensversicherungsunternehmen als professionelle Baugeldanbieter auf.


  Das individuell geeignete Finanzierungskonzept hängt in erster Linie von der Nutzungsart ab. Wird die Immobilie vom Eigentümer künftig selbst genutzt oder von einem Mieter fremd genutzt?


  Vorweg lässt sich sagen: Der Selbstnutzer eines Eigenheims sollte mehr Eigenkapital einsetzen als ein Vermieter und eine schnellere Entschuldung durch eine höhere regelmäßige Tilgung anstreben. In einer Tiefzinsphase sollte der Selbstnutzer zudem den vereinbarten Zinssatz länger festschreiben lassen und einen höheren Tilgungssatz wählen als ein Vermieter.


  Beim Finanzierungskonzept des Vermieters spielen – anders als beim Selbstnutzer – auch steuerliche Überlegungen eine Rolle, da die gezahlten Schuldzinsen vom Vermieter steuerlich abgesetzt werden können und zu Steuerersparnissen führen, sofern sämtliche Werbungskosten (Schuldzinsen, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten) über den Mieteinnahmen liegen.


  Die Finanzierungsziele und Elemente jeder Immobilienfinanzierung sind jedoch für beide – Selbstnutzer wie Vermieter – erst einmal gleich.


  Finanzierungsziele und -konzepte


  Gefragt ist ein maßgerechtes Finanzierungskonzept, das sowohl vom Gesamtkonzept her als auch von den Teilkonzepten zu einem bestmöglichen Ergebnis für Sie führt.


  Vier zum Teil gegensätzlich wirkende Finanzierungsziele sind zu unterscheiden:


  
    	Niedriger Zinsaufwand


    	Schnelle Entschuldung


    	Niedrige Belastung


    	Hohe staatliche Förderung.

  


  


  Es leuchtet ein, dass nicht alle vier Ziele zugleich optimal erreicht werden können.


  Eine schnelle Entschuldung muss beispielsweise durch eine vergleichsweise hohe monatliche Belastung erkauft werden. Umgekehrt geht eine niedrige Belastung meist mit einer langsamen Entschuldung einher.


  Aus den vier Finanzierungszielen lässt sich das geeignete Finanzierungskonzept ableiten, das aus fünf Teilkonzepten besteht:


  
    	Zinskonzept: Effektivzins und Kreditnebenkosten, Nichtdisagio- oder Disagiovariante, Zinsbindungsdauer


    	Tilgungskonzept: annuitätische oder endfällige Tilgung, Höhe des Tilgungssatzes oder der Sparplanrate, Tilgungsdauer, Sondertilgung und Tilgungsvarianten


    	Belastungskonzept: Brutto- und Nettobelastung aus Kapitaldienst, also Belastung aus Zins und Tilgung vor und nach Steuern


    	Förderkonzept: Wohn-Riester für selbstbewohntes Eigenheim, Einkommensteuer-Ersparnis für Vermieter


    	Hinzu tritt noch das Kapitalkonzept, das Aufschluss über die Darlehenshöhe sowie die Fremdkapitalquote beziehungsweise den Verschuldungsgrad gibt.

  


  


  Diese fünf Teilkonzepte müssen dann ein schlüssiges Gesamtkonzept ergeben, das einzig und allein auf die individuellen Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie auf die Art der persönlichen Nutzung des Objekts (Selbst- oder Fremdnutzung) abgestellt ist.


  


  


  Vier Elemente der Immobilienfinanzierung


  Gemäß der Einteilung in Finanzierungsziele und -konzepte sind vier Elemente der Immobilienfinanzierung zu betrachten: Zinsen, Tilgung, Belastung und Förderung beziehungsweise Steuervorteile.


  In den folgenden Kapiteln über die Banken-, Bauspar- und Versicherungslösung werden vorrangig die drei klassischen Bausteine jeder Finanzierung – Zins, Tilgung und Belastung – behandelt. Förderung und Steuervorteile können sich je nach Kassenlage laufend ändern, die drei anderen Elemente jedoch nicht.


  Grundsätzlich muss zwischen Zins als Preis für das zur Verfügung gestellte Darlehen und Tilgung als teilweise oder vollständige Rückzahlung des Darlehens unterschieden werden. Unter Belastung ist die Summe aus Zins und Tilgung zu verstehen.


  Gezahlte Schuldzinsen stellen aus der Sicht des Kredit- beziehungsweise Darlehensnehmers Kosten dar, die bei vermieteten Immobilien grundsätzlich auch steuerlich absetzbar sind (sogenannter Schuldzinsenabzug).


  Beim Vergleich von Kreditangeboten spielt der Effektivzins (auch „anfänglicher effektiver Kreditzins“ genannt) in Prozent der Darlehenssumme die entscheidende Rolle. Er gibt an, was das Darlehen insgesamt kostet, abgesehen von bestimmten Kreditnebenkosten (zum Beispiel Wertschätzungsgebühren).


  Im Gegensatz zum Sollzins bei 100 Prozent Auszahlung des Darlehens berücksichtigt der jährliche Effektivzins auch, dass die Zins- und Tilgungszahlungen meist monatlich fällig sind und verrechnet werden.


  Das soll an folgendem Beispiel verdeutlicht werden:


  Ein Sollzins von 3 Prozent pro Jahr entspricht bei monatlicher Zins- und Tilgungsverrechnung einem Effektivzins von 3,04 Prozent. Sollzins und Effektivzins wären nur identisch, wenn die Zins- und Tilgungsrate am Ende eines Jahres fällig wäre, was in der Finanzierungspraxis aber so gut wie nie vorkommt.


  Geleistete Tilgungsbeträge (einschließlich Tilgungsersatzleistungen) sind keine Kosten, sondern dienen der Verminderung von Schulden und damit der Erhöhung des Reinvermögens. Da sie keine Kosten darstellen, sind sie auch bei vermieteten Immobilien steuerlich nicht abzugsfähig.


  Die Belastung aus Kapital- beziehungsweise Schuldendienst ergibt sich aus der Summe von Zinsaufwand und den Zahlungen für die Tilgung des aufgenommenen Kredites:


  


  Zinsaufwand 


  + Tilgung (beziehungsweise Tilgungsersatz) 


  = Belastung aus Kapitaldienst (brutto) 


  Die Belastung beeinflusst die Liquidität, da sie aus dem Einkommen des Kreditnehmers zu tragen ist. Wenn Steuerersparnisse (zum Beispiel auf Grund des steuerlichen Schuldzinsenabzugs bei Mietobjekten) von der Bruttobelastung aus Kapitaldienst abgezogen werden, errechnet sich die Nettobelastung aus Kapitaldienst.


  Finanzierungslösungen von drei Baugeldanbietern


  Drei Baugeldanbieter treten typischerweise auf dem Markt für Baufinanzierungen auf: Banken beziehungsweise Sparkassen, Bausparkassen und Lebensversicherungsgesellschaften.


  Die drei Institutsgruppen bieten potenziellen Bauherren jeweils ganz unterschiedliche Lösungen für die Immobilienfinanzierung an:


  
    	Bankenlösung: Klassisches Hypothekendarlehen mit regelmäßiger Tilgung, Annuitätendarlehen


    	Bausparlösung: Zinsgünstiges Bauspardarlehen nach Abschluss der Ansparphase, eventuell Kombikredit als Vorausdarlehen mit gleichzeitigem Tilgungsersatz durch Zahlung von Bausparbeiträgen


    	Versicherungslösung: Tilgungsfreie Versicherungshypothek mit endfälliger Tilgung als Kombinationsmodell Festdarlehen/Kapitallebensversicherung.

  


  


  Ausnahmen bestätigen die Regel: So bieten beispielsweise vereinzelt auch Lebensversicherungsgesellschaften (zum Beispiel CosmosDirekt und Hannoversche Leben) Hypothekendarlehen mit regelmäßiger Tilgung an und verzichten auf den Abschluss von Kapitallebensversicherungsverträgen.


  Andererseits sind Banken und Sparkassen auch bereit, Festdarlehen in Kombination mit Kapitallebensversicherungen, die zur Sicherung und Tilgung des Darlehens abgetreten werden, zu vergeben.


  Finanzierungskonzept für Selbstnutzer


  Für selbstgenutzte Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen gilt die Grundregel „So viel Eigenkapital wie möglich, so viel Fremdkapital wie nötig“.


  Je mehr Eigenkapital vorhanden ist, desto besser. Das Minimum sind 20 Prozent des Kaufpreises beziehungsweise der Grundstücks- und Baukosten. Und die Kaufnebenkosten wie Grunderwerbsteuer sowie Notar- und Grundbuchgebühren sollten zusätzlich aus den vorhandenen Eigenmitteln bestritten werden.


  Zum richtigen Kapitalkonzept für Selbst nutzer von Eigenheimen passt die Erkenntnis: Je höher die Eigenkapitalquote, also das Eigenkapital in Prozent der Gesamtinvestitionskosten, desto höher die Sicherheit und desto geringer die finanzielle Abhängigkeit von Kreditgebern. Ein relativ hohes Eigenkapital stärkt außerdem Ihre Verhandlungsposition gegenüber Banken und anderen Finanzierungsinstituten.


  Die Vollfinanzierung eines Eigenheims, also die Finanzierung der gesamten Investitionskosten mit Fremdkapital, sollte die absolute Ausnahme bleiben. Sie birgt wegen der hohen finanziellen Abhängigkeit von der Bank hohe Risiken, führt zu Zinsaufschlägen und ist allenfalls für Selbstnutzer mit hohem und langfristig sicherem Einkommen (zum Beispiel Beamte im höheren Dienst) geeignet.


  Eine weitere Ausnahme ist bei vorhandenem, aber nicht kurzfristig zur Finanzierung verfügbarem Eigenkapital denkbar (zum Beispiel in laufenden Kapitallebensversicherungen oder in einer vermieteten Immobilie gebundenes eigenes Vermögen). Eine vorzeitige Kündigung der Kapitallebensversicherung oder ein überstürzter Panikverkauf der vermieteten Immobilie führt häufig zu finanziellen Verlusten.


  Als Sicherheit für einen finanziellen Notfall stehen sie aber auf der Haben-Seite.


  Niedrige Effektivzinsen nutzen


  Steht der Kreditbedarf fest (zum Beispiel 160000 Euro Fremdkapital für ein 210000 Euro teures Eigenheim), kommt es auf das richtige Zinskonzept an.


  Zinsvergleiche von Hypothekendarlehen über den Effektivzins bei gleich langer Zinsbindung lohnen sich immer. Je niedriger der Effektivzins für das Bankdarlehen, desto geringer fallen die laufenden Zinszahlungen aus.


  Anfang September 2015 lag die Spanne bei den Effektivzinsen für einen 160000-Euro-Kredit mit 20 Jahren Zinsbindung und 2 Prozent Tilgung beim Vergleich von Angeboten der Banken für Darlehen ohne Riester-Förderung laut Finanztest zwischen 2,19 Prozent und 3,09 Prozent. Dieser Unterschied von immerhin 0,9 Prozentpunkten beim Effektivzins summierte sich bis zum Ende der Zinsbindung auf stolze 28800 Euro Zinsunterschied zwischen dem billigsten und teuersten Anbieter.


  Gleich sieben Banken boten den konkurrenzlos niedrigen Effektivzins von 2,19 bis 2,29 Prozent an für eine Immobilie mit einem Kaufpreis von 200000 Euro und einem Kredit von 160000 Euro, der somit 80 Prozent des Kaufpreises beziehungsweise rund 90 Prozent des von Banken festgelegten Beleihungswerts ausmachte.


  Bei 15-jähriger Zinsbindung lagen die Effektivzinsen zwischen 1,95 und 2,48 Prozent. Hier waren es elf Banken mit besonders niedrigen Zinsen von effektiv nur 1,95 bis 2 Prozent.


  Besonders erstaunlich: Die Effektivzinsen bei 10-jähriger Zinsbindung lagen nur zwischen 1,44 und 1,85 Prozent. An einigen Tagen im September 2015 sanken die Effektivzinsen bei den günstigsten Anbietern sogar unter 1,4 Prozent.


  Aus diesem Effektivzinsvergleich nun den Schluss zu ziehen, eine 10-jährige Zinsbindung wäre besser als eine Zinsbindung über 15 oder 20 Jahre, wäre falsch.


  Mit dem extrem niedrigen Effektivzins von rund 1,5 Prozent bei einer Zinsbindung von zehn Jahren gehen Sie das Risiko ein, dass der Zins bei der Anschlussfinanzierung ab dem 11. Jahr deutlich höher liegt und dadurch die monatlichen Raten steigen.


  Dieses Zinserhöhungsrisiko vermeiden Sie, wenn Sie eine doppelt so lange Zinsbindung eingehen und dafür einen Zinsaufschlag von bis zu einem Prozentpunkt akzeptieren.


  Es hängt vor allem von der Art der zu finanzierenden Immobilie und Ihrer Risikobereitschaft ab, ob Sie lieber auf Nummer sicher gehen mit einer 20-jährigen oder gar 25-jährigen Zinsbindung zu höheren Zinsen (zum Beispiel beim Eigenheim, das Sie selbst bewohnen) oder beispielsweise für eine vermietete Eigentumswohnung den extrem niedrigen Festzins nur für zehn Jahre lang festlegen lassen. Möglicherweise planen Sie ja den Verkauf der vermieteten Immobilie nach Ablauf von zehn Jahren und können dann die Restschulden auf einen Schlag aus dem Verkaufspreis ablösen.


  Ein Hypothekendarlehen von der Bank ist aber nicht alles. Ein optimaler Finanzierungsmix für die eigenen vier Wände – gerade auch unter dem Gesichtspunkt der Minimierung der Zinskosten – bezieht noch andere Darlehen mit ein:


  
    	Zinsgünstige Darlehen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bis zu 30 Prozent der Gesamtkosten (maximal 50000 Euro), im Nachrang zum Bankdarlehen mit beispielsweise 50 Prozent der Gesamtkosten


    	Zinslose oder zinsgünstige Landesmittel vor allem für Familien mit Kindern bei Unterschreiten bestimmter Einkommensgrenzen


    	Zinsgünstige Arbeitgeberdarlehen


    	Zinsgünstiger Kombikredit von Bausparkassen (Vorausdarlehen plus neu abgeschlossener Bausparvertrag).

  


  
    Checkliste


    Alles bedacht für den Finanzierungsmix?


    
      	Kombinieren. Oft ist es günstig, das Bankdarlehen mit einem Kredit der KfW-Förderbank zu kombinieren. Einige Banken geben auf KfW-Kredite einen Rabatt oder behandeln ihn wie Eigenkapital. Rutscht so die Finanzierungssumme unter 60 Prozent des Immobilienwerts, bekommen Sie das Bankdarlehen zum Bestzins.


      	Einkommensunabhängig. Sie können KfW-Kredite über Banken und Sparkassen beantragen. Kredite der bundeseigenen Förderbank werden unabhängig von der Höhe des Einkommens vergeben.


      	Wohnraumförderung von Ländern, Kommunen und Kirchen. Alle Bundesländer bis auf Berlin, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern haben eigene Programme, um den Bau oder Kauf von Wohnungen und zum Teil auch Modernisierungsmaßnahmen zu fördern. Dazu gehören zinslose oder zinsgünstige Darlehen, einmalige Baukostenzuschüsse oder Aufwendungshilfen, die laufende Kreditbelastungen senken. Die Hürden sind aber hoch: Gefördert werden oft nur Familien mit Kindern. Und wenn die Mittel für ein Jahr ausgeschöpft sind, gehen neue Antragsteller leer aus. Für fast alle Förderprogramme gelten Einkommensgrenzen. Chancen auf Länderförderung haben allerdings längst nicht nur Geringverdiener.


      	Förderung durch Bundesländer. Richtlinien, Kontaktadressen und einen interaktiven Förderrechner für alle Bundesländer gibt es im Internetportal: www.baufoerderer.de.


      	Förderung durch Kommunen und Kirchen. Informationen finden Baufinanzierer im Onlineportal www.aktion-pro-eigenheim.de.


      	Förderung von Baudenkmälern. Wer ein Gebäude, das in einem Sanierungsgebiet liegt, oder eine unter Denkmalschutz stehende Immobilie saniert, kann diese Kosten steuerlich absetzen: Zehn Jahre lang erkennt der Fiskus jeweils 9Prozent der Sanierungskosten als Sonderausgaben an.

    

  


  Schnelle Entschuldung lohnt


  Um eine rasche Entschuldung des Eigenheims zu ermöglichen, bietet sich gerade in Tiefzinsphasen ein ausgefeiltes Tilgungskonzept an. Statt der üblichen Tilgung von jährlich 1 Prozent der Darlehenssumme zuzüglich ersparter Zinsen sollte der Selbstnutzer einen höheren Tilgungssatz von 2 oder gar 3 Prozent wählen. Immer mehr Banken bieten ihren Kreditnehmern an, die Höhe des jährlichen Tilgungssatzes während der vereinbarten Zinsbindungsfrist ein oder zwei Mal zu ändern, um die monatliche Belastung an veränderte Einkommensverhältnisse anzupassen.


  Neben dieser Flexibilität bei der Höhe des Tilgungssatzes empfiehlt es sich, ein Sondertilgungsrecht von jährlich 5 bis zu 10 Prozent der Darlehenssumme zu vereinbaren.


  Mit speziellen Wohn-Riester-Darlehen der Banken und Bausparkassen lässt sich die Entschuldung besonders gut beschleunigen, wenn beispielsweise pro Jahr insgesamt 4200 Euro an Riester-Beträgen für beide Ehegatten zur laufenden Tilgung eingesetzt werden. Eine Familie mit zwei Kindern erhält 678 Euro an Grund- und Kinderzulage vom Staat, sodass sich der Eigenaufwand auf 3522 Euro pro Jahr reduziert. Hinzu kommen je nach Einkommen zusätzliche Steuerersparnisse, die ebenfalls zur Tilgung eingesetzt werden können.


  Belastung muss nachhaltig tragbar sein


  Beim Belastungskonzept geht es darum, eine nachhaltig tragbare monatliche Belastung aus Kapital- beziehungsweise Schuldendienst, also für Zins und Tilgung der Darlehen sicherzustellen. Um die gesamte Belastung für das Eigenheim zu erfassen, sollte noch die Belastung aus Bewirtschaftung (zum Beispiel Strom-, Heiz- und Wasserkosten, Grundsteuer, Feuerversicherungsprämie, Instandhaltungskosten) hinzugerechnet werden. Diese Belastung aus Kapitaldienst und Bewirtschaftung muss aus dem laufenden Einkommen aufgebracht werden.


  Im Todesfall des Hauptverdieners sollte der überlebende Ehegatte von der Belastung aus Kapitaldienst befreit sein. Dies geschieht durch den Abschluss einer Risikolebensversicherung. Am besten wählt man eine spezielle Restschuldversicherung über preisgünstige Direktversicherer wie Europa und Ontos, bei der sich die finanzielle Absicherung für den Todesfall an die aus dem Finanzierungsplan der Bank ergebende jeweilige Restschuld anpasst.


  Aber Achtung: Die Auswahl der passenden Versicherungsbedingungen kann knifflig sein. Es gibt dort Klauseln, die im Fall einer Erkrankung für unliebsame Überraschungen sorgen können (siehe bei www.test.de, Suchbegriff „Restschuldversicherungen“).


  Staatliche Fördermittel nutzen


  Spezielle Förderkonzepte für Selbstnutzer beziehen sich außer auf Wohn-Riester-Darlehen noch auf KfW-Darlehen, Landesmittel und die steuerliche Förderung von Eigenheimen unter Denkmalschutz. Auch die Wohnungsbauprämie und/oder Arbeitnehmersparzulage für Bausparverträge, die zur Finanzierung eines Eigenheims eingesetzt werden, zählen dazu. Wenn beide Eheleute Arbeitnehmer sind, die Einkommensgrenzen unterschreiten und pro Jahr knapp 2000 Euro an prämien- und zulagebegünstigten Bausparbeiträgen aufbringen, erhalten sie jährlich 175 Euro an Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage.


  Finanzierungskonzept für Vermieter


  Zwar will auch der Vermieter seine Zinskosten minimieren und die Belastung aus Kapitaldienst niedrig halten. Aber er kann die Schuldzinsen steuerlich von den Mieteinnahmen absetzen.


  Dies lässt es oft geraten erscheinen, auf ein niedriges Fremdkapital und eine schnelle Entschuldung zu verzichten.


  Höheres Fremdkapital bei Mietobjekten


  Das Kapitalkonzept für Vermieter verträgt daher weniger Eigenkapital und damit eine höhere Fremdkapitalquote. Bei renditestarken Mietobjekten und finanzkräftigen Vermietern kann sogar die Regel gelten: „So viel Fremdkapital wie möglich, so viel Eigenkapital wie nötig“.


  Ein hohes Fremdkapital von 90 bis sogar 100 Prozent der Gesamtinvestitionskosten kann vor allem dann gerechtfertigt sein, wenn die laufenden Zins- und Bewirtschaftungskosten vollständig aus den Mieteinnahmen (inklusive Nebenkosten) gedeckt werden können. Im günstigsten Fall liegen die Mieteinnahmen sogar deutlich über den gesamten Zins- und Bewirtschaftungskosten, sodass ein monatlicher Überschuss trotz hoher Fremdfinanzierung entsteht.


  Dennoch kann es noch zu Steuerersparnissen kommen, da die Gebäudeabschreibungen steuerlich abzugsfähig sind und die gesamten Werbungskosten (Zins- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungen) höher als die Mieteinnahmen ausfallen können. Der dadurch entstehende steuerliche Verlust aus Vermietung kann mit den positiven Einkünften verrechnet werden.


  Ein Veräußerungsgewinn ist dann steuerfrei, wenn zwischen Kauf und Verkauf des Mietobjekts mehr als zehn Jahre liegen. Schon aus diesem Grund empfiehlt sich eine mindestens zehnjährige Zinsbindung bei der Aufnahme des Hypothekendarlehens von der Bank oder der Versicherung.


  Hohe steuerlich abzugsfähige Schuldzinsen


  Das richtige Zinskonzept für Vermieter berücksichtigt die steuerliche Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen, die infolge geringer Tilgung oder Tilgungsersatz während der Zinsbindungsfrist nur wenig abnehmen oder sogar gleich bleiben.


  Geringe Tilgung oder Tilgungsersatz


  Das Tilgungskonzept sollte entweder eine regelmäßige Tilgung von nur 1 Prozent der Darlehenssumme pro Jahr zuzüglich ersparter Zinsen vorsehen oder stattdessen eine endfällige Tilgung durch die Ablaufleistung einer Kapitallebensversicherung. Das Kombinationsmodell Festdarlehen plus Kapitallebensversicherung konnte sich in der Vergangenheit für hoch besteuerte Vermieter aber nur lohnen, da sie die Schuldzinsen steuerlich absetzen und die Ablaufleistung der mindestens zwölf Jahre laufenden Kapitallebensversicherung bei Abschluss des Versicherungsvertrags vor dem 1.1.2005 steuerfrei kassieren können.


  Dazu ein einfaches Zahlenbeispiel: Sollzinsen von 4 Prozent rutschen bei einer Steuerprogression von 40 Prozent auf nur noch 2,4 Prozent nach Steuern. Liegt die Ablaufrendite der Kapitallebensversicherung über 2,4 Prozent nach Steuern, was bei noch vor dem 1.1.2005 abgeschlossenen Verträgen anzunehmen ist, bringt die Geldanlage mehr ein als die Kreditaufnahme kostet. Zudem ist in der Kapitallebensversicherung noch eine finanzielle Absicherung für den Todesfall des Versicherungsnehmers eingebaut.


  Entscheidend ist, dass der Vermieter und Anleger einen leistungsfähigen Versicherer auswählt. Die Rendite speist sich aus den Garantiezinsen und der Überschussbeteiligung. Da die prognostizierte Ablaufleistung zunächst aber nur auf dem Papier steht, sollte man nur die garantierte Ablaufleistung als Vergleichsmaßstab wählen.


  Damit die Ablaufleistung auch wirklich steuerfrei zufließt, müssen vier Voraussetzungen erfüllt sein:


  
    	Abschluss der Kapitallebensversicherung bis zum 31.12.2004


    	Mindestlaufzeit von zwölf Jahren


    	Ablauf der Versicherung frühestens zum 62. Lebensjahr


    	Abtretung der Kapitallebensversicherung an den Kreditgeber nur bis zur Höhe von Nettodarlehen und Anschaffungskosten.

  


  Belastung senken oder Überschuss erzielen


  Der Vermieter muss – ähnlich wie der Selbstnutzer – die Belastung aus Kapitaldienst und Bewirtschaftung dauerhaft tragen können. Sein Belastungskonzept weist aber zwei Besonderheiten auf, da der Belastung auch Einnahmen gegenüberstehen: Mieteinnahmen inklusive Umlagen für Nebenkosten und Steuerersparnisse für das vermietete Objekt.


  Im Ergebnis sieht die Belastungsrechnung nach Steuern für Vermieter wesentlich günstiger aus als für Selbstnutzer.


  Falls Mieteinnahmen und Steuerersparnisse über der Belastung aus Kapitaldienst und Bewirtschaftung liegen, kommt es zu einem monatlichen Überschuss, der im Alter wie eine zusätzliche Privatrente wirkt. Dieser Überschuss steigt nach völliger Entschuldung, da die Belastung aus Kapitaldienst wegfällt und die Mieteinnahmen abzüglich der nicht auf den Mieter umlegbaren Bewirtschaftungskosten nur noch um die fälligen Steuerzahlungen vermindert werden.


  Steuerersparnisse aus Vermietung nutzen


  Das Förderkonzept des Vermieters besteht fast ausschließlich aus der steuerlichen Förderung von Mietobjekten. Immer dann, wenn die Werbungskosten (Schuldzinsen, Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen) über den Mieteinnahmen (einschließlich Umlagen) liegen, entstehen steuerliche Vermietungsverluste, die mit anderen positiven Einkünften verrechnet werden können und somit zu Steuerersparnissen führen.


  Die früher gewährten Landesmittel für den Mietwohnungsbau mit Belegungs- und Mietpreisbindung nach den Wohnungsbauförderungsrichtlinien der jeweiligen Bundesländer gibt es heute kaum noch, oder sie sind mittlerweile völlig entfallen.


  Bankenlösung: Klassisches Annuitätendarlehen als erste Wahl


  Die typische Bankenlösung für die Finanzierung von selbstgenutzten oder vermieteten Immobilien sieht ein klassisches Tilgungs- beziehungsweise Annuitätendarlehen vor.


  Hierbei wird eine jährlich gleichbleibende Leistungsrate für Zins und Tilgung zugrunde gelegt, die Annuität (lat. annus = das Jahr) genannt wird. Diese Leistungsrate wird auch als Belastung aus Kapital- beziehungsweise Schuldendienst bezeichnet.


  Da die Zinsen immer nur von der jeweiligen Restschuld berechnet werden, nimmt der Zinsanteil von Jahr zu Jahr beziehungsweise von Monat zu Monat ab, während der Tilgungsanteil um die durch die Rückzahlung ersparten Zinsen in gleichem Maße steigt.


  Die ersparten Zinsen werden also für die schnellere Tilgung verwendet. Während die jährliche Leistungsrate gleichbleibt, ändert sich deren Zusammensetzung aus Zins- und Tilgungsanteil laufend. Dies ist der Grund dafür, dass ein Annuitätendarlehen mit einem jährlichen Tilgungssatz von 1 beziehungsweise 2 Prozent pro Jahr (zuzüglich ersparter Zinsen) nicht erst in 100 beziehungsweise 50 Jahren vollständig getilgt ist, sondern in einem deutlich kürzeren Zeitraum.


  


  Annuitätenkonzept


  Das typische Annuitätendarlehen geht von einem jährlichen Tilgungssatz von nur 1 Prozent der Darlehenssumme zuzüglich ersparter Zinsen aus. Dies ist für Vermieter auch sinnvoll, da sie bei einer geringen Tilgung die steuerlich abzugsfähigen Schuldzinsen hoch halten können. Selbstnutzer müssen aber daran interessiert sein, höhere Tilgungen zu vereinbaren und damit Tilgungsdauer sowie gesamte Zinslast zu verkürzen. Dies ist vor allem anzuraten, wenn das Zinsniveau gesunken und daher ein höherer Tilgungssatz auch finanziell zu verkraften ist.


  Wenn Sie beispielsweise ein Hypothekendarlehen von 150000 Euro zu einem Sollzins von 3 Prozent und einem Tilgungssatz von 1 Prozent bei einer Bank aufnehmen und eine Zinsbindung bis zur völligen Entschuldung vereinbaren, zahlen Sie jährlich 6000 Euro beziehungsweise monatlich 500 Euro an Zins und Tilgung.


  Die Tilgungsdauer richtig einschätzen


  Das Problem: Sie benötigen rund 46 Jahre bis zur vollständigen Entschuldung, wie Sie der Tabelle für die Tilgungsdauer auf Seite 95 entnehmen können. Wenn Sie als Selbstnutzer die Finanzierung Ihres Eigenheims erst mit 35 Jahren in Angriff nehmen, wären Sie Ihre Eigenheimschulden erst mit 81 Jahren los. Der Traum vom miet- und schuldenfreien Wohnen im Rentenalter wäre zumindest bis zu diesem Zeitpunkt ausgeträumt.
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  Erhöhen Sie den jährlichen Tilgungssatz aber auf 3 Prozent und damit die jährliche Belastung um 3000 Euro beziehungsweise die monatliche Belastung um 250 Euro, wären Sie bereits nach rund 23 Jahren beziehungsweise im Alter von 58 Jahren schuldenfrei.


  Die Tabelle zeigt, dass die Tilgungsdauer bei sinkenden Sollzinsen und gleichbleibenden Tilgungssätzen steigt. Daher ist es dringend geboten, in Tiefzinsphasen mit Sollzinsen von maximal 4 Prozent eine höhere Tilgung von 2 oder gar 3 Prozent pro Jahr zuzüglich ersparter Zinsen zu vereinbaren.


  Um eine völlige Entschuldung bereits nach 20 Jahren zu erreichen, ist bei Sollzinsen zwischen 3 und 4 Prozent allerdings ein jährlicher Tilgungssatz von mehr als 3 Prozent erforderlich.


  Eine höhere Tilgung wählen


  Sie fahren als Selbstnutzer also besser, wenn Sie von Anfang an einen höheren Tilgungssatz wählen, um die jeweiligen Restschulden nach 10 beziehungsweise 15 Jahren (Ende der Zinsfestschreibung) deutlich nach unten zu drücken und die Entschuldung in einem Zeitraum von 20 bis 25 Jahren zu schaffen.


  Es gelten die einfachen Regeln „Niedrige Tilgung – lange Laufzeit“ und „Hohe Tilgung – kurze Laufzeit“. Wie sich Tilgungsdauer und Restschulden bei einem Darlehen von 100000 Euro und einem Zinssatz von 3Prozent in Abhängigkeit vom gewählten Tilgungssatz entwickeln, zeigt die Abbildung rechts oben.
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  Bei einem Sollzins von 3 Prozent und einer Anfangstilgung von nur 1 Prozent pro Jahr dauert es also mehr als 45 Jahre bis zur völligen Entschuldung. Liegt die jährliche Tilgungsrate bei 2 Prozent, sind Sie die Schulden erst nach über 30 Jahren los. Nur 23 Jahre dauert es bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens bei einem Tilgungssatz von 3 Prozent und einem Zinssatz von 3 Prozent mit einer Zinsbindung bis zum Ende der Laufzeit.


  Sinkende Gesamtzinskosten bei schneller Tilgung


  Die höhere Tilgung wird zwar mit einer höheren laufenden Belastung erkauft, zum Beispiel bei einer Darlehenssumme von 100000 Euro und einem Tilgungssatz von 3 statt 1 Prozent jährlich 6000 Euro statt 4000 Euro. Andererseits sinkt aber die Gesamtbelastung durch die um 23 Jahre verkürzte Tilgungsdauer auf 138600 statt 185200 Euro, also um fast 47000 Euro.


  Um die gleiche Summe sinken die gesamten Zinskosten. Bei einer jährlichen Tilgung von 3 Prozent zahlen Sie insgesamt nur 38600 Euro an Schuldzinsen im Gegensatz zu 85200 Euro bei 1 Prozent Tilgung pro Jahr. Höhere Tilgung und schnellere Entschuldung werden also finanziell besonders belohnt. Im Bestfall mit Schnell- und Volltilgung innerhalb von 20 Jahren können Sie sogar bei einigen Banken mit einem Zinsrabatt von bis zu einem halben Prozentpunkt rechnen. Benötigen Sie ein Darlehen von 150000 beziehungsweise 200000 Euro, erhöhen sich alle genannten Beträge um 50 beziehungsweise 100 Prozent.


  Eine völlige Entschuldung bereits nach 15 Jahren gelingt Ihnen bei einem Sollzins von 3 Prozent nur, wenn Sie eine jährliche Tilgungsrate von 3,66 Prozent bei monatlicher Zahlung und Verrechnung von Zins und Tilgung aufbringen können. Diese relativ schnelle Entschuldung erfordert allerdings eine hohe Leistungsrate von 6,66 Prozent der Darlehenssumme, die bei einem benötigten Darlehen von beispielsweise 200000 Euro zu einer Belastung von rund 10000 Euro jährlich beziehungsweise 832 Euro monatlich führt.


  Wie hoch die Gesamtbelastung für Zins und Tilgung sowie die gesamten Zinskosten bis zur völligen Entschuldung bei einem Sollzins von 3 Prozent und einer Darlehenssumme von 150000 Euro in Abhängigkeit vom gewählten Tilgungssatz ausfallen, lässt sich relativ einfach errechnen.


  Sie wählen beispielsweise einen jährlichen Tilgungssatz von 2 Prozent pro Jahr zuzüglich ersparter Zinsen und sind die Schulden nach 30,5Jahren los.


  Gesamtbelastung und Zinskosten


  Jährliche Belastung: 5% von 150000 Euro


   =7500 Euro


   xTilgungsdauer 30,5 Jahre


  = Gesamtbelastung 228750 Euro


  – Darlehenssumme 150000 Euro


  = Gesamte Zinskosten 78750 Euro


  Die gesamten Zinskosten steigen beziehungsweise sinken, wenn Sie einen geringeren beziehungsweise höheren Tilgungssatz wählen.


  Sinkender Zinsanteil und steigender Tilgungsanteil


  Typisch für ein Annuitätendarlehen sind wegen der monatlich fallenden Restschulden ein ständig sinkender Zinsanteil und dementsprechend ein steigender Tilgungsanteil.
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  Die meist monatliche Tilgung erhöht sich um die ersparten Zinsen. Die Abbildung „Steigender Tilgungsanteil“ (Seite 98) macht dies für ein Darlehen von 100000 Euro mit 3 Prozent Zins und 2 Prozent Anfangstilgung deutlich. Schon ab dem 15.Jahr, also rund der Hälfte der gesamten Laufzeit von 30,5 Jahren, übersteigt der in der Monatsrate enthaltene Tilgungsanteil den Zinsanteil.


  Zinsstrategien


  Die richtige Wahl der Zinsbindungsdauer oder das Aushandeln von Zinsrabatten gehören zur hohen Schule der Finanzierung.


  Die richtige Zinsstrategie beim Annuitätendarlehen der Bank hängt von folgenden Punkten ab:


  
    	Wahl der Zinsbindungsdauer


    	Wahl des Auszahlungskurses


    	Höhe des Effektivzinses und der Kreditnebenkosten


    	Zinszuschläge und Zinsrabatte in bestimmten Fällen


    	Darlehenspaket bei mehreren Annuitätendarlehen.

  


  Lange Zinsbindung bei niedrigen Zinsen


  Die Wahl der richtigen Zinsbindungsdauer fällt in Niedrigzinsphasen mit effektiven Hypothekenzinsen unter 4 oder gar nur 2Prozent leicht.


  Getreu dem Motto „Niedrige Zinsen – lange Bindung“ sollten Sie die Hypothekenzinssätze möglichst lange festschreiben, also mindestens für zehn Jahre. Sie sichern sich damit die niedrigen Kreditzinsen für eine lange Zeit und brauchen zwischenzeitliche Zinssteigerungen auf dem Kreditmarkt nicht zu fürchten.


  In ausgeprägten Tiefzinsphasen wie in den Jahren 2012 bis 2014 empfiehlt sich gerade für Selbstnutzer von Haus und Wohnung eine 15-jährige Zinsbindung oder sogar eine Zinsbindung über die gesamte Laufzeit.


  Typischerweise steigen die Sollzinssätze bei Festzinsdarlehen mit zunehmender Zinsbindungsdauer: zum Beispiel 2 Prozent bei fünf Jahren, 2,5 Prozent bei zehn Jahren, 3 Prozent bei 15 Jahren oder 3,5 Prozent bei 20 Jahren Zinsbindung. Diese in Niedrigzinsphasen anzutreffende normale Zinsstruktur sollte Sie aber nicht voreilig zu Darlehen mit fünf- oder zehnjähriger Zinsbindung verleiten.


  Wenn Sie sich beispielsweise für eine 15-jährige Zinsbindung entscheiden, können Sie das Festzinsdarlehen dennoch zum Ende des zehnten Jahres mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten kündigen. Diese Kündigung empfiehlt sich jedoch nur, wenn der Anschlusszins für eine fünfjährige Zinsbindung nach zehn Jahren unter dem bisher vereinbarten Zins liegt oder Sie das Restdarlehen auf einen Schlag zurückzahlen wollen.


  Eine Kündigung von Festzinsdarlehen mit einer Zinsbindung von zehn und mehr Jahren vor Ablauf des zehnten Jahres ist nicht möglich. Sie können mit Ihrer Bank nur eine Aufhebungsvereinbarung treffen, in der Sie sich zur Zahlung einer meist recht happigen Vorfälligkeitsentschädigung verpflichten.


  Den recht hohen „Strafzins“ können Sie zumindest teilweise dadurch vermeiden, dass Sie Sondertilgungen leisten oder den Tilgungssatz während der Zinsbindungsfrist erhöhen. Immer mehr Banken akzeptieren in Darlehensverträgen Sondertilgungen bis zu 5 oder 10 Prozent der Darlehenssumme pro Jahr und/oder den bis zu zweimaligen Wechsel des Tilgungssatzes.


  Ob beispielsweise eine 15-jährige Zinsbindung in einer Niedrigzinsphase geeigneter ist als eine zehnjährige Zinsbindung, wissen Sie immer erst nachher. Um die beiden Varianten zu vergleichen, sollten Sie die Zinsersparnis bei der zehnjährigen Zinsbindung für eine höhere Tilgung verwenden. Die Restschulden nach Ablauf von zehn Jahren liegen dann bei der zehnjährigen Zinsbindung niedriger als bei der 15-jährigen.


  Kurze Zinsbindung bei hohen Zinsen


  In Hochzinsphasen mit effektiven Hypothekenzinsen von mehr als 6 Prozent muss die Zinsbindungsregel heißen: „Hohe Zinsen – kurze Bindung“. Eine mehr als fünfjährige Zinsbindung ist kaum empfehlenswert. Sie müssten sich nicht nur über einen hohen Effektivzins ärgern, sondern im Falle eines sinkenden Zinsniveaus auch noch drastisch hohe Vorfälligkeitsentschädigungen bei Aufhebung des Darlehensvertrags vor Ablauf der Zinsbindung zahlen.


  Entscheiden Sie sich eher für Vorschaltdarlehen, bei denen Sie nach einem Jahr auf Darlehen mit fester Zinsbindung umsteigen können, oder für Darlehen mit veränderlichen Zinsen.


  Variable Darlehen


  Risikofreudige können sich auch in einer Niedrigzinsphase für ein Teildarlehen mit variablen Zinsen entscheiden, zum Beispiel ein Drittel der gesamten Darlehenssumme. Vorteil: Sie können das variable Darlehen (auch Geldmarktdarlehen genannt) mit einer kurzen Frist von drei Monaten kündigen und gehen bei diesem Teildarlehen nicht das Risiko ein, hohe Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen zu müssen.


  Die variablen Zinsen richten sich nach dem Dreimonats-Euribor plus einem Zuschlag von 1,25 bis 1,5 Prozentpunkten.


  Mitte September 2015 lagen die variablen Zinsen beispielsweise bei 1,5% und damit sogar über dem Festzins für eine fünfjährige Zinsbindung. Wollen Sie aus Gründen der höheren Zinssicherheit zum größeren Teil eine Festschreibung der Zinsen, könnte Ihnen ein Zinsbindungssplitting (zum Beispiel ein Drittel des Darlehens mit variablen Zinsen oder einer Zinsbindung von fünf Jahren, zwei Drittel des Darlehens mit 10– oder 15-jähriger Zinsbindung) helfen. Steigen die variablen Zinsen deutlich, sollten Sie rechtzeitig in ein Festzinsdarlehen wechseln.


  In Zinsphasen mit effektiven Hypothekenzinsen zwischen 4 und 6 Prozent fällt die richtige Wahl der Zinsbindungsdauer relativ schwer. Rechnen Sie mit einem sinkenden Zinsniveau, sollten Sie eher kurze Zinsbindungen über 5 Jahre eingehen oder ein variables Teildarlehen wählen. Eine längere Zinsbindung kommt infrage, falls Sie von höheren Zinsen in Zukunft ausgehen. Da niemand das künftige Zinsniveau vorhersagen kann, empfiehlt sich in der Regel ebenfalls ein Zinsbindungssplitting.


  Auf Disagio verzichten


  Bei der Finanzierung Ihres Eigenheims sollten Sie immer eine 100-prozentige Auszahlung Ihrer Darlehenssumme anstreben. Ein Auszahlungskurs unter 100 Prozent und damit die Inkaufnahme eines Auszahlungsverlusts (Disagio) lohnt sich für Sie nicht, da Sie das Disagio als Selbstnutzer steuerlich nicht absetzen können. Zwar senkt ein Disagio den laufenden Sollzins. Diese Sollzinssenkung wird jedoch durch höhere Darlehensschulden erkauft.


  Effektivzins und Restschulden vergleichen


  Beim Vergleich von Kreditangeboten verschiedener Banken kommt es in erster Linie auf den anfänglichen effektiven Jahreszins an. Dieser Effektivzins gibt an, wie viel Ihr Darlehen während der Zinsbindung tatsächlich kostet. Der Sollzins (früher Nominalzins genannt) hingegen ist lediglich der jährliche Zins in Prozent der Darlehenssumme, der von Ihnen an die Bank zu zahlen ist.


  In den anfänglichen effektiven Jahreszins müssen nach der Preisangabeverordnung (PAngV) die wichtigsten Kostenbestandteile wie Sollzins, Zinsbindungsfrist, Disagio sowie Zahlungs- und Verrechnungstermine für Zins und Tilgung eingerechnet werden.


  Der Effektivzins wird auch bei Fehlen eines Disagios höher als der Sollzins ausfallen, da Zins- und Tilgungsraten üblicherweise monatlich gezahlt und verrechnet werden.


  Nur wenn die Zins- und Tilgungszahlung ein einziges Mal am Jahresende erfolgen würde (was in der Baufinanzierungspraxis so gut wie nie vorkommt), wäre der Effektivzins bei 100 Prozent Auszahlung mit dem Sollzins identisch. Erfolgen die Zins- und Tilgungszahlungen jedoch mehrmals im Jahr, kann die Bank das früher erhaltene Geld wieder zinsbringend anlegen.


  Entscheidend beim Vergleich von Kreditangeboten mit gleicher Darlehenssumme, Zinsbindungsfrist und Tilgungshöhe ist also der Effektivzins. Wenn Sie mehrere Kreditangebote vergleichen, erkennen Sie das günstigste Angebot in aller Regel am niedrigsten Effektivzins.


  Neue Regeln für Wohnimmobilienkredite kennen


  Schon seit 11.6.2010 gilt eine Verbraucherkreditlinie, um die Wahl des zinsgünstigsten Kredits zu erleichtern. Danach muss neben dem anfänglichen Effektivzins für die Dauer der Zinsbindung auch ein Gesamteffektivzins für die gesamte Laufzeit angegeben werden.


  Dies hat aber mehr zur Verwirrung bei Kreditnehmern und Verbrauchern beigetragen, denn die jeweilige Bank kann nach Ablauf der Zinsbindung willkürlich einen fiktiven Anschlusszins unterstellen. Damit ist der Manipulation bei der Berechnung des Gesamteffektivzinses Tür und Tor geöffnet. In der Praxis hat sich der Gesamteffektivzins nicht durchgesetzt. Im Vordergrund steht weiterhin der anfängliche Effektivzins.


  Nur bei Volltilgerdarlehen, bei denen die Zinsbindungsfrist mit der Gesamtlaufzeit identisch ist, sind anfänglicher Effektivzins und Gesamteffektivzins gleich. Schon vor Inkrafttreten der Verbraucherkreditlinie zum 11.6.2010 musste der Gesamteffektivzins bei Wohn-Riester-Darlehen der Bausparkassen angegeben werden. Dies ist auch verständlich, da die Zinsen für diese speziellen Darlehen über die gesamte Laufzeit festgelegt werden.


  Merkwürdigerweise sind die Bausparkassen aber weiterhin nicht verpflichtet, den Gesamteffektivzins bei nicht geförderten sogenannten Konstantdarlehen anzugeben. Diese nicht mit Riester-Zulagen geförderten Bauspar-Sofortfinanzierungen in der Kombination von Vorausdarlehen mit Bausparverträgen sind oft teurer als Annuitätendarlehen, wenn man sämtliche Berechnungsfaktoren (Kreditzins für Vorausdarlehen, Guthabenzins für Bausparverträge, Kreditzins für Bauspardarlehen, Kontoführungs- und Darlehensgebühren, eventuell Risikolebensversicherung) berücksichtigt.


  Für ab dem 21.3.2016 von Verbrauchern neu abgeschlossene Darlehensverträge für Wohnimmobilien gilt die Wohnimmobilienkreditrichtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, die der Bundesgesetzgeber in deutsches Recht umsetzen musste. Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 7.9.2015 (BT-Drucksache 18/5922) zur Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist mit den folgenden neuen Regeln für ab 21.3.2016 abgeschlossene Kreditverträge über Wohnimmobilien zu rechnen.


  
    	Effektiver Jahreszins: Die Gesamtkosten des Kredits werden durch den effektiven Jahreszins in Prozent angegeben. In diesen effektiven Jahreszins werden auch Vermittlungskosten und sonstige Kosten wie die einmaligen Kosten für die Immobilienbewertung eingerechnet. Die Gebühr für die Eintragung von Grundschulden wird nur in den effektiven Zins eingerechnet, wenn deren Höhe bekannt ist. Sofern dies nicht der Fall ist, muss die Gebühr klar und deutlich unter den nicht bekannten Kosten erwähnt werden.


    	Widerrufsrecht: Spätestens nach einem Jahr und 14 Tagen nach Abschluss des Darlehensvertrags erlischt das Widerrufsrecht, auch wenn der Darlehensgeber seinen Informationspflichten nicht nachgekommen ist. Bisher konnten Darlehensverträge bei fehlerhafter Widerrufsklausel auch noch nach Jahren widerrufen werden (sogenannter „Widerrufsjoker“).


    	Vorfälligkeits- bzw. Ablösungsentschädigung: Eine vorzeitige Kündigung und Rückzahlung des Darlehens vor Ablauf der Zinsbindung ist gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung auch ohne Angabe von Gründen möglich. Bisher waren die Darlehensgeber dazu nur beim Verkauf der Immobilie verpflichtet. Die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung soll so berechnet sein, dass die Bank ihrem Darlehensnehmer nur den ihr tatsächlich entstandenen Schaden in Rechnung stellen darf. Die Bank darf sich also nicht auf Kosten ihrer Kunden bereichern.


    	Vorvertragliche Informationen: Der Darlehensgeber muss von den Darlehensnehmern zunächst die Vorlage von Informationen und Nachweisen fordern, um die Bonität überprüfen zu können. Um die Kunden vor Abschluss des Darlehensvertrags umfassend zu informieren, muss das ausgefüllte ESIS-Merkblatt (Europäisches Standardisiertes Merkblatt) übergeben werden. Außerdem muss nach den neuen Regeln ein Beratungsprotokoll angefertigt werden, in dem der Verlauf der Beratungsgespräche zusammengefasst werden soll.


    	Kreditwürdigkeits- bzw. Bonitätsprüfung: Die Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers durch den Darlehensgeber war bisher schon übliche Praxis bei Banken, Bausparkassen und Lebensversicherungen. Die Bonitätsprüfung nach Vorlage von Informationen über Einkommen, Ausgaben sowie andere finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse des Darlehensnehmers wird nun Pflicht für alle Darlehensgeber.


    	Sprachregelung: Im Bundesgesetz ist von „Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen“ statt von Wohnimmobilienkrediten die Rede. Der anfängliche Effektivzins wird nun „effektiver Jahreszins“ genannt und entspricht den Gesamtkosten des Kredits. Die Angabe des effektiven Jahreszinses soll den Vergleich von verschiedenen Kredit- bzw. Darlehensangeboten erleichtern.

  


  Kreditnebenkosten nicht vergessen


  Allerdings müssen Kreditnebenkosten, die nicht im Effektivzins enthalten sind, beim Vergleich von Kreditangeboten noch zusätzlich berücksichtigt werden. Dazu zählen beispielsweise Wertschätzungsgebühren von 0,2 bis 0,3 Prozent der Darlehenssumme und Bereitstellungszinsen von monatlich 0,25 Prozent des nicht in Anspruch genommenen Darlehensbetrags. Diese Nebenkosten werden bei der Auszahlung des Darlehens von der Bank meist gleich einbehalten. Sie wirken wie eine Senkung des Auszahlungskurses, sodass Sie weniger an Darlehen ausgezahlt bekommen, als Sie zurückzahlen müssen.


  Immer mehr Banken verzichten inzwischen auf die Berechnung von Schätzgebühren für die Ermittlung des Beleihungswerts. Handeln Sie die Wertschätzungsgebühr auf Null herunter, falls Ihre Bank eine solche Gebühr verlangt.


  An Bereitstellungszinsen kommen Sie in der Regel nicht vorbei, falls Sie Ihr Darlehen entsprechend dem Baufortschritt in Raten abrufen. Meist berechnen die Banken Bereitstellungszinsen ab dem dritten Monat nach Darlehenszusage. Sie können die Bereitstellungszinsen und damit die Zinskosten während der Bauzeit deutlich nach unten drücken, wenn Sie die Karenzzeit auf ein halbes oder gar volles Jahr verlängern.


  Da die genannten Kreditnebenkosten nicht im Effektivzins enthalten sind, sollten Sie Zins- und Tilgungspläne von den Banken anfordern und die Restschulden am Ende der Zinsbindungsfrist miteinander vergleichen. Dann gilt eine einfache Regel: Das Angebot mit der geringsten Restschuld zum Ende der Zinsbindungsfrist ist das günstigste, sofern die Vorgaben (Darlehenssumme, Auszahlungskurs, Zinsbindungsdauer, monatliche Ratenzahlung) übereinstimmen.


  Aktuelle Effektivzinsen ermitteln


  Aktuelle Effektivzinsen für Annuitätendarlehen in Höhe von 160000 Euro bis zu 80 Prozent des Kaufpreises bei 2 Prozent Tilgung können Sie jeden Monat der Zeitschrift Finanztest und im Internet bei www.test.de entnehmen. So lagen die Effektivzinsen beispielsweise Anfang September 2015 für Darlehen ohne Riester-Förderung laut Finanztest 10/2015 zwischen 1,44 und 1,85 Prozent bei zehnjähriger Zinsbindung beziehungsweise zwischen 1,95 und 2,48 Prozent bei 15-jähriger Zinsbindung. Der Zinsaufschlag für eine um fünf Jahre längere Zinsbindung lag im Schnitt bei 0,5 Prozentpunkten.


  Tagesaktuelle Effektivzinsen finden Sie bequem im Internet, zum Beispiel bei der FMH Finanzberatung Frankfurt unter www.fmh.de oder bei den Baugelddiscountern, die als Vermittler die zinsgünstigsten Angebote von Banken herausfiltern. Bei zehnjähriger Zinsbindung lag die Spanne der Effektivzinsen am 18.9.2015 laut FMH beispielsweise zwischen 1,53 und 2,25 Prozent. Der durchschnittliche Effektivzins lag bei 1,84 Prozent für eine zehnjährige und bei 2,31Prozent für 15-jährige Zinsbindung.
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  Top-Zinskonditionen bieten regelmäßig Baugelddiscounter. Dabei handelt es sich um Hypothekenmakler, die Baukredite von vielen Banken vermitteln. Die mit Abstand größten Makler sind Interhyp, seit 2008 Tochter der ING-Diba, und Dr. Klein.


  Bei den Top-Platzierungen der Vermittler im monatlichen Finanztest-Vergleich von September 2011 bis August 2012 lagen außer Interhyp und Dr. Klein auch häufig kleinere Anbieter wie Accedo, DTW, Hypothekendiscount, Baufi Direkt, MKiB, Enderlein, Creditweb, Baugeld Spezialisten und Hypofact ganz vorn auf den Plätzen 1 bis 3.


  Zinsaufschläge und Zinsrabatte


  Es kommt nicht nur auf den Vergleich von Effektivzinsen unter bestimmten Annahmen an. Spezielle Zinsaufschläge für Kleindarlehen (Darlehenssummen unter 100000 Euro), hohen Kreditbedarf (über 60Prozent des Beleihungswerts bzw. des Kaufpreises), flexible Kredite mit Kündigungsoption (siehe Seite 95) sowie eine längere Zinsbindung müssen ebenfalls in Betracht gezogen werden.


  Umgekehrt gibt es Zinsrabatte bei relativ niedrigem Kreditbedarf (zum Beispiel infolge eines hohen Eigenkapitals von 50 und mehr Prozent der Gesamtkosten) und bei Voll- oder Schnelltilgern, die das Darlehen bereits nach zehn bis 20 Jahren vollständig zurückzahlen. Die Zinsrabatte machen bis zu einem halben Prozentpunkt aus und stellen Sonderkonditionen dar, wonach es sich zu fragen lohnt. Selbstverständlich gilt dies auch für die Anschlussfinanzierung nach Ablauf der Zinsbindung.


  Ein besonderer Zinsrabatt von ein paar Zehnteln Prozentpunkten kann auch im persönlichen Kreditgespräch ausgehandelt werden. Dies gelingt um so eher, je besser die Kreditwürdigkeit beziehungsweise die Bonität des Darlehensnehmers ist.


  Wie sich auch ein scheinbar kleiner Zinsunterschied von 0,1 bis 1 Prozentpunkt auf die Höhe der Restschuld am Ende der Zinsbindung auswirkt, zeigt die Abbildung (Seite 105) für ein 100000-Euro-Darlehen mit einer Monatsrate von jeweils 500 Euro. Ein Zinsunterschied von einem halben Prozentpunkt lässt die Restschuld bei einer 15-jährigen Zinsbindung bereits um knapp 8000 Euro sinken und bei 10-jähriger Zinsbindung auch noch um 5000 Euro.


  Bankdarlehen mit KfW-Mitteln kombinieren


  Oft ist es besser, ein Paket von Annuitätendarlehen zu schnüren, statt nur auf ein einziges Darlehen einer Bank zu setzen.


  Für Selbstnutzer empfiehlt sich besonders die Kombination von erstrangigem Annuitätendarlehen der Bank (zum Beispiel 50 Prozent des Kaufpreises) mit einem zinsgünstigen zweitrangigen Darlehen der KfW (30 Prozent der Anschaffungskosten, maximal 50000 Euro).


  Anfang September 2015 kosteten die KfW-Kredite nach dem Wohneigentumsprogramm bei zehnjähriger Zinsbindung effektiv 1,76 Prozent und bei 5-jähriger Zinsbindung 1,21 Prozent, jeweils bei einer Laufzeit von 20 Jahren.


  Öko-Häuser fördert die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) mit dem speziellen Programm „Energieeffizient bauen“, und zwar bis zu 50000 Euro pro Wohneinheit.


  Die Effektivzinsen lagen Anfang September 2015 bei zehnjähriger Zinsbindung nur bei 0,75 Prozent.


  Tilgungsstrategien


  Das Eigenheim sollte spätestens im Rentenalter schuldenfrei sein. Die laufenden Belastungen verringern sich dann infolge wegfallender Zins- und Tilgungszahlungen ganz erheblich.


  Die ab November 2008 möglichen speziellen Wohn-Riester-Darlehen, bei denen Riester-Beiträge bis zu 2100 Euro pro Jahr und Arbeitnehmer/Beamter zur Tilgung eines Annuitätendarlehens eingesetzt werden können, müssen bis zum Rentenbeginn, spätestens aber bis zum vollendeten 68. Lebensjahr, vollständig zurückgezahlt sein.


  Vorteil: Vater Staat steuert über Zulagen und eventuell zusätzliche Steuerersparnisse einen erheblichen Teil zu den maximal 2100 Euro pro Jahr an Tilgung bei. Das senkt den Eigenbeitrag und führt außerdem dazu, dass die Darlehen schneller zurückgezahlt sind und geringere Gesamtzinskosten verursachen


  Geförderte Wohn-Riester-Darlehen von Banken


  Banken bieten bislang nur zögerlich Wohn-Riester-Darlehen an. Besonders zinsgünstig waren Anfang Mai 2013 überregionale Anbieter mit einem Effektivzins von nur 2,25Prozent bei zehnjähriger Zinsbindung, 2,74Prozent bei 15 Jahren und 3,03Prozent bei 20 Jahren Zinsbindung. Die Effektivzinsen für Riester-Darlehen bei diesen fünf Anbietern lagen damit auf gleicher Höhe wie für Darlehen ohne Riester-Förderung.


  Andere Anbieter erhoben einen Zuschlag von bis zu einen halben Prozentpunkt für Wohn-Riester-Darlehen im Vergleich zu ungeförderten Darlehen. Bietet eine Bank Annuitätendarlehen mit und ohne Riester-Förderung an, sollte der Effektivzins gleich hoch sein. Falls der Effektivzins für geförderte Wohn-Riester-Darlehen deutlich über dem Zins für ungeförderte Darlehen liegt, kann dieser Zinszuschlag die staatlichen Zulagen im Extremfall auffressen.


  
    Checkliste


    Ihr Durchblick im Konditionendschungel


    Um Licht ins Dunkel der Zins- und Tilgungskonditionen zu bringen, sollten Sie auf Nummer sicher gehen.


    
      	Lange Zinsbindung. Solange der Zins festgeschrieben ist, bleibt die monatliche Belastung fest kalkulierbar. Daher gibt es in einer Niedrigzinsphase nur eine vernünftige Strategie: den Zins langfristig festschreiben, mindestens für 10 oder 15 Jahre. Risikoscheue können sich feste Zinsen sogar für eine Kreditlaufzeit von 20 bis 30 Jahren sichern. Allerdings gilt: Je länger die Zinsbindung, desto höher der Zinssatz.


      	Rechenhilfe. Ob sich eine lange Zinsbindung finanziell auszahlt, können Sie mit dem Excel-Programm von www.test.de ausrechnen („Wahl der richtigen Zinsbindung“).


      	Zinsvergleich. Den Grundstein für eine günstige Finanzierung legen Sie nur mit einem möglichst umfassenden Vergleich der Kreditangebote von Banken und Sparkassen. Denn bei den hohen Darlehenssummen und langen Laufzeitensummieren sich selbst kleine Zinsunterschiede zu enormen Beträgen.


      	Finanzierungsplan. Lassen Sie sich von der Bank einen langfristigen Finanzierungsplan mit Angabe von Zins und Tilgung für jedes Jahr erstellen. Für die Zeit nach Ablauf der Zinsbindung sollte die Bank mit einem Anschlusszins von mindestens 6 Prozent kalkulieren. So erkennen Sie mögliche Zinsrisiken.


      	Darlehen mit oder ohne Riester-Förderung. Vergleichen Sie die Zinskonditionen von Darlehen ohne Riester-Förderung mit denen von Riester-Darlehen. Liegt der Effektivzins von Riester-Darlehen gleich hoch oder nur 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte über dem Effektivzins von ungeförderten Bankdarlehen, sollten Sie sich im Regelfall für das Riester-Darlehen entscheiden.

    

  


  Grundsätzlich kann man die Wohn-Riester-Darlehen von Banken für Selbstnutzer empfehlen. Allerdings machen Bausparkassen sehr oft noch günstigere Angebote (siehe dazu nächstes Kapitel).


  Außerdem scheuen sich viele Banken wegen der aufwendigen Beratung, Riester-Darlehen aktiv anzubieten. Es lohnt sich aber für Sie nachzufragen und hartnäckig zu bleiben („Höfliche Hartnäckigkeit hilft“). Einige Banken und Sparkassen unterbreiten überhaupt keine eigenen Angebote, sondern verweisen generell auf die Wohn-Riester-Darlehen der mit ihnen kooperierenden Bausparkassen.


  
    
      
        
        
        
        
      

      
        	
          Kredite mit 20 Jahren Zinsbindung

        
      


      
        	
          Kauf einer Immobilie für 210000 Euro. Kreditsumme 150000 Euro, die Tilgung beträgt 3 Prozent. Zinsunterschied zwischen billigstem und teuerstem Anbieter: 52400 Euro

        
      


      
        	
          Anbieter

        

        	
          Effektivzins (%)

        

        	
          Anbieter

        

        	
          Effektivzins (%)

        
      


      
        	
          Die günstigsten Darlehen ohne Riester-Förderung

        
      


      
        	
          Überregionale Anbieter ohne Filialnetz

        

        	
          Überregionale Anbieter mit Filialnetz

        
      


      
        	
          1822 direkt

        

        	
          1,61

        

        	
          Commerzbank

        

        	
          1,61

        
      


      
        	
          Comdirect Bank

        

        	
          1,61

        

        	
          Dr. Klein

        

        	
          1,61

        
      


      
        	
          CosmosDirekt

        

        	
          1,61

        

        	
          Hypovereinsbank

        

        	
          1,61

        
      


      
        	
          Volkswagen Bank

        

        	
          1,61

        

        	
          Interhyp

        

        	
          1,61

        
      


      
        	
          DAB Bank

        

        	
          1,65

        

        	
          Targobank

        

        	
          1,65

        
      


      
        	
          Enderlein

        

        	
          1,65

        

        	
          Baugeld Spezialisten

        

        	
          1,80

        
      


      
        	
          Hypothekendiscount

        

        	
          1,65

        

        	
          Hypofact

        

        	
          1,98

        
      


      
        	
          Santander Direkt Bank

        

        	
          1,65

        

        	
          Regionale Anbieter

        
      


      
        	
          Baufi Direkt

        

        	
          1,69

        

        	
          Sparda Nürnberg

        

        	
          1,64

        
      


      
        	
          Accedo

        

        	
          1,88

        

        	
          Volksbank Düsseldorf Neuss

        

        	
          1,84

        
      


      
        	
          Haus & Wohnen

        

        	
          1,89

        

        	
          Die Sparkasse Bremen

        

        	
          2,00

        
      


      
        	
          

        

        	
          

        

        	
          Vereinigte Volksbank Münster

        

        	
          2,02

        
      


      
        	
          Teuerster Anbieter im Test

        

        	
          4,10

        
      


      
        	
          Riester-Darlehen

        
      


      
        	
          Postbank/DSL

        

        	
          2,031)

        

        	
          Die Darlehen der Postbank-Marke DSL und der Allianz sind auch über Vermittler und andere Banken erhältlich.

        
      


      
        	
          Allianz

        

        	
          2,12

        
      


      
        	
          1)1,85 Prozent bis 2,25 Prozent bei Abschluss über Vermittler und andere Banken im Test. Stand: 2. Februar 2015

        
      

    

  


  
    
      
        
        
        
        
      

      
        	
          Kredite mit 25 Jahren Zinsbindung

        
      


      
        	
          Kauf einer Immobilie für 210000 Euro. Kreditsumme 150000 Euro, die Tilgung beträgt 2Prozent. Zinsunterschied zwischen billigstem und teuerstem Anbieter: 67600 Euro

        
      


      
        	
          Anbieter

        

        	
          Effektivzins (%)

        

        	
          Anbieter

        

        	
          Effektivzins (%)

        
      


      
        	
          Die günstigsten Darlehen ohne Riester-Förderung

        
      


      
        	
          Überregionale Anbieter ohne Filialnetz

        

        	
          Überregionale Anbieter mit Filialnetz

        
      


      
        	
          Gladbacher Bank

        

        	
          2,11

        

        	
          Dr. Klein

        

        	
          2,13

        
      


      
        	
          Haus & Wohnen

        

        	
          2,12

        

        	
          Hypovereinsbank

        

        	
          2,16

        
      


      
        	
          Accedo

        

        	
          2,13

        

        	
          Targobank

        

        	
          2,16

        
      


      
        	
          Creditweb

        

        	
          2,13

        

        	
          Baugeld Spezialisten

        

        	
          2,19

        
      


      
        	
          Baufi Direkt

        

        	
          2,14

        

        	
          WL Bank1)

        

        	
          2,20

        
      


      
        	
          DAB Bank

        

        	
          2,16

        

        	
          Regionale Anbieter

        
      


      
        	
          Enderlein

        

        	
          2,16

        

        	
          Vereinigte Volksbank Münster

        

        	
          2,20

        
      


      
        	
          Hypothekendiscount

        

        	
          2,16

        

        	
          Volksbank Düsseldorf Neuss

        

        	
          2,22

        
      


      
        	
          Santander Direkt Bank

        

        	
          2,16

        

        	
          Voba Schwarzwald Baar Hegau

        

        	
          2,22

        
      


      
        	
          

        

        	
          

        

        	
          Volksbank Rhein-Ruhr

        

        	
          2,29

        
      


      
        	
          Teuerster Anbieter im Test

        

        	
          4,30

        
      


      
        	
          Riester-Darlehen

        
      


      
        	
          Allianz

        

        	
          2,252)

        

        	
          Allianz-Darlehen sind auch über Vermittler und andere Banken erhältlich.

        
      


      
        	
          1) Erhältlich bei Volks- und Raiffeisenbanken.2) 2,25 Prozent bis 2,59 Prozent bei Abschluss über Vermittler und andere Banken im Test.


          Stand: 2. Februar 2015

        
      

    

  


  Nachgelagerte Besteuerung der Wohn-Riester-Rente


  Einen Wermutstropfen stellt die spätere Versteuerung der Wohn-Riester-Rente dar. Die angelegten Riester-Beiträge werden fiktiv mit 2 Prozent auf einem Wohnförderkonto verzinst (geplante Senkung per Gesetz auf einen fiktiven Zins von 1 Prozent ist im Jahr 2013 gescheitert).


  Das fiktive Riester-Guthaben einschließlich Zulagen und 2 Prozent Zins muss dann versteuert werden. Die Steuerschuld kann vom Rentenbeginn an bis zum vollendeten 85. Lebensjahr in gleichbleibenden Raten getilgt werden oder auf einen Schlag mit einem pauschalen Nachlass von 30 Prozent.


  Auch nach Berücksichtigung dieser Riester-Steuer schlägt das Wohn-Riester-Darlehen ein ungefördertes Darlehen mit gleich hohem Effektivzins, da die Zinsersparnis infolge der höheren Tilgung deutlich über der sehr viel späteren Steuerzahlung liegt.


  Unabhängig von der Frage „Darlehen mit oder ohne Riester-Förderung“ gilt: Eine planmäßige Entschuldung beim Eigenheim dient der langfristigen Altersvorsorge. Die Tilgungsdauer bestimmen Sie am besten aus der Differenz zwischen Ihrem geplanten Ruhestandsbeginn und Ihrem jetzigen Lebensalter. Wenn Sie zum Beispiel als jetzt 40-Jähriger ein Eigenheim bauen oder kaufen und mit 65 oder auch 67 Jahren in Rente oder Pension gehen wollen, sollten Sie eine maximale Tilgungsdauer von 25 Jahren fest einplanen.


  Falsch ist die Annahme, ein Hypothekendarlehen müsse immer über 30 Jahre laufen. Mit der Wahl der für Sie geeigneten Tilgungsstrategie haben Sie es selbst in der Hand, die Laufzeit des Darlehens zu bestimmen. Besonders einfach gelingt Ihnen dies, wenn die Zinsen für die gesamte Laufzeit festgeschrieben werden.


  Anfangstilgung möglichst hoch


  Die Höhe der Anfangstilgung entscheidet mit über die Sicherheit einer Finanzierung. Die Standardkonditionen der Kreditinstitute sehen meist eine einprozentige Anfangstilgung vor. Wer es sich leisten kann, sollte aber eine höhere Tilgung wählen. Vorteile:


  
    	Weniger Zinsen. Mit jedem Euro, den Kreditnehmer zusätzlich zum Schuldenabbau einsetzen, verkürzen sie die Laufzeit und sparen Zinsen. Keine andere sichere Geldanlage bringt so viel Ertrag, wie Sie dadurch sparen.


    	Höhere Sicherheit. Ein Kredit mit einer einprozentigen Tilgung ist nach zehn Jahren nur zu 12 Prozent abgezahlt, mit einer dreiprozentigen Tilgung dagegen zu rund 35 Prozent (bei Zinssatz von 3 Prozent). Finanzielle Engpässe durch Einkommensverluste oder Zinserhöhungen lassen sich leichter abfedern.


    	Schnellere Entschuldung. Bei einprozentiger Tilgung erstreckt sich die Finanzierungslaufzeit auf über 46 Jahre. Wer immerhin 16 Jahre früher schuldenfrei sein will, muss mindestens mit 2 Prozent Tilgung anfangen oder die Laufzeit durch Sondertilgungen verkürzen.


    	Günstigere Angebote. Kredite mit hoher Anfangstilgung sind oft günstiger als Standardangebote. So können Voll- beziehungsweise Schnelltilger, die das Darlehen innerhalb von zehn, 15 oder 20 Jahren vollständig zurückzahlen, bei einigen Banken Zinsrabatte bis zu 0,5 Prozentpunkte bekommen.


    	Flexibilität. Achten Sie auf ein Mindestmaß an Flexibilität. Vereinbaren Sie zumindest das Recht auf jährliche Sondertilgungen von 5 bis zu 10 Prozent der Kreditsumme und zusätzlich die Möglichkeit zum Ratenwechsel. Damit können Sie Ihre Rate innerhalb der Zinsbindung gut an Ihre finanzielle Situation anpassen.


    	Todesfallabsicherung. Sichern Sie Ihren Ehegatten beziehungsweise Ihre Familie finanziell für den Fall Ihres Todes ab. Am besten wählen Sie eine Restschuldversicherung mit dem Hauptverdiener als Versicherungsnehmer. Diese spezielle Risikolebensversicherung passt die Versicherungssumme laufend an die Restschulden laut Tilgungsplan an. Besonders günstige Beiträge bieten Direktversicherer wie Ontos, Europa und Interrisk.


    	Wohn-Riester-Darlehen. Selbstnutzer sollten den Vorteil eines Riester-Darlehens nutzen. Für die Tilgung dieser Darlehen erhalten Hauseigentümer Zulagen und Steuervorteile wie für einen normalen Riester-Sparvertrag. Bis zum Rentenbeginn summiert sich die Förderung zu enormen Beträgen. Je nach Einkommen, Familienstand, Kinderzahl und Finanzierung kann sie bis zu 50000 Euro betragen. Allerdings müssen Kreditnehmer dafür einige Bedingungen erfüllen. Noch bieten nur sehr wenige Banken Riester-Darlehen an. Informieren Sie sich daher auch über die Riester-Angebote der Bausparkassen. Die Riester-Kombikredite einiger Bausparkassen gehörten beispielsweise im Februar 2013 zu den günstigsten Angeboten zur Eigenheimfinanzierung. Die Zin- sen für Immobilienkredite ändern sich allerdings ständig. Ein Vergleich mit anderen Instituten bleibt daher unerlässlich.


    	Mit oder ohne Riester-Förderung. Lassen Sie sich Angebote mit und ohne Riester-Förderung erstellen. Riester-Darlehen sind erste Wahl für Selbstnutzer, jedoch nicht für Vermieter und Kapitalanleger möglich. Der Zinssatz sollte aber nicht oder nur minimal höher sein als für ein herkömmliches Darlehen. Faustregel: Ist das Riester-Darlehen mehr als einen halben Prozentpunkt teurer, frisst die höhere Zinslast für den Kredit die Förderung größtenteils wieder auf.

  


  Tilgung über mehrere Zeitabschnitte


  Bei deutschen Banken dominiert immer noch die Abschnittsfinanzierung. Die Zinssätze werden nur für einen bestimmten Zeitabschnitt gebunden und danach neu festgesetzt. Erst mit der ersten oder zweiten Anschlussfinanzierung bestimmen Sie das Ende der Darlehenslaufzeit.


  Dazu ein Beispiel: Nach 15 Jahren liegt die Restschuld noch bei 93255 Euro, wenn Sie ein Darlehen in Höhe von 150000 Euro mit einer Zins-Tilgungs-Kombination von 3 Prozent Zins und 2 Prozent Tilgung sowie einer Zinsbindung von 15 Jahren wählen. Ihre jährliche Belastung liegt bei 7500 Euro.


  Um die Restschuld innerhalb von weiteren zehn Jahren vollständig zu tilgen, müssen Sie eine relativ hohe Tilgung akzeptieren. Bei einem Anschlusszins von 6 Prozent ist beispielsweise eine Tilgung von 4 Prozent (bezogen auf die Restschuld) einzukalkulieren, um nach insgesamt 30 Jahren schuldenfrei zu sein. Die jährliche Belastung steigt trotz geringerer Kreditaufnahme somit um 1825 Euro auf nunmehr 9325 Euro. Um den Zins- und Belastungssprung bei der Anschlussfinanzierung besser abzufangen, sollte der Tilgungssatz bei der Erstfinanzierung höher ausfallen, sofern Sie die höhere Anfangsbelastung tragen können.


  Bei einem Tilgungssatz von 3Prozent und einer jährlichen Anfangsbelastung von 9000 Euro sinkt die Restschuld nach 15 Jahren beispielsweise auf 64885 Euro. Bei gleicher Zins-Tilgungs-Kombination für die Anschlussfinanzierung wie im vorhergehenden Fall sinkt die Folgebelastung für die restlichen 15 Jahre um knapp 1000 Euro auf 6488 Euro.


  Schon die Erhöhung des Tilgungssatzes um einen halben Prozentpunkt führt zu einer deutlichen Reduzierung von Restschuld und Folgebelastung.


  Flexibel tilgen


  Mehr Flexibilität bei der Tilgung ist für Selbstnutzer gerade in Tiefzinsphasen das Gebot der Stunde. Denkbar sind folgende spezielle Tilgungsstrategien:


  
    	Sondertilgung bis zu jährlich 5 oder 10Prozent der Darlehenssumme, wenn das Einkommen stark steigt oder zusätzliches Geld aus angelegtem Vermögen zur Verfügung steht (mit besonderer Vereinbarung im Kreditvertrag).


    	Wechsel der Tilgungsrate durch Änderung des jährlichen Tilgungssatzes nach oben oder unten während der Zinsbindungsfrist, wenn sich die finanzielle Situation verbessert oder verschlechtert (je nach schriftlich fixierter Vereinbarung ein oder zwei Mal möglich).


    	Flexibler Kredit mit Kündigungsrecht und Zinsaufschlag (siehe Seite 128 f.).


    	Tilgungssplitting beziehungsweise „Hypotheken-Mix“ mit jeweils hohem und niedrigem Tilgungssatz, wenn zwei Annuitätendarlehen aufgenommen werden (zum Beispiel größere Darlehenssumme mit langer Zinsbindung, festem Zins und hoher Tilgung kombiniert mit kleinerer Darlehenssumme, kurzer Zinsbindung und geringer Tilgung)


    	Zusätzlicher Abschluss einer Restschuldversicherung für den Todesfall des Hauptverdieners, damit den Hinterbliebenen keine Schulden auf dem Eigenheim verbleiben.

  


  


  Die ehemals starre Tilgungsmethode mit einer konstanten Tilgung von 1Prozent der Darlehenssumme pro Jahr zuzüglich ersparter Zinsen gehört immer mehr der Vergangenheit an. Sie bietet gerade für die Finanzierung von Eigenheimen nicht die gewünschte Flexibilität. Besonders nachteilig ist es, wenn das gering getilgte Darlehen vor Ablauf der Zinsbindung wegen Verkauf des Eigenheims in einer Summe zurückgezahlt werden muss. Wenn das Zinsniveau inzwischen gesunken ist, verlangt die Bank in der Regel hohe Vorfälligkeitsgebühren. Diese ärgerlichen Strafzinsen lassen sich am besten mit einer ausgefeilten Tilgungsstrategie vermeiden oder zumindest minimieren, die auf Sondertilgungen und höhere Tilgungsraten setzt.


  Belastungsstrategien


  Beim Wohnen in den eigenen vier Wänden besteht Ihre finanzielle Belastung im Wesentlichen aus der Rückzahlung der Kredite, also den Ausgaben für Zins und Tilgung.


  Ihr Zins- und Tilgungskonzept beeinflusst daher automatisch auch Ihre Belastungsstrategie. Im Vordergrund sollte für Sie immer die dauerhaft tragbare monatliche Belastung aus Kapitaldienst stehen. Drei Modelle stehen Ihnen dabei während der Laufzeit des Annuitätendarlehens zur Verfügung:


  


  


  
    	Gleichbleibende Belastung


    	Hohe Anfangsbelastung mit sinkenden künftigen Belastungen


    	Niedrige Anfangsbelastung mit steigenden künftigen Belastungen.

  


  Auf gleichbleibende Belastung setzen


  Um eine langfristige Belastungssicherheit zu gewährleisten, sollten Sie auf möglichst gleichbleibende Belastungen in der Zukunft setzen. Es ist riskant, künftige Belastungssteigerungen über vermutete steigende Nettoeinkommen auffangen zu wollen.


  Meist entfällt die Variante einer hohen Anfangsbelastung infolge hoher Tilgungssätze aufgrund der aktuellen Einkommensverhältnisse von alleine. Sie können Ihr Eigenheim mit hohen Tilgungssätzen von 4Prozent und mehr zwar schnell entschulden. Dies nützt Ihnen aber nichts, wenn Sie die dadurch bedingte hohe Belastung für Kapitaldienst aus Ihrem Nettoeinkommen nicht sicher aufbringen können.


  Niedrige Gesamtbelastung anstreben


  Eine dauerhaft tragbare Belastung ist das eine, eine möglichst niedrige Gesamtbelastung das andere. Es ist daher dringend zu empfehlen, die Belastung über die gesamte Darlehenslaufzeit und nicht nur für die ersten zehn Jahre darzustellen. Sie erkennen auf diese Weise noch am ehesten mögliche Belastungssprünge nach dem Auslaufen der ersten Zinsbindungsfrist.


  Bei Anschlussfinanzierungen sollten Sie aus Vorsichtsgründen mit einem Sollzins in Höhe von mindestens 6Prozent bei 100Prozent Auszahlung kalkulieren.


  Dies entspricht dem durchschnittlichen Niveau der Hypothekenzinsen während der letzten 20 Jahre. Extrem hohe Hypothekenzinsen von teilweise mehr als 9Prozent gab es zuletzt Anfang der neunziger Jahre.


  Fallen durch zu niedrige Anfangsbelastung vermeiden


  Es nützt Ihnen nichts, wenn die Anfangsbelastung durch zweifelhafte „Finanzierungskniffe“ nach unten gedrückt wird, um den Traum vom Eigenheim bezahlbar zu gestalten.


  Mit diesen Tricks zur Senkung der Anfangsbelastung soll die Belastungsquote erträglich gestaltet werden. Die enormen Risiken einer teuren Anschlussfinanzierung bleiben dabei aber unberücksichtigt.


  Die Verkürzung der Zinsbindungsdauer auf fünf Jahre und weniger ist beispielsweise in einer Niedrigzinsphase brandgefährlich. Nach Ablauf der kurzen Zinsbindung muss die Anschlussfinanzierung zu meist wesentlich höheren Zinssätzen erfolgen, was die Belastung aus Kapitaldienst nach oben treibt.


  Genau so gefährlich ist die Vereinbarung eines hohen Disagios von beispielsweise 5Prozent der Darlehenssumme. Der optisch niedrige Sollzins bei einem Auszahlungskurs von 95Prozent täuscht über die wahre Belastung hinweg. Bei der Anschlussfinanzierung wird keine Bank erneut ein Disagio akzeptieren, sofern Ihre Restschuld trotz jährlicher Tilgung von 1Prozent fast noch so hoch ist wie die ursprüngliche Darlehenssumme.


  Tilgungsfreie Anfangsjahre mit der Bank zu vereinbaren, macht bei Annuitätendarlehen überhaupt keinen Sinn. Schließlich muss es Ihr Bestreben sein, das Eigenheim auch tatsächlich zu entschulden. Ein Tilgungssatz von mindestens 1Prozent pro Jahr ist daher unbedingte Pflicht.


  Sofern Sie sich einen höheren Tilgungssatz von 2 oder 3Prozent finanziell leisten können, sollten Sie dies unbedingt tun. Ein Mehr an Tilgung zieht erfreulicherweise immer geringere Restschulden und Zinskosten nach sich.


  Wenn Sie auf alle genannten Tricks zur Senkung der Anfangsbelastung verzichten, sieht Ihr Belastungskonzept für ein Eigenheim wie folgt aus:


  
    	Lange Zinsbindung in Niedrigzinsphasen (mindestens zehn, besser 15 Jahre)


    	Kein Disagio


    	Tragbare Anfangstilgung von mindestens 1Prozent, besser 2 oder bis zu 3Prozent.

  


  


  Bei vermieteten Immobilien kann es sich jedoch anbieten, nur eine zehnjährige Zinsbindung einzugehen, ein steuerlich abzugsfähiges Disagio von 5Prozent der Darlehenssumme zu vereinbaren und die jährliche Tilgung auf 1Prozent zuzüglich ersparter Zinsen zu begrenzen.


  


  
    	Schöngerechnet: Fallen im Finanzierungsplan

  


  
    	Unseriöse Bauträger, Immobilienmakler und Finanzierungsvermittler greifen zuweilen immer noch zu diesen Tricks:


    	Senkung des Sollzinses durch Wahl einer kurzen Zinsbindung oder ein hohes Disagio.


    	Verringerung der Tilgung durch Ansatz eines zu geringen Tilgungssatzes von 1 Prozent pro Jahr oder sogar Vereinbarung von tilgungsfreien Anfangsjahren.


    	Zu niedrig angesetzte Gesamtkosten (zum Beispiel durch Auslassen von einmaligen Nebenkosten).


    	Zu hoch angesetzte Selbsthilfeleistungen.


    	Zu niedrig angesetzte Darlehenssumme, da Eigenkapital beziehungsweise Eigenkapitalersatzmittel zu hoch und/oder Kaufnebenkosten sowie Gesamtkosten bewusst zu niedrig kalkuliert werden.

  


  Bausparlösung: Bausparguthaben plus -darlehen für Selbstnutzer


  Bausparen gehorcht dem Prinzip „Erst Schein auf Schein, dann Stein auf Stein“. Der meist achtjährigen Ansparphase folgt eine in der Regel zehn- bis elfjährige Finanzierungsphase.


  Im Unterschied zur Bankenlösung setzt die Aufnahme eines Bauspardarlehens eine bestimmte Höhe des Bausparguthabens voraus. Diese klassische Bausparlösung besteht somit aus zwei hintereinander geschalteten Phasen, die nach spätestens 20 Jahren mit der völligen Entschuldung des Bauspardarlehens enden.


  Die effektiven Darlehenszinsen liegen üblicherweise bis zu drei Prozentpunkte über den Guthabenzinsen. Diese negative Zinsspanne kann der Bausparer zumindest vermindern, wenn er zusätzlich Wohnungsbauprämien und Arbeitnehmersparzulagen erhält.


  Vorsparen oder Nachsparen


  Das jahrelange Vorsparen ist für Selbstnutzer, die in die eigenen vier Wände schon in nächster Zeit einziehen wollen, nicht unbedingt erforderlich. Mit der Kombination von Vorausdarlehen in Höhe der Bausparsumme und Nachsparen über einen Bausparvertrag mit gleicher Summe ist eine Sofortfinanzierung auch über Bausparkassen möglich. Ob diese Bausparlösung günstiger als die typische Bankenlösung über Annuitätendarlehen ist, hängt von der Höhe des Gesamteffektivzinses ab.


  Dieser Gesamteffektivzins (von den Bausparkassen „Gesamtkosten als jährlicher Prozentsatz“ genannt) enthält nicht nur die Zinsen für das Vorausdarlehen und das spätere Bauspardarlehen, sondern auch die Sparraten sowie Abschluss- und sonstigen Gebühren für den Bausparvertrag. Die Bausparkassen müssen den Gesamteffektivzins bei ungeförderten Kombikrediten ohne Wohn-Riester aber nicht angeben.


  Für Selbstnutzer am günstigsten sind Wohn-Riester-Darlehen der Bausparkassen. Auch hierbei handelt es sich um Kombikredite wie bei der Sofortfinanzierung, allerdings mit der Besonderheit, dass die Tilgung über Riester-Anlagebeträge inklusive Riester-Zulagen erfolgt. Tests der Stiftung Warentest zeigen, dass die Bausparkassen bei den Wohn-Riester-Darlehen in aller Regel bessere Konditionen bieten als die Banken. Der zusätzliche Vorteil der Bausparkassen-Angebote besteht darin, dass die zinsgünstigen Kombikredite über die gesamte Laufzeit von 18 bis 32 Jahre laufen und der niedrige Gesamteffektivzins, der von der Bausparkasse angegeben werden muss, ebenfalls für die gesamte Laufzeit garantiert wird.


  Klassisches Bausparkonzept


  Mit einem Bausparvertrag können künftige Eigenheimbesitzer mittel- bis langfristig Eigenkapital für die Finanzierung der eigenen vier Wände ansparen und sich gleichzeitig den Anspruch auf ein zinsgünstiges Darlehen sichern. Das herkömmliche Bauspardarlehen kann jedoch nur ein Baustein der Eigenheimfinanzierung sein.


  Klassische Bausparfinanzierung weniger attraktiv


  Früher deckte die Bausparfinanzierung nur den nachrangigen Bereich zwischen 60 und 80 Prozent des Kaufpreises ab. Im erstrangigen Bereich bis zu 60 Prozent des Kaufpreises stand die Bankfinanzierung.


  Üblich war das langjährige Vorsparen mit einem Guthabenzins von 2,5 bis 3 Prozent, der sich bei Erhalt von Wohnungsbauprämien und Arbeitnehmersparzulagen auf eine Bausparrendite von 4 bis 5 Prozent hochschaukelte. Nach Zuteilung der Bausparsumme mussten dann Darlehenszinsen von 4,5 bis 5 Prozent nominal bezahlt werden, die unter Einrechnung von Darlehensgebühren auf 5,5 bis 6 Prozent effektiv stiegen.


  Angesichts der jahrelangen Niedrigzinsphase ist diese klassische Bausparfinanzierung nicht mehr attraktiv. Hypothekendarlehen von Banken kosten effektiv oft weniger als Bauspardarlehen. Auch das Rendite-Bausparen für Sparer, die gar nicht bauen wollen und einen Bonus bei Darlehensverzicht erhalten, hat an Attraktivität eingebüßt, sofern keine Wohnungsbauprämien mehr fließen.


  Die neueren Bauspartarife für künftige Haus- und Wohnungseigentümer sehen daher deutlich niedrigere Guthaben- und Darlehenszinsen vor.


  Dreh- und Angelpunkt ist weiterhin der Zuteilungstermin, also der Zeitpunkt, ab dem die Bausparsumme, bestehend aus Darlehen und Guthaben, abgerufen werden kann. Voraussetzung für die Zuteilung bei den meisten Tarifen: Mindestens 40 oder 50 Prozent der vereinbarten Bausparsumme müssen angespart sein. Außerdem muss der Vertrag die Zielbewertungszahl erreichen.


  Mit dieser Bewertungszahl kennzeichnen die Kassen an mehreren Stichtagen im Jahr die Sparleistung jedes Bausparers.


  Hat der Sparer an einem Stichtag das Mindestguthaben und die erforderliche Zielbewertungszahl erreicht, wird sein Vertrag – je nach Tarif – zwei bis neun Monate später zugeteilt.


  Steht der Bau oder Kauf eines Eigenheims unmittelbar bevor, lässt sich die Bausparsumme bis zur endgültigen Zuteilung zwischenfinanzieren. Dies lohnt sich aber nur, wenn der Gesamteffektivzins für die Phase der Zwischenfinanzierung und der späteren Tilgung des Bauspardarlehens im Vergleich zu Annuitätendarlehen der Bank günstiger ist.


  Beim Neuabschluss von Bausparverträgen kommt es darauf an, die monatliche Sparrate, den gewünschten Zuteilungstermin und die Bausparsumme aufeinander abzustimmen. Je höher die Summe im Verhältnis zum Sparbeitrag, desto länger muss der Bausparer auf die Zuteilung warten.


  Will er dann früher bauen oder kaufen, muss er die Summe zu einem möglicherweise hohen Zinssatz zwischenfinanzieren oder nachträglich herabsetzen. In jedem Fall zahlt er eine viel zu hohe Abschlussgebühr, denn die hängt von der vereinbarten Bausparsumme ab.


  Das Wichtigste zum Bausparvertrag


  
    	Für Unentschlossene: Sparer, die nur sehr vage Baupläne haben, wählen am besten einen flexiblen Tarif, der bei einem Darlehensverzicht zumindest Bonuszinsen bringt. Sie sollten ebenfalls nur mit einer kleinen Bausparsumme anfangen. Werden die Baupläne konkreter, können sie die Summe immer noch aufstocken.


    	Für Zielsparer: Für Sparer, die fest zum Bau entschlossen sind, spielt die in der Regel geringe Rendite des Bausparvertrags nicht die entscheidende Rolle. Ebenso wichtig sind günstige Konditionen für das anschließende Bauspardarlehen. Je nach Einschätzung der Zinsentwicklung kann es sich für sie lohnen, einen Vertrag mit einer höheren Bausparsumme oder – was auf das Gleiche hinausläuft – zusätzlich zum Prämienbausparvertrag einen zweiten Vertrag abzuschließen.


    	Für Prämiensparer: Zusammen mit Prämien oder Zulagen lohnt sich Bausparen als reine Geldanlage nur noch für Arbeitnehmer mit geringem Einkommen und für Bausparer, die bei Vertragsschluss jünger als 25 Jahre alt sind. Doch aufgepasst: Die Bausparsumme sollte bei sieben Jahren Sparzeit das Zehnfache des geförderten Sparbeitrags nicht übersteigen.


    	Bausparsumme: Geben Sie der Bausparkasse vor, wann Sie Ihr Guthaben und das Bauspardarlehen voraussichtlich benötigen. Lassen Sie die Bausparsumme so berechnen, dass der Vertrag mit Ihrer Sparrate zum geplanten Termin zugeteilt werden kann.


    	Zuteilungstermin: Lassen Sie sich einen Anspar- und Tilgungsplan aushändigen, aus dem der voraussichtliche Zuteilungstermin hervorgeht. Garantieren dürfen die Kassen den Zeitpunkt zwar nicht. Doch auch der prognostizierte Termin bietet Ihnen schon einmal Orientierung.


    	Beim Abschluss: Achten Sie bereits beim Einholen des Angebots darauf, dass Sie zum Zuteilungstermin das Mindestguthaben und die Zielbewertungszahl möglichst knapp erreichen. Nur dann haben Sie Ihre Sparleistung optimal genutzt.


    	Vor Auszahlung: Lassen Sie spätestens, wenn sich der Bau konkret abzeichnet, Ihren Vertrag bei der Kasse nochmals prüfen. Durch Sonderzahlungen und/oder eine Erhöhung der Bausparsumme können Sie ihn oft noch optimieren.


    	Abgeltungssteuer: Auch Bausparverträge fallen unter die Abgeltungssteuer von 25 Prozent. Sie gilt seit dem 1. Januar 2009. Was viele nicht wissen: Sie mussten ihre Bausparzinsen auch vorher schon als Zinseinkünfte versteuern, und zwar mit ihrem persönlichen Steuersatz. Das war für viele ungünstiger als die jetzt gültige Versteuerung von 25 Prozent. Die Bausparkasse führt die Abgeltungssteuer für alle Zinserträge ab, für die ihr kein Freistellungsauftrag vorliegt. Ausnahme: Erträge aus einem Riester-Bausparvertrag bleiben von der Abgeltungssteuer verschont. Einen Freistellungsauftrag müssen jetzt auch Bausparer erteilen, deren Bausparzinsen bislang vom Zinsabschlag befreit waren, weil sie Wohnungsbauprämie oder Sparzulage erhielten oder ihre Guthaben nur mit bis zu 1 Prozent verzinst wurde. Diese Sonderregelungen fallen jetzt weg.


    	Wohnungsbauprämie: Seit Januar 2009 erhalten Bausparer die staatliche Wohnungsbauprämie nur noch dann, wenn sie eine Immobilie wirklich bauen, kaufen oder modernisieren. Nur Bausparer, die ihren Vertrag vor 2009 abgeschlossen haben oder bei Vertragsabschluss keine 25 Jahre alt sind, dürfen ihr Geld nach einer Sperrfrist von sieben Jahren auch weiterhin zu beliebigen Zwecken verwenden, ohne Prämien und Sparzulagen zu verlieren. Um Anspruch auf die Wohnungsprämie zu haben, darf das zu versteuernde Einkommen von Alleinstehenden höchstens 25600 Euro betragen, das von Ehepaaren höchstens 51200 Euro. Alleinstehende können höchstens 45,06 Euro pro Jahr auf eine jährliche Sparleistung von maximal 512 Euro erhalten, Ehepaare 90,11 Euro auf die jährliche Sparleistung von 1024 Euro. Den Antrag für die Prämie verschickt die Bausparkasse zusammen mit dem Kontoauszug.


    	Arbeitnehmersparzulage: Niedrigverdiener mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen bis zu 17900 Euro (Alleinstehende) beziehungsweise 35800 Euro (Ehepaare) erhalten die Arbeitnehmersparzulage nach dem Vermögensbildungsgesetz weiterhin zu den alten Konditionen. Arbeitnehmer können daher in der Steuererklärung zusätzlich eine Sparzulage beantragen, wenn sie vermögenswirksame Leistungen auf das Bausparkonto überweisen lassen. Die Zulage beträgt pro Arbeitnehmer maximal 42,30 Euro, dies sind 9 Prozent auf jährliche Sparbeiträge bis zu 470 Euro. Arbeiten beide Ehegatten, verdoppelt sich der geförderte Höchstbetrag auf 940 Euro und die maximale Arbeitnehmersparzulage auf 84,60 Euro pro Jahr.


    	Übersparte Verträge vermeiden: Aufpassen müssen Sparer, dass sie nicht über das Ziel hinausschießen. Wer zum Beispiel fleißig weiter auf das Bausparkonto zahlt, obwohl das Mindestsparguthaben erreicht ist, schadet sich. Er legt nicht nur unnötig viel Geld zu niedrigem Zins an, sondern erhält auch noch ein geringeres Darlehen. Denn die Höhe des Darlehens ergibt sich bei den meisten Tarifen aus der Differenz zwischen der Bausparsumme und dem Sparguthaben zum Zuteilungstermin. Zusätzlicher Nachteil eines übersparten Vertrags: Weil die Rate für das Darlehen in der Regel nicht von der Darlehenshöhe, sondern von der Bausparsumme abhängt, müssen Sparer das geringere Darlehen schneller zurückzahlen. Genauso ungünstig ist es, wenn die Bewertungszahl die Zielbewertungszahl deutlich übersteigt. Dann bleibt ebenfalls ein Teil der Sparleistung ungenutzt.

  


  


  Mit der kostenlosen Checkliste der Stiftung Warentest (siehe: www.test.de, Suche nach „Infodokument Bausparen“) bewahren Bausparer den Überblick: Im ersten Teil definieren Sie Ihren Bedarf. Je genauer dies geschieht, desto individueller kann die Beratung erfolgen. Den zweiten Teil muss der Mitarbeiter der Bausparkasse im persönlichen Beratungsgespräch ausfüllen. So überprüfen Sie, ob das Angebot der Bausparkasse zu Ihren Bedürfnissen passt, und Sie können unterschiedliche Angebote miteinander vergleichen.


  Kombikredite aus Vorausdarlehen plus Bausparvertrag


  Wer noch keinen Bausparvertrag hat, muss dennoch nicht auf eine Bausparfinanzierung verzichten. Er muss sich lediglich verpflichten, zusammen mit einem Vorausdarlehen einen Bausparvertrag abzuschließen.


  Das Prinzip dieser Bauspar-Sofortfinanzierung besteht immer aus einem Kombikredit. In der ersten Phase wird ein Vorausdarlehen von beispielsweise 100000 Euro mit dem Abschluss eines Bausparvertrags über ebenfalls 100000 Euro kombiniert. Bis zur Zuteilung des Bausparvertrags beziehungsweise der 100000 Euro zahlt der Bauherr oder Käufer eines Eigenheims sowohl Zinsen für das Vorausdarlehen als auch Sparbeiträge für den Bausparvertrag.


  Der Kreditnehmer zahlt zum Beispiel zehn Jahre lang je 3 Prozent Darlehenszins von 100000 Euro sowie Bausparbeiträge von jährlich 4000 Euro, sodass insgesamt 9000 Jahr pro Jahr und 70000 Euro in den ersten zehn Jahren fällig werden.


  Nach Zuteilung des Bausparvertrags von 100000 Euro (inklusive dem Bausparguthaben von 40000 Euro plus Guthabenzinsen und eventuell Wohnungsprämien und Arbeitnehmersparzulagen) beginnt die zweite Phase, also die Ablösung des Vorausdarlehens durch das Bauspardarlehen. Sofern diese Phase wiederum zehn Jahre dauert mit einer jährlichen Belastung von 7 200 Euro für Zins und Tilgung des Bauspardarlehens, werden nochmals 72000 Euro fällig.


  Insgesamt wären für den Kombikredit ohne zusätzliche Gebühren (Abschluss-, Darlehens-, Bearbeitungs- und Kontoführungsgebühren) bis zur völligen Entschuldung nach 20 Jahren 142000 Euro zu zahlen.


  Dies ist teurer als eine vergleichbare Finanzierung über ein Annuitätendarlehen mit 20-jähriger Gesamtlaufzeit bei einem Sollzins von 3 Prozent und einer jährlichen Tilgung von 3,66 Prozent. Bei diesem Annuitätendarlehen liegt die Gesamtbelastung bei rund 133000 statt 142000 Euro.


  Da die jährlichen Belastungen in Höhe von 6660 Euro immer gleich bleiben – im Gegensatz zum Kombikredit mit jeweils 7000 Euro pro Jahr in der ersten Hälfte (1. bis 10. Jahr) und jeweils 7200 Euro in der zweiten Hälfte (2. bis 10. Jahr) –, schneidet der Kombikredit bei diesem Vergleich schlechter ab. Allerdings würde ein zinsgünstigeres Bauspar-Vorausdarlehen (zum Beispiel 2 statt 3 Prozent in den ersten zehn Jahren) diesen Nachteil wieder wettmachen.


  Teure Bauspar-Sofortfinanzierung bei hohem Zinsniveau


  Es handelt sich bis zur Zuteilung des Bausparvertrags um ein Nachsparen über einen sogenannten Tilgungsbausparvertrag. Früher war dieses Nachsparen im Wege der Bauspar-Sofortfinanzierung immer viel zu teuer. Bei einem hohen Zins von beispielsweise 5,2 Prozent kamen für das Vorausdarlehen und einen Bausparvertrag von 4,8Prozent der gleich hohen Bausparsumme allein schon 10 Prozent der benötigten Darlehenssumme an jährliche Belastung auf den künftigen Wohn- und Hauseigentümer zu.


  Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus sind Bauspar-Sofortfinanzierungen jedoch auch für Bauherren und Käufer von Eigenheimen interessanter geworden. Je geringer der Zins für das Vorausdarlehen (zum Beispiel unter 3 Prozent pro Jahr) und je höher die Rendite für das aufzubauende Bausparguthaben (unter Einrechnung von eventuell Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmersparzulage und Riester-Zulage), desto attraktiver kann die Bauspar-Sofortfinanzierung sein.


  Entscheidend beim Vergleich mit Annuitätendarlehen der Bank ist der Gesamteffektivzins für den Bauspar-Kombikredit. Liegt dieser unter dem Effektivzins für ein Hypothekendarlehen mit gleicher Laufzeit, empfiehlt sich die Bauspar-Sofortfinanzierung unter Zinsgesichtspunkten. Leider sind die Bausparkassen – außer bei Wohn-Riester-Darlehen – nicht verpflichtet, diesen Gesamteffektivzins anzugeben.


  Trotz eines eventuell zinsgünstigen Bauspar-Kombikredits müssen Sie aber zwei mögliche Nachteile in Kauf nehmen:


  
    	Sie legen sich für die gesamte Kreditlaufzeit fest und sollten dies nach dem Grundsatz „Drum prüfe, wer sich lange bindet“ sorgfältig überlegen.


    	Außerdem verzichten Sie auf eine flexible Tilgungsstrategie (zum Beispiel keine Sondertilgung oder kein Wechsel der Tilgungssätze wie beim Annuitätendarlehen der Bank), da Sie sich in ein starres Tilgungskonzept der Bausparkasse begeben.

  


  


  Diese möglichen Nachteile sind der Preis für eine nachhaltig sichere und eventuell zinsgünstige Finanzierung des Eigenheims.


  Für die Finanzierung von vermieteten Immobilien empfiehlt sich der BausparKombikredit aus Vorausdarlehen und Bausparvertrag indes grundsätzlich nicht. Die extrem lange Zinsbindung erschwert einen möglichen späteren Verkauf des Mietwohnhauses oder der vermieteten Eigentumswohnung. Außerdem sinken die steuerlich abzugsfähigen Schuldzinsen nach Zuteilung des Bausparvertrags infolge der verminderten Restschulden deutlich, sodass der Steuerspareffekt zum großen Teil verpufft.
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  Wohn-Riester-Darlehen der Bausparkassen


  Wohn-Riester-Darlehen von Bausparkassen sind quasi die hohe Schule von Bauspar-Kombikrediten für Selbstnutzer von Eigenheimen. Sie kombinieren die möglichen Zinsvorteile einer Bauspar-Sofortfinanzierung in einer Tiefzinsphase mit der Riester-Förderung auf optimale Weise.


  Maximal 4200 Euro pro Jahr können verheiratete Arbeitnehmer und Beamte zulagebegünstigt in einen Wohn-Riester-Vertrag investieren und damit die laufende Tilgung eines Wohn-Riester-Darlehens bedienen. Bei einer Darlehenssumme von 150000 Euro entspräche das einem jährlichen Tilgungssatz von 2,8 Prozent zuzüglich ersparter Zinsen.


  Der Clou: Einen Teil der 4200 Euro Riester-Beitrag (2100 Euro x 2 bei Ehegatten) pro Jahr zahlt Vater Staat in Form von Grundzulagen (154 Euro x 2), Kinderzulagen (185 Euro pro Kind bei vor 2008 geborenen Kindern, sonst 300 Euro) und eventuell zusätzlichen Steuerersparnissen.


  Bei einer Familie mit zwei vor 2008 geborenen Kindern steuert der Staat allein an Zulagen jährlich 678 Euro bei, sodass der Eigenbeitrag vor eventuell zusätzlichen Steuerersparnissen auf 3522 Euro beziehungsweise 2,35 Prozent Tilgung bei einem Kredit von 150000 Euro sinkt.


  In der ersten Phase (Vorausdarlehen/Bausparvertrag, beides in Höhe von 150000 Euro) können die 4200 Euro für die Zahlung des Bausparbeitrags verwendet werden. Nach zehn Jahren kommt dann bereits ein Bausparguthaben von 42000 Euro beziehungsweise 28 Prozent der Bausparsumme zusammen. Um das Mindestsparguthaben inklusive Guthabenzinsen von 60000 Euro beziehungsweise 40 Prozent der Bausparsumme zu erreichen, müsste noch ein zusätzlicher Sparbeitrag (zum Beispiel aus der Anlage der Steuerersparnisse) in den Bausparvertrag fließen.


  In der zweiten Phase nach Zuteilung des Bausparvertrags werden die jährlich 4200 Euro aus dem Wohn-Riester-Vertrag zur teilweisen Tilgung des Bauspardarlehens von maximal 90000 Euro eingesetzt.


  Somit wird der staatlich geförderte Wohn-Riester-Vertrag gleich doppelt genutzt – zunächst zur Zahlung von Bausparbeiträgen zwecks Aufbau des Bausparguthabens bis zur Zuteilung und später zur Zahlung von Tilgungsbeiträgen für das Bauspardarlehen nach Zuteilung des Bausparvertrags.


  Die Tabelle „Zinssichere Kombikredite der Bausparkassen“ auf den Seiten 124 / 125 zeigt, wie zinsgünstig Wohn-Riester-Darlehen der Bausparkassen sein können.


  


  


  Versicherungslösung: Festdarlehen plus Kapitallebensversicherung


  Bei dieser Kombination soll ein tilgungsfreies Darlehen zum Ende der Laufzeit durch die Ablaufleistung aus einer Kapitallebensversicherung auf einen Schlag abgelöst werden.


  Diese Lösung eignet sich grundsätzlich nicht für Selbstnutzer und nur in Ausnahmefällen für Vermieter. Dennoch kann es sinnvoll sein, bereits länger laufende Versicherungsverträge in die Finanzierung einzubauen.


  Einsatz von vorhandenen Kapitallebensversicherungen


  Bereits vor Jahren abgeschlossene Kapitallebensversicherungen lassen sich für die Finanzierung von Eigenheimen und vermieteten Immobilien nutzen. Bei vor dem Jahr 2005 abgeschlossenen Verträgen sind die Erträge nach einer Laufzeit von zwölf Jahren weiterhin steuerfrei. Oftmals bieten sie noch den damaligen Garantiezins von 4 Prozent auf den nach Abzug von Vertriebs- und Verwaltungskosten und Prämie für die Risikolebensversicherung verbleibenden Sparanteil.


  


  Police mit Rückkaufswert richtig einsetzen


  Es empfiehlt sich, den aktuellen Rückkaufswert bei der Versicherungsgesellschaft zu erfragen oder der jährlichen Standmitteilung zu entnehmen. Außerdem sollte die garantierte und aktuell prognostizierte Ablaufleistung vorliegen. Die bereits bestehende Police kann dann wie folgt verwendet werden:


  
    	Kündigung und Verwendung des aktuellen Rückkaufswerts als Eigenkapital für das selbstbewohnte Eigenheim. Das ist in den ersten Jahren ungünstig, da wegen der geringen Rückkaufswerte meist mit finanziellen Verlusten verbunden.


    	Policendarlehen in Höhe des Rückkaufswerts und Weiterzahlung der laufenden Beiträge (sinnvoll bei niedrigen Zinsen für das Policendarlehen, das als Eigenkapitalersatzmittel dient)


    	Abtretung der Police als Tilgungsersatz für ein Festdarlehen von einer Versicherung oder einer Bank.

  


  Risikolebensversicherung extra abschließen


  In der Kapitallebensversicherung ist eine Absicherung für den Todesfall bereits enthalten. Falls eine Kapitallebensversicherung weder vorhanden noch geplant ist, sollte daher unbedingt eine Risikolebensversicherung abgeschlossen werden. Damit soll vermieden werden, dass die Familie beim Tod des Hauptverdieners das Eigenheim wegen zu hoher Restschulden aufgeben muss. Stirbt der Hauptverdiener, sollte die Versicherungsleistung so hoch sein, dass sie das Darlehen auf einen Schlag ablöst und somit den Angehörigen ein schuldenfreies Haus ermöglicht.


  Die Beiträge für eine Risikolebensversicherung hängen vor allem von drei Faktoren ab:


  
    	Höhe der abzusichernden Darlehenssumme


    	Laufzeit des Darlehens beziehungsweise der Versicherung


    	Eintrittsalter und Geschlecht des Versicherten.

  


  Preisgünstige Restschuldversicherung wählen


  Bei Annuitätendarlehen sinkt die Restschuld infolge regelmäßiger Tilgung bis zum Ende der Laufzeit. Daher ist eine preisgünstige Restschuldversicherung anzuraten, bei der sich der Versicherungsschutz exakt der jeweiligen Restschuld beim Annuitätendarlehen anpasst. Die Beiträge für eine Restschuldversicherung als quasi flexible Risikolebensversicherung liegen ein Drittel bis zur Hälfte unter den Beiträgen für eine „normale“ Risikolebensversicherung mit gleichbleibender Versicherungssumme.


  Bei einem Darlehen von 100000 Euro mit einer Laufzeit von 20 Jahren schnitten laut Finanztest im Februar 2012 die Angebote der Direktversicherer Ontos und Europa für eine Restschuldversicherung mit jährlicher Anpassung des Versicherungsschutzes an den Tilgungsplan am besten ab. Bei Neuabschlüssen seit 2013 werden wegen der seitdem eingeführten Unisex-Tarife für beide Geschlechter einheitliche Beiträge berechnet. Vergleichen Sie deshalb für Ihren Bedarf immer die Angebote mehrerer Versicherungsgesellschaften.


  Ein linear fallender Versicherungsschutz, bei dem die abzusichernde Summe jährlich um einen gleichbleibenden festen Prozentsatz sinkt, ist nur zweite Wahl, da es wegen der anfangs geringer sinkenden Restschuld zu Finanzierungslücken kommt.


  Kapitallebensversicherung als Tilgungsersatz


  Ob es sich lohnt, eine laufende oder eine neu abzuschließende Kapitallebensversicherung als Tilgungsersatz mit einem Festdarlehen zu kombinieren, hängt von drei Faktoren ab:


  
    	Verhältnis von Ablaufrendite der Kapitallebensversicherung zu Effektivzins des Festdarlehens: günstig, wenn Ablaufrendite fast so hoch oder sogar höher als der Effektivzins


    	Nutzung der Immobilie: bei Vermietung günstiger als bei Selbstnutzung, da gleichbleibende Schuldzinsen steuerlich abgesetzt werden können


    	Datum des Vertragsabschlusses: bei Abschluss vor 2005 noch steuerfreie Erträge aus der Lebensversicherung.

  


  Festdarlehen mit endfälliger Tilgung für Vermieter


  Die Kombination von Festdarlehen und Kapitallebensversicherung war die klassische Versicherungslösung für die Finanzierung von vermieteten Immobilien.


  Das heißt, die Ablaufleistung aus der Kapitallebensversicherung löst die Darlehensschuld am Versicherungsende auf einen Schlag ab.


  Dieses Kombinationsmodell kann sich für Vermieter rechnen, die auf eine annuitätische Tilgung verzichten und dadurch gleichbleibend hohe und steuerliche abzugsfähige Schuldzinsen nachweisen. Wenn zudem die Ablaufleistung aus einer vor 2005 abgeschlossenen Kapitallebensversicherung steuerfrei zufließt, werden auf der Anlageseite praktisch steuerfreie Erträge erzielt.


  Steuern sparen darf aber nur das Sahnehäubchen einer Miethausfinanzierung sein. Wichtiger ist das Verhältnis von Effektivzins des Festdarlehens und Rendite der Kapitallebensversicherung. Schließlich handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Finanzprodukte – Kredit auf der einen und Geldanlage auf der anderen Seite. Sofern der effektive Darlehenszins deutlich über der tatsächlichen Ablaufrendite liegt, rechnet sich das Kombinationsmodell auch nicht für Vermieter. Wer seine eigenen vier Wände bewohnt, sollte das Kombinationsmodell auf jeden Fall meiden, da er damit überhaupt keine steuerlichen Vorteile erzielen kann und beim Abschluss der Kapitallebensversicherung ab 2005 die später anfallenden Erträge als Überschuss der Ablaufleistung über die aufgebrachte Beitragssumme noch zur Hälfte besteuern muss.


  Risiken des Kombinationsmodells


  Den Chancen für Vermieter bei der Versicherungslösung stehen aber auch gewichtige Risiken auf vier Feldern gegenüber:


  
    	Renditerisiko: Ablaufleistung und -rendite der Kapitallebensversicherung können nur geschätzt werden. Fallen sie geringer aus als angenommen, bleibt der Darlehensnehmer am Versicherungsende noch auf einer Restschuld sitzen. Liegt die Ablaufrendite deutlich unter dem Effektivzins für das Darlehen, lohnt sich das Kombinationsmodell nicht.


    	Zinsänderungsrisiko: Von möglichen Zinsänderungen bei der Anschlussfinanzierung werden Sie bei Festdarlehen stärker getroffen, da die Darlehensschuld immer auf gleicher Höhe bleibt. Daher sollte der Kreditzins beim Festdarlehen bis zum Ende der Versicherungsdauer festgezurrt werden, was aber nur in einer Niedrigzinsphase sinnvoll ist.


    	Bindungsrisiko: An die Kapitallebensversicherung ist man langfristig, mindestens zwölf Jahre, gebunden. Wird die Immobilie vor dem Versicherungsende verkauft, bleibt die Versicherung zunächst bestehen. Eine vorzeitige Kündigung führt zu finanziellen Verlusten, und eine mögliche Beitragsfreistellung zieht eine geringere Ablaufleistung nach sich.


    	Steuerrisiko: Die Erträge aus einer mindestens zwölf Jahre laufenden Kapitallebensversicherung, die zur Sicherung und Tilgung eines Festdarlehens bei der Immobilienfinanzierung eingesetzt wird, sind nur steuerfrei bei vor 2005 abgeschlossenen Verträgen. Außerdem darf die an den Kreditgeber abgetretene Versicherungsleistung nicht höher sein als das Nettodarlehen (Darlehenssumme minus eventuell Disagio) und die Anschaffungskosten für die Immobilie.

  


  


  Schon wegen dieser Risiken ist das Kombinationsmodell Festdarlehen plus Kapitallebensversicherung für die Finanzierung eines selbstbewohnten Eigenheims nicht geeignet. Der Selbstnutzer möchte ja gerade eine langfristige Kalkulationssicherheit, die aber in diesem Fall nicht gegeben ist. Kalkulationssicher ist hingegen ein Annuitätendarlehen mit langer Zinsbindung in einer Tiefzinsphase, eventuell sogar bis zum Ende der Darlehenslaufzeit.


  Für den Vermieter hängt es in erster Linie von seiner persönlichen Risikobereitschaft und der individuellen Steuerprogression ab, ob das Kombinationsmodell für ihn in Frage kommt. Erst am Ende der Laufzeit von Darlehen und Versicherung weiß er endgültig, ob sich das Modell gelohnt hat. Hinterher ist man halt immer schlauer.


  Eine Alternative könnte noch das Kombinationsmodell Festdarlehen plus private Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht sein, da hierbei infolge Fehlens der Todesfallleistung eine etwas höhere Ablaufrendite zu erwarten ist.


  Abzuraten ist aber von Kombinationsmodellen, die ein Festdarlehen mit einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder einem Aktienfonds-Sparplan kombinieren. Diese Geldanlagen bieten zwar höhere Renditechancen, aber auch deutlich höhere Risiken. Der Vermieter, der bei Immobilie und Finanzierung auf Sicherheit setzt, sollte nicht ein zusätzliches Risiko eingehen. Schließlich handelt es sich bei der Kombination vermietete Immobilie plus Festdarlehen plus Aktienfonds um ein komplexes Dreifach-Produkt, das vom privaten Anleger kaum noch in allen Facetten zu durchschauen ist. Hier sollte der Grundsatz gelten: Weniger ist mehr!


  Neuabschluss mit Kombinationsmodell nicht empfehlenswert


  Das früher insbesondere von Vermietern häufig praktizierte Kombinationsmodell Festdarlehen/Kapitallebensversicherung erweist sich angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase immer mehr als Auslaufmodell. Bis auf 1,25 Prozent sinkende Garantiezinsen lassen auch bei zusätzlicher Überschussbeteiligung künftig keine attraktive Ablaufrendite von deutlich mehr als 3 Prozent erwarten.


  Hinzu kommt, dass bei Neuabschlüssen von Kapitallebensversicherungen ab dem 1.1.2005 die Differenz zwischen Ablaufleistung und Beitragssumme am Ende der mindestens 12-jährigen Laufzeit zur Hälfte zu versteuern ist. Da grundsätzlich auch kein steuerlicher Abzug der gezahlten Beiträge unter Vorsorgeaufwendungen mehr möglich ist, sind die früheren Steuervorteile bei Kapitallebensversicherungen auf ein Minimum zusammengeschrumpft.


  Für Vermieter ist der Neuabschluss von Kapitallebensversicherungen oder privaten Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht als Tilgungsersatz bei einem Festdarlehen daher grundsätzlich nicht mehr empfehlenswert. Hinzu kommt die mangelnde Flexibilität durch die relativ lange Mindestlaufzeit von 12 Jahren. Wer seine vermietete Immobilie bereits nach Ablauf von zehn Jahren verkaufen und das Festdarlehen mit der Ablaufleistung ablösen will, sollte das Kombinationsmodell auf jeden Fall vermeiden.


  Für Selbstnutzer hat sich das Kombinationsmodell auch früher nicht gelohnt, da sie die gezahlten Schuldzinsen für Festdarlehen zur Finanzierung ihres Eigenheims steuerlich nicht absetzen konnten.


  In der gegenwärtigen Situation wäre ein Neuabschluss für Selbstnutzer sogar mit sicheren Verlusten verbunden. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass die künftige Ablaufrendite der Kapitallebensversicherung nach Steuern über den für Selbstnutzer steuerlich nicht abzugsfähigen Sollzinsen des Festdarlehens liegen wird.


  Bei Selbstnutzern bleibt es also bei der Alternative „Annuitätendarlehen der Bank oder Kombikredit der Bausparkasse“. Die Versicherungslösung scheidet als sinnvolle Finanzierungsalternative aus.


  Für Vermieter scheidet die Alternative „Kombikredit der Bausparkasse“ in der Regel aber aus, da die Gesamtlaufzeit mindestens 18 Jahre beträgt und die steuerlich abzugsfähigen Schuldzinsen nach Zuteilung des Bausparvertrags drastisch sinken. Das Kombinationsmodell „Festdarlehen/Kapitallebensversicherung“ ist in aller Regel auch nicht mehr zu empfehlen – es sei denn, der Vermieter nimmt das Risiko einer längeren Versicherungslaufzeit in Kauf und zählt zu den hoch besteuerten Anlegern, die den steuerlichen Abzug der gleichbleibend hohen Schuldzinsen während der Darlehenslaufzeit nutzen wollen.


  Auf die Ablaufrendite kommt es an


  Die Ablaufrendite speist sich aus dem garantiertem Teil und der nur prognostizierten Überschussbeteiligung der Kapitallebensversicherung. Seit Anfang 2014 liegt der Garantiezins für neu abgeschlossene Verträge nur noch bei 1,25 Prozent auf den eigentlichen Sparanteil, also den Beitrag minus Kosten für Vertrieb, Verwaltung und Todesfallabsicherung. Im Schnitt liegt die garantierte Ablaufrendite bei nur maximal 1,4 Prozent der eingezahlten Beiträge, da der Sparanteil rund 80 Prozent ausmacht. Der Garantiezins aller Altverträge macht durchschnittlich noch mehr als 3 Prozent aus, darunter sind auch Verträge mit Garantiezinsen von 4 Prozent auf den Sparanteil.


  Mit Altverträgen, die immerhin 4 Prozent Garantiezins auf den Sparanteil bieten, sind wenigstens noch garantierte Ablaufrenditen von 3,2 Prozent möglich. Zusammen mit der Überschussbeteiligung können dann noch Ablaufrenditen von 4 bis 5 Prozent erzielt werden.


  Die Renditen sind in den letzten Jahren infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase deutlich zurückgegangen. Mehr als 3 oder 4 Prozent Ablaufrendite sind auch bei Neuabschlüssen momentan nicht zu erwarten. Erst nach einem drastischen Zinsanstieg werden die Renditen wieder anziehen.


  Kombimodell attraktiv nur im Bestfall


  Im Bestfall zurrt der Vermieter ein Festdarlehen auf extrem niedrigem Zinsniveau zum Beispiel für 15 Jahre fest und setzt auf einen Anstieg der Renditen bei der Kapitallebensversicherung, sodass die Ablaufrendite sogar vor Steuern mindestens so hoch liegt wie der vereinbarte Sollzins.


  Die Gesamtbelastung aus Sollzins auf das Festdarlehen und Beitrag zur Kapitallebensversicherung sollte genau so hoch sein wie beim klassischen Annuitätendarlehen der Bank.


  Vor- oder Nachteile des Kombinationsmodells Festdarlehen/Kapitallebensversicherung für Vermieter werden am besten beim Vergleich mit einem klassischen Annuitätendarlehen deutlich. Angenommen, für eine vermietete Eigentumswohnung wird ein Annuitätendarlehen in Höhe von 150000 Euro zu einem Sollzins von 2,75 Prozent aufgenommen, das bei einem Tilgungssatz von 5,39 Prozent zuzüglich ersparter Zinsen exakt noch 15 Jahren vollständig getilgt sein soll. Bei einer angenommenen Steuerprogression von 40 Prozent sieht die Gesamtrechnung dann wie folgt aus:


  Beispiel Annuitätendarlehen


  Jährliche Belastung: 


  8,14 Prozent (2,75 Prozent Zins und 5,39 Prozent Tilgung) von150000 Euro = 12210 Euro 


  Gesamtbelastung vor Steuern: 


  12210 Euro x 15 Jahre Laufzeit = 183150 Euro 


  Gesamte Zinskosten vor und nach Steuern: 


  183150 Euro Gesamtbelastung minus  150000 Euro Darlehenssumme = 33150 Euro  vor Steuern und 19890 Euro nach Steuern (bei  40 Prozent Steuerprogression) 


  Gesamtbelastung nach Steuern: 


  169890 Euro (183150 Euro vor Steuern minus  13260 Euro Steuerersparnis) 


  Das alternative Festdarlehen soll ebenfalls über 150000 Euro lauten mit einem Sollzins von 2,75 Prozent, aber mit endfälliger Tilgung bzw. vollständiger Ablösung der Darlehenssumme nach 15Jahren durch die Ablaufleistung einer nach dem 31.12.2004 abgeschlossenen Kapitallebensversicherung verbunden werden. Die jährliche Belastung als Summe aus Kreditzins und Versicherungsbeitrags soll genau so hoch sein wie beim Annuitätendarlehen.


  Beispiel Festdarlehen/Kapitellebensversicherung


  Jährliche Belastung: 


  8,14 Prozent (2,75 Prozent Zins und 5,39 Prozent Tilgungsersatz) von 150000 Euro = 12 210 Euro  wie vorher 


  Gesamtbelastung vor Steuern: 


  12210 Euro x 15 Jahre = 183150 Euro wie  vorher 


  Gesamte Zinskosten vor und nach Steuern: 


  4125 Euro x 15 Jahre = 61875 Euro vor Steu-  ern und 37125 Euro nach Steuern (bei 40 Pro-  zent Steuerprogression) 


  Gesamtbelastung nach Steuern: 


  158400 Euro (183150 Euro vor Steuern minus  24750 Euro Steuerersparnis) 


  Bei diesem Vergleich schneidet das Kombinationsmodell mit rund 11500 Euro weniger an Gesamtbelastung nach Steuern günstiger ab als das Annuitätendarlehen.


  Allerdings wird dieser finanzielle Vorteil erkauft durch das erhebliche Risiko, dass die Ablaufleistung nach Steuern nicht zur vollständigen Ablösung des Festdarlehens von 150000 Euro nach Ablauf von 15 Jahren ausreicht.


  Das Kombinationsmodell Festdarlehen/Kapitallebensversicherung schlägt das Annuitätendarlehen also nur, wenn die Gesamtbelastung nach Steuern niedriger ausfällt und dieser finanzielle Vorteil nicht durch eine finanzielle Lücke nach Ablauf von Festdarlehen und Kapitallebensversicherung wieder aufgezehrt wird.


  Der Haken bei dieser Vergleichsrechnung ist also die ungewisse Ablaufleistung nach Steuern in 15 Jahren. Sofern diese deutlich unter der abzulösenden Darlehenssumme von 150000 Euro liegt, müsste der Vermieter die Differenz aus eigener Tasche zuschießen oder den fehlenden Betrag noch nachfinanzieren.


  Was tun bei Altverträgen mit Kombinationsmodell?


  Wer das Kombinationsmodell Festdarlehen/Kapitallebensversicherung als Vermieter noch vor 2005 gewählt hat und die mindestens 12-jährige Versicherungslaufzeit einhält, hat zumindest einen höheren Garantiezins sicher und erhält die spätere Ablaufleistung zudem weiterhin steuerfrei.


  Allerdings wird er feststellen, dass die seinerzeit prognostizierte Ablaufleistung künftig nicht mehr ausreichen wird, um das Festdarlehen wie geplant vollständig abzulösen. Falsch wäre es, die Kapitallebensversicherung übereilt zu kündigen, wenn er diese als Tilgungsersatz für ein Festdarlehen eingesetzt hat. Er müsste dann eine entsprechend hohe regelmäßige Tilgung leisten, sofern sein Kreditgeber überhaupt einen Wechsel von Tilgungsersatz zu regelmäßiger Tilgung mit beispielsweise 3 Prozent zuzüglich ersparter Zinsen zulässt.


  Besser ist es, die bei einer zinsgünstigen Anschlussfinanzierung des Festdarlehens nach Ablauf der Zinsbindungsfrist entstehenden Zinsersparnisse zumindest teilweise verzinslich anzulegen, um bei Ablauf des Darlehens finanzielle Lücken, die durch eine zu geringe Ablaufleistung der Kapitallebensversicherung entstehen, wieder auszugleichen.


  Finanzielle Spezialitäten


  
    [image: ]

  


  Zunächst müssen das Grundkonzept die dafür individuell geeignete Lösung stimmen. Finanzielle Spezialitäten bringen dann oft noch wichtige Zusatzvorteile und stellen quasi das Sahnehäubchen für eine zinsgünstige und sichere Finanzierung von Haus und Wohnung dar.


  Zu diesen finanziellen Spezialitäten zählen insbesondere Wohn-Riester-Darlehen, Volltilgerdarlehen, die Option auf Sondertilgungen während der Kreditlaufzeit und zinsgünstige Kredite der staatseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).


  Doch auch zinsgünstige Kredite vom Land oder von sonstigen Förderstellen zählen dazu. Die staatliche Förderung durch Steuervorteile und Zulagen darf ebenfalls nicht unbeachtet bleiben.


  


  


  


  Die cleverste Finanzierungsstrategie nützt aber nichts mehr, wenn Immobilienkäufer und insbesondere Bauherren nicht auch an die finanzielle Absicherung in persönlichen Notsituationen oder bei Schäden auf dem Baugrundstück und am Gebäude denken. Auch die Risiken, die durch Unfälle von Bauhelfern während der Bauzeit oder durch Haftpflichtfälle gegenüber Dritten akut werden können, müssen angemessen versichert werden.


  Wohn-Riester-Darlehen beim Eigenheim


  Seit November 2008 dürfen Banken, Bausparkassen und Versicherer Immobilienkredite mit staatlicher Riester-Förderung anbieten.


  Die sogenannten Wohn-Riester-Darlehen sind zunächst einmal ganz normale Immobilienkredite, für die Kreditnehmer Raten aus Zins und Tilgung zahlen. Doch für die Tilgung des Darlehens bekommen sie Zulagen und Steuervorteile wie für einen Riester-Sparvertrag, falls sie Haus oder Wohnung selbst nutzen.


  Allerdings müssen Haus- und Wohnungseigentümer einige Bedingungen erfüllen, um in den Genuss dieser Förderung zu kommen:


  
    	Der Kreditnehmer hat sein Haus oder seine Wohnung nach 2007 angeschafft oder gebaut.


    	Er wohnt selbst in der Immobilie und zahlt das Darlehen spätestens bis zum 68. Lebensjahr zurück.


    	Der Kreditvertrag muss von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zertifiziert sein.

  


  Hohe Zinsersparnisse mit Wohn-Riester-Darlehen


  Kreditnehmer können mit einem Wohn-Riester-Darlehen je nach Ausgangslage und Kredithöhe bis zu 50000 Euro sparen. Dies setzt aber voraus, dass die Zinskonditionen für diese speziellen Darlehen nicht schlechter sind im Vergleich zu ungeförderten Darlehen. Bisher bieten allerdings meist nur Bausparkassen Wohn-Riester-Darlehen als Kombikredite aus Vorausdarlehen und Bausparvertrag an. Banken und Sparkassen verweisen oft nur auf Angebote der mit ihnen kooperierenden Bausparkassen, zum Beispiel die Sparkassen auf die Landesbausparkassen (LBS) oder die Volks- und Raiffeisenbanken auf die Bausparkasse Schwäbisch Hall. Nur einige Banken und Kreditvermittler bieten eigene Angebote über Wohn-Riester-Darlehen in Form der klassischen Annuitätendarlehen mit einer Zinsbindung von 10, 15 oder 20 Jahren an.


  Mit der neuen Riester-Förderung fürs Eigenheim bekommen Hauseigentümer mehrere zehntausend Euro Zulagen und Steuervorteile. Bei einem Test der Stiftung Warentest von Februar 2015 zu Wohn-Riester-Darlehen zeigte sich überraschenderweise, dass auch die Topangebote von den Bausparkassen kommen.


  Einen Kredit über 150000 Euro (bei einem Hauskaufpreis von 210000 Euro) mit einer Laufzeit von 18 Jahren bot die günstigste Bausparkasse LBS Rheinland-Pfalz schon für einen Gesamteffektivzins von nur 1,77Prozent bei einer Laufzeit von 18 bis 24 Jahren. Bei einer Laufzeit von mehr als 24 Jahren lag die LBS Saar mit einem Gesamteffektivzins von nur 2,06 Prozent vorn. Die speziellen Wohn-Riester-Darlehen der Bausparkassen wiesen in Abhängigkeit von Tarif, Höhe der Monatsbelastung und Effektivzins Gesamtlaufzeiten von 18 Jahre bis zu knapp 35 Jahre auf.


  Für den Vergleich von Kreditangeboten gibt es einen weiteren Vorteil: Bei den Wohn-Riester-Darlehen der Bausparkassen muss im Gegensatz zu den ungeförderten Kombikrediten der Gesamteffektivzins für Vorausdarlehen, Bauspardarlehen und Bausparbeitrag angegeben sein. Wohn-Riester-Darlehen der Banken sind vergleichsweise in aller Regel teurer. Bei einer Zinsbindung von 20 Jahren und einer Anfangstilgung von 2 Prozent lag der Effektivzins Anfang Dezember 2015 zwischen 2,19 und 2,27 Prozent. Der Zinsunterschied zwischen Bausparkassen und Banken betrug einige Zehntel Prozentpunkte.


  Nicht selten waren die Wohn-Riester-Darlehen der Banken und Vermittler sogar teurer als ein übliches Annuitätendarlehen ohne Förderung. Dies sollten Bauherren und Käufer von Eigenheimen nicht akzeptieren. Es macht keinen Sinn, wenn der Fördervorteil von Riester-Verträgen aufgrund von Zulagen und eventuell zusätzlichen Steuerersparnissen durch einen Zinszuschlag zum Teil oder sogar ganz wieder aufgefressen wird.


  Niedrige Zinsen und eine hohe staatliche Förderung machen aus Wohn-Riester-Darlehen die ideale Finanzierung fürs Eigenheim. Von den günstigsten Bauspar-Angeboten profitieren allerdings nur Bauherren mit ausreichendem Eigenkapital.


  Mindestens 20Prozent des Kaufpreises und die Nebenkosten müssen die Kunden selbst aufbringen. Der maximale Kombikredit geht in aller Regel über 72 bis 80Prozent des Kaufpreises.


  Wer nicht so viel Eigenkapital hat, kann zum Beispiel bei der Allianz oder der Dresdner Bank ein Wohn-Riester-Darlehen gegen Zinsaufschlag auch bis zum vollen Kaufpreis bekommen. Das verteuert aber diese Finanzierung im Einzelfall ganz erheblich.


  Trotz aller Pluspunkte für Wohn-Riester-Darlehen insbesondere von Bausparkassen sollten künftige Haus- und Wohnungseigentümer aber auch die Risiken bedenken.


  Mögliche Risiken bei Wohn-Riester-Darlehen


  
    	Bindungsrisiko. Mit Wohn-Riester-Darlehen der Bausparkassen binden Sie sich über eine lange Laufzeit von 18 bis 27 Jahren. Die Höhe der monatlichen Belastung und laufenden Tilgung ist im Gegensatz zu Wohn-Riester-Darlehen der Banken nicht flexibel.


    	Förderrisiko. Um die Fördervorteile der Wohn-Riester-Rente zu bekommen, müssen Sie die eigenen vier Wände auf Dauer und auch im Renten- beziehungsweise Pensionsalter selbst bewohnen. Ausnahme: Beim Verkauf des ersten Eigenheims und gleichzeitigem Kauf eines zweiten Eigenheims bleibt die Förderung bestehen. Gleiches gilt, wenn das Eigenheim infolge eines beruflichen Umzugs nur zeitweise nicht mehr selbst genutzt, sondern vermietet wird. Die vorübergehende Vermietung muss aber zeitlich befristet und der spätere Wiedereinzug muss beabsichtigt sowie spätestens mit 67 Jahren erfolgt sein. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, ist dies förderschädlich. Das heißt, Zulagen und eventuell zusätzliche Steuerersparnisse müssen zurückgezahlt werden.


    	Steuerrisiko. Die Wohn-Riester-Rente wird nachgelagert besteuert. Die jährlichen Riester-Beträge inklusive Riester-Zulagen werden auf einem fiktiven Wohnförderkonto mit 2Prozent verzinst. Das angesammelte Riester-Guthaben wird ab Rentenbeginn (spätestens mit vollendetem 68. Lebensjahr) bis zum 85. Lebensjahr Jahr für Jahr versteuert. Statt der laufenden jährlichen Steuerzahlung kann die Steuer auch auf einen Schlag mit dem persönlichen Steuersatz gezahlt werden unter Inanspruchnahme eines Steuerrabatts von 30Prozent. Die spätere Steuerzahlung muss also im Finanzierungsplan berücksichtigt werden. Wohn-Riester-Darlehen schneiden aber auch nach Berücksichtigung der nachgelagerten Besteuerung besser ab als nicht geförderte Kombikredite der Bausparkassen und Annuitätendarlehen der Banken, da die Zulagen- und Steuervorteile in der Darlehensphase über den Steuerzahlungen in der Rentenphase nach völliger Entschuldung liegen. Hauptgrund dafür ist der im Rentenalter durchweg deutlich niedrigere persönliche Steuersatz.


    	Altersvorsorgerisiko. Mit dem Wohn-Riester-Darlehen für ein selbstbewohntes Eigenheim steht das miet- und schuldenfreie Eigenheim im Alter eindeutig an erster Stelle der Altersvorsorge. Eine zusätzliche „Geld-Riester-Rente“ über Riester-Versicherungen, Riester-Fondssparplan oder Riester-Banksparplan scheidet aus. Wer nicht anderweitig betrieblich oder privat vorsorgt, kann im Rentenalter trotz miet- und schuldenfreien Wohnens im Eigenheim knapp bei Kasse sein. Daher empfiehlt es sich für Arbeitnehmer, eine Betriebsrente über die Entgeltumwandlung aufzubauen und/oder eine zusätzliche private Altersvorsorge in Angriff zu nehmen.

  


  Wenn Sie die vier genannten Risiken in Kauf nehmen wollen, führt eigentlich kein Weg an einem Wohn-Riester-Darlehen vorbei. Lassen Sie sich auf keinen Fall durch die Kompliziertheit dieser speziellen Eigenheimfinanzierung abschrecken. Verlangen Sie hartnäckig von Ihrer Bank, Sparkasse oder Bausparkasse ein Angebot und lassen Sie sich einen vollständigen Finanzierungsplan als Zins- und Tilgungsplan bis zur völligen Entschuldung geben.


  Wenn Sie beispielsweise beim Wohn-Riester-Darlehen der Bausparkassen in Form des Kombikredits mit zwei Phasen (Vorausdarlehen kombiniert mit Bausparvertrag bis zur Zuteilung, Ablösung des Vorausdarlehens durch Bausparguthaben und -darlehen nach der Zuteilung) nicht alle Details nachvollziehen können, kann ein guter Überblick über den Gesamteffektivzins und die insgesamt aufzubringenden Belastungen helfen.


  Werfen Sie nicht wegen der komplizierten Regelungen voreilig die Flinte ins Korn. Letztlich kommt es auf ein finanziell günstiges Gesamtergebnis für Sie an.


  
    Checkliste


    Risiken bei Wohn-Riester-Darlehen


    
      	Bindungsrisiko. Mit Wohn-Riester-Darlehen der Bausparkassen binden Sie sich über eine lange Laufzeit von 18 bis 27 Jahren. Die Höhe der monatlichen Belastung und laufenden Tilgung ist im Gegensatz zu Wohn-Riester-Darlehen der Banken nicht flexibel.


      	Förderrisiko. Um die Fördervorteile der Wohn-Riester-Rente zu bekommen, müssen Sie die eigenen vier Wände auf Dauer und auch im Renten- beziehungsweise Pensionsalter selbst bewohnen. Von zwei Ausnahmeregelungen abgesehen müssen sonst bei Verstoß Zulagen und eventuell zusätzliche Steuerersparnisse zurückgezahlt werden.


      	Steuerrisiko. Die Wohn-Riester-Rente (offiziell als „Eigenheimrente“ bezeichnet) wird nachgelagert besteuert. Die jährlichen Riester-Beträge inklusive Riester-Zulagen werden auf einem fiktiven Wohnförderkonto mit 2Prozent verzinst. Das angesammelte Riester-Guthaben wird ab Rentenbeginn (spätestens mit vollendetem 68. Lebensjahr) bis zum 85. Lebensjahr Jahr für Jahr versteuert. Statt der laufenden jährlichen Steuerzahlung kann die Steuer auf einen Schlag mit dem persönlichen Steuersatz gezahlt werden unter Inanspruchnahme eines Rabatts von 30Prozent. Die spätere Steuerzahlung muss also im Finanzierungsplan berücksichtigt werden.


      	Altersvorsorgerisiko. Mit dem Wohn-Riester-Darlehen für ein selbstbewohntes Eigenheim steht das schuldenfreie Eigenheim im Alter eindeutig an erster Stelle der Altersvorsorge. Eine zusätzliche „Geld-Riester-Rente“ über Riester-Versicherungen, Riester-Fondssparplan oder Riester-Banksparplan scheidet aus. Wer nicht anderweitig betrieblich oder privat vorsorgt, kann im Rentenalter trotz miet- und schuldenfreien Wohnens im Eigenheim knapp bei Kasse sein. Daher empfiehlt es sich für Arbeitnehmer, eine Betriebsrente über die Entgeltumwandlung aufzubauen und/oder eine zusätzliche private Altersvorsorge in Angriff zu nehmen.

    

  


  


  Zinssicherheit bis zum Ende der Kreditlaufzeit


  Mit Volltilger- und Konstantdarlehen können Sie ähnlich wie bei Wohn-Riester-Darlehen eine gleichbleibende monatliche Rate aus Zins und Tilgung über die gesamte Laufzeit erreichen.


  Volltilgerdarlehen sind ganz normale Annuitätendarlehen mit der Besonderheit, dass sie am Ende der Laufzeit vollständig getilgt sind. Dies erfordert eine Tilgungsrate, die um so höher ist, je kürzer die Kreditlaufzeit (zum Beispiel 10 oder 15 Jahre) gewählt wird.


  Nachteilig ist die fehlende Flexibilität, da Sondertilgungen und ein Wechsel der Tilgungsrate in der Regel vertraglich ausgeschlossen werden. Der einzige Notausgang tut sich wie bei jedem Festzinsdarlehen nach zehn Jahren auf: Unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten kann man aussteigen, um das Darlehen entweder komplett zurückzuzahlen oder eine Anschlussfinanzierung mit anderen Konditionen zu wählen.


  
    [image: ]

  


  Zinsvorteile bei Voll- und Schnelltilgung nutzen


  Wer es sich finanziell leisten kann und jegliches Zinsänderungsrisiko scheut, sollte ein Voll- oder Schnelltilgerdarlehen in Erwägung ziehen, das bis zu einem halben Prozentpunkt günstiger als ein herkömmlicher Immobilienkredit mit einer jährlichen Tilgung von 1Prozent der anfänglichen Kreditsumme ist. Dafür müssen Kreditnehmer allerdings eine hohe Tilgung leisten. Bei einer Zinsbindung von 10 Jahren und einem Sollzins von nur 1,5 Prozent sind das 6 Prozent Anfangstilgung und bei Sollzinsen von 1,61 Prozent immer noch 3 Prozent (siehe Tabelle Seite 143). Vorteil: Am Ende der Bindungsfrist ist der Kredit vollständig zurückgezahlt, das Zinserhöhungsrisiko bei der Anschlussfinanzierung entfällt.


  Nachteil: Wer die hohen Raten aus Zins und Tilgung auf Dauer nicht durchhält, muss mit handfesten Nachteilen rechnen, im schlimmsten Fall Entschädigung zahlen oder auf ein noch teureres Darlehen umschulden.


  Volltilgerdarlehen sind meist nur für Bauherren und Wohnungskäufer mit hohem Einkommen oder für die Anschlussfinanzierung geeignet. Statt wie üblich den Tilgungssatz vorzugeben, wird bei Volltilgerdarlehen zunächst die gewünschte Laufzeit bis zur vollständigen Entschuldung (mindestens zehn, meist 15 oder 20 Jahre) gewählt und danach der erforderliche Tilgungssatz bestimmt.


  Diese Darlehen mit absoluter Zinssicherheit über die gesamte Laufzeit eignen sich vor allem für ältere Darlehensnehmer (zum Beispiel ab 45 Jahre), die zum Renten- oder Pensionsbeginn ein schuldenfreies Eigenheim anstreben. Besonders zinsgünstig sind Volltilgerdarlehen in einer Tiefzinsphase und mit Zinsrabatt.


  Den Zinsvorteil bei Voll- beziehungsweise Schnelltilgung können vor allem Darlehensnehmer nutzen, die eine zinsgünstige Anschlussfinanzierung mit einer nur geringen Restlaufzeit von fünf bis 15 Jahren suchen. Meist ist das Darlehen nach Ablauf der ersten oder zweiten Zinsbindungsfrist schon zu einem großen Teil getilgt. Wenn die Restschuld beispielsweise unter 50Prozent der ursprünglichen Darlehenssumme liegt, bietet es sich förmlich an, diese Restschuld in relativ kurzer Zeit vollständig zu tilgen.


  Um eine schnelle und vollständige Tilgung des Restdarlehens zu erreichen, muss allerdings ein sehr hoher Tilgungssatz in Kauf genommen werden. Bei einem Zinssatz von 1,31 Prozent und einer zehnjährigen Restlaufzeit mit Zinsbindung ist beispielsweise ein Tilgungssatz von 9Prozent erforderlich, so dass die jährliche Belastung auf über 10Prozent des Restdarlehens steigt. Dennoch kann die finanzielle Belastung bei der Anschlussfinanzierung geringer als in der Erstfinanzierung ausfallen, sofern die Restschuld gering ist oder die Summe aus Zins- und Tilgungssatz vorher relativ hoch war.


  Unter dem Gesichtspunkt der Belastung schneidet eine Volltilgung innerhalb von 10 Jahren bei einem Zinssatz von 1,5Prozent noch vergleichsweise gut ab. In diesem Fall liegt der Tilgungssatz bei 6Prozent. Zusammen mit dem Zins wären also nur 7,5Prozent des Restdarlehens pro Jahr zu zahlen. Die höchsten Zinsrabatte in einer Umfrage von Finanztest unter 62 Banken und Vermittlungsgesellschaften boten Deutsche Bank, Berliner Bank, BBBank, Frankfurter Sparkasse und die Kreissparkasse Köln. Dennoch landeten nicht alle unter den Top 5 der günstigsten Anbieter für einen 100000-Euro-Kredit mit festen Zins und einer Laufzeit von 10, 15 oder 20 Jahren. Ein hoher Rabatt gegenüber dem Standardkredit bedeutet nämlich nicht zwangsläufig, dass das Angebot an sich den besten Effektivzins hat. Das heißt, manche Standardkredite sind von vornherein günstiger als Voll- oder Schnelltilgerdarlehen mit Zinsrabatt. Das zeigt sich vor allem bei den Kreditangeboten mit 20 Jahren Laufzeit. Hier landen nur Anbieter ohne spezielle Zinsrabatte in den Top 5.


  Möglich sind die Zinsrabatte für Schnelltilger durch die steile Zinskurve am Kapitalmarkt, auf dem sich die Banken das Geld für die Kredite besorgen: Je kürzer die Laufzeit, desto billiger kann die Bank das für den Kredit nötige Geld beschaffen. Bei einem Schnelltilgerdarlehen mit zehn Jahren Zinsbindung beträgt der Zinsvorteil der Bank gegenüber einem Standardkredit mit nur 1Prozent Anfangstilgung derzeit rund ein halber Prozentpunkt. Diese Ersparnis kann sie voll oder teilweise an Kunden weitergeben – muss sie aber nicht.
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  Konstantdarlehen mit längerer Zinsbindung


  Konstantdarlehen sehen ebenfalls gleichbleibende Monatsraten über die gesamte Laufzeit vor. Allerdings handelt es sich dabei – ähnlich wie bei den Wohn-Riester-Darlehen der Bausparkassen – zunächst um ein Vorausdarlehen in Kombination mit einem Bausparvertrag. Nach Zuteilung des Bausparvertrags wird das Vorausdarlehen durch das aufgebaute Bausparguthaben und das restliche Bauspardarlehen abgelöst.


  Im Unterschied zu Volltilgerdarlehen sind hierbei auch extrem lange Laufzeiten bis zu 30 Jahren möglich, was zu einer geringeren monatlichen Belastung führt.


  Dies kann für junge Familien interessant sein, die eine langfristige Sicherheit wünschen. Nachteilig ist die fehlende Flexibilität der Konstantdarlehen, die ein vorzeitiges Aussteigen ohne Verluste verbieten.


  Sondertilgungen oder ein Wechsel der Spar- oder Tilgungsrate sind nicht möglich. Allerdings lassen sich Konstantdarlehen mit der Riester-Förderung verbinden und verwandeln sich dann quasi in Wohn-Riester-Darlehen der Bausparkassen (siehe Kapitel „Wohn-Riester-Darlehen von Bausparkassen“).


  Flexible Immobilienkredite mit Kündigungsoption


  Relativ neu sind Immobilienkredite, die der Darlehensnehmer kündigen kann, ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Auflösung des Darlehens vor Ablauf der vereinbarten Zinsbindung zahlen zu müssen. Er kann bei dieser speziellen Kündigungsoption also jederzeit kostenlos aussteigen.


  Dieses Recht erkauft sich der Darlehensnehmer durch einen Zinszuschlag von etwa 0,25Prozentpunkten im Vergleich zu einem Hypothekendarlehen ohne Kündigungsoption. Andererseits gewinnt er dadurch eine größere Flexibilität.


  Noch gibt es wenige Originalanbieter wie Münchener Hypothekenbank, WL Bank, Gladbacher Bank, Hannoversche Leben oder DEVK Versicherung. Allerdings sind flexible Immobilienkredite mit Kündigungsoption inzwischen bei vielen Banken und Vermittlern möglich, wenn auch die Flexibilität etwas eingeschränkt wird. So muss der Darlehensnehmer beispielsweise eine Sperrfrist von zwei oder drei Jahren einhalten, um den Kredit abzulösen. Sonderzahlungen sind eventuell erst ab 2500 oder 10000 Euro möglich und teilweise auf 5 oder 10Prozent der Kreditsumme begrenzt.


  Sondertilgung und andere Tilgungsvarianten


  Für die eigenen vier Wände kann eine rasche Entschuldung nur von Vorteil sein. In Niedrigzinsphasen gelingt dies eher, da die monatliche Belastung auf ein erträgliches Niveau sinkt.


  Sofern es Ihre finanzielle Belastbarkeit zulässt, sollten Sie den jährlichen Tilgungssatz bei mindestens 2Prozent der Darlehenssumme zuzüglich ersparter Zinsen ansetzen.


  Flexible Tilgungsrate wählen


  Sinnvoll ist es, mit dem Kreditgeber eine flexible Tilgungsrate zu vereinbaren. Sie können dann während der Zinsbindung ein- oder zweimal den Tilgungssatz ändern, also bei mehr finanzieller Luft erhöhen oder, wenn Sie mal einen finanziellen Engpass überwinden müssen, auf 1Prozent pro Jahr senken.


  Sondertilgung vereinbaren


  Auf jeden Fall sollten Sie sich das Recht auf Sondertilgung während der Zinsbindung vertraglich einräumen lassen. Dazu sind mittlerweile fast alle Banken bereit und lassen eine Sondertilgung bis zu 5 oder 10Prozent der Darlehenssumme jährlich zu, also über die regelmäßige Tilgung von mindestens 1Prozent der Darlehenssumme pro Jahr hinaus.


  Darlehenssplitting erwägen


  Eine besondere Tilgungsvariante kann durch das Darlehenssplitting erfolgen.


  Beim größeren Darlehen entscheiden Sie sich beispielsweise für eine lange Zinsbindung (zum Beispiel 15 Jahre) mit einem höheren Tilgungssatz (zum Beispiel 2 oder 3Prozent pro Jahr), während Sie bei dem kleineren Darlehen eine kürzere Zinsbindung (zum Beispiel zehn Jahre) mit einem Tilgungssatz von nur 1Prozent pro Jahr wählen. Damit teilen Sie die benötigte Darlehenssumme, die Zinsbindungsdauer und den Tilgungssatz nach Ihren Wünschen auf. Sie gewinnen so mehr Flexibilität bei der laufenden Entschuldung.


  Bei selbstbewohnten Eigenheimen stellt die laufende Tilgung auch in Tiefzinsphasen die beste Geldanlage dar, da Sie auf dem Markt für sichere Zinspapiere keine höheren Renditen erzielen als die durch die Tilgung ersparten Darlehenszinsen. Die laufende Entschuldung rentiert sich auf jeden Fall.


  Für vermietete Eigentumswohnungen und Mietwohnhäuser kann dies vor allem bei hoch besteuerten Kapitalanlegern anders aussehen, da die Darlehenszinsen nach Steuern durchaus unter den Anlagezinsen nach Abzug der Abgeltungssteuer von 25Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer liegen können.


  Dazu ein Beispiel: Bei einem Steuersatz von 40Prozent rutschen die Darlehenszinsen von 3Prozent auf nur noch 1,8Prozent nach Steuern. Wenn es gelingt, eine sichere Zinsanlage mit 2,5Prozent und gleicher Laufzeit zu finden, bleibt auch nach Steuern noch eine kleine positive Zinsdifferenz.


  Noch besser geht die Rechnung bei einem steigenden Zinsniveau auf, wenn die niedrigen Darlehenszinsen auf lange Zeit festgezurrt werden und die Anlagezinsen wieder steigen.


  Zinsneuvereinbarung bei Anschlusskrediten und Forwarddarlehen


  Wenn die Zinsbindung des Hypothekendarlehens abläuft, müssen sich Bauherren neu orientieren.


  Zwar ist es bequem, einfach das Verlängerungsangebot der alten Bank anzunehmen. Doch manche Banken setzen genau auf diese Bequemlichkeit und jubeln ihren alten Kunden schlechtere Konditionen unter als neuen. Der Vergleich mit Konkurrenzbanken lohnt sich deshalb. Immobilienbesitzer können zudem mit einem Forwarddarlehen bis zu fünf Jahre vor Ablauf der Zinsbindung die momentan niedrigen Zinsen für später sichern.


  Zinsgünstige Anschlusskredite frühzeitig suchen


  Für Haus- und Wohnungseigentümer mit schon länger laufenden Darlehen und hohen Zinsen bieten Zinsneuvereinbarungen auf niedrigerem Niveau besonders günstige Gelegenheiten. Es gilt, sich schon frühzeitig vor dem Ende der Zinsbindung um eine dann zinsgünstigere Anschlussfinanzierung zu kümmern. Holen Sie daher von der Bank, die für die Erstfinanzierung zuständig war, rechtzeitig Angebote für eine Zinsneuvereinbarung ein.


  Seit August 2008 sind Banken dazu verpflichtet, ihren Kunden spätestens drei Monate vor dem Ende der Zinsbindung mitzuteilen, ob und zu welchen Konditionen sie den Kredit verlängern. So haben Kreditnehmer zumindest etwas Zeit, das Angebot zu prüfen, Kreditangebote anderer Banken einzuholen und über bessere Konditionen zu verhandeln.


  Achten Sie beim Vergleich von Anschlusskrediten insbesondere auf die folgenden Punkte:


  
    	Vorausschauend: Beobachten Sie frühzeitig die Entwicklung der Hypothekenzinsen. Sind die Zinsen gerade niedrig, können Sie den nötigen Anschlusskredit auch lange vor dem Ende der Zinsbindung Ihres Darlehens abschließen – zum Beispiel mit einem Forwarddarlehen.


    	Umfassend: Lassen Sie sich auch die Höhe des Restdarlehens, die Rate, die Konditionen für Sondertilgungen und Ratenwechsel sowie die erwartete Restschuld nach Ablauf der neuen Zinsbindung nennen. Ein Bankwechsel ist längst nicht so aufwendig, wie es manche Banken ihren Kunden weismachen wollen. Die Abtretung der Grundschuld an die neue Bank kostet in der Regel nicht mehr als 0,3Prozent der Restschuld. Die neue Bank kümmert sich um den Wechsel, mitunter erstattet sie sogar die Kosten. Für den Kunden fallen dann nur noch die üblichen Gebühren für die Änderungen im Grundbuch an. Schätzkosten für die Ermittlung des Immobilienwerts verlangen nur noch wenige Banken. In der Regel sind diese Gebühren ohnehin unzulässig, haben einige Gerichte entschieden.


    	Vergleich: Verschaffen Sie sich einen Überblick über Konkurrenzangebote. Das kann auch Ihre Verhandlungsposition gegenüber Ihrem alten Kreditgeber verbessern. Interessant ist auch, welchen Zinssatz Ihr Kreditinstitut von Neukunden verlangt.


    	Rechenprogramm: Je länger die Zinsbindung der Anschlussfinanzierung und die Restlaufzeit des Kredits, desto eher lohnt es sich, über einen Wechsel nachzudenken. In der Regel lohnt sich der Bankwechsel bereits, wenn der Effektivzins bei der neuen Bank 0,1 bis 0,2Prozentpunkte günstiger ist. Beim Rechnen hilft das Excel-Programm „Baudarlehen: Kredit- und Tilgungsrechner“ (siehe www.test.de, Suche nach „Baudarlehen Rechner“).


    	Kosten: Erkundigen Sie sich vor einem Bankwechsel beim Notar über die Kosten für die Grundschuldübertragung.


    	Tilgungssatz: Vereinbaren Sie für den Anschlusskredit einen höheren Tilgungssatz, wenn Sie es sich leisten können. Da die Schuld durch die Tilgung sinkt, nimmt auch der Zinsanteil der Rate mit der Laufzeit ab, während der Tilgungsanteil steigt.


    	Sondertilgung: Das Auslaufen der Zinsbindung ist der beste Zeitpunkt, um Sondertilgungen ohne Vorfälligkeitsentschädigung zu leisten. Informieren Sie die Bank spätestens einen Monat vor Ablauf der Zinsbindung über Ihr Vorhaben.


    	Vorfälligkeitsentschädigung meiden: Sie sollten alles dransetzen, hohe Vorfälligkeitsentschädigungen bei einer vorzeitigen Kündigung vor Ablauf der Zinsbindung zu vermeiden. Dies gelingt am besten durch eine ausgefeilte Tilgungsstrategie bereits bei der Erstfinanzierung, also die Vereinbarung von Sondertilgungsrechten, Wechsel der Tilgungssätze und eine höhere Anfangstilgung als 1Prozent der Darlehenssumme pro Jahr.

  


  Forwarddarlehen nutzen in Tiefzinsphasen


  Fast alle Banken bieten Forwarddarlehen an. Damit können Immobilienbesitzer die Konditionen für ihren Anschlusskredit bereits bis zu fünf Jahre vor Ablauf der Zinsbindung festschreiben, was sich vor allem in Tiefzinsphasen lohnen kann.


  
    	Vorteil: Der Darlehensnehmer sichert sich damit die derzeit niedrigen Zinsen, auch wenn er seinen Anschlusskredit erst in zwei oder drei Jahren benötigt.


    	Nachteil: Die vereinbarten Zinsen sind fix, auch wenn die Zinsen später weiter sinken. Zudem ist ein Forwarddarlehen teurer als ein Darlehen, das der Kreditgeber sofort auszahlt. Derzeit verlangen die Banken pro Jahr Vorlaufzeit einen Zinsaufschlag von meist 0,15 bis 0,30 Prozentpunkte im Vergleich zu einem herkömmlichen Darlehen. Man muss also immer eine Wette auf die voraussichtliche Zinsentwicklung eingehen.

  


  Landesmittel und sonstige Förderstellen: Zinsgünstige Darlehen


  Hartnäckig hält sich das Gerücht, nur Bauherren und Geringverdiener ohne Eigenkapital könnten günstige Darlehen von Bund, Ländern und Gemeinden erhalten.


  Zwar haben die Bundesländer ihre Programme zur Wohnraumförderung aus finanziellen Gründen zurückgefahren beziehungsweise sogar ganz eingestellt wie in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Bremen.


  Aber in allen anderen Bundesländern haben noch am ehesten Familien mit zwei Kindern und mehr eine Chance auf günstige Landesmittel, sofern sie bestimmte Einkommensgrenzen unterscheiden. Der Antrag auf Förderung ist über die Stadt- oder Kreisverwaltung oder spezielle Wohnungsbau-Förderungsanstalten zu stellen.


  Zinsgünstige Landesmittel


  Einen guten Überblick über Förderrichtlinien, Adressen und spezielle Förderrechner bietet das Internetportal www.baufoerderer.de des Verbraucherzentrale Bundesverbands und der KfW. Ist der Fördertopf leer, gehen die Antragsteller allerdings leer aus.


  Im Gegensatz zu früher werden nicht nur der Wohnungsbau, sondern auch der Erwerb und die Modernisierung von bestehendem Wohnraum gefördert. Die Landesmittel werden gezielt für selbstgenutzte Häuser und Wohnungen von Haushalten mit niedrigem Einkommen, von kinderreichen Familien oder von Alleinerziehenden verwendet.


  Meist sind es drei persönliche Voraussetzungen, die der Bauherr oder Neubaukäufer eines Eigenheims erfüllen muss:


  
    	Einkommen unterhalb der Einkommensgrenze, die abhängig von der Haushaltsgröße ist (zum Beispiel im Ersten Förderweg Nettoeinkommen von 12000 Euro pro Jahr für eine Person beziehungsweise 18000 Euro für zwei Personen, wobei das Bruttoeinkommen bis zu 43Prozent darüber liegen und somit bis zu 17140 beziehungsweise 25710 Euro ausmachen kann)


    	Eigenkapitalquote von mindestens 15Prozent der Gesamtkosten


    	Mindestrückbehalt in Höhe von beispielsweise 800 Euro monatlich für den Lebensunterhalt nach Abzug der monatlichen Belastung aus Kapitaldienst und Bewirtschaftung bei einem Ehepaar plus 200 Euro pro Kind.

  


  


  Da die Richtlinien zur Wohnraumförderung von Land zu Land und von Jahr zu Jahr unterschiedlich sind, ist es unerlässlich, rechtzeitig aktuelle Informationen einzuholen. Falls tatsächlich Landesmittel bewilligt werden, können diese aus zinsgünstigen öffentlichen Baudarlehen, zusätzlichen Familienzusatzdarlehen und/oder Aufwendungsdarlehen zur Senkung der monatlichen Belastung aus Kapitaldienst bestehen.


  Zinsgünstige Mittel von Kommunen und Kirchen


  Auch Kommunen und Kirchen bieten zuweilen zinsgünstige Darlehen an oder zahlen Zuschüsse. Eine Datenbank zur Förderung von privaten Baumaßnahmen durch Städte und Kirchen ist unter www.aktion-pro-eigenheim.de zu finden.


  Auskünfte erhalten Sie auch direkt vor Ort bei der Stadt- oder Kirchenverwaltung.


  KfW-Mittel: Zinsverbilligte Darlehen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau


  Der Bund fördert aber die Finanzierung von Eigenheimen durch die Wohn-Riester-Rente sowie das Bausparen mit Hilfe von Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage.


  Eine spezielle finanzielle Förderung von Eigenheimen erfolgt durch die KfW-Förderbank. Die staatliche KfW-Förderbank vergibt an Bauherren, Käufer und Modernisierer eines Eigenheims zinsgünstige Darlehen.


  Sie vergibt die Kredite aber nicht direkt, sondern über andere Banken oder Sparkassen. Diese sind wiederum nicht verpflichtet, KfW-Förderkredite zu vermitteln. Zwar erhalten sie dafür von der KfW eine geringe Provision, lieber bringen sie aber ihre eigenen teureren Kredite an den Mann oder geben den KfW-Kredit nur zusammen mit einem Darlehen ihres Hauses heraus. Hartnäckiges Nachfragen bei verschiedenen Banken und Verhandeln mit einer Bank, die grundsätzlich auch KfW-Kredite vermittelt, lohnt sich.


  KfW-Mittel für Bau oder Kauf


  Für den Bau oder Kauf eines Eigenheims rückt die KfW einen Kredit bis zu 50000 Euro heraus. Die Effektivzinsen lagen Anfang Dezember 2015 zwischen 1,11 Prozent bei fünfjähriger Zinsbindung und 1,61 Prozent bei zehnjähriger Zinsbindung. Diese KfW-Zinskonditionen sind auf den ersten Blick nicht unbedingt günstiger als die Standardkonditionen der zinsgünstigsten Banken. Allerdings gelten die günstigen Zinskonditionen der Banken nur für den erstrangigen Teil, der meist bei 60Prozent des Beleihungswerts beziehungsweise rund 50Prozent der Anschaffungskosten endet. Für ein Darlehen bis zu 80Prozent der Anschaffungskosten wäre dann ein saftiger Zinszuschlag fällig.


  Um die Gesamtzinskosten bei der Eigenheimfinanzierung zu minimieren, empfiehlt sich daher aus zinsstrategischer Sicht ein Darlehenssplitting nach folgendem Muster:


  
    	Zinsgünstiges Annuitätendarlehen der Bank ohne Zinsaufschlag für den erstrangigen Teil (zum Beispiel 60Prozent der Anschaffungskosten) und


    	Zinsgünstiger KfW-Kredit für den zweitrangigen Teil (zum Beispiel zusätzliche 20Prozent der Anschaffungskosten).

  


  KfW-Mittel für Sanierung und Energieersparnis


  Besonders attraktiv sind KfW-Kredite für die Energiesparförderung. Dabei geht es um den energieeffizienten Neubau oder die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden, für die der Bauantrag vor dem 1.1.1995 gestellt wurde.


  Das energieeffiziente Bauen wird mit zinsgünstigen Darlehen bis zu maximal 50000 Euro gefördert. Bei zehnjähriger Zinsbindung und insgesamt mindestens 10-jähriger Laufzeit lagen die Effektivzinsen Anfang Dezember 2015 bei 0,75 Prozent für ein KfW-Effizienzhaus 40 oder 55.


  Unter dem energieeffizienten Bauen versteht man die Errichtung oder den Ersterwerb eines KfW-Effizienzhauses 70, 55 oder 40. Die Zahlen stehen für den maximalen Energiebedarf des Gebäudes im Vergleich mit dem für einen Neubau zulässigen Höchstwert nach der Energieeinsparverordnung 2009. KfW-Effizienzhaus 70 bedeutet beispielsweise, dass dieses Haus höchstens 70Prozent der Energie benötigt, die ein Neubau braucht, der nur die Mindestanforderungen erfüllt. Wer neu baut, muss mindestens ein Effizienzhaus 70 errichten, um KfW-Mittel zu erhalten.


  Tilgungszuschüsse bis zu 10Prozent sind je nach Effizienzhaus-Standard möglich.


  Die energieeffiziente Sanierung von älteren Gebäuden kann sogar mit KfW-Krediten bis zu 100000 Euro gefördert werden. Dabei gibt es neben der Zinsvariante mit konkurrenzlos niedrigen Effektivzinsen in Höhe von 0,75Prozent pro Jahr (zehn Jahre Zinsbindung und mindestens 10 Jahre Laufzeit, Stand Dezember 2015) noch Tilgungszuschüsse je nach Effizienzstandard von 12,5 bis zu 22,5Prozent des Darlehens, die nicht im Zins enthalten sind. Die energieeffiziente Sanierung bezieht sich entweder auf die Sanierung eines vor 1995 gebauten Gebäudes zum KfW-Energieeffizienzhaus oder auf eine energetische Einzelmaßnahme (zum Beispiel neue Heizung, Wärmedämmung, Fensteraustausch) an vor 1995 errichteten Gebäuden. Im ersten Fall liegt der Höchstkredit bei 100000 Euro und im zweiten Fall der energetischen Einzelmaßnahmen bei 50000 Euro. Tilgungszuschüsse gibt es in beiden Fällen, sofern der entsprechende Effizienzstandard erreicht wird.


  Außerdem gibt es noch zinsgünstige Kredite bis zu 50000 Euro mit nur 1Prozent Effektivzins bei zehnjähriger Zinsbindung für den altersgerechten Umbau, also den barrierereduzierenden Umbau oder auch den Ersterwerb einer altersgerecht umgebauten Immobilie.


  Eine Komplettsanierung eines schon betagten Eigenheims bringt am meisten.


  Die Kreditvariante ist allen Haus- und Wohnungseigentümern zu empfehlen, die eine Modernisierung und/oder Energieeinsparung ihrer eigenen vier Wände nicht mit eigenen Geldmitteln bezahlen können.


  Details mit den aktuellen Konditionen zur Kredit- und Zuschussvariante sind unter www.kfw.de abrufbar.


  Wer zum Beispiel ein älteres Haus kauft, modernisiert und alterstauglich macht, kann sogar gleich drei verschiedene Kredite miteinander kombinieren:


  50000 Euro für den Kauf aus dem Wohneigentumsprogramm, bis zu 100000 Euro für die Sanierung zum Effizienzhaus und bis zu 50000 Euro für den altersgerechten Umbau.


  Staatliche Förderung: Steuervorteile und Zulagen


  Seit dem Auslaufen der früheren Eigenheimzulage verbleiben für die Erwerber von Haus oder Wohnung die folgenden staatlichen Hilfen.


  Steuervorteile für Vermieter. Bei vermieteten Immobilien entstehen immer dann Steuerersparnisse, wenn die steuerlich abzugsfähigen Werbungskosten (Schuldzinsen, Bewirtschaftungskosten und Gebäudeabschreibungen) über den zu versteuernden Mieteinnahmen liegen und dadurch ein steuerlicher Verlust aus Vermietung entsteht. Diesen Verlust beziehungsweise diese negativen Einkünfte aus Vermietung können Vermieter mit positiven Einkünften (zum Beispiel aus nichtselbstständiger oder selbstständiger Arbeit) verrechnen und dadurch Steuern sparen. Je höher die individuelle Steuerprogression, desto höher fällt dann auch die tatsächliche Steuerersparnis aus.


  Besonders attraktiv sind die steuerlich abzugsfähigen Abschreibungen, da sie keine laufenden Ausgaben darstellen und den Vermieter somit finanziell nicht belasten. Bei fast allen vermieteten Immobilien können jährlich 2Prozent der anteiligen Gebäudekosten abgesetzt werden. Dabei machen die Gebäudekosten je nach Gebäude typischerweise zwischen 75 und 85Prozent der gesamten Anschaffungskosten aus. Im Durchschnitt sind somit rund 1,6Prozent der Anschaffungskosten pro Jahr steuerlich absetzbar.


  Besonders hoch ist der Abschreibungssatz für Immobilien, die unter Denkmalschutz stehen und nach Fertigstellung vermietet werden. Herstellungskosten für Baumaßnahmen nach dem 31.12.2003 sind innerhalb von zwölf Jahren vollständig steuerlich absetzbar (je 9Prozent im 1. bis 8.Jahr und je 7Prozent im 9. bis 12. Jahr nach §7 i EStG).


  Unter den Werbungskosten aus Vermietung stellen die Schuldzinsen bei fremdfinanzierten Immobilien regelmäßig den größten Posten dar. Aus steuerlicher Sicht empfehlen sich für die Erstfinanzierung von vermieteten Immobilien ein hoher Fremdkapitalanteil, eine niedrige Anfangstilgung von 1Prozent pro Jahr oder ein tilgungsfreies Darlehen sowie eine mindestens zehnjähriger Zinsbindung.


  Da ein möglicher Veräußerungsgewinn beim Verkauf von vermieteten Immobilien erst nach einer Haltedauer von mehr als zehn Jahren steuerfrei zufließt, sind mit diesem Finanzierungskonzept zumindest die steuerlichen Weichen richtig gestellt.


  Wer als Vermieter jedoch auf Nummer sicher gehen will und eine hohe Schuldenabhängigkeit von vornherein vermeiden will, sollte ein Eigenkapital von mindestens 20Prozent der Investitionskosten einsetzen sowie eine höhere Tilgung wählen.


  Seine Anfangsschulden und späteren Restschulden nach Ablauf der Zinsbindung liegen dann auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Allerdings wird er, wenn die Mieteinnahmen wie geplant fließen und diese die Werbungskosten übersteigen, einen Gewinn aus Vermietung erzielen, der seine anderen positiven Einkünfte erhöht und somit zu Steuerzahlungen führt.


  Da sich Steuernsparen um jeden Preis sowieso nicht lohnt, muss dies nicht die schlechtere Perspektive sein. Im Rentenalter drückt ein solcher Gewinn in der Regel nicht mehr so stark, da die Steuerprogression nun abnimmt. Es kann sogar von Vorteil sein, die vermietete Immobilie im Rentenalter völlig schuldenfrei zu stellen und den laufenden Mietüberschuss quasi als willkommene Zusatzrente zu genießen.


  Mietersparnis durch miet- und schuldenfreies Wohnen im Alter („Eigenheim-Rente“) sowie ein schuldenfreies Mietobjekt („Miethaus-Rente“) stellen für Immobilienbesitzer, die sich beides finanziell leisten können, eine denkbar gute private Altersvorsorge dar.


  
    Checkliste


    Staatliche Hilfen für Selbstnutzer


    
      	Wohn-Riester-Zulagen zwecks Tilgung von Wohn-Riester-Darlehen der Banken oder Bausparkassen für Arbeitnehmer und Beamte, die ein Eigenheim finanzieren


      	Bausparförderung durch Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage bei Unterschreiten von Einkommensgrenzen (maximal 175 Euro pro Jahr für Sparleistung von 1964 Euro bei verheirateten Arbeitnehmern mit einem zu versteuernden Einkommen unter 35600 Euro)


      	Ab dem Jahr 2006 Steuervergütung für Handwerkskosten (20 Prozent der anteiligen Lohnkosten einer Handwerkerrechnung und maximal 1200 Euro pro Jahr als Abzug von der Steuerschuld) und für haushaltsnahe Dienstleistungen (20Prozent der Lohnkosten und maximal 4000 Euro pro Jahr ebenfalls als Abzug von der Steuerschuld)

    


    


    


    
      	Steuerersparnis für Kosten von Baumaßnahmen bei denkmalgeschützten Gebäuden und Gebäuden in Sanierungsgebieten, die selbst bewohnt werden, durch Abzug von steuerlich abzugsfähigen Sonderausgaben (zehn Jahre lang je 9Prozent der Herstellungskosten nach §10 f EStG)


      	Eventuell Steuerersparnis für häusliches Arbeitszimmer im Eigenheim, zum Beispiel bis zu maximal 1250 Euro jährlich unter Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit


      	Eventuell Lastenzuschuss als Zuschuss zur monatlichen Belastung für Kapitaldienst und Bewirtschaftung bei Niedrigverdienern mit relativ hoher Belastung („Wohngeld für Wohneigentümer“), wobei die Höhe des Lastenzuschusses vom Familieneinkommen, der Haushaltsgröße und der jeweiligen Mietenstufe der Gemeinde abhängt.

    

  


  


  Versicherungen: Auf Nummer sicher gehen


  Im Zusammenhang mit der Finanzierung von Haus und Wohnung sind drei Versicherungstypen besonders wichtig:


  
    	Risikolebensversicherung beziehungsweise Restschuldversicherung zur Absicherung des Darlehens, falls der Kreditnehmer (zum Beispiel Hauptverdiener) stirbt und eine Familie zurücklässt


    	Feuer- beziehungsweise Wohngebäudeversicherung, eventuell zusätzlich Elementarschaden- und Öltankversicherung sowie Hausratversicherung


    	Spezielle Bauversicherungen für Bauherren.

  


  Risikolebens- beziehungsweise Restschuldversicherung sinnvoll


  Eine Restschuldversicherung mit jährlicher Anpassung der Versicherungssumme entsprechend den fallenden Restschulden laut Tilgungsplan (siehe auch Seiten 110 bis 113) sollte zumindest für jeden Darlehensnehmer, der mit seiner Familie in die eigenen vier Wände einzieht, Vorrang genießen. Man muss nicht das Angebot der Banken, Sparkassen oder Bausparkassen zur Risikolebens- oder Restschuldversicherung annehmen. Preisgünstige Angebote kommen vor allem von Direktversicherern wie Ontos, Europa, Hannoversche Leben und Cosmos.


  Wohngebäudeversicherung unverzichtbar


  Darlehensgeber verlangen regelmäßig die Vorlage einer Feuerversicherungspolice. Eine solche Feuer- beziehungsweise Wohngebäudeversicherung schützt Sie finanziell für den Fall, dass beispielsweise Ihr Haus abbrennt oder dass ein größerer Wasserschaden entsteht. Ihre Wohngebäudeversicherung sollte Schäden durch Feuer, Sturm, Hagel und Leitungswasser abdecken. sollten Sie schon zu Baubeginn eine Wohngebäudeversicherung abschließen. Feuerschäden am Rohbau sind dann bereits während der Bauphase für sechs bis zwölf Monate beitragsfrei mitversichert (sogenannte Feuerrohbauversicherung ist also inklusive).


  Beim Kauf einer gebrauchten Immobilie müssen Sie vom Voreigentümer dessen Police nicht übernehmen. Vergleichen Sie die Kosten mit anderen Angeboten und wechseln Sie den Versicherer, wenn Sie ein günstigeres Angebot finden.


  Die Versicherungsprämie richtet sich nach Wohnort, Bauart, Baujahr, Wohnfläche, Geschosszahl und dem gewählten Leistungsumfang. Für den umfassenden Schutz eines Neubaus mit 140 Quadratmeter Wohnfläche in einer Großstadt liegt der jährliche Beitrag zwischen 200 und 600 Euro, falls keine Eigenbeteiligung im Schadensfall vereinbart ist.


  Elementarschadenversicherung bei Hochwasserschäden


  Eine zusätzliche Elementarschadenversicherung kommt für Hochwasserschäden auf, die beispielsweise durch überflutete Keller entstehen. Sie greift nicht nur bei Überschwemmung, sondern auch bei Rückstau, Erdbeben, Erdrutsch, Erdsenkung sowie bei Schneedruck und Lawinen. Leider ist dieser Schutz in Gebieten, die für eine erhöhte Hochwassergefahr bekannt sind, gar nicht zu bekommen.


  Der Schutz für Gebäude in anderen Gebieten ist nur in Kombination mit einer Wohngebäudeversicherung gegen einen Aufpreis zu haben.


  Öltankversicherung bei Heizungsanlagen mit Öl


  Eine zusätzliche Öltankversicherung (auch Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung genannt) ist Hauseigentümern zu empfehlen, die mit Öl heizen. Damit sollen Schäden abgedeckt werden, die das eigene Öl im Grundwasser oder in Fließgewässern anrichten kann. Der Schutz kostet bei einem oberirdischen Heizöltank mit einem Fassungsvermögen von 5000 Litern zwischen 30 bis 70 Euro pro Jahr und für einen unterirdischen Tank zwischen 40 bis 150 Euro. Die Öltankversicherung gibt es auch als Zusatz zur privaten Haftpflichtversicherung, die ohnehin ein absolutes Muss für jeden sein sollte.


  Hausratversicherung anpassen


  Ihre meist schon bestehende Hausratversicherung sollten Sie nach dem Einzug ins Eigenheim aufstocken, da Ihre eigenen vier Wände fast immer eine größere Wohnfläche als Ihre bisher gemietete Wohnung aufweisen und sich möglicherweise auch mehr Hausratgegenstände in Ihrem Haushalt angesammelt haben.


  Bauversicherungen für Bauherren und Modernisierungen


  Auf einer Baustelle kann viel passieren: Ein spielendes Kind stürzt in die Baugrube oder ein Autofahrer verursacht wegen herumfliegender Planen einen Unfall. In diesen Fällen haftet der Bauherr – und zwar unbegrenzt. Das kann schnell in die Hunderttausende gehen.


  


  
    	Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung Für Gefahren, die von einem noch unbebauten Grundstück ausgehen, sinnvoll bei noch nicht feststehendem Baubeginn oder bei nicht geplanter Bebauung, jährlicher Beitrag zwischen 20 bis 70 Euro für ein 1000 Quadratmeter großes unbebautes Grundstück. Oder Sie schließen die Bauherren-Haftpflichtversicherung bereits beim Grundstückskauf ab, wenn Sie absehen können, dass das Gebäude innerhalb von zwei Jahren fertig gestellt wird. Die Haftpflicht für das unbebaute Grundstück wird so bereits vor Baubeginn ohne Zusatzkosten mitversichert. Achten Sie auf eine hohe Versicherungssumme. Sie sollte mindestens drei Millionen Euro pauschal für Personen- und Sachschäden betragen. Viele Gesellschaften bieten nur niedrigere Leistungsgrenzen an. Sie kommt meist während einer Bauzeit von bis zu zwei Jahren für Schäden auf, die sonst der Bauherr selbst zahlen müsste. Das gilt sogar für den Fall, dass er den Schaden grob fahrlässig verursacht hat. Der Versicherer prüft außerdem, ob Ersatzansprüche überhaupt gerechtfertigt sind und trägt die Kosten einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Mitversichert sind auch Pflichten, die der Bauherr schon während der Bauphase hat, etwa seine Streupflicht. Die Bauherrenhaftpflicht kostet einen einmaligen Betrag, der abhängig von der Bausumme ist. Für den Bau eines 250000 Euro teuren Einfamilienhauses zum Beispiel kostet sie zwischen rund 100 und 200 Euro. Auch Eigenleistungen gehen in die Bausumme ein: mit dem Preis, den ein Handwerker dafür nehmen würde. Dazu muss, wer Eigenleistung erbringt, mehr Prämie zahlen: Einige Versicherer verlangen den Zuschlag erst für Eigenleistungen im Wert von über 25000 Euro, andere schon für die ersten 1000 Euro. Nach Ende der Bauzeit muss er die Risiken, die für ihn als Haus- und Grundbesitzer entstehen, entweder durch seine private Haftpflichtversicherung decken, wenn er die Immobilie selbst bewohnt, oder durch eine Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung, wenn er vermietet. Um- und Ausbau: bei kleineren Bauvorhaben prüfen Sie , ob eventuelle Schäden schon mit Ihrer privaten Haftpflichtversicherung abgedeckt sind. Das ist – je nach Versicherer – für Bausummen von 10000 bis 100000 Euro der Fall. Einige Tarife begrenzen die Bausumme gar nicht.

  


  


  
    	Unfallversicherung für Helfer Private Helfer, die auf Ihrer Baustelle anpacken, müssen Sie bei der regional zuständigen Berufsgenossenschaft Bau-Berufsgenossenschaft anmelden. Für Ansprüche aus Arbeitsunfällen leistet die Bauherrenhaftpflicht nämlich nicht. Wichtig: Um die Absicherung durch die Berufsgenossenschaft nicht zu gefährden, müssen Sie deren Unfallverhütungsvorschriften einhalten.

  


  


  
    	Brauchen Sie eine Bauleistungsversicherung? Wenn während der Bauphase der Rohbau oder Baumaterialien zerstört oder beschädigt werden, kann das bei einer knappen Kalkulation den Finanzierungsplan und damit den gesamten Bau gefährden. Die Bauleistungsversicherung kommt auf für Elementarereignisse wie Erdbeben, Witterungseinflüsse wie Wolkenbruch, Orkan, Überschwemmungen, mutwillige Zerstörung durch Unbekannte, Ungeschicklichkeit und Fahrlässigkeit von Bauarbeitern sowie Diebstahl von bereits fest eingebautem Material. Auch die Bauleistungspolice deckt bestimmte Schäden nicht oder nur mit entsprechender Zusatzvereinbarung ab. So sind auf der Baustelle gelagerte Materialien zwar gegen Beschädigung, nicht aber gegen Diebstahl gesichert. Nicht versichert sind auch Schäden durch normale Witterungseinflüsse wie Frost, durch Pfusch am Bau, unterlassene übliche Schutzmaßnahmen der Baufirmen, An- und Umbauten an der Altbausubstanz sowie Feuer.
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  Auf Augenhöhe verhandeln


  
    [image: ]

  


  Eine erfolgreiche Verhandlung mit den Profis der Kreditgeber um die für Sie günstigste Finanzierung läuft in der Regel in drei Stufen ab: Geschickte Vorbereitung, erfolgreiches Kreditgespräch und sicherer Vertragsabschluss.


  Die richtigen Finanzierungskonzepte und -lösungen sind die Grundlage für eine sichere und zinsgünstige Finanzierung von Haus oder Wohnung. Jetzt müssen Sie das nur noch mit Ihrem Kreditgeber vereinbaren. Lösen Sie sich dabei von der Vorstellung, Sie müssten Ihre Bank gnädigst um die Gewährung eines Darlehens bitten. Eine unterwürfige Bittstellerhaltung ist völlig fehl am Platz. Es geht schlicht und einfach um ein Geschäft. Die Bank will als Kreditgeber ein möglichst lukratives Kreditgeschäft abschließen und damit Geld verdienen. Das ist ihr gutes Recht.


  Sie als potentieller Kreditnehmer benötigen einen Kredit und wollen die Kreditkosten so weit wie möglich minimieren. Das ist Ihr gutes Recht.


  Es ist somit völlig klar, dass Bank (sprich: Kreditgeber) und Sie als Kreditnehmer grundsätzlich unterschiedliche Interessen haben. Das wird aber beide nicht daran hindern, in offene Verhandlungen einzutreten und einen möglichst fairen Interessensausgleich herbeizuführen.


  Das Kredit- beziehungsweise Finanzierungsgeschäft unterscheidet sich insofern überhaupt nicht von anderen Geschäften.


  Die geschickte Vorbereitung


  Eine gründliche und geschickte Vorbereitung stellt die beste Voraussetzung für ein erfolgreiches Kreditgespräch mit der Bank oder einem anderen Kreditgeber dar.


  In der Praxis dominiert häufig leider immer noch der Banker mit seinem oft zur Schau getragenen Informations- und Wissensvorsprung. Es liegt an Ihnen, diesen Vorsprung abzubauen und ein gleichberechtigter Gesprächs- und Verhandlungspartner zu werden.


  Ihr Bestreben sollte es sein, auf gleicher Augenhöhe mit Ihrem Kreditgeber zu verhandeln. Dies wird Ihnen eher gelingen, wenn Sie die mit Fachbegriffen gespickte Bankersprache verstehen (siehe dazu das Glossar „Von A wie Annuität bis Z wie Zwischenfinanzierung“ ab Seite 197) und vorab Informationen über die Finanzierungspraxis Ihres Kreditgebers einholen.


  Wenn Sie sich mit Ihrer Bank oder einem anderen Finanzierungsinstitut in dem vor Ort oder am Telefon geführten Kreditgespräch über alle Finanzierungskonditionen geeinigt haben, steht einem sicheren Abschluss des Darlehensvertrags und einer erforderlichen Grundschuldbestellung beim Notar dann nichts mehr im Wege.


  


  Faustformel zur Ermittlung der aktuellen Effektivzinsen


  Banker aus der Baukreditabteilung sowie Baugelddiscounter im Internet jonglieren täglich mit aktuellen Soll- und Effektivzinsen für Hypothekendarlehen in Abhängigkeit von der Zinsbindungsdauer (zum Beispiel 5, 10 oder 15 Jahre) und der Höhe des Kreditbedarfs (zum Beispiel 60, 70 oder 80 Prozent des Kaufpreises). Sie kennen daher das momentane Zinsniveau und die jeweilige Zinsstruktur quer durch alle Laufzeiten zunächst besser als Sie.


  Sie können den Profis aber Paroli bieten, indem Sie sich vorab in der Zeitung oder im Internet über das aktuelle Niveau der Hypothekenzinsen informieren. Dies ist einfacher als gedacht, wenn Sie nach folgender Faustformel vorgehen:


  


  Aktuelle Rendite von Bundesanleihen für  x Jahre 


  + Zinsaufschlag von rund einem halben Prozent- punkt. 


  = Effektiver Hypothekenzins für Zinsbindung  über x Jahre 


  Wir zeigen dies hier an einem Beispiel: Die Rendite für Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren beträgt 1 Prozent. In diesem Fall werden Hypothekendarlehen (ohne Riester-Förderung und ohne Kredite der KfW Förderbank) bis zu 60 Prozent des Immobilienkaufpreises effektiv bei zinsgünstigen Anbietern 1,5 bis 2 Prozent kosten.


  Sofern die Rendite von 15-jährigen Bundesanleihen bei 1,5 Prozent liegt, werden die Effektivzinsen für zinsgünstige Hypothekendarlehen mit 15-jähriger Zinsbindung bei 2 bis 2,5 Prozent liegen.


  Natürlich streuen die effektiven Hypothekenzinsen, da die Zinsaufschläge auf die Rendite für Bundesanleihen bis zu einem Prozentpunkt und in Ausnahmefällen auch mehr betragen.


  


  


  Suche und Auswahl von Kreditgebern


  Die Effektivzinssätze für Hypothekendarlehen bewegen sich also in einer relativ engen Spanne. Beim zinsgünstigsten Anbieter sparen Sie im Vergleich zum teuersten Kreditgeber im Durchschnitt einen halben Prozentpunkt. Dies klingt zunächst nach nicht viel.


  
    	Kleine Ursache (nur 0,5 Prozentpunkte Zinsunterschied)– große Wirkung (hohe fünfstellige Ersparnis)

  


  


  Bei hohen sechsstelligen Darlehenssummen (zum Beispiel 200000 Euro) und langer Zinsbindung (zum Beispiel 15 Jahre) sparen Sie aber immerhin pro Jahr 1000 Euro und über 15 Jahre insgesamt 15000 Euro ein, wenn Sie sich für das zinsgünstigste Angebot entscheiden und die laufende Tilgung bei dieser Überschlagsrechnung außer acht lassen. Wie man sieht, zahlen sich die Suche und Auswahl des zinsgünstigsten Kreditgebers in barer Münze aus.


  In Wirklichkeit ist die Ersparnis noch größer, wenn man eine laufende Tilgung berücksichtigt.


  Auch hierzu wieder ein Beispiel: Bei einer gegebenen einheitlichen jährlichen Belastung von 6 Prozent des Darlehens von 200000 Euro führt das um 0,5 Prozentpunkte zinsgünstigere Kreditangebot (4Prozent Sollzins und 2 Prozent Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen) im Vergleich zum teureren Angebot (4,5 Prozent Sollzins und 1,5 Prozent Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen) nach 15 Jahren zu einer um fast 18000 Euro niedrigeren Restschuld (117970 Euro statt 135897 Euro).


  Es gilt somit der Grundsatz „Kleine Ursache (nur 0,5 Prozentpunkte Zinsunterschied) – große Wirkung (hohe fünfstellige Ersparnis)“.


  


  Konditionenvergleich


  Daher lohnt es sich immer, schon im Vorfeld der Finanzierung einen Vergleich der Zinskonditionen bei verschiedenen Kreditgebern vorzunehmen. Ein zeitnaher Konditionenvergleich kann schon über das Internet (zum Beispiel www.fmh.de) erfolgen.


  Außerdem können Sie die aktuellen Zinskonditionen auf eigene Faust durch Anrufe bei der Baukreditabteilung von Banken erfragen. Man wird Ihnen die aktuellen Standardkonditionen telefonisch durchgeben. Am besten fragen Sie nach den Sollzinsen bei 100 Prozent Auszahlung sowie nach den Effektivzinsen, und zwar getrennt für unterschiedliche Zinsbindungsfristen (zum Beispiel zehn oder 15 Jahre). Etwa fünf Telefonanrufe reichen erfahrungsgemäß aus, um einen guten Überblick über die aktuellen Hypothekenzinsen zu gewinnen. Selbstverständlich sollten Sie unbedingt auch Ihre Hausbank konsultieren.


  Haben Sie nach dem Konditionenvergleich einige Banken in die engere Wahl gezogen, sollten Sie alles dransetzen, eine vorläufige Darlehenszusage zu bekommen. Dies setzt voraus, dass Sie bei der von Ihnen favorisierten Bank einen Darlehensantrag oder zumindest eine Darlehensanfrage stellen. Stellen Sie aber nicht Darlehensanträge bei mehreren Banken, denn dies führt zu mehr Schufa-Einträgen und verschlechtert Ihren Score-Wert (siehe Seite 168).


  Ein aussagefähiges Darlehensangebot erhalten Sie auch nur, wenn Sie der von Ihnen ausgewählten Bank bereits einige Unterlagen über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie über die zu finanzierende Immobilie überlassen.


  Erstellung einer Unterlagenmappe


  Sie können Ihre Darlehensanfrage beziehungsweise Ihren Darlehensantrag auf bankeigenen Formularen stellen, die Sie sich vorher von der Bank zusenden lassen und diese ausfüllen. Erfahrungsgemäß hinterlassen Sie aber einen noch besseren Eindruck, wenn Sie Darlehensanfrage beziehungsweise -antrag formlos stellen und als Anlage eine fast schon professionell gestaltete Unterlagenmappe beifügen.


  Jede Immobilienfinanzierung setzt von Seiten der Bank eine sorgfältige Prüfung der Bonität des potentiellen Darlehensnehmers, des Beleihungsobjekts und der persönlichen Belastbarkeit voraus. Vor allem will Ihr Kreditgeber wissen, ob Sie kreditwürdig sind und eine ausreichende Bonität besitzen.


  


  
    	Eine Unterlagenmappe anlegen

  


  
    	Da jeder Kreditgeber ganz besonders auf die drei B’s (Bonität, Beleihung, Belastung) achtet, empfiehlt sich folgende Gliederung der Unterlagenmappe:


    	Persönliche Verhältnisse: Angaben zu Ihrer Person und Ihrer Familie


    	Wirtschaftliche Verhältnisse: Einkommens- und Vermögensverhältnisse, insbesondere monatliches Brutto- und Nettogehalt, außerdem Einkommen anderer Familienmitglieder und vorhandenes Eigenkapital


    	Beleihungsobjekt: Angaben zur Immobilie und Höhe der Investitionskosten


    	Finanzierung: Finanzierungsplan und Höhe der monatlichen Belastung.

  


  Die Bonität muss stimmen


  Die Bonitätsprüfung erstreckt sich auf die Prüfung der Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers. Im Gegensatz zur Kreditfähigkeit, die lediglich Volljährigkeit und damit die Vollendung des 18. Lebensjahrs voraussetzt, geht es bei der Kreditwürdigkeit um die Frage, ob der Darlehens- beziehungsweise Kreditnehmer auf Grund der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse einen Kredit erhalten kann.


  Folgende Bereiche werden dabei unterschieden:


  
    	Persönliche Kreditwürdigkeit: Beruf und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses, Alter und Familienstand mit Zahl der Kinder


    	Sachliche Kreditwürdigkeit: wirtschaftliche Verhältnisse, also Einkommens- und Vermögensverhältnisse.

  


  


  Bei der Prüfung der Einkommensverhältnisse werden folgende Angaben verlangt:


  
    	Monatliches Nettogehalt, Jahresbruttoverdienst und letztes zu versteuerndes Einkommen


    	Monatliche Ausgaben für Lebenshaltung und Ihre sonstigen Zahlungsverpflichtungen


    	Einnahmenüberschuss.

  


  


  Die Vermögensverhältnisse werden auf Grund folgender Daten überprüft:


  
    	Höhe des Geld- und Grundvermögens ohne Beleihungsobjekt (Bank- und Bausparguthaben, Wertpapiere und Investmentfonds, Kapitallebensversicherungen, Immobilien ohne Beleihungsobjekt, Beteiligungen)


    	Schulden ohne neu aufzunehmende Hypothekenschulden für das Beleihungsobjekt (Überziehungskredite, Ratenkredite, Hypothekendarlehen mit der jeweiligen Restschuld)


    	Geplanter Eigenkapitaleinsatz.

  


  


  Nahezu alle Banken sind dazu übergegangen, die Kreditwürdigkeit mit Hilfe eines Kreditscorings, also eines Punktesystems zu überprüfen. In jedem Falle werden routinemäßig Auskünfte bei der Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) eingeholt. Die Schufa ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft. Ihr gehören rund 20000 Banken und Sparkassen, Versandhäuser und andere warenkreditgebende Unternehmen an.


  Seit 1.4.2010 können Verbraucher ein Mal jährlich eine kostenlose Auskunft von der Schufa darüber verlangen, was über sie gespeichert wurde (vor dem 1.4.2010 kostete sie 7,60 Euro). Außerdem muss ihnen der persönliche „Score“ mitgeteilt werden. Diese kostenlose Selbstauskunft nebst Score-Wert sollten Sie sich auf jeden Fall besorgen.


  Im „Score“ werden nicht nur harte Fakten wie beispielsweise unbezahlte Rechnungen berücksichtigt, sondern auch weiche Merkmale wie Wohnort, Alter, Familienstand, Zahl der Bankkonten oder Zahl der Umzüge. Unter www.schufa.de ist ein Muster der „Datenübersicht nach Paragraf 34 Bundesdatenschutzgesetz“ zu finden.


  Einen Musterbrief, mit dem die Auskunft angefordert werden kann, sowie weitere Informationen hat der Bundesdatenschutzbeauftragte im Internet unter www.bfdi.bund.de veröffentlicht.


  Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat unter www.vzbv.de eine Liste aller bekannten Auskunfteien in Deutschland mit Adressen online gestellt.


  Ein vom Bundesverbraucherschutzministerium in Auftrag gegebener Prüfbericht ergab, dass fast 45 Prozent der zur Score-Berechnung herangezogenen Daten falsch oder unvollständig waren.


  Falls Sie Ihren Score-Wert mit den angegebenen Daten kennen, können Sie falsche Angaben korrigieren lassen.


  Arbeitshilfen für die Kreditgespräche


  Quasi zur Selbstprüfung Ihrer Kreditwürdigkeit eignen sich die folgenden Arbeitshilfen „1 – Persönliche Verhältnisse“, „2 – Einkommensverhältnisse“ und „3 – Vermögensverhältnisse“.


  
    [image: ]
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  Objekt prüfen für Beleihungszwecke


  Die endgültige Beleihungsprüfung durch den Kreditgeber erfolgt meist erst nach Abschluss des Kaufvertrags und nach Erteilung einer vorläufigen Darlehenszusage.


  Dennoch sollten Sie schon im Vorfeld Angaben und Unterlagen über das Beleihungsobjekt vorlegen. Ihr Kreditgeber will schließlich einen ersten Eindruck über die grundsätzliche Beleihbarkeit Ihrer Immobilie gewinnen. Er beziehungsweise seine Bank will sich ja durch einen realen Gegenwert gegen Verluste absichern, falls Sie als Darlehensnehmer wider Erwarten finanziell ausfallen sollten. Füllen Sie dazu Arbeitshilfe „4 – Beleihungsobjekt“ aus.


  
    [image: ]

  


  Zusätzliche Unterlagen


  In Ihre Unterlagenmappe sollten Sie auch noch eine Gesamtkostenaufstellung (siehe Arbeitshilfe 5), einen vorläufigen Finanzierungsplan (siehe Arbeitshilfe 6) sowie eine überschlägige Belastungsrechnung (siehe Arbeitshilfe 7) legen.


  Nach Ausfüllung der insgesamt sieben Arbeitshilfen sind Sie bestens für das Kreditgespräch vorbereitet.
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  Das erfolgreiche Kreditgespräch


  Nach Einreichung Ihrer Darlehensanfrage mit allen Unterlagen werden Sie im Normalfall schon einige Tage später die vorläufige Finanzierungszusage der Bank in Ihren Händen halten.


  Darin erklärt sich das Finanzierungsinstitut grundsätzlich bereit, ein Hypothekendarlehen zu gewähren und macht Ihnen ein Darlehensangebot:


  „Wir bestätigen dankend den Eingang Ihrer Darlehensanfrage nebst Unterlagen. Nach Vorprüfung dieser Unterlagen sind wir – vorbehaltlich einer endgültigen Beleihungsprüfung – grundsätzlich bereit, Ihnen ein Darlehen in der gewünschten Höhe von ............. Euro zu gewähren. Hierfür können wir Ihnen heute freibleibend die folgenden Konditionen anbieten ...“


  Es handelt sich bei einem derartigen Schreiben um eine vorläufige Darlehenszusage. Die Unverbindlichkeit wird meist mit folgenden Worten unterstrichen:


  „Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir das Darlehen erst nach Vorlage aller Unterlagen (insbesondere der notariellen Abschrift des Kaufvertrags) und einer Wertschätzung des Beleihungsobjekts verbindlich zusagen können. Aufgrund der Veränderlichkeit des Geld- und Kapitalmarktes können wir Ihnen die genannten Konditionen nur freibleibend anbieten“.


  Es ist jedoch auch möglich, dass Ihre Bank Ihnen direkt ein Darlehensangebot mit den folgenden Worten unterbreitet:


  „Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und erklären uns vorbehaltlich der endgültigen Bewilligung nach abschließender Beleihungsprüfung bereit, Ihnen ein durch Grundpfandrecht gesichertes Darlehen bis zu ………………. Euro zur Verfügung zu stellen.


  Für das Darlehen bieten wir Ihnen freibleibend zurzeit folgende Konditionen an:


  ……………………………….


  Wenn Sie von unserem Angebot, das für uns bis zum …………. verbindlich ist, Gebrauch machen wollen, bitten wir Sie, die beiliegende Annahmeerklärung zu unterschreiben und bis zum vorstehenden Termin zurückzusenden. Danach gelten gegebenenfalls andere Konditionen.


  Zur endgültigen Darlehensbewilligung bitten wir Sie, uns neben der unterzeichneten Annahmeerklärung eine Abschrift des notariellen Kaufvertrags zuzusenden“.


  Es ist nun allerhöchste Zeit, einen Termin für das Kreditgespräch zu vereinbaren. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass sich das Niveau der aktuellen Hypothekenzinsen nach oben bewegt.


  Mit dem Schreiben der Bank liegt eine endgültige Bewilligung Ihres gewünschten Darlehens noch nicht vor. Die angegebenen Konditionen sind noch nicht das letzte Wort und lassen Ihnen Spielraum bei der Verhandlung mit der Bank.


  Besondere Prüfpunkte


  Also schlägt jetzt die Stunde für ein erfolgreiches Kreditgespräch mit der Bank. Besonders geschickt verhalten Sie sich, wenn Sie die entscheidenden Knackpunkte vorher schon einmal herausarbeiten.


  Dabei hilft Ihnen ein gedanklicher Kniff: Worauf würden Sie besonders achten, wenn Sie einen Kredit an einen Unbekannten zu vergeben hätten? Die Antwort wird Ihnen sicherlich nicht schwerfallen.


  Kreditgebern und Bankern kommt es bei der Finanzierung von Eigenheimen auf die Sicherheit an. Sie möchten auf Nummer sicher gehen, dass der Kreditnehmer das Darlehen inklusive Zinsen auch immer pünktlich und auf Dauer bedienen kann. Im Vordergrund stehen daher die folgenden besonderen Prüfpunkte:


  
    	Sicherheit des Arbeitsplatzes (besonders sicher bei Beamten und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst)


    	Höhe des nachweisbaren Nettoeinkommens


    	Höhe des einsetzbaren Eigenkapitals


    	Nachhaltig tragbare Belastung für Zins und Tilgung


    	Eventuell Mithaftung des Ehegatten (dann auch dessen finanzielle Situation)


    	Hohe Werthaltigkeit des Objekts.

  


  


  Letztlich geht es also wieder um die Prüfung von Bonität, Beleihung und Belastung, also die sogenannten 3 Bs.


  Die Bonitätsprüfung bezieht sich auf Ihre persönliche und sachliche Kreditwürdigkeit, also vor allem auf die Sicherheit des Arbeitsplatzes sowie Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse.


  Die Beleihungsprüfung erstreckt sich auf die Prüfung der Beleihungsunterlagen sowie die Ermittlung eines Beleihungswerts für die zu finanzierende Immobilie.


  Die Bank wird den Beleihungswert auf Grund einer eigenen oder fremden Wertschätzung des Objekts ermitteln. Der Beleihungswert soll ein dauerhaft erzielbarer Wert sein, der bei einem späteren freihändigen Verkauf unter normalen Umständen jederzeit erzielt werden kann.


  In der Regel liegt der Beleihungswert bei Wohnimmobilien 10 bis 20 Prozent unter dem Kaufpreis beziehungsweise den Gesamtkosten (bei Neubauten).


  Erst zuletzt, also nach Prüfung von Bonität des potentiellen Darlehensnehmers und Beleihbarkeit des Objekts, steht die konkrete Finanzierung an. Aufbauend auf einem Finanzierungsplan wird Ihr Banker insbesondere bei einem selbstbewohnten Eigenheim prüfen, ob Sie die aus Darlehenssumme sowie Zins- und Tilgungskonditionen errechnete Belastung aus Kapitaldienst, also laufende Zinsen und Tilgungen, aus Ihrem Einkommen auf Dauer tragen können. Diese Belastungsprüfung fällt bei Eigenheimen in der Regel strenger aus als bei Mietobjekten mit relativ sicher fließenden Mieteinnahmen.


  Kreditpoker um Zins- und Tilgungskonditionen


  Je mehr Pluspunkte Sie bei den 3 Bs (Bonität, Beleihung, Belastung) sammeln, desto reibungsloser geht Ihre Finanzierung über die Bühne. desto bessere Karten können Sie auch im Konditionenpoker um Zins und Tilgung ausspielen.


  Mit Einschränkungen gilt der Grundsatz „Wer hat, dem wird gegeben“. Beispielsweise kursiert der Satz, dass man einen Kredit dann am leichtesten bekommt, wenn man ihn am wenigsten braucht. Von Mark Twain stammt der Spruch: „Ein Bankier ist ein Kerl, der Regenschirme verleiht, wenn es schön ist, und sie zurückfordert, wenn es zu regnen anfängt“.


  Sie können jedoch – um im Bild zu bleiben – selbst für schönes Wetter sorgen, indem Sie Ihren Gesprächspartner bei der Bank mit einer aussagefähigen Unterlagenmappe konfrontieren und als selbstbewusster Kreditnehmer mit ihm über die genaue Konditionengestaltung diskutieren. Sie sind nicht Bittsteller, sondern potenzieller Geschäftspartner der Bank.


  Über Rahmenkonditionen verhandeln


  Grundsätzlich ist zwischen Rahmenkonditionen (zum Beispiel Darlehenshöhe, Sicherheiten, Tilgungsmethode) und reinen Zinskonditionen (zum Beispiel Sollzins und Effektivzins bei unterschiedlichen Zinsbindungsfristen) zu unterscheiden.


  Taktisch klug gehen Sie vor, wenn Sie das Gespräch zunächst auf die Rahmenkonditionen lenken und nicht sofort mit der Tür sprich dem Zinssatz ins Haus fallen.


  Ihr Gegenüber hat sich anhand Ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse schnell ein Urteil über die Finanzierbarkeit Ihrer Immobilie und über die Höhe der Darlehenssumme gebildet. Falls ein Eigenkapital von mindestens 20 Prozent der Gesamtkosten vorhanden ist, wird dieser Punkt meist umgehend abgehakt.


  In der Frage der Sicherheiten kommen Sie an einer grundbuchlichen Absicherung des Hypothekendarlehens und Ihrer persönlichen Haftung für die aufgenommenen Schulden nicht vorbei. Geben Sie aber nicht voreilig zusätzliche Sicherheiten aus der Hand wie beispielsweise die Abtretung einer Kapitallebensversicherung oder die grundbuchliche Belastung einer anderen Immobilie aus der Hand.


  Die Mithaftung Ihres Ehegatten in Form eines gemeinsamen Darlehensvertrags oder zumindest einer Mitverbindlichkeitserklärung werden Sie nicht vermeiden können, wenn Sie die Immobilie gemeinsam erwerben und/oder mit Ihrem Ehegatten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft leben.


  Die Unterschrift des Ehegatten ist aber entbehrlich, wenn Sie den Kaufvertrag allein abschließen und Alleineigentümer der Immobilie werden. Ihre Bank wird auf die Mithaftung Ihres Ehegatten verzichten, wenn die Eheleute zusätzlich Gütertrennung vereinbart haben.


  Ihr Ziel sollte es sein, den gesamten Darlehensbetrag oder zumindest den allergrößten Teil im zinsgünstigen Erstrang (1a-Hypothek über 60 Prozent des Beleihungswerts) zu erhalten. Geht Ihr Darlehenswunsch über diesen erstrangigen Teil hinaus, sollten Sie den Banker offen auf die Konditionen für den zweitrangigen Teil des Hypothekendarlehens (1b-Hypothek) ansprechen.


  Relativ undramatisch geht es bei der Frage der Tilgungsmethode zu. Zumindest bei der Finanzierung von selbstgenutzten Häusern und Wohnung ist die regelmäßige Tilgung von mindestens 1 Prozent der Darlehenssumme zuzüglich der durch die laufende Rückzahlung ersparten Zinsen eindeutig zu favorisieren. Diese annuitätische Tilgung sollten Sie in Tiefzinsphasen auf mindestens 2 Prozent pro Jahr erhöhen, um am Ende der Zinsbindungsdauer geringere Restschulden zu erreichen. Außerdem sollten Sie auf jeden Fall die Möglichkeit einer Sondertilgung in Höhe von 5 bis 10 Prozent der Darlehenssumme pro Jahr während der Zinsbindungsfrist vereinbaren, eventuell auch einen möglichen Wechsel der Tilgungsrate (zum Beispiel zwei- bis dreimal nach oben oder unten).


  Je schneller Sie sich mit Ihrem Banker über die hier genannten Rahmenkonditionen einigen können, desto mutiger können Sie nun beim Poker um die Zinskonditionen auftreten. Grundsätzlich gilt die Regel: Mit steigender Bonität verbessern sich die Zinskonditionen. Werfen Sie also Ihre – vorausgesetzt einwandfreie – Bonität in die Waagschale und fragen Sie ohne Scheu nach Sonderkonditionen. Die am Telefon oder im Schreiben der Bank genannten Zinssätze sind Standardkonditionen für erstrangige Darlehen im Massengeschäft (auch Normal- oder Regelkonditionen genannt). Sie müssen diese Standardkonditionen nicht akzeptieren, sondern können die Zinssätze mit viel Geschick um bis zu einen viertel Prozentpunkt herunterhandeln. Dabei hilft es Ihnen, wenn Sie auf Konditionen von Konkurrenzinstituten verweisen können.


  Schnell- und Volltilger, die über einen relativ hohen Tilgungssatz das Darlehen bis zum Ende der 10- bis 15-jährigen Zinsbindungsfrist vollständig tilgen, haben dabei besonders gute Chancen und können einen Zinsrabatt von bis zu einem halben Prozentpunkt aushandeln. Diese Gelegenheit bietet sich vor allem bei der Anschlussfinanzierung, wenn nur noch eine geringe Restschuld zu tilgen ist und die Belastung aus niedrigeren Zinskosten und deutlich höherer Tilgung bequem aufgebracht werden kann.


  Beißen Sie bei den Hauptkonditionen wie Sollzins bei 100 Prozent Auszahlung oder Effektivzinsen auf Granit, sollten Sie zumindest versuchen, diese Hauptkonditionen für das gesamte Darlehen (also 1a-und 1b-Hypothek) festzuzurren. Außerdem sollten Sie um so stärker bei den Nebenkonditionen wie Bereitstellungszinsen, Wertschätzungsgebühren sowie Teilzahlungsaufschlägen verhandeln und diese nicht in den Effektivzins eingerechneten Kreditnebenkosten auf Null drücken.


  Bewegt sich Ihr Banker weder bei den Haupt- noch bei den Nebenkonditionen, sollten Sie sich nicht scheuen, auf bessere Konditionen der Konkurrenz hinzuweisen und dies auch glaubhaft zu belegen. Der Wink mit der Konkurrenz bewirkt oftmals Wunder.


  Verderben Sie sich beim Zinspoker aber nicht alle Sympathien dadurch, dass Sie unrealistisch hohe Zinsrabatte von beispielsweise mehr als einen halben Prozentpunkt verlangen. Sie riskieren dabei, dass der Banker das Gespräch mangels Erfolgsaussichten abbricht. Unklug ist es auch, um den letzten Zehntel oder gar Hundertstel Prozentpunkt zu feilschen und das Kreditgespräch wegen ein paar hundert Euro Zinsersparnis über eine Laufzeit von 15 Jahren noch im letzten Moment platzen zu lassen.


  Sicherer Vertragsabschluss


  Wenn Sie sich mit Ihren Kreditgebern über alle Rahmen- und Zinskonditionen der Darlehen geeinigt haben, ist das weitere Verfahren im Prinzip nur noch Formsache.


  Es geht nun hauptsächlich darum, das Verfahren so zu beschleunigen, dass einer zügigen Auszahlung der Darlehen nichts mehr im Wege steht. Schließlich möchten Sie teure Bereitstellungszinsen für bereits bewilligte, aber noch nicht ausgezahlte Darlehen vermeiden.


  Prüfung und Abschluss des Darlehensvertrags


  Als Erstes schließen Sie einen schriftlichen Darlehensvertrag ab. Meist wird Ihnen die Bank einen bereits komplett ausgefüllten und von ihr unterschriebenen Vertrag zusenden mit der Bitte, diesen Vertrag gegenzuzeichnen. Da der Darlehensvertrag wie jeder Vertrag durch Antrag und Annahme zustande kommt, stellt die Zusendung des von der Bank bereits unterschriebenen Darlehensvertrags rechtlich nichts anderes als einen Antrag dar. Mit Ihrer Unterschrift nehmen Sie dann diesen Antrag an. Damit ist der Darlehensvertrag für beide Seiten rechtswirksam abgeschlossen.


  Immer mehr Banken verlangen den Abschluss des Darlehensvertrags schon vor dem notariell beurkundeten Kaufvertrag. Dies hat für Sie den Vorteil, dass Ihre Immobilienfinanzierung sichergestellt ist und bereits im Notartermin die Grundschuldbestellung zusammen mit der Beurkundung des Kaufvertrags erfolgen kann.


  Als Nachteil kann sich herausstellen: Kommt der notarielle Kaufvertrag nicht zustande, müssen Sie eine Nichtabnahmeentschädigung an die Bank zahlen – es sei denn, Sie können das bereits zugesagte Darlehen für den Kauf einer anderen Immobilie verwenden.


  Gehen Sie jeden Passus im Darlehensvertrag auf versteckte Fallen durch, und haken Sie beim künftigen Kreditgeber nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Eventuell lassen Sie den Darlehensvertrag nebst allgemeinen Darlehensbedingungen zuvor von einem Finanzierungsfachmann prüfen.


  Dies könnte ein unabhängiger Baufinanzierungsberater machen, der auf Honorarbasis arbeitet.


  Übertriebene Angst ist jedoch fehl am Platze, da Sie durch das Verbraucherkreditgesetz, das Gesetz über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und andere gesetzliche Vorschriften weitgehend geschützt werden.


  
    Checkliste


    Darlehensvertrag prüfen


    Folgende Vertragsdaten muss jeder Darlehensvertrag enthalten:


    
      	Vertragsparteien. Darlehensgeber und Darlehensnehmer


      	Darlehenshöhe. Darlehenssumme nominal und Auszahlungssumme


      	Zinsen. Sollzinssatz, eventuell Disagio/Damnum, anfänglicher effektiver Jahreszins


      	Kosten. Nicht im anfänglichen effektiven Jahreszins enthaltene Kreditnebenkosten wie Bereitstellungszinsen, Wertschätzungsgebühren, Teilzahlungszuschläge


      	Tilgung. Jährlicher Tilgungssatz zuzüglich ersparter Zinsen bei Annuitätentilgung, Tilgungsersatz durch Kapitallebensversicherung oder Bausparvertrag


      	Zinsbindungsfrist bei Festzinsdarlehen. Geltungsdauer der Zinskonditionen, falls keine variablen Zinsen vereinbart wurden

    


    


    


    
      	Belastung. Monatliche beziehungsweise vierteljährliche Rate für Zins und Tilgung, Gesamtbelastung für die Dauer der Zinsbindung


      	Sicherheiten. Dingliche Absicherung über Grundschuld oder Hypothek, Übernahme der persönlichen Haftung, eventuell Zusatzsicherheiten.


      	Optionale Sondertilgungen. Jährliche zusätzliche Tilgung von 5 bis 10 Prozent der Darlehenssumme und/oder vereinbarter zweimaliger Tilgungssatzwechsel während der Zinsbindung


      	Widerrufsfrist: Belehrung über die Möglichkeit, den abgeschlossenen Darlehensvertrag innerhalb von 14Tagen zu widerrufen.

    

  


  Einen späteren Kreditverkauf durch das kreditgebende Unternehmen können Sie bereits im Darlehensvertrag ausschließen. Allerdings verlangen einige Banken dafür einen Zinsaufschlag, was den Kredit unnötig verteuert. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30.3.2010 (Az. XI ZR 200/09) wird der Kredit- beziehungsweise Darlehensnehmer vor rechtswidrigen Zwangsvollstreckungen bei Kreditverkäufen vor dem August 2008 wirksam geschützt.


  Bestellung und Eintragung der Grundschulden


  Bei Immobilienfinanzierungen ist die dingliche Absicherung durch Eintragung eines Grundpfandrechts (Grundschuld, Hypothek, Rentenschuld) in der Abteilung III des Grundbuchs gang und gäbe.


  Die Grundschuld ist die Belastung eines Grundstücks zugunsten eines Gläubigers. Im Gegensatz zur Hypothek braucht der Grundschuld keine konkrete Forderung des Grundschuldgläubigers zugrunde zu liegen. Die Grundschuld ist somit rein formal eine „Schuld ohne Grund“ und kann daher sogar auch zugunsten des Eigentümers bestellt und eingetragen werden (das nennt sich Eigentümergrundschuld).


  Grundschuld statt Hypothek


  Der Grundschuld wird heute fast immer der Vorzug gegeben, weil sie beweglicher ist als eine Hypothek. So kann beispielsweise nach Teilrückzahlung eines durch die Grundschuld gesicherten Darlehens problemlos ein neues Darlehen aufgenommen werden, ohne dabei eine neue Eintragung in das Grundbuch vornehmen zu müssen. Außerdem kann die Grundschuld zugleich mehrere Forderungen, deren Höhe oft schwankt, sichern.


  Die Grundschuld wird meist brieflos als sogenannte Buchgrundschuld mit 15 bis 18 Prozent Jahreszinsen zugunsten der Gläubigerbank im Grundbuch eingetragen. Die in der Abteilung III des Grundbuchs eingetragenen „dinglichen“ Zinsen von beispielsweise 15 Prozent dienen aber nur zur pfandmäßigen Absicherung der Zinsansprüche des Gläubigers. Zu zahlen sind selbstverständlich nur die „schuldrechtlichen“ Zinsen laut abgeschlossenem Darlehensvertrag. Mit Eintragung der Grundschuld sichert sich die Bank ein sogenanntes dingliches Recht gegenüber dem Kreditnehmer und Eigentümer der Immobilie. Das heißt, sie kann sich im Falle der Zwangsversteigerung aus dem Pfandobjekt befriedigen.


  Grundschuldbestellung


  Üblicherweise wird die Grundschuld notariell anhand eines vom Kreditgeber vorgelegten Formulars, der Grundschuldbestellungsurkunde bestellt. In dieser Urkunde unterwirft sich der Eigentümer der Immobilie der sofortigen Zwangsvollstreckung in den belasteten Grundbesitz und übernimmt die persönliche Haftung für die Zahlung des Geldbetrags, dessen Höhe der vereinbarten Grundschuld entspricht.


  Die fast schon furchterregend klingende Unterwerfungsklausel (dingliche Zwangsvollstreckungsunterwerfung) hat meist folgenden Wortlaut:


  „Wegen aller Ansprüche aus dieser Grundschuld unterwirft sich der Eigentümer der sofortigen Zwangsvollstreckung in der Weise, dass die Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde gegen den jeweiligen Eigentümer zulässig ist.“


  Selbstverständlich kann eine Zwangsversteigerung nur eingeleitet werden, wenn Sie mit Zins- und Tilgungszahlungen in Rückstand geraten sind und das Darlehen von der Bank gekündigt wird. Sofern Sie die im Darlehensvertrag vereinbarten Zins- und Tilgungsleistungen regelmäßig von Ihrem Konto abbuchen lassen, haben Sie nichts zu befürchten.


  Die dingliche Absicherung kann sowohl bei Realkrediten, die bis zur jeweiligen Beleihungsgrenze des Objekts gewährt werden, als auch bei Personalkrediten erfolgen. Dinglich gesicherte Realkredite stehen an erstrangiger (1a-Hypothek) oder an nachrangiger Stelle (1b-Hypothek). Manche Darlehensnehmer erschrecken auch bei folgendem Satz, den der Notar pflichtgemäß vorliest:


  „Die Grundschuld ist fällig. Sie ist von heute an mit 15 vom Hundert jährlich zu verzinsen. Die Zinsen sind jeweils am 31. Dezember nachträglich zu entrichten. Ferner wird eine einmalige Nebenleistung von 10 vom Hundert des Grundschuldbetrages geschuldet“.


  Mit dem in der Grundschuldbestellungsurkunde genannten Zinssatz von beispielsweise 15 Prozent sowie der einmaligen Nebenleistung von 10 Prozent sichert sich die Gläubigerbank ebenfalls nur dinglich ab für den Fall, dass die Zinsen bei der Anschlussfinanzierung extrem steigen oder Verzugszinsen bei Zinsrückständen fällig werden. Auch diese utopisch hohen „dinglichen Zinsen“ stellen praktisch nur ein Pfandrecht dar. Für die Zinszahlung kommt es allein auf die „schuldrechtlichen Zinsen“ laut Darlehensvertrag an.


  Der Kreditgeber wird neben der dinglichen Absicherung fast immer auch die Übernahme der persönlichen Haftung durch den Eigentümer und Darlehensnehmer verlangen. Eine in der Grundschuldbestellungsurkunde enthaltene Klausel kann daher lauten:


  „Der Eigentümer übernimmt als Gesamtschuldner die persönliche Haftung für die Zahlung eines Geldbetrages, dessen Höhe der vereinbarten Grundschuld (Kapital und Nebenleistungen) entspricht. Er unterwirft sich insoweit der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein gesamtes Vermögen. Die Bank kann die persönliche Haftung unabhängig von der Eintragung der Grundschuld und ohne vorherige Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz geltend machen.“


  Auch diese persönliche Haftung setzt natürlich voraus, dass der Darlehensnehmer schuldhaft Pflichten aus dem Darlehensvertrag (zum Beispiel Zinsrückstände über mindestens drei Monate) verletzt hat.


  Wenn Eheleute eine Immobilie wie üblich je zur Hälfte erwerben, werden auch beide den Darlehensvertrag unterschreiben und die Grundschuld eintragen lassen nebst Übernahme der persönlichen Haftung durch beide Ehegatten.


  Zusatzsicherheiten nach Möglichkeit vermeiden


  Weitere Zusatzsicherheiten können erforderlich werden, wenn sich der Darlehensgeber mit der dinglichen Absicherung auf dem Beleihungsobjekt und der Übernahme der persönlichen Haftung durch die Darlehensschuldner nicht zufrieden gibt. Denkbar sind folgende zusätzliche Kreditsicherheiten:


  
    	Zusätzliche dingliche Absicherung auf einer weiteren Immobilie des Darlehensnehmers


    	Abtretung der Versicherungsansprüche aus einer zur Sicherung und Tilgung des Darlehens abgeschlossenen Kapitallebensversicherung


    	Abtretung der Ansprüche aus einem Bausparvertrag bei Vorausdarlehen


    	Verpfändung beziehungsweise Abtretung von Bankguthaben, Sparbriefen, Wertpapieren oder Fondsanteilen


    	Abtretung von Lohn- und Gehaltsansprüchen


    	Bürgschaft eines Drittschuldners (bei Privatbürgen in Form der selbstschuldnerischen Bürgschaft).

  


  


  Vermeiden Sie, wenn möglich, solche Zusatzsicherheiten, die Sie in Ihrer finanziellen Handlungsfreiheit stark einschränken. Eine „Übersicherung“ sollten Sie keinesfalls akzeptieren.


  Auszahlung des Darlehens


  In der Regel wird das Darlehen erst nach Eintragung der Grundschuld ausgezahlt.


  Um zu erreichen, dass die Auszahlung bereits vor der Grundschuldeintragung erfolgt, ist ein Treuhandauftrag beziehungsweise eine Rangbescheinigung des Notars erforderlich. In diesem Fall könnte die Auszahlungsmitteilung der Bank wie folgt lauten:


  „Sehr geehrter Herr Notar ……….,


  wir überweisen Ihnen auftragsgemäß …………… Euro zu treuen Händen. Über diesen Betrag dürfen Sie verfügen, wenn sichergestellt ist, dass unsere Grundschuld rangrichtig eingetragen wird. Folgende Rechte dürfen unserer Grundschuld vorgehen beziehungsweise gleichstehen:


  Abt. II: Nr. …..


  Abt. III: ./.


  Nach rangrichtiger Eintragung der Grundschuld ist uns von Ihnen eine beglaubigte Grundbuchblattabschrift zu übersenden.


  Bitte bestätigen Sie uns auf der beigefügten Durchschrift dieses Schreibens den Geldeingang und die Übernahme des Treuhandauftrages. Unser Darlehensnehmer erhält eine Durchschrift dieses Schreibens. Die mit der Abwicklung des Treuhandauftrages verbundenen Kosten gehen zu dessen Lasten.


  


  Mit freundlichen Grüßen


  XY-Bank“.


  


  


  Der Notar wird im Fall eines Immobilienkaufs den Auszahlungsbetrag des Darlehens zusammen mit Ihren eingesetzten Eigenmitteln auf das Konto des Verkäufers überweisen. Über die Kosten der Grundschuldbestellung und -eintragung (Kredit- beziehungsweise Finanzierungsnebenkosten beziehungsweise Kosten der dinglichen Sicherung) in Höhe von circa 0,5 Prozent der Grundschuldsumme erhalten Sie später eine Rechnung des Notars, meist zusammen mit der Rechnung über die Kosten der Eigentumsumschreibung (Teil der Kaufnebenkosten) in Höhe von circa 1,5 Prozent des Kaufpreises. Außerdem wird das Finanzamt noch die Grunderwerbsteuer in Höhe von mindestens 3,5 Prozent des Kaufpreises einfordern.


  Hilfe


  1Zum Lesen Die aufgeführten Bücher vermitteln Grundwissen und beleuchten Finanzierungsfragen noch aus anderen Blickwinkeln.


  2Dokumente zur Immobilienfinanzierung Hier können Sie sich damit vertraut machen, wie Wertschätzungsgutachten, Darlehensverträge und Grundschuldbestellungen formuliert sind.


  3Glossar Hier finden Sie kurze Erklärungen für Fachbegriffe aus der Immobilienfinanzierung von A wie Abgeltungssteuer bis Z wie Zwischenfinanzierung.


  4Stichwortverzeichnis Benutzen Sie den Schnellzugriff auf häufig gesuchte Stichworte im Buch.
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  Glossar


  Fachbegriffe aus der Immobilienfinanzierung von A wie Abgeltungssteuer bis Z wie Zwischenfinanzierung


  


  Abgeltungssteuer: Seit 2009 führen Banken für Zinsen, Dividenden und Verkaufsgewinne pauschal 25 Prozent ab, sofern ihnen dafür kein Freistellungsauftrag vorliegt. Freistellungsaufträge können Alleinstehende für Kapitalerträge bis zu 801 Euro im Jahr und Ehepaare bis zu 1602 Euro im Jahr erteilen.


  Ablaufleistung: Auszahlungsbetrag einer Kapitallebensversicherung am Ende der Vertragslaufzeit. Er setzt sich aus der garantierten Versicherungssumme und der Überschussbeteiligung zusammen. Im Rahmen einer Immobilienfinanzierung dient sie zur Rückzahlung eines tilgungsfreien Darlehens.


  Abschlussgebühr: Beim Abschluss eines Bausparvertrags verlangen die Bausparkassen eine Gebühr von 1 oder 1,6 Prozent der Bausparsumme.


  Annuität: Jährlich gleichbleibende Zahlung für Zins und Tilgung bei Darlehen, wobei der Tilgungsanteil in dem Maße steigt, wie der Zinsanteil infolge sinkender Restschulden steigt. Fast immer wird die Annuität in Form von monatlichen oder vierteljährlichen Zins- und Tilgungsraten erhoben (unterjährige Zahlung). Bei monatlicher Zahlungsweise beträgt die Rate dann ein Zwölftel der Annuität.


  Annuitätendarlehen: Darlehen, für die während der vereinbarten Zinsbindung gleichbleibend hohe Raten aus Zins und Tilgung zu zahlen sind. Da die Restschuld durch die Tilgung abnimmt, sinkt der Zinsanteil der Rate mit zunehmender Laufzeit, während der Tilgungsanteil steigt.


  Anschaffung: Kauf einer Immobilie, also entgeltlicher Erwerb im Gegensatz zur reinen Erbschaft oder Schenkung. Als Anschaffungszeitpunkt gilt steuerlich der Tag des wirtschaftlichen Eigentumsübergangs (Übergang von Besitz, Nutzung, Lasten und Gefahr) laut notariell beurkundetem Kaufvertrag. Zu den Anschaffungskosten zählen der Kaufpreis einschließlich der mit der Anschaffung zusammenhängenden Kaufnebenkosten wie beispielsweise Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchgebühren für die Beurkundung des Kaufvertrags und die Eigentumsumschreibung im Grundbuch.


  Anschaffungskosten: Kosten beim Kauf einer Immobilie, bestehend aus dem reinen Kaufpreis und den Kaufnebenkosten (3,5 bis 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer, circa 1,5 Prozent Notar- und Grundbuchgebühren für die Eigentumsumschreibung plus eventuell Maklerprovision). Die Kredit- beziehungsweise Finanzierungsnebenkosten (Gebühren für Grundschuldbestellung und -eintragung sowie eventuell Bereitstellungszinsen und Wertschätzungsgebühren) zählen nicht zu den Anschaffungskosten der Immobilie, allerdings zu den Gesamtkosten.


  Anschlussfinanzierung: Finanzierung im Anschluss an das Auslaufen der Zinsbindung für ein Annuitätendarlehen. Die Anschlussfinanzierung kann sich wiederholen, wenn die Darlehensschuld am Ende der Laufzeit des Anschlusskredits noch nicht vollständig getilgt ist. Mit speziellen Forwarddarlehen kann man sich einen günstigen Kreditzins für den Anschlusskredit gegen einen Zinsaufschlag schon vor Ablauf der Zinsbindung sichern.


  Arbeitnehmersparzulage: Zulage bei Abschluss eines Bausparvertrags für Arbeitnehmer, die ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von maximal 17900 Euro (Alleinstehende) beziehungsweise 35800 Euro (Ehepaare) haben und eine vermögenswirksame Leistung bis zu 470 Euro pro Jahr auf einen Bausparvertrag einzahlen beziehungsweise 940 Euro, wenn beide Ehegatten Arbeitnehmer sind. Die Arbeitnehmersparzulage beträgt maximal 42,30 Euro pro Jahr beziehungsweise 84,60 Euro für beide Arbeitnehmer-Ehegatten.


  Auflassung: Einigung zwischen Verkäufer und Käufer über die Eigentumsübertragung bei Immobilien (gemäß §925 BGB). Die Auflassung ist von der notariellen Beurkundung des Grundstückskaufvertrags gemäß §313 BGB zu unterscheiden. Nach § 873 BGB geht das Eigentum an einem Grundstück erst durch Einigung (Auflassung) und Eigentumsumschreibung im Grundbuch über.


  Auflassungsvormerkung: Vormerkung in der II. Abteilung des Grundbuchs zur Sicherung des schuldrechtlichen Anspruchs des Käufers auf Eigentumsübertragung bei Immobilien (auch Eigentumsvormerkung genannt) Oft dauert es nach Abschluss des Kaufvertrags eine Weile, bis der Käufer als neuer Eigentümer in das Grundbuch eingetragen wird. Eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch schützt ihn davor, dass der bisherige Eigentümer das Grundstück an jemand anderen verkauft. In der Praxis kann ein mit einer Auflassungsvormerkung belastetes Grundstück weder an Dritte verkauft noch beliehen werden.


  Aufwendungsdarlehen: Zinsgünstige öffentliche Darlehen, die nach und nach ausgezahlt werden, um die laufenden Finanzierungskosten zu senken. Die jeweiligen Voraussetzungen und die Höhe dieser Darlehen richten sich nach den Förderprogrammen der Bundesländer.


  


  Baukosten: Kosten für den Bau eines Hauses oder einer Wohnung. Die Baukosten bestehen aus den reinen Baukosten, den Baunebenkosten und den Kosten für Außenanlagen. Die reinen Baukosten werden aus der Multiplikation des umbauten Raumes (in cbm) oder der Wohnfläche (in qm) mit den Kubik- oder Quadratmeterpreisen berechnet. Dabei teilen sich die reinen Baukosten etwa je zur Hälfte in Kosten für den Rohbau und Kosten für den Ausbau auf.


  Bauspardarlehen: Annuitätendarlehen der Bausparkasse, das nach Erfüllung von bestimmten Voraussetzungen wie Mindestsparguthaben und Erreichen der Zielbewertungszahl zugeteilt wird. Die Höhe des Bauspardarlehens ergibt sich aus der Differenz zwischen erreichtem Bausparguthaben und abgeschlossener Bausparsumme oder ist als Prozentsatz der Bausparsumme festgelegt. Mitunter hängt sie auch von den erzielten Zinsen und der Höhe des Tilgungsbeitrags ab. Der Zinssatz für das Bauspardarlehen liegt meist 2 bis 2,5 Prozentpunkte über dem Guthabenzins, die Laufzeit in der Regel sieben bis elf Jahre. Bauspardarlehen dürfen nur für wohnungswirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden, also vor allem zum Bau, Kauf und zur Modernisierung von Häusern und Wohnungen, zum Erwerb von Bauland und zur Ablösung von Altschulden.


  Bausparen: Die Idee des Bausparens ist, sich über einen längeren Zeitraum den verbrieften Anspruch auf einen Immobilienkredit mit niedrigen Zinsen anzusparen. Das Prinzip ist: Man zahlt über viele Jahre einen festgesetzten Betrag pro Jahr ein. Wenn die Hälfte des gewünschten Gesamtbetrags erreicht ist, kann die andere Hälfte als Kredit zu niedrigen Zinsen ausgezahlt werden.


  Bausparsofortfinanzierung: Abschluss eines tilgungsfreien Darlehens zur Vorfinanzierung eines neu abgeschlossenen Bausparvertrags (Vorausdarlehen). Bis zur Zuteilung des Vertrags zahlt der Bausparer Zinsen für das Vorausdarlehen und die Sparraten für den Bausparvertrag. Mit der Zuteilung löst er das Vorausdarlehen mit der Bausparsumme (Guthaben und Bauspardarlehen) ab.


  Bausparsumme: Betrag, über den ein Bausparvertrag abgeschlossen wird. Von der Höhe der Bausparsumme hängen die Abschlussgebühr, das Mindestsparguthaben, die Höhe des Bauspardarlehens und der Tilgungsbeitrag ab. Die Bausparsumme wird ausgezahlt, wenn der Vertrag die Voraussetzungen für die Zuteilung (Mindestsparguthaben und Zielbewertungszahl) erfüllt und die ausgezahlte Summe für wohnwirtschaftliche Zwecke verwendet wird.


  Bauspartarif: Bausparverträge werden nach festen Tarifen abgeschlossen. Die einzelnen Tarife regeln vor allem Abschlussgebühr, Guthaben- und Darlehenszinssatz, Tilgungsbeitrag, Mindestguthaben und Zuteilungsverfahren. Innerhalb eines Tarifs sind die Bedingungen für alle Bausparer gleich. Anders als bei Banken ist es zum Beispiel nicht möglich, mit einer Bausparkasse über die Höhe des Zinssatzes zu verhandeln.


  Bausparvertrag: Vertrag mit einer Bausparkasse, mit dem ein Bausparguthaben angesammelt werden kann inklusive Zinsen, eventuell Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage. Nach Ablauf der Sperrfrist von sieben Jahren kann der Bausparer über das Guthaben frei verfügen. Nach Zuteilung des Bausparvertrags kann die gesamte Bausparsumme, bestehend aus Mindestsparguthaben und Bauspardarlehen, für wohnungswirtschaftliche Zwecke verwandt werden, also für Bau, Kauf oder Modernisierung einer Immobilie.


  Bauwert: Herstellungswert des Gebäudes, aller sonstigen baulichen Anlagen und Außenanlagen inklusive der Baunebenkosten unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Wertminderung sowie sonstiger wertbeeinflussender Umstände (auch Zeitbauwert genannt). Typischerweise wird der umbaute Raum in Kubikmetern mit dem Raummeterpreis multipliziert. Bauwert und Bodenwert ergeben zusammen den Sachwert einer Immobilie, der Grundlage für die Ermittlung des Verkehrswerts durch Gutachter ist.


  Bearbeitungsgebühr: Einige Kreditinstitute verlangen 0,5 bis 2 Prozent der Darlehenssumme als einmalige Bearbeitungsgebühr. Sie wird entweder wie ein Agio auf den Darlehensbetrag aufgeschlagen oder wie ein Disagio von der Darlehenssumme abgezogen und erhöht den Effektivzins des Darlehens.


  Belastung aus Kapitaldienst: Ausgaben des Darlehensnehmers für Zinsen und Tilgung beziehungsweise Tilgungsersatz. Zusätzlich zur Belastung aus Kapital- beziehungsweise Schuldendienst muss der Eigentümer die Belastung aus Bewirtschaftung tragen. Belastung aus Kapitaldienst und Bewirtschaftung zusammen ergeben die Bruttobelastung.


  Belastungsquote: Monatliche Belastung aus Kapitaldienst in Prozent des monatlichen Nettoeinkommens. Diese Kennziffer, die bei Eigenheimen auf keinen Fall über 50 Prozent betragen sollte, zeigt neben der Eigenkapitalquote die finanziellen Grenzen für potentielle Selbstnutzer von Wohnimmobilien auf.


  Beleihungsauslauf: Höhe des Darlehens in Prozent des Beleihungswerts. Je höher der Beleihungsauslauf, desto teurer wird der Kredit.


  Beleihungsgrenze: Teil des Beleihungswerts, bis zu dem eine Immobilie beliehen werden kann. Als Grenze für den Realkredit (erstrangige Darlehen, 1a-Hypothek) werden bei Banken üblicherweise 60 beziehungsweise 80 Prozent des Beleihungswerts angesetzt. Die Beleihungsgrenze soll sicherstellen, dass die Bank im Falle des freihändigen Verkaufs oder der Zwangsversteigerung keinen Verlust erleidet. Die günstigen Zinskonditionen gelten meist nur für eine Beleihungsgrenze von 60 Prozent des Beleihungswerts.


  Beleihungswert: Wert, der vom Kreditgeber für Beleihungszwecke festgesetzt wird. Der Beleihungswert liegt bei Immobilien in der Regel 10 bis 20 Prozent unter dem Kaufpreis beziehungsweise den Gesamtkosten. Der Beleihungswert soll ein dauerhaft erzielbarer Wert sein, der bei einem späteren freihändigen Verkauf unter normalen Umständen jederzeit erzielt werden kann. Der Beleihungswert wird bei selbstgenutzten Immobilien aus dem Sachwert und bei Mietobjekten meist aus dem Ertragswert der Immobilie ermittelt.


  Bereitstellungszinsen: Zinsen, die ein Kreditinstitut für einen bereitgestellten, aber vom Kreditnehmer noch nicht abgerufenen Kredit verlangt. Häufig berechnen Kreditinstitute ab dem dritten Monat nach der Darlehenszusage 0,25 Prozent Zinsen pro Monat auf den noch nicht ausgezahlten Teil des Gesamtkredits, andere erst nach dem sechsten Monat oder sogar erst nach einem Jahr.


  Betriebskosten: Laufende Kosten, die dem Eigentümer durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch einer Immobilie entstehen. Hierzu gehören insbesondere Grundsteuer, Müllabfuhr, Feuerversicherungsprämie, Heiz- und Warmwasserkosten.


  Bewertungszahl: Von den Bausparkassen berechnete Kennziffer für die individuelle Sparleistung eines Bausparers, nach der sich die Reihenfolge der Zuteilung richtet. In die Bewertungszahl gehen die Höhe der Sparraten, die Sparzeit und oft auch die Höhe des Tilgungsbeitrags ein. Wie sie berechnet wird, ist bei den Bausparkassen verschieden. Der Bausparvertrag kann erst zugeteilt werden, wenn seine Bewertung die Zielbewertungszahl erreicht, die von den Bausparkassen für jede Zuteilungsperiode festgelegt wird – je nach Kasse monatlich, viertel- oder halbjährlich.


  Bewirtschaftungskosten: Regelmäßig anfallende Kosten, die zur Bewirtschaftung eines Gebäudes erforderlich sind. Dazu zählen neben den Betriebskosten auch Verwaltungskosten sowie Instandhaltungskosten.


  Bodenwert: Wert des Grund und Bodens, also des unbebauten Grundstücks. Für die Bewertung durch Gutachter werden Vergleichspreise für Grundstücke gleicher Lage und mit gleichen Eigenschaften herangezogen. Typischerweise geht man von Bodenrichtwerten aus, die als durchschnittliche Lagewerte für den Boden von den örtlichen Gutachterausschüssen aus Kaufpreissammlungen ermittelt und in regelmäßigen, meist jährlichen Abständen bekanntgegeben werden.


  Bonität: Kreditwürdigkeit des Kredit- beziehungsweise Darlehensnehmers, die der Kreditgeber (Bank, Versicherung, Bausparkasse) durch Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ermittelt. Bei Privatpersonen wird besonderer Wert gelegt auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse, also auf ein gesichertes Einkommen und auf vorhandenes Eigenkapital. Je besser die Bonität, desto mehr steigt die Verhandlungsmacht des Kreditnehmers bei der Kreditverhandlung mit der Bank und desto günstiger fallen demzufolge die Zinskonditionen aus.


  Brandversicherungswert: Wert des Gebäudes meist nach Preisen von 1914, der zur Ermittlung des aktuellen Versicherungswerts mit einer bestimmten, sich jährlich ändernden Richtzahl multipliziert wird. Der ortsübliche Bauwert auf der Basis von 1914 (Versicherungssumme 1914) wird dem Versicherungsvertrag bei der Feuer- beziehungsweise Wohngebäudeversicherung zugrunde gelegt. Die Versicherungssumme sollte dem tatsächlichen Versicherungswert entsprechen. Ist sie niedriger als der Versicherungswert, besteht eine Unterversicherung.


  Bürgschaft: Vertrag, in dem sich der Bürge (zum Beispiel auch eine Privatperson) gegenüber dem Gläubiger (zum Beispiel Bank) verpflichtet, für die Verbindlichkeiten eines Dritten (zum Beispiel Bauherr oder Käufer als Darlehensnehmer) einzustehen. Meist handelt es sich um eine selbstschuldnerische Bürgschaft, bei der ein Bürge wie der Hauptschuldner vom Kreditgeber herangezogen werden kann. Dies stellt eine große Gefahr für den Bürgen dar („Wer bürgt, wird erwürgt“) und sollte vom Darlehensnehmer als Hauptschuldner vermieden werden.


  


  Cap-Darlehen: Variabel verzinsliches Darlehen mit Zinsober- und/oder -untergrenze. Bei einer allgemeinen Zinssteigerung kann die Bank den Zinssatz erhöhen, während der Laufzeit der Cap-Vereinbarung jedoch nur bis zur Obergrenze. Das Risiko des Kreditnehmers ist dadurch begrenzt. Dafür ist jedoch eine Cap-Prämie zu zahlen, die sich nach der Höhe der Zinsgrenze und der Laufzeit richtet.


  


  Darlehensgebühr: In den meisten neueren Bauspartarifen gibt es keine Darlehensgebühr mehr. Einige Bausparkassen verlangen aber noch eine Gebühr in Höhe von 2 Prozent des Darlehensbetrags. Die Gebühr wird dem Darlehen zugeschlagen und muss mitverzinst sowie getilgt werden.


  Darlehensvertrag: Schriftlicher Vertrag zwischen Darlehensgeber und Darlehensnehmer, der im Angebots- oder Zusageverfahren zustande kommt. Der Darlehensvertrag enthält insbesondere Angaben über die Darlehenshöhe (Darlehens- und Auszahlungssumme), Zinsen (Sollzins und anfänglicher effektiver Jahreszins mit Angabe der Zinsbindungsdauer) sowie die Tilgungskonditionen.


  Disagio: Vorweggenommene Zinsen, die bei der Auszahlung in Form eines Abschlags von der Darlehenssumme einbehalten werden (auch Damnum oder Auszahlungsverlust genannt). Das Disagio kann steuerlich seit 1996 nicht mehr bei selbstgenutzten Immobilien abgesetzt werden. Bei der Finanzierung von vermieteten Immobilien sind maximal 5 Prozent Disagio steuerlich abzugsfähig. Beispiel: Bei einem Disagio von 5 Prozent erhält der Kreditnehmer von einem 100000-Euro-Darlehen nur 95000 Euro ausgezahlt. Zu verzinsen und zu tilgen ist aber die Darlehensschuld (Nominal- oder Bruttodarlehen) von 100000 Euro. Zum Ausgleich für den Auszahlungsverlust zahlt der Kreditnehmer bis zum Ende der Zinsbindung einen niedrigeren Sollzins im Vergleich zur vollen Darlehensauszahlung.


  


  Effektivzins: Tatsächliche Verzinsung eines Darlehens unter Berücksichtigung verschiedener Kostenbestandteile wie Sollzins, Disagio, Zinsbindungsdauer und Art der Zins- und Tilgungsverrechnung. In die Berechnung des „anfänglichen effektiven Jahreszinses“ nach §4 der Preisangabeverordnung (PAngV) gehen die Kreditnebenkosten wie Wertschätzungsgebühren oder Bereitstellungszinsen nicht ein. Kreditinstitute sind nach der Preisangabenverordnung verpflichtet, bei Kreditangeboten und im Darlehensvertrag den effektiven Jahreszins anzugeben. Der Effektivzins gibt die tatsächlichen Kosten, den „Preis“ eines Kredits, an. Der Effektivzins ist der beste Maßstab, Kreditangebote mit gleicher Zinsbindung zu vergleichen.


  Eigenheim: Wohnimmobilie (zum Beispiel Einfamilienhaus, Eigentumswohnung), die vom Eigentümer selbst genutzt wird. Nach dem II. Wohnungsbaugesetz ist unter einem Eigenheim ein Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen zu verstehen, von denen eine zum Bewohnen durch den Eigentümer oder seine Angehörigen bestimmt ist.


  Eigenheimfinanzierung: Finanzierung eines selbstbewohnten Einfamilienhauses, einer selbstgenutzten Eigentumswohnung oder einer selbstgenutzten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.


  Eigenheimrente: Bezeichnung für die Wohn-Riester-Rente bei der Finanzierung von Eigenheimen. Diese sogenannte Eigenheimrente muss ab Rentenbeginn nachgelagert besteuert werden, da die Riester-Sparbeiträge mit Zulagen und zusätzlichen Steuerersparnissen gefördert werden.


  Eigenkapital: Kapital, das aus eigenen finanziellen Mitteln aufgebracht wird (zum Beispiel Bank- und Bausparguthaben, Wertpapierguthaben, Wert des eigenen Grundstücks).


  Eigenkapitalersatzmittel: Selbsthilfe (auch Eigenleistung oder „Muskelhypothek“ genannt) sowie Fremdmittel, die nicht von Banken oder anderen Finanzierungsinstituten gewährt werden (zum Beispiel Verwandtendarlehen, Arbeitgeberdarlehen, Landesmittel als öffentliche Baudarlehen und Familienzusatzdarlehen).


  Eigenkapitalquote: Eigenkapital in Prozent der Gesamtkosten. Bei der Finanzierung von Eigenheimen sollte die Eigenkapitalquote in der Regel mindestens 20 Prozent betragen. Zum Eigenkapital zählen das reine Eigenkapital sowie Eigenkapitalersatzmittel (zum Beispiel Verwandtendarlehen, Selbsthilfe). Die Gesamtkosten sind mit den Investitionskosten für die Immobilie identisch.


  Eigentümer: Wirtschaftlich erwirbt der Bauherr oder Käufer einer Immobilie Eigentum mit der Abnahme oder dem im Kaufvertrag vereinbarten Eigentumsübergang (Übergang von Nutzen und Lasten). Erst mit Eintragung im Grundbuch wird der Bauherr oder Käufer auch rechtlicher Eigentümer.


  Energiesparförderung: Förderung des Einsparens von Energie bei Immobilien insbesondere durch zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).


  Erbbaurecht: Vererbliches und veräußerliches Recht, auf einem fremden Grundstück ein Bauwerk als Eigentum zu haben. Das Erbbaurecht ermöglicht es also, Eigentümer eines Hauses zu sein, das auf fremdem Grund steht. Als Entgelt zahlt der Erbbauberechtigte (der Eigentümer des Gebäudes) an den Erbbaurechtsgeber (den Eigentümer des Grundstücks) den Erbbauzins. Das Erbbaurecht, das meist auf 99 Jahre befristet ist, wird durch notariell beurkundeten Vertrag und Eintragung in das Grundbuch begründet.


  Erstfinanzierung: Erstmalige Finanzierung von Bau oder Kauf einer Immobilie. Läuft die erste Zinsbindungsfrist aus, kommt es zur Anschlussfinanzierung, sofern die Restschuld nicht auf einen Schlag zurückgezahlt wird.


  Ertragswert: Summe von Bodenwert und Gebäudeertragswert bei der Wertermittlung von Gebäuden. Das Ertragswertverfahren wenden Gutachter meist nur bei vermieteten Immobilien an. Dabei wird der Gebäudeertragswert durch Kapitalisierung des nachhaltig erzielbaren Jahresreinertrags ermittelt.


  


  Festdarlehen: Feste Darlehenssumme, die erst am Ende der Laufzeit fällig wird (auch Festbetrags- oder Fälligkeitsdarlehen genannt). Da während der Laufzeit des Darlehens nur Zinsen gezahlt werden, wird die Tilgung ersetzt durch den Abschluss einer Kapitallebensversicherung oder einen Bausparvertrag. Die endfällige Tilgung beim Kombinationsmodell Festdarlehen/Kapitallebensversicherung erfolgt auf einen Schlag am Ende der Versicherungslaufzeit, sofern die tatsächliche Ablaufleistung mit der Darlehenssumme übereinstimmt.


  Festzins: Zins, der für einen vereinbarten Zeitraum (Zinsbindungsfrist) oder für die gesamte Laufzeit eines Darlehensvertraglich fest geschrieben ist. Üblich sind Zinsbindungsfristen von 5, 10, 15 und 20 Jahren. Ist die Zinsbindungsfrist länger als zehn Jahre, kann der Darlehensschuldner dennoch nach Ablauf von zehn Jahren unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten kündigen.


  Finanzierungskosten: Kosten, die im Zusammenhang mit der Aufnahme des Fremdkapitals stehen. Dazu zählen vor allem die laufenden Schuldzinsen sowie die Kreditnebenkosten.


  Finanzierungsplan: Plan, der Auskunft gibt über die Art und Weise der Geldbeschaffung für Bau, Kauf oder Modernisierung einer Immobilie. Im Finanzierungsplan sind die Mittel auszuweisen, die zur Deckung der Gesamtkosten dienen (Finanzierungsmittel), und zwar sowohl das Eigenkapital als auch das Fremdkapital. Sinnvollerweise sollte der Finanzierungsplan mindestens bis zum Ende der vereinbarten Zinsbindungsfrist gehen.


  Forwarddarlehen: Besondere Form der Anschlussfinanzierung, bei der bereits bis zu fünf Jahre vor Ablauf der Zinsbindungsfrist ein neues Darlehen aufgenommen wird (forward, englisch: vorwärts). Hierfür berechnen die Banken Zinsaufschläge, die um so höher ausfallen, je länger noch die Zinsbindung läuft. Ein Forwarddarlehen lohnt sich in Tiefzinsphasen und in der Erwartung steigender Zinsen in der Zukunft.


  Fremdkapital: Kapital, das aus Fremdmitteln aufgebracht wird. Die Kapital-, Darlehens- beziehungsweise Kreditgeber sind Gläubiger, bei Immobilien sind dies Geldinstitute (Banken, Sparkassen, Bausparkassen, Versicherungen) oder andere Stellen (Bund, Länder, Gemeinden, Arbeitgeber, Verwandte, Bekannte). Im Gegensatz zum Eigenkapital muss das Fremdkapital zurückgezahlt werden und wird zumindest bei Fremdmitteln der Geldinstitute auch verzinst.


  Fremdkapitalquote: Fremdkapital (Hypothekendarlehen, sonstige Kredite) in Prozent der Gesamtkosten. Das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital wird auch Verschuldungsgrad genannt. Bei selbstgenutzten Eigenheimen sollte die Fremdkapitalquote und damit der Verschuldungsgrad deutlich geringer sein als bei vermieteten Immobilien.


  


  Gesamtkosten: Gesamte Kosten für den Bau oder Kauf eines Hauses oder einer Wohnung (auch Investitionskosten genannt). Beim Bau setzen sich die Gesamtkosten aus den Grundstücks- und Baukosten zusammen, beim Kauf aus dem Kaufpreis des Objekts plus Kaufnebenkosten.


  Grundbuch: Öffentliches Register über alle Grundstücke, das beim zuständigen Amtsgericht (Grundbuchamt) geführt wird, in Baden-Württemberg beim jeweiligen Notar. Für jedes Grundstück wird ein gesondertes Grundbuchblatt (auch kurz Grundbuch genannt) angelegt. Das Grundbuch besteht aus dem Bestandsverzeichnis und der I. bis III. Abteilung.


  Grunderwerbsteuer: Beim Kauf eines Grundstücks wird Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5 bis 6,5 Prozent des Kaufpreises fällig, in Berlin beispielsweise 5 Prozent des Kaufpreises. Erst wenn die Steuer gezahlt ist, erteilt das Finanzamt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, ohne die der Käufer nicht in das Grundbuch eingetragen wird.


  Grundpfandrecht: Zur Sicherung eines Kredits können Grundstücke mit einem Pfandrecht belastet werden. Kommt der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht nach, kann der Grundpfandrechtgläubiger das Grundstück zum Beispiel versteigern lassen. Das Grundpfandrecht wird ins Grundbuch eingetragen und wird als Hypothek oder Grundschuld bezeichnet. Lasten mehrere Grundpfandrechte auf einem Grundstück, wird eine Rangfolge festgelegt. Eine erstrangige Hypothek oder Grundschuld bietet dem Kreditgeber die höchstmögliche Sicherheit.


  Grundschuld: Das am häufigsten vorkommende Grundpfandrecht, das in der III. Abteilung des Grundbuches eingetragen wird. Die Grundschuld ist eine dingliche Kreditsicherheit, der im Gegensatz zur Hypothek keine konkrete Forderung des Grundschuldgläubigers zugrunde liegen muss. Daher ist auch die Eintragung von sogenannten Eigentümergrundschulden möglich. Mit der Tilgung reduziert sich die Schuld gegenüber dem Kreditgeber, die im Grundbuch eingetragene Grundschuld bleibt jedoch unverändert. Sie kann deshalb auch nach der (Teil-) Rückzahlung eines Darlehens für ein neues Darlehen verwendet werden, ohne dass erneut eine Grundschuld bestellt werden muss.


  Grundsteuer: Laufende Steuer auf Haus- und Grundbesitz, die sich nach dem Einheitswert bemisst, auf den eine Steuermesszahl angewendet wird. Der sich so ergebende Grundsteuermessbetrag wird vom Finanzamt ermittelt und dem Eigentümer mitgeteilt. Die Gemeinde wendet auf diesen Steuermessbetrag den von ihr festgelegten Hebesatz an und setzt die Grundsteuer fest. Der jeweilige Eigentümer muss die Grundsteuer vierteljährlich (15.2., 15.5., 15.8. und 15.11.) an die Gemeinde zahlen. Vermieter können die gezahlte Grundsteuer als Nebenkosten auf die Mieter umlegen.


  Grundstückskosten: Kosten für ein unbebautes Grundstück. Zu den Grundstückskosten zählen der Kaufpreis für das Grundstück, die Kaufnebenkosten wie beispielsweise Grunderwerbsteuer sowie Notar- und Grundbuchgebühren für die Eigentumsumschreibung und auch die Erschließungskosten bei Grundstücken, die noch nicht erschlossen sind.


  Guthabenzins: Zins bei Bausparguthaben, der je nach Bausparkasse und Tarif meist zwischen 0,5 und 1,5 Prozent beträgt (bei älteren Tarifen auch regelmäßig bis zu 3 Prozent). Bei einem Darlehensverzicht erhöht sich die Verzinsung bei einigen Tarifen auf bis zu 3 Prozent. Je höher der Guthabenzins, desto höher fällt später auch der Darlehenszins aus. Die Zinsspanne zwischen Darlehens- und Guthabenzins liegt bei mindestens 2 Prozentpunkten.


  


  Herstellungskosten: Alle Aufwendungen, die für die Fertigstellung des Gebäudes erforderlich sind, also insbesondere die typischen Bau- und Baunebenkosten. Vergleichbar mit dem steuerlichen Begriff Herstellungsaufwand, der bei vermieteten Immobilien nur über die Abschreibungen auf die Jahre der Laufzeit verteilt werden kann, im Gegensatz zum sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwand für Instandhaltungskosten.


  Hypothek: Wie die Grundschuld ist auch die Hypothek (wörtlich: Unterpfand) eine Form der Kreditsicherung. Da der Bestand der Hypothek an die Darlehensforderung geknüpft ist, nimmt sie im Laufe der Tilgung im gleichen Umfang wie die Darlehensschuld ab. Ist das Darlehen zurückgezahlt, wird die Hypothek gelöscht. Baukredite werden heute kaum noch über eine Hypothek, sondern fast ausschließlich über eine Grundschuld gesichert.


  Hypothekendarlehen: Sammelbegriff für Kredite, die grundpfandrechtlich über eine Grundschuld oder Hypothek gesichert sind.


  


  Instandhaltung: Laufende bauliche Unterhaltung von Immobilien, die den Zweck hat, das Objekt in einem für die Nutzung geeigneten Zustand zu erhalten. Beispiele: Fassadensanierung, Fensteraustausch, Austausch von Heizkessel und Brenner zwecks Energieeinsparung. Instandhaltungsmaßnahmen sind im Gegensatz zur Instandsetzung eher vorbeugender Natur. Die Instandhaltungskosten als Teil der Bewirtschaftungskosten müssen während der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs aufgewendet werden.


  Instandhaltungskosten: Kosten, die während der Nutzungsdauer eines Gebäudes zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung oder Alterung entstehenden baulichen oder sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen. Als Instandhaltungsrücklage sind 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche im Jahr üblich. Bei Eigentumswohnungen wird die Höhe der Instandhaltungsrücklage von der Eigentümerversammlung nach Vorschlag des Hausverwalters festgelegt. Vermieter können die tatsächlich entstandenen Instandhaltungskosten (nicht die Instandhaltungsrücklage) steuerlich als Erhaltungsaufwand und damit unter Werbungskosten absetzen.


  Investitionskosten: Gesamtkosten einer Investition. Beim Neubau sind dies die gesamten Grundstücks- und Baukosten einschließlich Bau- und Finanzierungsnebenkosten, beim Kauf der Kaufpreis einschließlich der Kauf- und Finanzierungsnebenkosten.


  


  Kapitaldienst: Laufende Ausgaben aus Zins und Tilgung zur Bedienung der Darlehen beziehungsweise Schulden (daher auch als Schuldendienst bezeichnet). Die monatliche Belastung aus Kapitaldienst wird auch monatliche Darlehensrate genannt.


  Kapitallebensversicherung: Kombination aus langfristigem Sparvertrag und Risikolebensversicherung. Stirbt der Versicherte während der Vertragslaufzeit, zahlt die Versicherung die Versicherungssumme und die angesammelten Überschüsse an die Hinterbliebenen aus. Im Erlebensfall erhält der Versicherte am Ende der Vertragslaufzeit die Ablaufleistung ausgezahlt. Kapitallebensversicherungen können zur indirekten beziehungsweise endfälligen Tilgung eines Hypothekendarlehens verwendet werden. Ein tilgungsfreies Darlehen wird dann mit einer fälligen Lebensversicherung auf einen Schlag getilgt. Die Lebensversicherung dient in erster Linie dazu, das für die Rückzahlung erforderliche Kapital anzusparen. Nur ein kleiner Teil der Prämie wird für Absicherung der Hinterbliebenen im Todesfall benötigt. Bei einer Versicherungsdauer von mindestens zwölf Jahren bleiben die Erträge für vor 2005 abgeschlossene Verträge steuerfrei, sofern keine steuerschädliche Abtretung der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag vorliegt. Bei Neuverträgen ab dem Jahr 2005 mit einem Laufzeitende frühestens zur Vollendung des 62. Lebensjahrs wird die Hälfte der Differenz zwischen Ablaufleistung und Beitragssumme mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. Beim Kombinationsmodell Festdarlehen/Kapitallebensversicherung dient die Ablaufleistung dazu, das Festdarlehen auf einen Schlag abzulösen.


  Kaufnebenkosten: Kosten, die mit dem Kauf einer Immobilie im Zusammenhang stehen und steuerlich zu den Anschaffungskosten zählen. Kaufnebenkosten sind beispielsweise: Grunderwerbsteuer, Notargebühren für die Beurkundung des Kaufvertrags, Grundbuchgebühren für die Eigentumsumschreibung und Maklerprovision für die Vermittlung des Kaufobjekts.


  Kaufvertrag: Vertrag zwischen Verkäufer und Käufer. Bei Grundstücken bedarf der Kaufvertrag nach §313 BGB der notariellen Beurkundung. Der vom Notar angefertigte Kaufvertragsentwurf sollte sorgfältig geprüft werden, bevor man den Notartermin wahrnimmt. Eine Reservierungsvereinbarung kann den potentiellen Kaufinteressenten nicht zum Kauf verpflichten.


  Kombinationsmodell: Kombinationsfinanzierung von Festdarlehen und Tilgungsersatz. Die bekanntesten Kombinationsmodelle sind Festdarlehen/Kapitallebensversicherung beziehungsweise Festdarlehen/Bausparvertrag. Hierbei werden Lebensversicherungs- beziehungsweise Bausparvertrag zur Sicherung und Tilgung des Festdarlehens abgetreten.


  Konditionen: Bedingungen über Zins und Tilgung von Darlehen. Man unterscheidet zwischen Standardkonditionen für erstrangige Darlehen bis zu 60 Prozent des Beleihungswerts sowie Individualkonditionen, die auch im Kreditgespräch zwischen Bank und Darlehensnehmer ausgehandelt werden können.


  Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): Staatliche Bank, die zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse insbesondere für selbstgenutzte Häuser und Wohnungen bereitstellt. Förderungsfähig sind die Kosten für Bau, Kauf, Modernisierung und Energieeinsparnis.


  Kreditnebenkosten: Nebenkosten bei der Finanzierung, die nicht im Effektivzins enthalten sind. Dazu zählen außer den Kosten der dinglichen Absicherung (Bestellung und Eintragung von Grundschulden) unter anderem Wertschätzungsgebühren, Bereitstellungszinsen, Zinsaufschläge für Teilauszahlungen, Kontoführungsgebühren sowie Notartreuhandversicherungsgebühren.


  Kreditrahmen: Maximale Höhe des Kredits beziehungsweise Darlehens zur Finanzierung von Bau oder Kauf eines Eigenheims. Der Kreditrahmen hängt von der Jahresbelastung aus Kapitaldienst sowie dem Zins- und Tilgungssatz des Darlehens ab.


  Kreditsicherheiten: Sicherheiten, die der Kredit- beziehungsweise Darlehensnehmer bestellt. Bei Hypothekendarlehen stehen die dinglichen Sicherheiten wie beispielsweise Grundschulden im Vordergrund. Hinzu kommt laut Unterwerfungsklausel die volle persönliche Haftung. Mögliche Zusatzsicherheiten sind: Abtretung von Versicherungs- beziehungsweise Bausparverträgen, Verpfändung von Wertpapierguthaben oder Bürgschaft. Bei Ehegatten, die nicht in Gütertrennung leben, wird üblicherweise die Unterschrift von beiden Ehegatten unter den Darlehensvertrag oder eine Mitverbindlichkeitserklärung des Ehegatten verlangt, der die Immobilie nicht selbst erwirbt.


  Kreditwürdigkeit: Persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse des Kredit- beziehungsweise Darlehensnehmers (auch Bonität genannt). Man unterscheidet die persönliche Kreditwürdigkeit (Familienstand, Beruf, Dauer des Beschäftigungsverhältnisses) von der sachlichen Kreditwürdigkeit (Einkommens- und Vermögensverhältnisse). Die Kreditfähigkeit setzt im Gegensatz zur Kreditwürdigkeit nur die Volljährigkeit voraus.


  


  Landesmittel: Zinsgünstige öffentliche Baudarlehen und Familienzusatzdarlehen sowie eventuell Aufwendungsdarlehen der Länder für die Wohnraumförderung bei selbstgenutzten Häusern oder Wohnungen. Gefördert werden vor allem Familien mit Kindern, sofern die Einkommensgrenzen unterschritten werden. Einen Rechtsanspruch auf Landesmittel gibt es nicht.


  Lastenberechnung: Berechnung der Belastung des Eigentümers eines selbstgenutzten Eigenheims. Zur Belastung gehören sowohl die Belastung aus dem Kapitaldienst als auch die Belastung aus der Bewirtschaftung. Eine Lastenberechnung wird bei Anträgen auf Wohnraumförderung (zum Beispiel Landesmittel) durchgeführt.


  Lastenzuschuss: Staatlicher Zuschuss zur Belastung eines Eigentümers, der Haus oder Wohnung selbst bewohnt. Zur zuschussfähigen Belastung zählen der Kapitaldienst und die Bewirtschaftungskosten. Ob und wie hoch ein Lastenzuschuss gewährt wird, hängt insbesondere von der Höhe des Familieneinkommens und der monatlichen Belastung ab. Der Lastenzuschuss des Eigentümers stellt eine besondere Form des Wohngelds dar und ist mit dem Mietzuschuss für Mieter vergleichbar.


  


  Maklerprovision: Vermittelt ein Makler ein Objekt, fällt eine Provision von 3,57 bis 7,14 Prozent des Kaufpreises an, die in der Regel der Käufer zahlen muss (regional unterschiedlich).


  Miethausfinanzierung: Finanzierung von vermieteten Immobilien (zum Beispiel Miethaus, vermietete Eigentumswohnung). Im Gegensatz zur Eigenheimfinanzierung kann die Fremdkapitalquote höher ausfallen, um Steuerersparnisse durch den steuerlichen Abzug von Schuldzinsen zu nutzen. Statt der regelmäßigen Tilgung beim Annuitätendarlehen kann sich in seltenen Fällen auch ein Festdarlehen mit Tilgungsersatz durch eine Kapitallebensversicherung empfehlen.


  Mindestsparguthaben: Bevor ein Bausparvertrag zugeteilt wird, muss der Bausparer bei den meisten Tarifen 40 Prozent der Bausparsumme ansparen.


  Modernisierungsförderung: Förderung der Modernisierung von Immobilien insbesondere durch zinsgünstige Darlehen oder Zuschüsse durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).


  


  Nichtabnahmeentschädigung: Fällt an, wenn ein Darlehensnehmer ein zugesagtes Darlehen nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch nimmt. Die Höhe ist entweder im Vertrag festgelegt oder richtet sich nach dem entgangenen Gewinn der Bank und dem eventuell zusätzlich – wegen inzwischen gesunkener Zinsen – entstandenen Zinsschaden.


  Nominaldarlehen: Kreditbetrag, der zu verzinsen und zu tilgen ist. Auch wenn der Kreditnehmer zum Beispiel durch den Abzug von Bearbeitungsgebühren oder eines Disagios weniger Geld von der Bank erhält, ist für die Berechnung der Zinsen und der Tilgung stets die Nominalschuld beziehungsweise das Nominaldarlehen maßgebend.


  Notarielle Beurkundung: Von einem Notar in einem Schriftstück niedergelegte Bestätigung, dass er die Abgabe von Willenserklärungen (zum Beispiel Kaufvertrag über den Kauf einer Immobilie) selbst wahrgenommen und richtig wiedergegeben hat. Notarielle Beurkundungen werden kraft Gesetzes verlangt für den Abschluss von Grundstückskaufverträgen und die Auflassung. Von den Kreditgebern und Gläubigern wird regelmäßig auch die notarielle Beurkundung bei der Bestellung von Grundschulden und Hypotheken gefordert.


  Notarkosten: Kosten für die notarielle Beurkundung des Grundstückskaufs sowie die Bestellung und Eintragung von Grundschulden. Die Kosten zahlt der Käufer und Darlehensnehmer. Sie betragen inklusive Grundbuchkosten circa 1,5 Prozent des Kaufpreises (für den Kauf und die Eigentumsumschreibung) beziehungsweise 0,5 Prozent der Darlehenssumme (für die Grundschuldbestellung und -eintragung).


  


  Öffentliche Baudarlehen: Zinsgünstige oder zinslose staatliche Darlehen zur Förderung des Wohnungsraums und der Eigentumsbildung. Höhe und Voraussetzungen der Förderung, zum Beispiel Einkommens- und Wohnflächengrenzen, sind in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich festgelegt. Für Auskünfte und Anträge ist in der Regel die Gemeinde- oder Kreisverwaltung zuständig.


  Optionstarif: Mit einem Bausparvertrag zum Optionstarif (Wahltarif) hat der Bausparer noch bis zur Zuteilung die Wahl zwischen verschiedenen Guthabenzinssätzen und Tilgungsbeiträgen für das Bauspardarlehen. So bietet sich ein Wechsel zu einem höheren Guthabenzins an, wenn der Bausparer seine ursprünglichen Baupläne aufgibt. Mit der Wahl eines höheren Tilgungsbeitrags lässt sich die Zuteilung beschleunigen. Bei einigen Tarifen ist es auch möglich, durch die Wahl des Tilgungsbeitrags die Höhe des Bauspardarlehens zu beeinflussen.


  


  Personalkredit: Auf der Bonität, also der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers (zum Beispiel Einkommens- und Vermögensverhältnisse) beruhender Kredit. Bei langfristigen Hypothekendarlehen ist er in der Regel ein gedeckter, also durch Grundschulden oder Hypotheken gewährter Kredit, der bei Überschreiten der für Realkredite festgelegten Beleihungsgrenze genehmigt werden kann.


  Policendarlehen: Darlehen einer Versicherungsgesellschaft (zum Beispiel für bestehende Kapitallebensversicherung) in Höhe von maximal 100 Prozent des Rückkaufswerts. Die Policendarlehen sind in der Regel zinsgünstiger als Verbraucherkredite und werden ohne zusätzliche Sicherheiten gewährt. Aus Sicht der Bank, die ein Annuitätendarlehen vergibt, zählt das Policendarlehen als Eigenkapitalersatzmittel.


  Prolongation: Verlängerung der Kreditlaufzeit durch eine Anschlussfinanzierung. Dabei werden die Zinskonditionen (Sollzins, Tilgung, neue Zinsbindungsfrist) für die verbleibende Restschuld neu festgelegt.


  Rangverhältnis: Bestimmung der Reihenfolge, in der mehrere an einem Grundstück bestehende Rechte wie zum Beispiel Grundschulden zueinander stehen. Der Rang ergibt sich aus der zeitlichen Reihenfolge der Eintragungsanträge im Grundbuch. Man unterscheidet zwischen erstrangigen Hypothekendarlehen (zum Beispiel Bankdarlehen bis zu 60 Prozent des Beleihungswerts) und zweitrangigen Darlehen (zum Beispiel Bauspardarlehen). Bedeutung erlangt der Rang vor allem in der Zwangsversteigerung, da die Rechte der Gläubiger nicht anteilig wie bei der Insolvenz eines Unternehmens, sondern nacheinander entsprechend dem Rangverhältnis berücksichtigt und befriedigt werden.


  Realkredit: Kredit, der durch Grundpfandrechte wie Grundschulden dinglich gesichert ist und im Rahmen der Beleihungsgrenze liegt. Im Unterschied zum Personalkredit liegt die Sicherheit im Beleihungsobjekt und nicht in erster Linie in der Kreditwürdigkeit (Bonität) des Kredit- beziehungsweise Darlehensnehmers.


  Regelsparbeitrag: Regelmäßige Sparraten, zu denen sich der Bausparer vertraglich verpflichtet. Der Regelsparbeitrag beträgt üblicherweise monatlich 3 bis 5 Promille der Bausparsumme. In der Praxis können Bausparer auch höhere Beiträge zahlen oder eine Zeit lang mit dem Sparen aussetzen. Sonderzahlungen sind allerdings von der Zustimmung der Bausparkasse abhängig.


  Rendite: Ertrag einer Vermögensanlage, zumeist ausgedrückt in Prozent des eingesetzten Kapitals. Bei vermieteten Immobilien gibt die laufende Netto-Mietrendite an, wie hoch der jährliche Reinertrag in Prozent der Anschaffungskosten ist. Bei Festzinspapieren wird regelmäßig die Umlaufrendite für die im Umlauf befindlichen öffentlichen Anleihen mit einer mittleren Restlaufzeit von mehr als drei Jahren angegeben. Ein wichtiger Maßstab für die aktuellen Effektivzinsen von Hypothekendarlehen ist die Rendite von Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Laufzeit, die regelmäßig einen halben bis zu einem vollen Prozentpunkt unter dem Effektivzins für Annuitätendarlehen mit zehnjähriger Zinsbindung liegt.


  Restschuld: Höhe des noch zu tilgenden Darlehens nach Ablauf der Zinsbindungsfrist. Die Restschuld ergibt sich, indem man die bereits erfolgten Tilgungen von der Darlehenssumme abzieht.


  Restschuldversicherung: Risikolebensversicherung mit fallender Versicherungssumme, die im Todesfall für die Restschuld eines Darlehens aufkommt. Eine Restschuldversicherung dient ausschließlich der finanziellen Absicherung der Familie. Im Gegensatz zur Kapitallebensversicherung erhält der Versicherte am Ende der Vertragslaufzeit kein Geld ausgezahlt. Dafür sind die Beiträge sehr viel niedriger.


  Risikolebensversicherung: Lebensversicherung für den Todesfall mit zeitlich begrenzter Versicherungsdauer, die vor allem zur Absicherung von Hypotheken- und Bauspardarlehen dient. Passt sich die Versicherungssumme laufend der Restschuld mit fallenden Beträgen an, liegt eine Restschuldversicherung vor. Im Falle des Todes wird dann die Restschuld durch die Versicherungssumme getilgt. Eine Restschuldversicherung ist besonders Selbstnutzern von Eigenheimen, die eine Familie zu versorgen haben, dringend zu empfehlen.


  Rückkaufswert: Geldbetrag, den eine Versicherungsgesellschaft nach einer Kündigung einer Lebensversicherung auszahlt.


  


  Sachwert: Wert, der Grundstücken und Gebäuden in Anlehnung an die Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Rahmen der Bewertung zugemessen wird. Als Substanzwert umfasst der Sachwert sowohl den Bodenwert als auch den Bauwert. Das Sachwertverfahren wird vor allem bei der Bewertung von selbstgenutzten Immobilien angewandt.


  Schnelltilger: Tilgung eines Annuitätendarlehens innerhalb einer kurzen Zeit, was eine höhere Tilgung voraussetzt. Wird das Erst- oder Anschlussdarlehen innerhalb der Zinsbindungsfrist von zehn oder 15 Jahren vollständig getilgt, spricht man auch von Volltilger. In beiden Fällen gewähren einige Banken einen Zinsrabatt bis zu einem halben Prozentpunkt.


  Schufa: Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, der nur Banken, Sparkassen, Versandhäuser und andere warenkreditgebende Unternehmen angeschlossen sind. Der Kredit- beziehungsweise Darlehensnehmer unterschreibt regelmäßig die Schufa-Klausel, die es dem Kreditgeber erlaubt, eine entsprechende Auskunft bei der Schufa einzuholen.


  Selbstauskunft: Auskunft des Kredit- beziehungsweise Darlehensnehmers gegenüber dem Kreditgeber oder des Mieters gegenüber dem Vermieter über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (Einkommens- und Vermögensverhältnisse).


  Selbsthilfe: Eigene Arbeitsleistung des Bauherrn, seiner Angehörigen oder anderer (zum Beispiel Nachbarn, Freunde, Bekannte) als Teil des Eigenkapitals. Die Selbsthilfe wird mit dem Betrag als Eigenleistung anerkannt, der gegenüber den üblichen Kosten der Unternehmerleistung erspart wird. Die Hilfe von Nachbarn oder Bekannten (Nachbarschaftshilfe) ist keine Schwarzarbeit, wenn sie auf Gegenseitigkeit oder unentgeltlich geleistet wird. Die Bauhelfer müssen der zuständigen Berufsgenossenschaft gemeldet werden. Die Selbsthilfe (auch als Eigenleistung oder „Muskelhypothek“ bezeichnet) kann also fehlende Geldmittel ersetzen und zählt daher zu den Eigenkapitalersatzmitteln.


  Selbstnutzung: Nutzung einer Immobilie zu eigenen wohnlichen oder gewerblichen Zwecken (auch Eigennutzung genannt). Selbstgenutzte Wohnimmobilien werden als Eigenheime steuerlich wie Konsumgüter behandelt im Gegensatz zu vermieteten Wohnimmobilien, die als Investitionsgüter gelten.


  Sollzins: Jährlicher Zinssatz, der vom vereinbarten Darlehensnennbetrag (Nominal- beziehungsweise Bruttodarlehen) berechnet wird. Falls das Darlehen zu 100 Prozent ausgezahlt wird, liegt der Effektivzins circa 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte über dem Sollzins, da die Zinszahlungen meist in monatlichen Raten erfolgen. Außerdem werden im Effektivzins auch noch andere Kreditkosten berücksichtigt, aber nicht Bereitstellungszinsen und Wertschätzungsgebühren.


  Sonderausgaben: Bestimmte private Aufwendungen, die nicht im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Einkünften stehen und aus besonderen Gründen zum steuerlichen Abzug vom Gesamtbetrag der Einkünfte zugelassen sind. Zu den Sonderausgaben zählen beispielsweise Vorsorgeaufwendungen (zum Beispiel Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung) und die gezahlte Kirchensteuer.


  Sondertilgung: Zahlung des Kreditnehmers, die über die im Vertrag vereinbarte regelmäßige Tilgung hinausgeht. Bei Hypothekendarlehen sind Sondertilgungen vor Ablauf der Zinsbindung grundsätzlich nicht vorgesehen. Das Recht auf Sondertilgung muss im Vertrag ausdrücklich vereinbart werden, sonst kann die Bank Sondertilgungen ablehnen oder eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Die meisten Banken sind bereit, eine Sondertilgung von 5 bis 10 Prozent der Darlehenssumme pro Jahr während der Zinsbindungsfrist vertraglich zu vereinbaren.


  Steuerersparnis: Verminderung der Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungsteuer oder anderer Steuern. Bei vermieteten Immobilien kommt es zur Steuerersparnis, wenn die Werbungskosten (zum Beispiel Abschreibungen und Schuldzinsen) über den Mieteinnahmen liegen und dadurch ein steuerlicher Verlust aus VuV (Vermietung und Verpachtung) entsteht.


  


  Teilauszahlung: Bei einem Bauvorhaben zahlen Kreditinstitute das Darlehen meist in Teilbeträgen nach Baufortschritt aus. Die erste Tilgung beginnt in der Regel nach vollständiger Auszahlung des Darlehensbetrags.


  Teilauszahlungszuschlag: Bis zur Vollauszahlung des Darlehens verlangen einige Banken und Versicherungen einen erhöhten Sollzinssatz auf den bereits ausgezahlten Kreditbetrag. Andere berechnen ab der dritten oder vierten Auszahlung eine feste Gebühr von beispielsweise 100 Euro pro Teilauszahlung.


  Teilungserklärung: Erklärung eines Grundstückseigentümers gegenüber dem Grundbuchamt, dass das Eigentum an dem Grundstück in Miteigentumsanteile aufgeteilt und mit jedem Miteigentumsanteil des Sondereigentum an bestimmten Räumen verbunden sein soll. Voraussetzung für die bei Eigentumswohnungen erforderliche Teilungserklärung, die fast immer mit notarieller Beurkundung erfolgt, ist die Abgeschlossenheitsbescheinigung der zuständigen Behörde.


  Tilgung: Anteil der Rate, mit dem ein Darlehen zurückgezahlt wird. Der Tilgungssatz beträgt bei Kreditinstituten anfangs häufig nur 1 bis 2 Prozent der Darlehenssumme im Jahr. Da die Schuld durch die Tilgung ständig kleiner wird, sinkt der Zinsanteil der Rate, während der Tilgungsanteil steigt. Beispiel: Bei 1 Prozent Tilgung und 4 Prozent Zins ergibt sich eine Laufzeit von etwa 40 Jahren. Bei 2 Prozent Tilgung sind es nur noch 27,5 Jahre.


  Tilgungsbeitrag: Monatliche Rate aus Zins und Tilgung, die zur Rückzahlung eines Bauspardarlehens gezahlt werden muss. Bei den klassischen Finanzierungstarifen liegt der Tilgungsbeitrag oft bei 6 Promille der Bausparsumme. Optionstarife lassen Bausparer ein Wahlrecht zwischen verschiedenen Raten von beispielsweise 5, 6 oder 8 Promille der Bausparsumme. Die Wahl einer hohen Tilgungsrate erhöht die Bewertungszahl des Vertrags und wird mit einer schnelleren Zuteilung belohnt.


  Tilgungsdarlehen: Darlehen, für das der Darlehensnehmer beziehungsweise Schuldner gleichbleibende Annuitäten während der vereinbarten Zinsbindungsfrist zahlt, daher auch Annuitätendarlehen genannt. Die meist monatlich zu zahlenden Raten enthalten einen Zins- und Tilgungsanteil. Da die Zinsen nur von der jeweiligen Restschuld berechnet werden, wächst bei gleichbleibender Annuität infolge der durch die laufende Tilgung ersparten Zinsen der Tilgungsanteil.


  Tilgungsdauer: Laufzeit des Darlehens bis zur völligen Entschuldung. Bei Annuitätendarlehen hängt die Tilgungsdauer von der Höhe des Sollzinses und des Tilgungssatzes ab. Bei Festdarlehen mit Tilgungsersatz erfolgt die endfällige Tilgung erst am Ende der Laufzeit beispielsweise durch eine fällig gewordene Kapitallebensversicherung oder einen zugeteilten Bausparvertrag.


  Tilgungsersatz: Ersatz der regelmäßigen Tilgung durch Abtretung von Kapitallebensversicherungen oder Bausparverträgen. Weitere Möglichkeiten des Tilgungsersatzes: Verpfändung von Wertpapierdepots, Abtretung von privaten Rentenversicherungen oder fondsgebundenen Lebensversicherungen, Fondssparpläne.


  Tilgungsfreie Darlehen: Kredite, für die während der Laufzeit nur Zinsen (keine Tilgung) zu zahlen sind. Die Rückzahlung erfolgt auf einen Schlag am Ende der Laufzeit, zum Beispiel aus der Ablaufleistung einer Lebensversicherung oder der Auszahlung aus einem Bausparvertrag. Weil die Schuld während der Laufzeit nicht abnimmt, werden diese Darlehen auch Festhypotheken, Festbetragsdarlehen oder endfällige Darlehen genannt.


  Tilgungssatzvarianten: Vertragliche Vereinbarung, dass der zunächst gewählte Tilgungssatz während der Zinsbindungsfrist mehrmals gewechselt werden kann. Bei einer Erhöhung oder Verminderung des Tilgungssatzes wird die monatlich zu zahlende Rate aus Zins und Tilgung nach oben oder unten angepasst.


  


  Überschussbeteiligung: Von einer Lebensversicherung an ihre Kunden ausgeschüttete Erträge, die über die garantierte Versicherungssumme hinausgehen. Bei kapitalbildenden Lebensversicherungen wird die Überschussbeteiligung zum Vertragsende zusammen mit der garantierten Versicherungssumme ausgezahlt. Auch bei Risikolebensversicherungen fallen Überschüsse an. Sie werden in der Regel jährlich mit den Beiträgen verrechnet.


  Unbedenklichkeitsbescheinigung: Bescheinigung des zuständigen Finanzamts, dass der Eintragung in das Grundbuch keine steuerlichen Bedenken entgegen stehen. Die Bescheinigung wird erteilt, wenn die fällige Grunderwerbsteuer bezahlt worden ist.


  


  Valuta: Wertstellung, bei Darlehen Festlegung des Datums, an dem Belastungen und Gutschriften wirksam werden. Die Wertstellung ist vor allem für die Zinsberechnung wichtig. Bei der Valutabestätigung handelt es sich um die verbindliche Erklärung eines Kreditgebers über die Höhe der noch bestehenden Restschuld an einem bestimmten Zeitpunkt.


  Variabler Zins: Veränderlicher Zins, der während der Laufzeit eines Darlehens an den neuen Marktzins angepasst werden kann. Im Gegensatz zum Festzins entfällt also eine Zinsbindungsfrist.


  Variabel verzinsliches Darlehen: Das Kreditinstitut kann den zunächst vereinbarten Zinssatz jederzeit der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt anpassen. Steigende Zinsen kann sie an den Kunden weitergeben. Auf der anderen Seite ist sie verpflichtet, den Darlehenszins bei Zinssenkungen herabzusetzen. Kredite mit variablen Zinsen kann der Darlehensnehmer jederzeit mit einer Frist von drei Monaten kündigen.


  Vergleichswert: Wert eines Grundstücks, der auf Grund von Vergleichspreisen (zum Beispiel Preise für vergleichbare Grundstücke laut Kaufpreissammlung des örtlichen Gutachterausschusses) ermittelt wird. Es sollen möglichst zeitnahe Kaufdaten und eine ausreichende Anzahl von Grundstücken mit möglichst vergleichbaren Eigenschaften zur Verfügung stehen. Abweichende Merkmale können durch prozentuale Zu- und Abschläge berücksichtigt werden.


  Verkehrswert: Wert eines Grundstücks oder Gebäudes, der im Falle eines freihändigen Verkaufs jederzeit zu erzielen ist. Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der zum Zeitpunkt der Wertermittlung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des angewandten Wertermittlungsverfahrens (Vergleichswert, Ertragswert, Sachwert) abzuleiten.


  Versicherungsdarlehen: Darlehen einer Versicherungsgesellschaft in Form von Hypothekendarlehen oder Policendarlehen. Voraussetzung für ein Hypothekendarlehen als tilgungsfreies Festdarlehen ist der Abschluss einer Kapitallebensversicherung. Dieses Kombinationsmodell ist für Selbstnutzer nicht geeignet, sondern nur für bestimmte Vermieter, bei denen die Rendite nach Steuern aus der Kapitallebensversicherung ausnahmsweise über dem Effektivzins nach Steuern beim Festdarlehen liegt. Das Festdarlehen wird nach Ablauf des Darlehensvertrags durch die Ablaufleistung der Kapitallebensversicherung auf einen Schlag abgelöst, sofern die Ablaufleistung zur völligen Entschuldung ausreicht.


  Versicherungssumme: Bei Wohngebäudeversicherungen im Versicherungsvertrag vereinbarte Summe (meist auf Basis 1914), die bei Vereinbarung eines gleitenden Neuwerts an die steigenden Baupreise angepasst werden kann. Liegt die Versicherungssumme unter dem Versicherungswert, spricht man von Unterversicherung. Die Versicherungsgesellschaften gewähren jedoch Unterversicherungsverzicht, wenn die Versicherungssumme 1914 nach einem anerkannten Verfahren (Schätzung durch Bausachverständigen, Umrechnung der tatsächlichen Neubaukosten auf Preise des Jahres 1914, direkte Berechnung der Versicherungssumme 1914 nach Größe, Ausbau und Ausstattung des Gebäudes) ermittelt wird.


  Verwaltungskosten: Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die bei Eigentumswohnungen an den Hausverwalter gezahlt werden müssen. Die Verwaltungskosten zählen zu den Bewirtschaftungskosten.


  Volltilger: Vollständige Tilgung beziehungsweise Entschuldung eines Darlehens bis zum Ende der vereinbarten Zinsbindungsfrist. Einige Banken geben Volltilgern bei einer Entschuldung innerhalb von zehn bis 20 Jahren einen Zinsrabatt bis zu einem halben Prozentpunkt.


  Vorausdarlehen: Darlehen in Kombination mit einem Bausparvertrag. Im Gegensatz zur Zwischenfinanzierung muss noch das Mindestsparguthaben angespart werden. In dieser Zeit zahlt der Darlehensnehmer Zinsen auf das Vorausdarlehen und Beiträge in den Bausparvertrag. Nach Zuteilung des Bausparvertrags wird das Vorausdarlehen durch die Bausparsumme abgelöst.


  Vorfälligkeitsentschädigung: Ablösesumme, die eine Bank verlangt, wenn ein Kreditnehmer ein Festzinsdarlehen vor Ablauf der Zinsbindung zurückzahlen will. Die Bank darf dabei allerdings nur den Ausgleich des Schadens verlangen, der ihr durch die vorzeitige Ablösung tatsächlich entsteht


  Vorschaltdarlehen: Kurzfristiges Hypothekendarlehen mit einem festen Zinssatz, das während der Laufzeit jederzeit gekündigt oder vorzeitig verlängert werden kann. Bei sinkenden Zinsen kann der Kunde also besonders schnell aus dem Kreditvertrag aussteigen und sich auf diese Weise einen günstigeren Zinssatz sichern. Mit Vorschaltdarlehen können Bauherren beispielsweise gut Hochzinsphasen überbrücken. Diese Darlehensform ist jedoch normalerweise teurer als andere Festzinsdarlehen.


  Vormerkung: Vorläufige Grundbucheintragung zur Sicherung eines Anspruchs auf Eintragung einer Rechtsänderung (zum Beispiel Auflassungs- beziehungsweise Eigentumsvormerkung). Die Vormerkung bewirkt, dass eine Verfügung, die nach Eintragung der Vormerkung über das Grundstück oder das Recht getroffen wird, insoweit unwirksam ist, als sie den Anspruch vereiteln oder beeinträchtigen würde.


  Vorsorgeaufwendungen: Im Rahmen bestimmter Höchstbeträge steuerlich abzugsfähige Sonderausgaben (zum Beispiel Arbeitnehmeranteile für gesetzliche Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung, Riester-Beiträge).


  


  Wahlzuteilung: Bei einigen Tarifen kann der Bausparer nach einer Mindestlaufzeit von beispielsweise zwei Jahren jederzeit die Zuteilung beantragen. Für eine frühe Zuteilung muss der Bausparer allerdings Nachteile in Kauf nehmen, zum Beispiel einen hohen Tilgungsbeitrag oder ein reduziertes Bauspardarlehen.


  Werbungskosten: Steuerlicher Begriff für Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen. Nur bei vermieteten Immobilien sind Werbungskosten (zum Beispiel Schuldzinsen, Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen) steuerlich abzugsfähig. Liegen die Werbungskosten über den Mieteinnahmen, kann der steuerliche Verlust aus Vermietung und Verpachtung mit positiven anderen Einkünften verrechnet werden, sodass eine Steuerersparnis entsteht.


  Wertermittlung: Ermittlung des Verkehrswerts von Grundstücken und Gebäuden. Dabei sind drei Ermittlungsverfahren üblich: Vergleichswert, Ertragswert (bei vermieteten Immobilien) und Sachwert (bei selbstgenutzten Immobilien). Für Beleihungs- und Finanzierungszwecke wird der Beleihungswert ermittelt, der sich zwar nach dem Verkehrswert richtet, in der Praxis aber 10 bis 20 Prozent unter dem Verkehrswert liegt, da die Geldinstitute Risikoabschläge vornehmen.


  Wertschätzungsgutachten: Gutachten zur Ermittlung des Beleihungswerts oder des Verkehrswerts von Immobilien.


  Wertschätzungsgebühren: Gebühren für die Schätzung des Beleihungswerts durch Banken und andere Finanzierungsinstitute. Diese Gebühren betragen 0,2 bis 0,4 Prozent der Darlehenssumme und sind bei vermieteten Immobilien als Finanzierungskosten steuerlich abzugsfähig.


  Wirtschaftlichkeitsberechnung: Berechnung der Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes oder einer Wohnung durch Gegenüberstellung von laufenden Aufwendungen und Erträgen, insbesondere bei vermieteten Immobilien. Zu den laufenden Aufwendungen zählen die Kapitalkosten und die Bewirtschaftungskosten, zu den Erträgen insbesondere die Mieteinnahmen.


  Wohnfläche: Anrechenbare Grundfläche einer Wohnung oder eines einzelnen Wohnraums. Die Wohnfläche wird meist nach Wohnflächenverordnung (früher II. Berechnungsverordnung) ermittelt. Danach werden Balkone, Loggien, Dachgärten oder gedeckte Freisitze grundsätzlich mit 25 Prozent ihrer Grundfläche als Wohnfläche angerechnet.


  Wohngeld: Zuschuss zu den Aufwendungen für Wohnraum in Form des Mietzuschusses (bei Mietern) oder des Lastenzuschusses (bei Eigentümer, die ihr Haus oder ihre Wohnung selbst nutzen). Die Gewährung des Miet- beziehungsweise Lastenzuschusses ist von der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen (zum Beispiel Jahreseinkommen und Höhe der zuschussfähigen Belastung) abhängig.


  Wohnraumförderung: Förderung von selbstgenutzten Häusern und Wohnung durch Landesmittel (zum Beispiel öffentliche Baudarlehen, Familienzusatzdarlehen oder Aufwendungsdarlehen), früher „Wohnungsbauförderung“ genannt. Die Bestimmungen zur Wohnraumförderung sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.


  Wohn-Riester-Darlehen: Für die Tilgung eines zur Eigenheimfinanzierung aufgenommenen Darlehens erhalten Hauseigentümer die gleichen Riester-Zulagen und Steuervorteile wie für einen normalen Riester-Sparvertrag. Voraussetzung ist, dass sie ihr Haus oder ihre Wohnung nach 2007 angeschafft oder gebaut haben und selbst darin wohnen. Das Darlehen muss spätestens bis zum 68. Lebensjahr zurückgezahlt werden. Gefördert werden nur Darlehen, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zertifiziert sind.


  Wohnungsbauprämie: Der Staat fördert jährliche Sparleistungen auf einem Bausparvertrag bis zu 512 Euro (Alleinstehende) oder 1024 Euro (Ehepaare) mit einer Wohnungsbauprämie. Voraussetzung ist, dass das zu versteuernde Einkommen 25600 Euro bei Alleinstehenden und 51200 Euro bei Ehepaaren nicht übersteigt und der Bausparvertrag bei Abschluss ab 1.1.2009 für den Bau oder Kauf eines Eigenheims verwandt wird. Die Wohnungsbauprämie beträgt maximal 45 Euro (Alleinstehende) beziehungsweise 90 Euro (Ehepaare) pro Jahr.


  


  Zinsbindungsdauer: Zeitraum, für den der Zins entsprechend der Vereinbarung im Darlehensvertrag festgeschrieben ist. Bei Festzinsvereinbarungen geht man üblicherweise von fünf, zehn oder 15 Jahren Zinsbindung aus. Zinsbindungen für die gesamte Laufzeit des Darlehens kommen selten vor. Ist die Zinsbindung länger als zehn Jahre, kann der Darlehensnehmer nach Ablauf von zehn Jahren unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten kündigen. Nach Ablauf der Zinsbindung muss über Zinssatz und neuer Festschreibung neu verhandelt werden.


  Zinsen: Als Schuldzinsen Entgelt für die Nutzung von Geldkapital, auch als Preis des Kredits beziehungsweise Darlehens bezeichnet. In die Berechnung des Effektivzinses gehen neben dem Sollzins noch andere preisbestimmende Faktoren ein (Kreditnebenkosten) wie Bereitstellungszinsen und Wertschätzungsgebühren. Hinsichtlich der Zinsbindung unterscheidet man zwischen Festzins und variablem Zins.


  Zins- und Tilgungsverrechnung: Art der Kontoführung auf dem Kreditkonto. Fast alle Institute verrechnen die Raten des Kunden sofort bei ihrem Eingang. Die Zinsbelastung erfolgt fast immer monatlich und wird von der durch Tilgung verminderten Restschuld berechnet. Im Effektivzins ist die zinserhöhende Wirkung der jeweiligen Zins- und Tilgungsverrechnung bereits berücksichtigt.


  Zuteilung: Zeitpunkt, ab dem die Bausparkasse die Bausparsumme zur Auszahlung bereithält. Die Zuteilung erfolgt in der Regel zwei bis neun Monate nach dem Stichtag, an dem Mindestsparguthaben und Zielbewertungszahl des Bausparvertrags erreicht sind.


  Zwangsversteigerung: Wichtigste Form der Zwangsvollstreckung von Immobilien, die in der Regel auf Antrag der Gläubigerbank vom zuständigen Amtsgericht angeordnet und durchgeführt wird. Der Versteigerungstermin gliedert sich in drei Teile – Bekanntmachungsteil, Bietstunde und Zuschlagsverhandlung. Zuschlagsfähig im Ersttermin sind nur Gebote, die mindestens 50 Prozent des Verkehrswerts betragen. Der Ersteher (auch Ersteigerer genannt) wird bereits mit Zuschlagserteilung Eigentümer der Immobilie.


  Zwischenfinanzierung: Wird die Bausparsumme benötigt, bevor der Bausparvertrag zugeteilt ist, kann diese Lücke mit einer Zwischenfinanzierung geschlossen werden. Für diesen Zeitraum nimmt der Baufinanzierer einen tilgungsfreien Zwischenkredit in Höhe der Bausparsumme auf. Sobald der Bausparvertrag zugeteilt ist, wird der Zwischenkredit durch die Bausparsumme abgelöst. Ist das Mindestguthaben noch nicht angespart, sprechen die Bausparkassen auch von einer Vorfinanzierung. Die Zwischenfinanzierung setzt hingegen das Erreichen des Mindestsparguthabens voraus.
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Wertschatzungsgutachten (Auszug)

Gutachten fiir die XY-Bank zum Zwecke der Beleihung des Grundstiicks
in A-Stadt, Z-Strake 10

1. Beschreibung des Grundstiicks

Grofe: insgesamt rund 453 qm

Lage: Hanglage

Verkehrsverbindungen: 5 Minuten Gehzeit zur Bushaltestelle, 2 km bis
zum Bahnhof

Strae,

Nutzung: Wohngebiet, Geschosszahl 1 1/2

Baugrund: leicht geneigt, keine Hochwassergefahr, kein Bergbaugebiet

Nachbarrechtliche Verhaltnisse: drei Grunddienstbarkeiten (Rohrleitungs-,
aftsantennen- und

Sonstige gen zum i ig geschnitten, Einfrie-

dung in Mauerwerk, Zuwege in Gehplatten, Anschluss an Wasser, Kanal

und Strom

2. Gebéiudebeschreibung

Gebaudetyp: Voll unterkellertes Ein- (unter Umsténden auch
2Zwei-)familienhaus, bei dem das Gelande 1,30 m iiber Kellergeschoss
liegt und teilweise ordnungsgemé® abgebdscht wurde, sodass ein
Hobbyraum im Untergeschoss entstand; das Erdgeschoss mit Flachdach.
Dem Baujahr entsprechende gute Ausstattung.

Baujahr: 1978
Voraussichtliche Restnutzungsdauer: 65 Jahre
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AuBerer Zustand: sehr gut
Innerer Zustand: sehr gut
Verkauflichkeit: gut
Vermietbarkeit: gut

3. Wertermittlung

Bodenwert: 453 qm x 190 Euro = 86 000 Euro
+ Nebenkosten 3000 Euro

= Bodenwert insgesamt 89000 Euro

Bauwert: 875 cbm x 300 Euro = 262000 Euro

+ Garage 7000 Euro

+ Autenanlagen 13000 Euro

+ Baunebenkosten 40000 Euro

Zwischensumme = 322000 Euro

- Alterswertminderung (18% von 322000 Euro) rund 58000 Euro
Zwischensumme = 264000 Euro

- Sicherheitsabschlag (10% der Zwischensumme) rund 26000 Euro
= Bauwert 238000 Euro

*) Sicherheitsabschlag bei Wertschatzungen von Banken

Bodenwert 89000 Euro
+ Bauwert 238000 Euro
= Sachwert 327 000 Euro

Ertragswert:

159 gm Wohnflache x 9 Euro x 12 Monate = 17200 Euro
+ Garage: 50 Euro x 12 Monate = 600 Euro

= Jahresrohmietwert 17800 Euro

~ 25% Bewirtschaftungskosten 4400 Euro

= Jahresreinertrag 13400 Euro
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Investitionsplan fiir die vermietete Immobilie

Prognose der Einnahmen und Ausgaben fir einen Anlagezeitraum von 20 Jahren

Mieteinnahmen (Euro)" 7000 7284| 7656 8046| 8457 8888
Nicht umlegbare Kosten 1400 1457| 1531|1609 1691] 1778
(Euro?

Jahresreinertrag (Euro)® 5600\ 5827 6125 6437| 6765| 7111
Kreditrate (Euro) 6000| 6000 6000 6000 6000 6000
Restschuld (Euro) 100000 97000( 84073| 65608| 44203| 19389 0
Steuerzahlung (Euro)*! 64| 254 464  820| 1158 1510
Unterdeckung / Uber- -50000| —464| —427| -395 -363| -303| 160000

schuss (Euro)®!

1) Netokltmiot ohn Betisskoston. + 1% Mietstegerng ro Jahe 2 Nicht mlegbar Ksten: Verwaltungs nd nstandhaltngs-
Kosten (0% dor Netoalmiee) ) Joheseinerag:Miseinahien abigglich it unlegbar Kosten 8 Steuezalung: tour
ichtiper Gwin aus o Wahresteinrtra abaigic Znsufwand und antoig Gasudeatschabung von hvich 2400 Euro) boi
Ekommen v 50000 e 1o nd sinem Grnasevasae von 2% 5 Unode.

aiglch Ksditats und Ssuerzshn e e ntardeckun n Hohe von 50000 Er o s snge-
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ﬁ Immobilien-
finanzierung

Die richtige Strategie






OEBPS/Images/29_tab.jpg
Vergleich Kauf gegen Miete

) e e ) I e e

Ersparte Miete 8000 | 8325 | 8750 | 9196 | 9665 [ 10158 | 10676
Kreditrate ~| 9600 | 9600 9600 | 9600 | 9600 0 0
Mehr- —| 1600 | 1275 80| 404 | 65 | 10158 | -10676
belastung*

Wert der 200000 | 202000 | 210202 | 220924 | 232194 | 244038 | 256486 | 269570
Immobilie

Restschuld | 160000 | 155200 | 134516 | 104973 | 70275 | 31022 0 0
Vermdgen 40000 | 46800 | 75686 | 115951 | 161469 | 213016 | 256486 | 269570
Kaufer

Vermdgen 55000 [ 58651 | 73548 | 92842 | 112887 | 133685 | 140226 | 109150
Mieter

Vorteil/Nach- (15000 | ~11851 | 2137 | 23109 | 48561 | 79331 | 116261 | 160420
teil Kaufer

Al Aagabenin Euo ) Kisditrte ailch Mitersparns
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5. Zusétzlich tritt der Eigentiimer bei etwaigen vor- und gleichrangigen
Grundschulden seine - auch kiinftigen — Anspriiche auf Riickiibertra-
gung, Erteilung einer Léschungsbewilligung oder Verzichtserklérung so-
wie auf Herausgabe des anteiligen Erloses aus einer Zwangsvollstre-
ckung an die Bank ab.

6. Der Eigentiimer bewilligt und beantragt, die Grundschuld gemaR Nr. 1
und 2, die Falligkeit und die Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvoll-
streckung gemés Nr. 3 in das Grundbuch einzutragen.

7. Der Eigentiimer ist mit der spéiteren Umwandlung in eine Briefgrund-
schuld einverstanden, desgleichen mit einem emeuten Briefausschluss
und bevoliméchtigt die Bank, jederzeit die Eintragung der Umwandiung
in das Grundbuch zu bewilligen und zu beantragen sowie sich den Brief
vom Grundbuchamt aushéindigen u lassen.

8. Der Eigentiimer ist verpflichtet, die Grundschuld Ischen zu lassen,
wenn die Bank dies verlangt. Die Bank ist berechtigt, zur Léschung erfor-
derliche Unterlagen an Institute auszuhindigen, denen ein Loschungsan-
spruch zusteht.

9. Es wird gebeten, von dieser Verhandlung der Bank und dem Eigentii-
mer je eine Abschrift und der Bank auRerdem eine vollstreckbare Ausfer-
tigung wegen samtlicher in den Nrn. 1, 2 und 4 bezeichneter Anspriiche
(Kapital und Nebenleistungen) zu erteilen sowie bei dem Grundbuchamt
eine Ausfertigung zum Zwecke der Eintragung der Grundschuld in das
Grundbuch mit dem Antrag einzureichen, der Bank eine beglaubigte
Grundbuchblattabschrift zu Gibersenden.

10. Samtliche Gerichts- und Notariatskosten sowie alle Kosten dieser Ver-
handlung und ihrer Ausfiihrung trégt der Eigentiimer. Das Recht auf die
Aushéndigung der vollstreckbaren Ausfertigung erwirbt die Bank sofort
und unwiderruflich mit der Errichtung dieser Urkunde.
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Steigender Tilgungsanteil |1
Zins- und Tilgungsanteil an der Rate fiir ein 100 000-Euro-Darlehen mit 3 Prozent

Zinsen, 2 Prozent Anfangstilgung und einer Monatsrate von 416,67 Euro.

Betrag (Euro)
416

350
300
250

25 305

o
M Zinsanteil Tilgungsant

Laufzeit (Jahro)
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Monatsrate (Euro)

Zuteilung | Zuteilung

‘Schwabisch Hall 657,00
Wiistenrot un 100 71500 [61500 |2.13
Signal Iduna %07 1o 6874 |62875 |23
LBS Hessen-Thiringen ~ ® | 26/5 w10 5750 [60000 |23
Al Leipziger 271 /10 61200 [61200 [263
Deutscher Ring 3 130 51300 51300  [250

Riester-Kombikedite mit 18 bis 24 Jahren Laufzeit

BHW 1810 1010 7350 [83400 |15
LBS Rheinland-Plalz ~ ® | 16/0 LA 7m0 |70 |17
LBS Baden-Wiirttemberg ® | 18/1 101 76646 |75000 [ 178
LBS Saar ®| 12 90 69050 [79050 [2.03
LBS Nord 21 L 65000 [75000 |18
Alte Leipziger 211 9n 65800 [75800 [2:35
‘Schwabisch Hall 29 1 6000 |71400 |19

Riester-Kombikredite mit mehr als 24 Jahren Laufzeit

BHW un 21 65550 [57000 |2.14
LBS Rheinland-Plalz ~ ®| 24/1 14 61800 [61800 |2.14
L8S Saar ®|un s 56676 |66676 | 2.06
Ao Leipziger 205 1500 5450 [6a450 [270

spakasse ta Angebot snreichen. B Risstar Kambiedie sind Gundzagen
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Fobbou it massiven Decken und
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Wie viel Kredit ist drin?

Mithilfe dieser Tabelle kann ein Kredit-
nehmer ausrechnen, wie hoch ein Dar-
lehen sein kann, wenn er fiir die Mo-
natsraten einen festgelegten Betrag zur
Verfiigung hat und den Kredit innerhalb
von 30 Jahren abzahlen will.

Monatsrate 30 Jahre, Zinssatz
(Euro)

135000 | 119000 | 105000
600 162000 | 142000 | 126000
700 189000 | 166000 | 147000
800 216000 | 190000 | 168000
900 244000 | 213000 | 189000

1000 271000 | 237000 | 209000

1100 298000 | 261000 | 230000

1200 325000 | 285000 | 251000

1300 352000 | 308000 | 272000

1400 379000 | 332000 | 293000

1500 406000 | 356000 | 314000
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Arbeitshilfe 3: Vermogensverhiltnisse

1. Vermégen (ohne Beleihungsobjekt)

Bankguthaben: €

Bausparguthaben: €

Wertpapiere (zum Kurswert): €

Investmentfonds (zum Riicknahmepreis): niE

K \gen (zum Ril 1) €

(zum aktuellen

ohne Beleihungsobjekt): L€

Unternehmerische Beteiligungen (inklusive Anteile

an geschlossenen Fonds): €

2. (ohne neu

fiir das Beleihungsobjekt)

Uberziehungskredite bei Banken: S

Ratenkredite (Restschuld): £
fehen (zur jeweiligen Restschuld, ohne neu aufzunehmen-

de fiir das Beleih : €

3. Eigenkapital

Vermégen (siehe unter 1.) €

Minus Schulden (siehe unter 2.) €

= Eigenkapital aktuell: e

Geplanter Eigenkapitaleinsatz: e

4. Zusiitzliche Angaben und Dokumente als Anlage, zum Bei
- Aktuelle Kontoausziige der Banken iiber Guthaben oder Restschulden

- Depotausziige zum 31.12. des letzten Jahres iiber Kurswerte und Riick-
nahmepreise
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Auch kleine Prozentunterschiede bringen hohe Zinsersparnis
Die Grafik zeigt fiir ein 100000-Euro-Darlehen, wie sich ein scheinbar kleiner Zins-
unterschied auf die Restschuld am Ende der Zinsbindung auswirkt."

Rostschuldunterschiod
16000

parnis (Euro)

12 000

8000

4000
o 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Zinsuntorschi
(Prozentpunkte) Zinsbindung ahro) — 15 —10 —5

1) Monatsatejwels 500 Eur.
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Darlehensvertrag (Auszug)

Objekt: Einfamilienhaus in A-Stadt, Z-Strake 10
Auf der Grundlage unserer Aligemeinen Bedingungen fiir Tilgungsdarle-
hen wird ein Darlehen in Hohe von 200000 Euro gewahrt.

Konditionen

Zinsen: 2,6%

Auszahlungskurs: 100%

Tilgung: 2% p.a. zuziiglich ersparter Zinsen ab 1.7.2015
Falligkeitstermin: 30.6.2030

Zinsbindung bis: 30.6.2030

Anfanglicher effektiver Jahreszins: 2,53%

Bereitstellungszinsen: 3% p.a. ab 1.1.2016 bis zum Tage der jeweiligen
Auszahlung auf den noch nicht ausgezahiten Darlehensbetrag.

Die gleichbleibende Leistung in Hohe von jahrlich 9000 Euro, die sich aus
Zinsen und Tilgung zusammensetzt, ist monatlich zu Beginn jeden Mo-
nats zu entrichten. Vom Beginn der Tilgung an werden die Zinsen jeweils
von dem am Anfang des Monats noch nicht getilgten Restkapital berech-
net. Der die Zinsen iibersteigende Betrag der Monatsleistung wird am
Ende eines jeden Monats zur Tilgung des Kapitals verwand.

Besicherung
Die Besicherung erfolgt durch eine vollstreckbare Grundschuld in Dar-
lehenshahe auf dem Beleihungsobjekt.

Auszahlungsvoraussetzungen

Das Darlehen wird ausgezahit, sobald uns die in der Anlage angekreuzten
Unterlagen vorliegen. Die Voraussetzungen fiir die Schlussauszahlung
sind von Ihnen spiitestens bis zum 30.9.2015 zu schaffen.

Kiindigungsrechte
Ihre Kindigungsrechte richten sich ausschlieBlich nach § 609 a BGB; da-
nach kann das Darlehen friihestens zum Ende der Zinsbindung - bei einer
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Bankguthaben:
Bausparguthaben
Wertpapierguthaben:
Investmentfonds:
Kapitallebensversicherungen:
Wert des eigenen Baugrundstiicks:
Selbsthilfeleistungen:

= Eigenkapital

B

2. Hypothekendarlehen
Bankdarlehen: covvieeeereens € Sollzins ..... %, Tilgung ..... %
Jahrliche Belastung:
Bauspardarlehen:
Jahrliche Belastung:
Versicherungsdarlehen:
Tilgungsersatz durch
Jahrliche Belastung:

= Hypothekendarlehen insgesamt:
Jihrliche Belastung insgesamt

.. € Sollzins ...... %, Tilgung

. € Sollzins ...... %,

3. Sonstige Darlehen

KIW-Darlehen: €, Sollzins ...... %, Tilgung ...... %
Jihrliche Belastung: €

Landesmittel € Sollzins ...... %, Tilgung ...... %

Jahrliche Belastung: L€

Arbeitgeber- und Verwandtendarlehen: ......... €, Sollzins ...... %,
Tilgung ...... %

Jahrliche Belastung: e
= Sonstige Darlehen insgesamt i€

Jihrliche Belastung insgesamt
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Kapitalisiert mit 5%, also x 20
= Ertragswert 268000 Euro

Mittelwert aus Sach- und Ertragswert: (327000 + 268000) : 2
= 297000 Euro

Verkehrswert fiir selbstbewohntes Einfamilienhaus, falls Sachwert zu 2/3
und Ertragswert zu 1/3;
(2/3 von 327000 Euro + 1/3 von 268000 Euro) = 307000 Euro

A-Stadt, 05.05.2015

(Gutachter)
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11. AuBergrundbuchliche Erklarungen iiber Sicherheiten und Zweckbe-
stimmung:

a) Zur Sicherung aller gegenwartigen und kiinftigen Anspriiche der Bank
~ auch gegen einzelne Beteiligte ~ dienen die an dem in Nr. 1 bezeichne-
ten Grundbesitz fir die Bank einzutragenden Grundschuld und die sons-
tigen einzurdumenden Rechte.

b) Alle Zahlungen werden auf die personliche Forderung und nicht auf die
Grundschuld angerechnet, soweit mit dem Zahlenden nichts anderes
schriftlich vereinbart ist.

) Anspriiche auf Riickgewahrung dieser Grundschuld kénnen nur mit
Zustimmung der Bank abgetreten werden.

d) Bei einem Eigentumswechsel ist die Bank berechtigt, dem VerauRerer
2ustehende Riickgewahranspriiche durch Leistung an den Erwerber zu
erfiilen

e) Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Teile des belasteten
Grundbesitzes sowie Grundstiickszubehor aus der Haftung fiir die Grund-
schuld zu entlassen und Ranganderungen zu bewilligen sowie ahnliche
im Rahmen der bei ihr iiblichen Sicherheitenverwaltung liegende Mat-
nahmen zu treffen. Das soll auch gelten, wenn der Riickgewahrsan-
spruch an einen Dritten abgetreten ist oder abgetreten wird.

) Die Bank ist nicht verpflichtet, in Zwangsvollstreckungsverfahren einen
Grundschuldbetrag geltend zu machen, der iber ihre persénlichen Forde-
rungen hinausgeht; sie ist berechtigt, im Verteilungsverfahren auf et-
waige Mehrerlose zu verzichten.

Diese Niederschrift wurde dem Erschienenen vom Notar vorgelesen, von
ihm genehmigt und eigenhéindig unterschrieben.

(Notar NO) (Eigentiimer NN)
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Versicherungen fiir Hauslebauer
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Arbeitshilfe 7: Belastungsrechnung

1. Jahrliche Belastung aus Kapitaldienst
Zins und Tilgung aus Hypothekendariehen:
+Zins und Tilgung aus sonstigen Darlehen

+ Eventuell Erbbauzinsen (bei Erbbaurecht):
= Jahrliche Belastung aus Kapitaldienst

LR

2. Jihrliche Belastung aus Bewirtschaftung
Betriebskosten (geschitzt): amx
+ Instandhaltungskosten (geschéitzt): am x
+ Verwaltungskosten (bei Eigentumswohnungen):
= Jahrliche Belastung aus Bewirtschaftung:
Bei Eigentumswohnungen:
Monatliches Hausgeld:

R

. €x 12 Monate = ...

3. Monatliche Belastung insgesamt
Jahrliche Belastung aus Kapitaldienst: (siehe unter 1.)

+ Jahrliche Belastung aus Bewirtschaftung (siehe unter 2.)
Jahrliche Belastung insgesamt

12 Monate

= Monatliche Belastung insgesamt
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Arbeitshilfe 2: Einkommensverhiltnisse

1. Einnahmen

Monatliches Nettogehalt:

Letztes Jahresbruttogehalt

(siehe Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers):
Letztes zu versteuerndes Einkommen (siehe letzter
Einkommensteuerbescheid, evtl. Einkommensteuer-

bescheide der letzten drei Jahre): €
Sonstiges Einkommen des Antragstellers

(zum Beispiel Gewinn-, Zins- und Mieteinkiinfte).
Nettoeinkommen des weiteren Antragstellers
(zum Beispiel monatliches Nettogehalt des Ehegatten) €
Monatliches Kindergeld:

Monatliches Familien-Nettoeinkommen:

2. Ausgaben

Monatliche Ausgaben fir Lebenshaltung

(ohne bisher gezahite monatiiche Nettokaltmiete):
Monatliche Zahlungsverpflichtungen

(zum Beispiel Bauspar- und Versicherungsbeitréige, Unterhalt an
geschiedenen Ehegatten und Kinder, laufende Kreditraten) €

3. Einnahmeniiberschuss

Monatliche Einnahmen (siehe unter 1.)
Minus monatliche Ausgaben (siehe unter 2.)
= Monatlicher Einnahmeniiberschuss

(ohne bisher gezahlte monatliche Nettokaltmiete und ohne kiinftige
Belastung aus Kapitaldienst fiir Eigenheim)

4. Zuséitzliche Angaben und Dokumente als Anlage, zum Beispi
- Angestellte: Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate

- Selbststandige: Einkommensteuerbescheide, Bilanzen und Uberschuss-
rechnungen oder Gewinn-/Verlust-Rechnungen der letzten drei Jahre
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Arbeitshilfe 5: Gesamtkostenaufstellung

1. Grundstiickskosten
Kosten des Baugrundstiicks: ........ qm x ......
+ Erwerbsnebenkosten
+ ErschlieBungskosten

= Grundstiickskosten: €
2. Baukosten
Reine Baukosten: L cbmie T e

+ Baunebenkosten (circa 15 % der reinen Baukosten)
+ Kosten der AuRenanlagen (max. 10 % der reinen Baukosten)
= Baukosten:

3. Gesamtkosten (bei Neubau)

Grundstiickskosten (siehe unter 1.)

+ Baukosten (siehe unter 2.)

+ Finanzierungsnebenkosten (zum Beispiel Bereitstellungszinsen)
= Gesamtkosten bei Neubau .

4. Gesamtkosten (bei Kauf, also Erst- oder Zweiterwerb)
Kaufpreis laut Kaufvertrag

+3,5 bis 6,5 % Grunderwerbsteuer

+ circa 1,5 % Notar- und Grundbuchkosten fiir Eigentumsumschreibung
+ eventuell Maklerprovision

= Anschaffungskosten .
+ Finanzierungsnebenkoston (zum Beispiel 0,5 % der Darlehenssumme
als Kosten der Grundschuldbestellung und -eintragung)

+ eventuell Modernisierungskosten

= Gesamtkosten bei Kauf nach eventuell Modernisierung ........
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Arbeitshilfe 4: Beleihungsobjekt

1. Objektangaben
Lage des Objekts (Strate, Postleitzahl, Ort): ...
Art des Objekts: EFH / ETW / Mehrfamilienhaus / .
Nutzung des Objekts: Selbstnutzung / Vermietung / t
teils Vermietung
Alter des Objekts: Neubau / Gebrauchtimmobili
Umbauter Raum in Kubikmetern (bei Hausern):
Grundstiicksflache in Quadratmetern (bei Hausern):
Reine Wohnflache in Quadratmetern:

Zusitzliche Nutzflache in Quadratmetern:

Selbstnutzung,

(Baujahr)

2. Objektunterlagen und Dokumente als Anlagen
- Aktueller beglaubigter Grundbuchauszug

- Auszug aus dem Liegenschaftsbuch und Abzeichnung der Flurkarte

- Feuerversicherungsnachweis

- Kaufvertragsentwurf (falls bereits vorhanden)

- Lichtbilder (Amateuraufnahmen) von Haus und/oder Wohnung

- Aufstellung der Gesamtkosten

- Bei Neubauten: Bautechnische Unterlagen (Bauplane, Baubeschreibung,
Baugenehmigung, Wohnfléchenberechnung, Berechnung des umbauten
Raumes)

- Bei Eigentumswohnung: Teilungserklarung mit Aufteilungsplan,
Gemeinschaftsordnung.
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Niedrige Tilgung — lange Laufzeit l'
Die Grafik zeigt am Beispiel eines 100000-Euro-Darlehens (Zinssatz 3 Prozent) die
Entwicklung der Restschuld und die Laufzeit je nach Hohe der Anfangstilgung.

Restschuld (Euro)
100 000
90000
80000
70000
60000
50000
40 000
30000
20000
10000
0

o 5 10 15 20 25 30 35
Tilgung (Prozent; =1 =mmm2 =3 e d

45 50
Laufzeit (Jahre)






OEBPS/Images/ah6b.jpg
4. Finanzierungsmittel insgesamt

Eigenkapital (siehe unter 1.)
+ Hypothekendarlehen (siche unter 2. €
+ Sonstige Darlehen (siehe unter 3.) e

= Summe der Finanzierungsmittel €

Gesamtbetrag der jahrlichen Zinsen ....
+ Gesamtbetrag der jahrlichen Tilgung:
= Gesamtbetrag der jahrlichen Belastun
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Wie viel Kredit ist drin?

Mithiffe dieser Tabelle kann ein Kreditnehmer ausrechnen, wie hoch ein Darlehen sein
Kann, wenn er fir die einen Botrag z2ur hat und

den Kredit innerhalb einer bestimmten Laufzeit abzahlen will. Beispiel: Eine Familie
kann eine Monatsrate von 1000 Euro aufbringen. In spéitestens 25 Jahren soll der Kredit
abgezahit sein. Bei einem Zinssatz von 3 Prozent kann die Familie bis zu 211000 Euro
Kredit aufnehmen. (Mdgliche Kreditsumme in Euro)

Monatsrate 20 Jahre, Zinssatz 25 Jahre, Zinssatz
(Euro)
500 99000 | 90000 | 83000 500 | 118000 | 105000 | 95000
600 119000 | 108000 | 99000 600 | 142000 | 127000 | 114000
700 139000 | 126000 | 116000 700 | 165000 | 148000 | 133000
800 158000 | 144000 | 132000 800 | 189000 | 169000 | 152000
900 178000 | 162000 | 143000 900 | 212000 | 190000 | 171000
1000 198000 | 180000 | 165000 1000 [236000 |211000 | 189000
1100 218000 | 198000 | 182000 1100 | 260000 | 232000 | 208000
1200 233000 | 216000 | 198000 1200 | 283000 |253000 |227000
1300 257000 | 234000 | 215000 1300 | 307000 | 274000 | 246000
1400 277000 | 252000 | 231000 1400 | 330000 |295000 | 265000
1500 297000 | 270000 | 248000 1500 | 354000 | 316000 | 284000
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Grundschuldbestellung (Muster)
Verhandelt in A-Stadt am 12.6.2015

Vor dem unterzeichnenden Notar NO mit Amtssitz in A erschien heute:
Herr NN ... als Darlehensnehmer und kiinftiger Eigentiimer des nachge-
nannten Pfandobjektes. Der Erschienene ist dem Notar von Person be-
kannt. Herr NN versichert, nachstehend nicht iber sein Vermégen im
Ganzen oder Wesentlichen zu verfiigen.

Der Erschienene erklrte:

1. Der Eigentiimer ist mit der XY-Bank einig, der Bank auf dem im Grund-
buch des Amtsgerichts A, Grundbuch von B, Blatt 7865, Flur 42, Flur-
stiicke 100 und 101 eingetragenen Grundbesitz eine brieflose Grund-
schuld von 200000 Euro (in Worten: zweihunderttausend Euro) einzu-
raumen.

2. Die Grundschuld ist fallig. Sie ist von heute an mit 15 vom Hundert
jahrlich zu verzinsen. Die Zinsen sind jeweils am Anfang eines Monats zu
entrichten. Ferner wird eine einmalige Nebenleistung von 10 vom Hun-
dert des Grundschuldbetrages geschuldet.

3. Wegen aller Anspriiche aus dieser Grundschuld unterwirft sich der
Eigentiimer der sofortigen Zwangsvollstreckung in den belasteten Grund-
besitz in der Weise, dass die Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde
gegen den jeweiligen Eigentiimer zuléissig ist.

4. Der Eigentiimer ibernimmt als Gesamtschuldner die persénliche Haf-
tung fir die Zahlung eines Geldbetrages, dessen Hohe der vereinbarten
Grundschuld (Kapital und Nebenleistungen) entspricht. Er unterwirft sich
insoweit der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein
gesamtes Vermégen. Die Bank kann die personliche Haftung unabhéngig
von der Eintragung der Grundschuld und ohne vorherige Zwangsvollstre-
ckung in den Grundbesitz geltend machen.
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Arbeitshilfe 1: Personliche Verhaltnisse

1. Antragsteller
Vor- und Zuname:
Anschrift:
Geburtsdatu
Staatsangehdrigkeit
Beru:
Status: Angestellter / Beamter / Freiberufler / Gewerbetreibender
Ausbildung / Studium .......
Arbeitgeber (falls nicht selbststandig):
Beschiftigt / selbststandig seit: .
Familienstand: allenstehend / verheiratet

Gilterstand: Zugewinngemeinschaft / Giitertrennung
Anzahl und Alter der Kinder

2. Weitere Antragsteller
Ehegatte (falls verheiratet):
Geburtsdatum des Ehegatten: .
Beruf des Ehegatten: .
Arbeitgeber des Ehegatter
Eingetragener Lebenspartner:

3. Zusitzliche Angaben und De als Anlage, zum Beispi
- Beschaftigter im Gffentlichen Dienst (mit Vorlage des Anstellungs-
vertrags)

- Beamter (mit Vorlage der Urkunde iiber die Emennung zum Beamten
auf Lebenszeit)

- Langjahrige Beschaftigung bei demselben Arbeitgeber in der Privatwirt-
schaft (mit Vorlage des Anstellungsvertrags und eventuell mit Arbeits-
zeugnis des Arbeitgebers)

- Eventuell notarieller Vertrag iiber Gltertrennung bei Ehegatten
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Giinstigere Zinsen bei hoherer Tilgung

Je hher die Tilgung, desto ginstiger konnen Banken ihre Darlchen anbieten. Die Tabelle zeigt bei-
spielhaft die Konditionen fir ein 100 000-Euro-Darlehen mit zehn Jahren Zinsbindung. In jeder Vari-
ante verdient die Bank die gleiche Marge von 0,7 Prozent der Kreditsumme pro Jahr.

Sollzins | Effektiv- | Monats- | Restschuld nach | Ersparnis gegeniiber
zins Jahren Standardzinssatz
(Prozent) | (Prozent)
200 164 165 303,33 7917 293
300 161 162 384,17 67013 553
400 158 159 465,00 56154 780
500 154 155 545,00 45305 1056
6,00 150 151 625,00 34600 1287
7.00 144 145 703,33 23931 1617
800 138 139 78167 13359 1882
900 131 132 859,17 2906 213
937 129 130 888,67 0 2188
) Berechnetanhand von Pladirerendien nach derStatist dor Deutschen Bundesbank.

2 Fir Kot mit 1 Procen Tiung, Sand: 25, Oktober 2015
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Zinssichere Kombikredite der Bausparkassen

Bauspar-Kombikredite fiir den Kauf eines Hauses fiir 210000 Euro, Kreditsumme.
150000 Euro. Genannt sind Angebote mit festen Zinsen fir die gesamte Laufzeit.”

Kombilkredite ohne Riester-Forderung mit 18 bis 24 Jahren Laufzeit
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Zinsbindung von mehr als 10 Jahren jedoch bereits 10 Jahre nach
Schlusszahlung - gekiindigt werden. Fiir das Kiindigungsrecht der Bank
gelten die Allgemeinen Bedingungen fir Tilgungsdarlehen.

Weitere Darlehensbedingungen

Sie sind verpflichtet, die nach Auszahlung fallige werdenden Monatsleis-
tungen im Lastschriftverfahren von Ihrem Konto einziehen zu lassen und
uns eine entsprechende Erméchtigung zu erteilen

An dieses Angebot halten wir uns 10 Tage gebunden und bitten Sie, uns
die Durchschrift dieses Schreibens sowie das gleichfalls beigefiigte For-
mular ,Schufa-Klausel” von allen Darlehensnehmern unterzeichnet inner-
halb dieser Frist zuriickzugeben, wenn Sie unser Angebot annehmen:

Mit freundlichen Griiken

XY-Bank 5.6.2015

Einverstanden: Darlehensnehmer NN, 10.6.2015





